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I. Einleitung 

 

Die Erinnerungen an die grausamen Bilder, die die Weltöffentlichkeit vor allem in den Jahren 

1992-94 aus Bosnien-Herzegowina erreichten, begannen bereits wieder zu verblassen, als 

Zeitungsmeldungen zu Beginn des Jahres 1998 erste Sorgen über einen neuen Balkankrieg 

aufkommen ließen.1 Nachdem die Präsidenten Bosnien-Herzegowinas, Serbiens und 

Kroatiens am 14. Dezember 1995 in Paris ein Friedensabkommen unterzeichnet hatten, 

schwand das öffentliche Interesse an der Region, die für über vier Jahre ein Kriegsschauplatz 

gewesen war. 

Mit dem als "Dayton-Abkommen" bezeichneten Friedensvertrag, beendeten seine 

Unterzeichner die militärischen Auseinandersetzungen im ehemaligen Jugoslawien. Doch 

kann seitdem von Frieden gesprochen werden? 

Im Rahmen dieser Arbeit sollen die Fragen und Probleme, die sich Zusammenhang mit der 

Konsolidierung eines Friedens im Anschluss an einen gewaltsam eskalierten ethnopolitischen 

Konflikt ergeben, genauer untersucht werden. Dazu werden zunächst, im Wege einer 

wertenden Betrachtung der wissenschaftlichen Literatur, die theoretisch-konzeptionellen 

Grundlagen der Friedenskonsolidierung erarbeitet und ein diesbezügliches Konzept erstellt. 

Danach wird, durch eine Bilanzierung der bisherigen Implementierung des 

Friedensabkommens von Dayton, der Stand des Friedensprozesses in Bosnien-Herzegowina 

vor dem Hintergrund des erstellten Analyserasters untersucht und beurteilt, inwieweit der 

Prozess als Friedenskonsolidierung zu bewerten ist. 

 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Probleme des Friedensprozesses in Bosnien-Herzegowina 

aufzuzeigen und die dafür verantwortlichen Faktoren zu identifizieren. In methodischer 

Hinsicht ergibt sich daraus ein zweigeteilter Untersuchungsgegenstand: Erstens der 

ethnopolitische Konflikt und zweitens das Konzept der Friedenskonsolidierung. Nachdem 

jedes Element für sich einer wissenschaftlichen Betrachtung unterzogen wurde, wird ihr 

Bedeutungszusammenhang anhand der Untersuchung des Fallbeispiels - dem Friedensprozess 

in Bosnien-Herzegowina - analysiert. Das Erkenntnisinteresse liegt, neben der Beantwortung 

der Frage, ob das Friedensabkommen von Dayton eine zuverlässige Grundlage für den 

Frieden in Bosnien-Herzegowina darstellt, in der Feststellung derjenigen Bedingungen, die 

zur Stabilisierung von Friedensprozessen nach manifestierten ethnopolitischen Konflikten 

                                                 
1Vgl. erste Meldungen über Kämpfe im Kosovo in: FAZ, vom 12.03.1998 und 14.03.1998. 
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beitragen, bzw. einen solchen Prozess behindern können. In konzeptioneller Hinsicht soll 

geprüft werden welche Strategien einem Konzept zur Friedenskonsolidierung zugrunde 

liegen müssen, damit es auf einen praktischen Anwendungsfall übertragbar und 

erfolgversprechend ist. 

 

Die im Rahmen der Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse lassen sich in groben Zügen wie 

folgt zusammenfassen: 

1. "Ethnisierte Gesellschaften" folgen einer ihnen eigenen, spezifischen Logik, 

die entscheidend durch historisch determinierte Bewusstseinsebenen und sozial-

psychologische Tiefenschichten geprägt wird. 

Um einen dauerhaften und stabilen Friedensprozess zu ermöglichen, muss daher im 

Rahmen der Friedenskonsolidierung nach manifestierten ethnopolitischen 

Konflikten, neben der Sachebene, vor allem die Beziehungsebene des Konfliktes 

Berücksichtigung finden. 

2. Die in theoretisch-konzeptioneller Hinsicht durchaus sinnvolle 

Staatskonstruktion des Dayton-Abkommens setzt gesellschaftliche 

Grundbedingungen voraus, die in der Realität nicht gegeben sind und kann daher 

keine adäquate Grundlage für den Friedensprozess in Bosnien-Herzegowina bilden. 

3. Die Strategie der Stabilisierung von Friedensprozessen durch Etablierung 

demokratisch strukturierter Institutionen stößt bei ethnopolitischen Konflikten an 

ihre Grenzen. 

4. Die internationale Staatengemeinschaft wird der spezifischen Situation der 

bosnischen Nachkriegsgesellschaft nicht gerecht, da ihr Vorgehen durch eine 

schlichte Übertragung westeuropäischer Konzepte und Handlungsweisen 

gekennzeichnet ist, die primär sachorientiert und objektbezogen sind. 

5. Das Konzept der Friedenskonsolidierung befindet sich in einem 

unausweichlichen Spannungsverhältnis zwischen Anspruch und Wirklichkeit. 

Es birgt die Gefahr, dass Prinzipien von Demokratie und Menschenrechten, die 

durchgesetzt werden sollen, durch den Zwang, täglich Kompromisse machen zu 

müssen, missachtet werden. 

 

Diese Ergebnisse werden im Verlauf der Arbeit hergeleitet und zum Teil näher spezifiziert. 

Der Untersuchung liegt dazu in methodischer Hinsicht folgende Vorgehensweise zugrunde: 

Da ein adäquates Konfliktverständnis als Voraussetzung der Friedensarbeit angesehen wird, 
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werden im ersten Abschnitt konfliktforschungstheoretische Grundlagen behandelt. Zur 

Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes erfolgt zunächst eine Darstellung der 

besonderen Merkmale eines ethnopolitischen Konfliktes. Danach werden einige 

polemologische Begriffe definiert, und ein Überblick über die bisherige konzeptionelle 

Vorgehensweise der Staatengemeinschaft bei der Bearbeitung von Konflikten gegeben. 

Das folgende Kapitel, welches den theoretisch-konzeptionellen Teil der Arbeit darstellt, setzt 

sich mit den Grundlagen der Friedenskonsolidierung auseinander und dient der Erstellung 

eines Analyserasters, das der weiteren Untersuchung zugrundegelegt wird. Im Wege einer 

wertenden Betrachtung der Ansätze zur Bestimmung und Förderung von Friedensstrukturen, 

die in der wissenschaftlichen Literatur thematisiert werden, wird zunächst ein 

richtungswesendes Verständnis von Frieden entwickelt. Im Anschluss werden diejenigen 

Voraussetzungen erarbeitet, die, vom literatur-theoretischen Standpunkt betrachtet, zur 

Verwirklichung eines Friedens nach manifestierten ethnopolitischen Konflikten verhelfen 

können. Auf der Grundlage der getroffenen Feststellungen soll danach ein Konzept entworfen 

werden, das, bei entsprechender Operationalisierung, Aussagen über den Stand eines 

Friedensprozesses erlaubt und konkrete Leitlinien für dessen Gestaltung liefern kann. 

Im folgenden Abschnitt, dem empirisch-analytischen Teil der Arbeit, wird die Entwicklung 

des Friedensprozesses in Bosnien-Herzegowina untersucht. Nach einem kurzen Überblick 

über den Verlauf und die Charakteristika des Konflikts, erfolgt eine Darstellung der 

wesentlichen Bestimmungen des Friedensabkommens von Dayton und dessen formale 

Bewertung. Im Anschluss wird die Implementierung des Abkommens mit Blick auf die 

beteiligten Akteure und die zeitliche Sequenzierung in ihren Grundzügen dargelegt. Im Wege 

einer Bilanzierung der bisherigen Implementierung, die den Schwerpunkt der Arbeit bildet, 

wird danach der aktuelle Friedensprozess unter Zugrundelegung des entwickelten 

Analyserasters beurteilt. Dazu werden in den verschiedenen Problemfeldern der 

Friedensarbeit exemplarisch einzelne Indikatoren überprüft, die Auskunft über den Stand des 

Friedensprozesses geben sollen. Hierbei werden Entwicklungen bis zum 01. Oktober 1998 

berücksichtigt. Die Untersuchung basiert neben der einschlägigen Literatur vor allem auf 

Aufsätzen wissenschaftlicher Fachzeitschriften, internationalen Pressemeldungen und den 

offiziellen Berichten des Hohen Repräsentanten der Europäischen Union und der Vereinten 

Nationen in Bosnien-Herzegowina. 

Im Zuge der abschließenden Bewertung des Friedensprozesses in Bosnien-Herzegowina 

werden die Ergebnisse der Bilanzierung zusammengefasst und in bezug auf die 

polemologischen, sowie die theoretisch-konzeptionellen Vorüberlegungen beurteilt. Bei der 
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analytischen Verknüpfung der einzelnen Kapitel wird außerdem geprüft, welche 

Rückschlüsse sich aus der Untersuchung des Fallbeispiels allgemein für die 

Friedenskonsolidierung bei ethnopolitischen Konflikten ergeben und welche Probleme bei 

der Übertragung von diesbezüglichen Konzepten auf konkrete Konfliktsituationen auftreten 

können. 
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II. Polemologische Grundlagenbetrachtung 

 

Für eine erfolgversprechende Konfliktbearbeitung ist zunächst die Entwicklung eines 

adäquaten Konfliktverständnisses unabdingbar notwendig.2 Die Beantwortung der Fragen 

nach der Art, Funktion und Charakteristika des Konfliktes ist im wesentlichen davon 

abhängig, welche Konflikttheorie man bei der Betrachtung zugrundelegt. Dabei muss davon 

ausgegangen werden, dass es keine in sich geschlossene Konflikttheorie gibt, weil es von den 

jeweiligen theoretischen Bemühungen und Kontexten abhängt, in welchen Beziehungen der 

Konflikt analysiert wird.3 Dementsprechend variiert das Konfliktverständnis je nach der 

sozialwissenschaftlichen Theorie, die den Bezugspunkt für die Konfliktbetrachtung bildet.4 

Folglich gibt es auch keine einheitliche Definition dessen, was ein Konflikt ist.5  

Ein sinnvoller, da weit genug definierter, Begriffsvorschlag geht auf Kurt Singer zurück. 

Danach ist ein Konflikt "ein kritischer Spannungszustand, der durch das Auftreten 

miteinander unvereinbarer (oder unvereinbar erscheinender) Tendenzen in einer (die 

Akteure) umfassenden (Interaktions-)Einheit verursacht wird und dadurch deren Organisation 

und Struktur bedroht".6 Diese Definition bietet zwar einige Orientierungspunkte, sagt aber 

nichts über die spezifische Funktion und Charakteristika von Konflikten aus. 

Dieser Arbeit liegt die Auffassung zugrunde, dass es sich bei dem ethnopolitischen Konflikt 

um einen sehr vielschichtigen Konflikttypus handelt, der sich als relativ "neuartiges", 

komplexes Phänomen darstellt.7 Diese Auffassung steht einer theoretischen Einordnung in 

                                                 
2Vgl. zu dieser Einschätzung: Calic, Marie-Janine; Friedensstrategien in komplexen Konfliktfeldern. 

Lehren aus dem zerfallenen Jugoslawien, in: Senghaas, Dieter (Hrsg.); Frieden machen, Frankfurt a.M. 1997, S. 
166-186 (169). 

3Granzow, Manfred/ Haehne, Peter/ Möller, Bärbel/ Wuttke, Carola; Konflikttheoretische Ausgangs- 
und Ansatzpunkte forschungskonzeptioneller Überlegungen, in: BISS public, Heft 12, 1993, S. 103-113 (110). 

4Vgl. die ausführliche Darstellung verschiedener Konflikttheorien vor dem Hintergrund der ihr 
zugrunde liegenden sozialwissenschaftlichen Theorien bei: Bonacker, Thorsten; Konflikttheorien. Eine 
sozialwissenschaftliche Einführung mit Quellen, Opladen 1996. 

5Vgl. Imbusch, Peter/Zoll, Ralf; Überlegungen zu einem Curriculum Friedens- und Konfliktforschung, 
Ms. Marburg 1994, S. 7f und Giesen, Bernhard; Die Konflikttheorie, in: Endruweit, Günter (Hrsg.); Moderne 
Theorien der Soziologie, Stuttgart 1993, S. 289-313. 

6Der Spannungszustand ist als "kritisch" zu bezeichnen, wenn er zur Gefahr der Zerstörung oder Des- 
Integration des die streitenden Parteien übergreifenden Ganzen wird. Zitiert nach: Link, Werner; Überlegungen 
zum Begriff "Konflikt" in den Internationalen Beziehungen - Versuch einer Begriffsklärung, in: Politische 
Vierteljahresschrift 20 (1979), S. 33-50 (35f). 

7Als neuartig ist dabei nur die gewaltsame Eskalation dieser Konflikte zu bezeichnen. Entgegen einer 
verbreiteten Vorstellung hat die Anzahl ethnopolitischer Konflikte nicht erst in den letzten Jahren, seit dem 
Ende des Ost-West-Konflikts, zugenommen. Nach einer Studie der Universität von Maryland, gab es in den 
Ländern der Dritten Welt bereits in den 70er und 80er Jahren eine erheblicher Zunahme solcher Konflikte. 
Allerdings unterlagen sie dem verzerrenden Interpretationsmuster der bipolar geprägten Weltordnung oder 
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eine bestimmte Konflikttheorie entgegen. Daher erscheint es aus praxeologischer Sicht 

sinnvoller, ein adäquates Konfliktverständnis, im Wege einer deskriptiven Darstellung der 

feststellbaren Merkmale von ethnopolitischen Konflikten, zu entwickeln. Für diese 

Vorgehensweise spricht auch, dass, wie später noch aufzuzeigen ist, für eine 

erfolgversprechende Friedenskonsolidierung, das Konfliktmuster in allen seinen Elementen 

identifiziert werden muss. Dazu gehört auch eine Darstellung der Folgen der 

Gewaltanwendung, die weit über rein materielle Schäden hinausreichen.8 

 

1. Der ethnopolitische Konflikt: Deskriptive Darstellung eines 

Konflikttypus 

Die weit überwiegende Zahl der gegenwärtig gewaltsam ausgetragenen Konflikte sind keine 

"klassischen" Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Staaten, sondern Konflikte 

innerhalb von Staaten zwischen rivalisierenden Gruppen, bzw. zwischen diesen Gruppen und 

dem jeweiligen Staat.9 Eine Schlüsselrolle bei der Abgrenzung der streitenden Gruppen 

spielen ethnische Kriterien. Dies sagt jedoch über die Konfliktursachen noch wenig aus, 

weshalb eine Beschreibung dieser Auseinandersetzungen als ethnische Konflikte verfehlt 

erscheint. In der Mehrzahl der Fälle geht es nämlich um eine komplexe Kombination von 

verschiedenen Konfliktursachen und -themen.10 Charakteristisch ist aber die Politisierung 

ethnischer Merkmale, so dass im folgenden von ethnopolitischen Konflikten gesprochen 

werden soll.11 

                                                                                                                                                        
wurden z.T. mit Blick auf die Blockkonfrontation durch die Supermächte unterdrückt. Vgl. Gurr, Ted Robert; 
Minorities at Risk. A Global View of Ethnopolitical Conflicts, Washington, D.C. 1993, S. 89-122 und ders.; 
People Against States: Ethnopolitical Conflict And The Changing World System. Presidential Adress to the 
International Studies Association Annual Meeting, 1 April 1994, Washington, D.C. 1994, S. 3. 

8Vgl. Galtung, Johan; Frieden mit friedlichen Mitteln. Friede und Konflikt, Entwicklung und Kultur, 
Opladen 1998, S. 225. 

9Vgl. Schlichte, Klaus/Siegelberg, Jens; Kriege in den neunziger Jahren. Formen - Verläufe - 
Tendenzen, in: Vogt, Wolfgang R. (Hrsg.); Gewalt und Konfliktbearbeitung. Befunde - Konzepte - Handeln, 
Baden- Baden 1997, S. 131-140 (133) und Ropers, Norbert; Die Bearbeitung ethnopolitischer Konflikte in der 
Staaten- und Gesellschaftswelt. Die Dilemmata makro- und mikropolitischer Strategien am Beispiel 
Siebenbürgens 1990-1995, in: Meyer, Berthold (Hrsg.); Formen der Konfliktregelung. Eine Einführung mit 
Quellen, Opladen 1997, S. 350-370 (350). Einen guten Überblick über die weltweite Konfliktentwicklung zu 
Beginn der 90er Jahre geben auch: Wallensteen, Peter/Axell, Karin; Armed Conflict at the End of the Cold War, 
1989-92, in: Journal of Peace Research 30 (1993) 3, S. 331-346. 

10Vgl. Ropers, Norbert; aaO., S. 350. 
11Der Begriff wurde im deutschsprachigen Raum vor allem durch Norbert Ropers geprägt. Der Prozess 

der Politisierung, der im folgenden noch näher dargelegt wird, wird aber auch von anderen Autoren hervorge- 
hoben. Vgl. u.a. Scherrer, Christian P.; Ethno-Nationalismus als globales Phänomen. INEF-Report (1994) 6, S. 
4; Debiel, Tobias/Nuscheler, Franz; Vor einer neuen Politik der Einmischung? Imperative und Fallstricke des 
humanitären Interventionismus, in: dies. (Hrsg.); Der neue Interventionismus. Humanitäre Einmischung 
zwischen Anspruch und Wirklichkeit, Bonn 1996, S. 13-52 (14); Esman, Milton J.; Political and Psychological 
Factors in Ethnic Conflicts, in: Montville, Joseph V. (Hrsg.); Conflict and Peacemaking in Multiethnic 
Societies, Massachusetts, Toronto 1990, S. 53-63 (61) und Gurr, Ted Robert (1993); aaO., S. 68, 123. 
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In Anlehnung an die Untersuchung des Konfliktforschers Friedrich Glasl lassen sich fünf 

Dimensionen der Konfliktdiagnose unterscheiden, die zugleich auch Ansatzpunkte für die 

Konfliktbearbeitung liefern: die Parteien, die Konfliktgegenstände, der Konfliktverlauf, die 

Beziehungen der Parteien zueinander sowie die Grundeinstellungen der Parteien zu dem 

jeweiligen Konflikt.12 Sie sollen im folgenden genutzt werden, um die Besonderheiten 

ethnopolitischer Konflikte herauszuarbeiten. 

 

1.1 Die Konfliktparteien  

Ethnopolitische Konflikte zeichnen sich durch die Beteiligung ethnischer Gruppen aus, die 

sich in einem langen historischen Prozess als "Schicksalsgemeinschaften" herausgebildet 

haben.13 In diesem Prozess, in dem sowohl subjektive als auch objektive Faktoren eine Rolle 

spielen, lassen sich zumindest analytisch zwei Ebenen unterscheiden: Eine meist offen 

ausgesprochene Ebene politischer Forderungen und Interessen und eine weniger explizite, 

tiefer liegende Ebene kollektiver, häufig negativer und kränkender 

Gemeinschaftserfahrungen.14  

Zum besseren Verständnis der Konfliktparteien empfiehlt es sich, die zweite Ebene genauer 

zu betrachten, da sie wesentlich für das Selbstverständnis ethnopolitischer Gruppen ist.15 In 

diesem Zusammenhang lassen sich zwei Antriebsfaktoren für politisches Protestverhalten 

unterscheiden: einerseits das Ausmaß der kollektiv empfundenen Benachteiligungen und 

andererseits das Ausmaß der Gruppenkohäsion und der Gruppenidentität.16 Diese beiden 

Faktoren sollen im Hinblick auf ihren Effekt der Mobilisierung genauer betrachtet werden. 

Der erste Aspekt der kollektiven Negativerfahrungen spielt gerade bei tiefverwurzelten 

ethnopolitischen Konflikten eine Schlüsselrolle. Dazu zählen insbesondere Ereignisse, bei 

denen eine große Anzahl der Gruppe zum Opfer von Willkürherrschaft und Vertreibung, 

                                                 
12Vgl. Glasl, Friedrich; Konfliktmanagement. Ein Handbuch für Führungskräfte und Berater, Bern, 

Stuttgart 1994, S. 95ff. 
13Unter einer "ethnischen Gruppe" wird im folgenden eine namentlich zu benennende, historisch 

gewachsene Gemeinschaft verstanden, die über gemeinsame Herkunfts- und Abstammungsmythen, eine 
gemeinsame Ge schichte, eine gemeinsame andersartige (von anderen Gruppen zu unterscheidende) Kultur, vor 
allem über eine eigene Sprache verfügt und ein Solidaritäts- bzw. Wir-Gefühl besitzt. Vgl. Smith, Adam; Ethnie 
and nation in the modern world, in: Millennium 14 (1985) 2, S. 22-41 und Scherrer, Christian P.; aaO., S. 7f. 

14Vgl. Ropers, Norbert; aaO., S. 352. 
15Ropers, Norbert; Die friedliche Bearbeitung ethno-politischer Konflikte. Eine Herausforderung für 

die Staaten- und die Gesellschaftswelt, in: Ropers, Norbert/Debiel, Tobias (Hrsg.); Friedliche 
Konfliktbearbeitung in der Staaten- und Gesellschaftswelt, Bonn 1995, S. 197-231 (200). 

16Ted Gurr stellt dabei entscheidend auf die Erfahrungen ab, die ethnopolitische Gruppen im Rahmen 
der Auseinandersetzungen mit dem jeweiligen Staat bzw. mit konkurrierenden Gruppen machen und hat in 
einem komplexen Kausalmodell die Antriebsfaktoren für politisches Protestverhalten explizit dargelegt. Vgl. 
Gurr, Ted; Minorities at Risk. A Global View of Ethnopolitical Conflicts, Washington, D.C. 1993, S. 123ff. 
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einer militärischen Niederlage oder einer anderen Form von Gewalt wurde.17 Der 

Psychoanalytiker Vamik Volkan hat die These aufgestellt, dass derartige kollektive 

Verletzungen auch über die unmittelbar betroffene Generation hinaus eine traumatisierende 

Wirkung haben können.18 Er spricht in diesen Fällen von "chosen traumas", um 

hervorzuheben, dass die Art und Weise, wie sich diese Verletzungen im kollektiven 

Bewusstsein niederschlagen, mitbeeinflusst wird durch Prozesse der gezielten 

Mythologisierung.19 Handelt es sich um positive Gemeinschaftserfahrungen, die der Stützung 

des Selbstwertgefühls dienen, ist von "chosen glories" die Rede.20  

Derartige kollektive Erfahrungen prägen die Gruppenidentität und fördern den Zusammenhalt 

einer Gruppe. Die soziale Identität ist bei ethnopolitischen Konflikten darüber hinaus noch 

von besonderer Bedeutung.21 Es ist davon auszugehen, dass jeder Mensch das Bedürfnis nach 

einer gesicherten positiven individuellen Identität hat. Einen wichtigen Anteil am Aufbau 

dieser Identität hat die soziale Identität, die sich aus der Gruppenzugehörigkeit des 

Individuums ergibt.22 Entgegen früherer Vorhersagen vieler Modernisierungstheoretiker 

spielt die ethnische Gruppenzugehörigkeit auch in der heutigen Post-Moderne eine 

Schlüsselrolle bei der Vermittlung individueller Identität.23 Anders ausgedrückt ist es für die 

Angehörigen von Konfliktparteien bei ethnopolitischen Konflikten charakteristisch, dass ihre 

sicherheitsgebende Identität auf ethnischer Solidarität beruht. 

Im Hinblick auf den Mobilisierungseffekt haben empirische Untersuchungen gezeigt, dass 

                                                 
17Als extremste Erfahrung ist hier der Völkermord zu nennen. Vgl. Ropers, Norbert; aaO., S. 201. 
18Vgl. zu der tiefenpsychologischen Dimension von ethnopolitischen Konflikten: Volkan, Vamik D.; 

Psychoanalytic Aspects of Ethnic Conflicts, in: Montville, Joseph V.(Hrsg.); Conflict and Peacemaking in 
Multiethnic Societies, Massachusetts, Toronto 1990, S. 81-91(82). 

19Vgl. Volkan, Vamik D.; The Need to Have Enemies and Allies. From Clinical Practice to 
International Relationships, Northwale, N.J., London 1994.  Reichhaltiges Anschauungsmaterial für 
ethnonationale Mythen lässt sich besonders in Südosteuropa finden. Zu den wesentlichsten Ausprägungen 
zählen: Der Mythos der ersten Besiedelung, der Mythos der Mission, der Mythos des nationalen Opfers, der 
Mythos des hinterhältigen Gegners und der Mythos der Tapferkeit bei der nationalen Selbstbehauptung. Vgl. 
umfassende Darstellung bei: Bordás, Sándor; Counter-Proof. The examination of the Slovak-Hungarian 
relationship with sociological and ethnopsychological methods in Slovakia, Bratislava 1995. 

20Kurze erklärende Beispiele zu beiden Fällen finden sich bei: Ropers, Norbert; Prävention und 
Friedenskonsolidierung als Aufgabe für gesellschaftliche Akteure, in: Senghaas, Dieter (Hrsg.); Frieden 
machen, Frankfurt a.M. 1997, S. 219-243 (228). 

21Sie wird definiert als die "dauerhafte Empfindung des Selbstseins, welches den Kern dessen bildet, 
was das Leben für ein Individuum vorhersagbar macht". Identität vermittelt somit ein Empfinden der 
physischen, psychologischen, sozialen und spirituellen Sicherheit in der Umwelt, die ein Individuum umgibt. Es 
ist eine Weise die Welt so auszulegen, dass das Leben berechenbar, statt willkürlich wird. Sinngemäß übersetzt 
nach: Northrup, Terrell A.; The Dynamic of Identity in Personal and Social Conflict, in: Kriesberg, Louis/ 
Northrup, Terrel A./Thorson, Stuart J.(Hrsg.); Intractable Conflicts and their Transformation, New York 1989, 
S. 55-82 (64). 

22Vgl. dazu Kicklas, Hans; Über die Schwierigkeit der Konfliktregelung bei ethnischen Konflikten, in: 
Vogt, Wolfgang R.(Hrsg.); Gewalt und Konfliktbearbeitung. Befunde - Konzepte - Handeln, Baden-Baden 
1997, S. 222-227 (224). 

23Vgl. Ropers, Norbert; Die friedliche Bearbeitung  ethno-politischer Konflikte, in: ders./Debiel, 
Tobias (Hrsg.); Friedliche Konfliktbearbeitung in der Staaten- und Gesellschaftswelt, Bonn 1995, S. 200. 
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Menschen eher bereit sind, sich für gemeinsame Interessen einzusetzen, die entlang 

ethnischer Linien definiert sind, als für solche, die auf anderen Kategorien kollektiver 

Identität beruhen. Ursächlich dafür, dass ethnische Gruppen leichter zu mobilisieren sind und 

dabei einen höheren Grad erreichen, ist die besondere Solidarität.24 Diese wird durch die 

geschilderte Mythologisierung kollektiver Erfahrungen noch verstärkt. Diesen Umstand 

machen sich politische und ökonomische Eliten vielfach zunutze. Sie instrumentalisieren 

ethnische Identitätsbezüge und mobilisieren ethnonationale oder ethnoregionale Loyalitäten 

für eigene Machtambitionen oder um dadurch eigene oder kollektive Interessen zu schützen. 

Dabei greifen sie oft auf kulturelle und historische Mythen zurück.25 Die Folge ist eine 

Umdefinition der Politik entlang ethnischer Linien.26 Diese "Ethnisierung" der Politik 

ermöglicht den politischen Führern eine Distanzierung von alten Verhältnissen und kann 

zugleich genutzt werden, um über ökonomische Miseren hinweg zu trösten.27 

 

1.2 Die Konfliktgegenstände  

Die Feststellung der genauen Konfliktgegenstände, also die Beantwortung der Frage worum 

es eigentlich geht, gehört zu den schwierigsten Aspekten des Konfliktverständnisses von 

ethnopolitischen Konflikten. Auf der einen Seite lassen sich klare Interessengegensätze 

erkennen, die auf wirtschaftlichen Disparitäten, ungleichen politischen Partizipationschancen 

oder Rechtsunsicherheiten zwischen den Konfliktparteien beruhen.28  

Auf der anderen Seite geht es um die Anerkennung ethnischer Besonderheiten, mithin um 
                                                 

24Menschen haben eine besondere Neigung, Wir-Gruppen und Ihr-Gruppen zu bilden. Ethnische 
Identitätsbezüge gelten in Zeiten des Umbruchs oder schneller Modernisierung als besonders sicherheitsgebend, 
da sie sowohl einen individuellen Status als auch die klare Einordnung in eine Gruppe "Gleicher" vermitteln. 
Vgl. dazu: Esman, Milton J.; aaO. S. 56-58. Die Folge ist eine soziale Polarisierung der Gesellschaft, die das 
Konfliktrisiko erhöht. Vgl. Lake, David A./ Rothchild, Donald; Containing Fear. The Origins and Management 
of Ethnic Conflict, in: International Security 21 (1996) 2, S. 41-75 (53). 

25Vgl. Debiel, Tobias; Dilemmata humanitärer Einmischung. Zu den Hintergründen und Gefahren des 
"neuen Interventionismus", in: Vogt, Wolfgang R.(Hrsg.); Gewalt und Konfliktbearbeitung. Befunde - Konzepte 
- Handeln, Baden-Baden 1997, S. 228-241 (228); Hamburg, David; Ethnische Konflikte. Ursachen, Eskalation 
und präventive Vermittlung, in: Europa-Archiv 48 (1993) 4, S. 117-122 (117); Gagnon, V.P.; Ethnic 
Nationalism and International Conflict. The Case of Serbia, in: International Security 19 (1994/95) 3, S. 130-
166 (132); Lake, David A./Rothchild, Donald; aaO., S. 41; Waldmann, Peter; Ethnoregionalismus. Eine 
Herausforderung für den Nationalstaat, in: Gegenwartskunde 42 (1993) 3, S. 373-398 (396) und Kaufmann, 
Chaim; Possible and Impossible Solutions to Ethnic Civil Wars, in: International Security 20 (1996) 4, S. 136-
175 (152). 

26Zum Verlauf der Gewalteruption im Rahmen dieser Umdefinition vgl.: Crome, Erhard; Politische 
Stabilität im Osten Europas und ihre ethnisch-nationale Gefährdung, in: Segert, Dieter (Hrsg.); 
Konfliktregulierung durch Parteien und politische Stabilität in Ostmitteleuropa, Frankfurt a.M., Berlin, Bern, 
New York, Paris, Wien 1994, S. 187-203 (201). 

27Teilweise versuchen traditionelle Eliten durch eine solche Ethnisierung auch, eine Veränderung des 
Status quo zu verhindern. Vgl. Ropers, Norbert; aaO., S. 202; Ga gnon, V.P.; aaO., S. 132 und Esman, Milton J.; 
aaO., S. 60f. 

28Vgl. Calic, Marie-Janine; Friedensstrategien in komplexen Konfliktfeldern. Lehren aus dem 
zerfallenen Jugoslawien, in: Senghaas, Dieter (Hrsg.); Frieden machen, Frankfurt a.M. 1997, S. 166-188 (168). 
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kollektive Identitäten und Statusfragen der betroffenen Gruppen. Die Konfliktgegenstände 

sind somit zugleich auf der politischen Interessenebene als auch auf der psycho-sozialen 

Identitätsebene angesiedelt.29 In der wissenschaftlichen Debatte wird an dieser Stelle der 

Unterschied zwischen Interessen- und Identitätskonflikt betont.30 Während 

Interessenkonflikte prinzipiell durch den Ausgleich der Interessen bearbeitet werden können, 

wechselseitige Zugeständnisse also möglich erscheinen, gehe es bei Identitätskonflikten um 

"Alles oder Nichts".31 

Ethnopolitische Konflikte werden oft zuerst als Identitätskonflikte wahrgenommen.32 Dies ist 

zum Großteil eine Folge der durch die politische Elite forcierten Ethnisierung der Politik. Die 

hierbei vorgenommene positive Überzeichnung der Wir-Grupppe, der gegenüber sich die 

Fremdgruppe um so plastischer negativ darstellen lässt, kann für die Verschärfung eines 

Konfliktes entscheidend sein.33 Die so errichteten Feindbilder ermöglichen es, eine 

Auseinandersetzung mit hoher Emotionalität und äußerster Verbissenheit zu führen.34 Für 

eine adäquate Einschätzung der Konfliktgegenstände ist es aber notwendig, sich die 

Ethnisierung der Politik als wechselseitigen Zusammenhang zwischen zwei Faktoren bewusst 

zu machen. Einerseits ist die Ethnisierung rückführbar auf politische Führer, die rational und 

zielstrebig die ethnische Karte einsetzen,  andererseits gibt es aber auch Fälle, in denen diese 

vielmehr auf latente Bedürfnislagen in der Bevölkerung reagieren und sich der 

                                                 
29Ropers, Norbert; aaO., S. 206f. 
30Vgl. Senghaas, Dieter; Friedensprojekt Europa, Frankfurt a.M. 1992, S. 73. Die begriffliche 

Unterscheidung geht auf Vilhelm Aubert zurück, der in den 60er Jahren die beiden Konflikttypen "competition" 
und "dissensus" einander gegenüberstellte. Diese Differenzierung wurde in der deutschsprachigen Literatur als 
Interessen- und Wertekonflikt bzw. als Verteilungs- und Meinungskonflikt übernommen und gedanklich 
weitergeführt. Vgl. Meyer, Berthold (Hrsg.); Formen der Konfliktregelung. Eine Einführung mit Quellen, 
Opladen 1997, S. 32. 

31Vgl. Ropers, Norbert; aaO., S. 206 und Meyer, Berthold; aaO., S. 33. Identitätskonflikte werden auch 
als  unteilbare Konflikte bezeichnet, da z.B. der Anspruch auf die Anerkennung einer bestimmt en ethnischen 
Identität nicht verhandelbar sei. Vgl. dazu: Hirschmann, Albert O.; Wieviel Gemeinsinn braucht die liberale 
Gesellschaft?, in: Leviathan 22 (1994), S. 293-304. Im Sinne der Spieltheorie stellen sich Identitätskonflikte 
somit als Nullsummenspiele dar, bei denen der Gewinn der einen Partei automatisch zum Verlust bei der 
anderen Partei führt. Vgl. dazu: Hardin, Russell; One for All. The Logic of Group Conflict, Princeton, New 
Jersey 1995, S. 145. 

32Unterschiedliche Lebensentwürfe, die in verschiedenartiger Geschichte, in unterschiedlichem 
Brauchtum, einer eigenen Sprache und widerstreitenden politischen Zielsetzungen begründet sind, stehen im 
Vordergrund. Vgl. Senghaas, Dieter; aaO., S. 72. 

33Der Konflikttypus kann somit als sozialpsychologisches Phänomen, das politisch verursacht wird 
beschrieben werden. Vgl. dazu: Elwert, Georg; Nationalismus und Ethnizität. Über die Bildung von Wir-
Gruppen, Berlin 1989. 

34Feindbilder erfüllen in einem Konflikt Funktionen wie: Reduktion der Ursachenkomplexität, 
Aggressionskanalisierung, Stabilisierung bzw. Findung der eigenen Identität und Stabilisierung der eigenen 
Gruppe. Dadurch, dass die Gruppenkohäsion sehr stark ist, können sämtliche Konfliktpotentiale unreflektiert 
auf die gegnerische Gruppe kanalisiert werden. Vgl. Flohr, Anne Katrin; Feindbilder in der internationalen 
Politik. Ihre Entstehung und ihre Funktion, Münster, Hamburg 1991, S. 114-136 und Bauriedl, Thea; Bilder 
gegen die Angst, in: Vogt, Wolfgang R. (Hrsg.); Mut zum Frieden. Über die Möglichkeiten einer 
Friedensentwicklung für das Jahr 2000, Darmstadt 1990, S. 318-333 (325f). 
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krisenbedingten Nachfrage nach ethnopolitischen Identifikationsfiguren anpassen.35 Eine 

solche Krise kann z.B. durch wirtschaftlichen Niedergang, Staatszerfall, etc... hervorgerufen 

werden. Verstärkt durch die schnelle Modernisierung können dadurch  in sozialen Gruppen 

kollektive Zukunftsängste auftreten.36 

Da die Welt heute zunehmend durch die Gleichzeitigkeit von Globalisierungs- wie auch 

Fragmentierungstendenzen geprägt ist, stellen ethnische Identitätsbezüge für viele Individuen 

sicherheitsgebende Orientierungspunkte dar.37 Erscheint oder wird die ethnische Identität 

bedroht, findet unweigerlich ein Abwehrprozess gegen die vermeintliche oder reale 

Bedrohung statt.38 Damit wird die ethnische Identität selbst zum Konfliktgegenstand, 

unabhängig von sonstigen kalkulierbaren Interessengegensetzen. Unter diesen Bedingungen 

greifen Personen eher zu Mitteln, die in Normalsituationen unangemessen sind. Die Kosten-

Nutzen-Kalküle von Bürgerkriegsparteien unterscheiden sich daher grundsätzlich  von denen 

Außenstehender. Sie sind deshalb noch nicht irrational, sondern werden von den jeweiligen 

Umständen diktiert: von nationalen, wirtschaftlichen und politischen Interessen, von der 

Selbstwahrnehmung und der Einschätzung des Gegners.39 Die Konsequenz einer 

Umdefinition der Politik entlang ethnischer Linien ist die Herausbildung von "ethnisierten 

Gesellschaften", die einer ihnen eigenen, spezifischen Logik folgen, die entscheidend durch 

sozial-psychologische Tiefenschichten geprägt wird. Unterschiedliche Aspekte auf der 

Interessen- und der Identitätsebene, die zum Teil in wechselseitiger Abhängigkeit stehen, 

haben ein Konfliktbündel zur Folge, das die Beteiligten selbst oft kaum durchschauen. Was 

sich bei genauer Analyse der Interessenebene als System-, Macht- oder Territorialkonflikt 

                                                 
35Vgl. Ropers, Norbert; aaO., S. 203.  
36 Vgl. Lake, David A./Rothchild, Donald; aaO., S. 43. Da sich die Anforderungen an das Individuum 

rapide verändern und immer neue Mittel zur Bedürfnisbefriedigung erforderlich werden, wird die persönliche 
Identität zunehmend in Frage gestellt. Zum Zusammenhang von ethnopolitischen Konflikten und 
Modernisierung siehe: Horowitz, Donald L.; Ethnic Groups in Conflict, Berkeley, Los Angeles, London 1985, 
S. 99-105; Gurr, Ted Robert; aaO., S. 90 und Roy, Ramashray; Social Conflikts and Needs Theory, in: Burton, 
John (Hrsg.); Conflict: Human Needs Theory, New York 1990, S. 125-148 (130f). 

37Vgl. Debiel, Tobias; aaO., S. 233; Schlichte, Klaus/ Siegelberg, Jens; aaO., S. 136 und Hoffman, 
Mark; Konfliktlösung durch gesellschaftliche Akteure. Möglichkeiten und Grenzen von Problemlösungs- 
Workshops, in: Ropers, Norbert/ Debiel, Tobias (Hrsg.);  Friedliche Konfliktbearbeitung in der Staaten- und 
Gesellschaftswelt, Bonn 1995, S. 284-303 (286). 

38Die Bedrohung der Identität ruft sowohl ein individuelles als auch ein kollektives Sicherheitsdilemma 
hervor, was zur Folge hat, dass die betroffenen Personen lieber sterben oder ihre Gegner töten würden, als ihre  
Identität zu verlieren. Vgl. Volkan, Vamik D.; Psychoanalytic Aspects of Ethnic Conflicts, in: Montville, Joseph 
V. (Hrsg.); Conflict and Peacemaking in Multiethnic Societies, Massachusetts, Toronto 1990, S. 87 und Fisher, 
Ronald J.; Needs Theory, Social Identity and an Eclectic Model of Conflict, in: Burton John (Hrsg.); Conflict: 
Human Needs Theory, New York 1990, S. 89-112 (94f). 

39Vgl. Calic, Marie-Janine; aaO., S. 169; Avruch, Kevin/ Black, Peter W.; Conflict resolution in inter- 
cultural settings, in: Sandole, Dennis J.D./ van der Merwe, Hugo (Hrsg.); Conflict Resolution. Theory and 
Practice. Integration and Application, New York 1993, S. 131-145 (132f) und Warfield, Wallace; Public-policy 
conflict resolution. The nexus between culture and process, in: Sandole, Dennis J.D./ van der Merwe, Hugo 
(Hrsg.); aaO., S. 176-193 (186). 
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herausstellt, wird, aufgrund gezielter politischer Instrumentalisierung ethnischer 

Identitätsbezüge, von Außenstehenden aber zum Teil auch von den Beteiligten, als 

unüberwindbare Identitätsgegensätze wahrgenommen, die "zwangsläufig" "ethnische bzw. 

religiöse" Konflikte zur Folge haben.40 In Zeiten tiefgreifender Identitäts- und 

Wirtschaftskrisen und wachsender Rechtsanarchie im Umfeld zerfallener Staaten steigt die 

Wahrscheinlichkeit, dass sich aufgestaute Spannungen auf diese Weise gewaltsam entladen.41  

 

1.3 Die Eskalationsdynamik  

Ethnopolitische Konflikte weisen eine besondere Neigung zur Eskalation in einem Ausmaß 

auf, welches über das anderer sozialer Konflikte hinausgeht.42 Diese Eskalationsdynamik 

lässt sich durch eine Reihe von Basismechanismen erklären, zu nennen sind hier 

insbesondere: die Neigung zur Projektion alles Negativen auf die Gegenseite und die 

Ausweitung der Konfliktthemen, wodurch sich interne Widersprüche reduzieren und die 

Besonderheiten der eigenen Gruppe herausstellen lassen.43 Darüber hinaus kommt es häufig 

zur Personifizierung des Streits, da es einfacher ist, die persönlichen Merkmale der Gegner 

für den Konflikt verantwortlich zu machen, als die komplexen Ursachenzusammenhänge zu 

erklären. Die Folge ist, dass selbst die Beteiligten den Konflikt nur noch verzerrt 

wahrnehmen. Ein wesentlicher Eskalationsgrund liegt schließlich darin, dass die vorsätzliche 

Eskalation, d.h. das systematische Vorantreiben des Konflikts auf eine höhere 

Intensitätsstufe, von den Beteiligten als "rational" angesehen wird.44 Der Vorteil ist zum 

einen die integrierende Wirkung innerhalb der eigenen Gruppe, zum anderen die Hoffnung, 

auf diese Weise die andere Seite zum Nachgeben zu bewegen.45  

                                                 
40Zur Differenzierung der Konfliktarten siehe: Gantzel, Klaus-Jürgen/ Schwinghammer, Torsten; Die 

Kriege nach dem Zweiten Weltkrieg, 1945-1992. Daten und Tendenzen, Münster 1995, S. 43ff. 
41Was irrational anmutet, gestaltet es den Beteiligten nicht selten, einen eigenen Lebenssinn zu finden. 

Vgl. Schoch, Bruno; Der Nationalismus - bekannt, nicht erkannt, in: Meyer, Berthold (Hrsg.); Eine Welt oder 
Chaos, Frankfurt a.M. 1996, S. 47-89 (55). 

42Friedrich Glasl hat in diesem Zusammenhang die These aufgestellt, dass soziale Konflikte generell 
eine Eigendynamik der Eskalation beinhalten, wenn die Akteure der Konfliktintensivierung nicht bewusst 
entgegentreten. Vgl. Glasl, Friedrich; aaO., S. 181. Siehe auch: Esman, Milton J.; aaO., S. 61. Eine ausführliche 
Untersuchung der eskalationsfördernden Faktoren findet sich auch bei: Billing, Peter; Eskalation und 
Deeskalation internationaler Konflikte, Frankfurt a.M., Bern, New York, Paris 1992, S. 139-162. 

43Vgl. Ropers, Norbert; aaO., S. 208 und Flohr, Anne Katrin; aaO., S. 114-136. 
44Vgl. Debiel, Tobias/Nuscheler, Franz; aaO., S. 14 und Cohen, Eliot A.; Dynamics of Military 

Intervention, in: Levite, Ariel E./Jentleson, Bruce W./Berman, Larry (Hrsg.); Foreign Military Intervention. The 
Dynamics of Protracted Conflicts, New York, Oxford 1992, S. 261-284 (271). 

45Vgl. Ropers, Norbert; aaO., S. 208. Die Entscheidungsfindung wird in der Regel von sehr intensiven 
Gefühlen beeinflusst, was eine Polarisierung des Konflikts begünstigt und den gemäßigten Elementen den 
Boden entzieht. Vgl. Hamburg, David; aaO., S. 117 und Cooper, Robert/Berdal, Mats; Outside Intervention in 
Ethnic Conflicts, in: Survival 35 (1993) 1, S. 118-142 (135). Mit zunehmender Eskalation werden auch jene 
Angehörigen ethnischer Gruppen in die Auseinandersetzungen hineingezogen, für die nicht-ethnische 
Loyalitäten und Identitäten wichtiger sind. Vgl. Ropers, Norbert; Prävention und Friedenskonsolidierung als 
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Die Folge ist, das ethnopolitische Konflikte leicht in eine Spirale der Gewalt und der 

wechselseitigen Abschottung geraten, in der die Grenzen zwischen Angreifern und 

Angegriffen verschwimmen und das Vertrauen zwischen ehemaligen Freunden, Verwandten 

und Nachbarn oft unwiederbringlich zerstört wird.46 Je länger der gewaltsame Konflikt 

dauert, desto größer ist die Gefahr, dass die Gewalt in alle gesellschaftlichen Bereiche 

eindringt und sich zu einem eigendynamischen System verfestigt.47 Dazu zählt z.B. die 

partielle Kommerzialisierung der Gewalt.48 Da der Konflikt mehr und mehr zur 

Identitätsfindung großer Teile der Bevölkerung beiträgt, kann er schließlich zum Selbstzweck 

werden.49 

1.4 Die Beziehungen der Parteien zueinander  

Ein weiteres Merkmal für die überwiegende Zahl ethnopolitischer Konflikte ist ihr 

asymmetrischer Charakter. Das betrifft zunächst den personell-quantitativen Umfang der 

miteinander im Konflikt liegenden Gruppen und die ihnen zur Verfügung stehenden 

Ressourcen.50 Die verbreitete Mehrheiten-Minderheiten-Konstellation führt dazu, dass diese 

                                                                                                                                                        
Aufgabe für gesellschaftliche Akteure, in: Senghaas, Dieter; Frieden machen, Frankfurt a.M. 1997, S. 219-242 
(220) und Kaufmann, Chaim; aaO., S. 143. 

46Die daraus resultierenden Spaltungen sind so tiefgreifend, dass sie alle Ebenen der Gesellschaft 
erfassen. Vgl. Calic, Marie-Janine; aaO., S. 170; Rupesinghe, Kumar; Conflict Transfomation, in: Ders. (Hrsg.); 
Conflict Transformation, New York 1995, S. 65-92 (78) und Ropers, Norbert; aaO., S. 223. 

47In ethnopolitischen Konflikten wird eine Gewalt angewandt, die keine Regeln der Selbstbegrenzung 
mehr anzuerkennen scheint. Der Schutz der "Zivilbevölkerung" ist nicht gewährleistet, sie wird z.T. gezielt in 
das Kriegsgeschehen einbezogen. Dabei wird nicht lediglich um politische Macht gekämpft, sondern auch um 
Gebiete, wobei es nicht darum geht, den Gegner zu beherrschen, sondern ihn zu besiegen. Die Folge ist, dass der 
Anteil der Zivilisten unter den Kriegsopfern steigt. Im Zweiten Weltkrieg betrug er 67%, in den achtziger Jahren 
war er schon auf 74 % angestiegen und in den 90er Jahren scheint der Anteil an Zivilisten unter den 
Kriegsopfern nahe 90% zu liegen.  Vgl. Brock, Lothar/ Elliesen, Tillmann; Humanitäre Intervention. Zur 
Problematik militärischer Eingriffe in innerstaatliche Konflikte, in: Hein, Wolfgang (Hrsg.); Umbruch in der 
Weltgesellschaft. Auf dem Wege zu einer "Neuen Weltordnung"?, Hamburg 1994, S. 383-420 (383); Giersch, 
Carsten; Konfliktregulierung in Jugoslawien 1991- 1995. Die Rolle von OSZE, EU, UNO und NATO, Baden- 
Baden 1998, S. 50 und Kaatsch, Nicola; Kinder des Krieges, in: Matthies, Volker (Hrsg.); Vom Krieg zum 
Frieden. Kriegsbeendigung und Friedenskonsolidierung, Bremen 1995, S. 146-162 (146). 

48Über den Einsatz der militärischen Mittel entscheiden nicht mehr politische Zielsetzungen, sondern in 
vielen Fällen bilden sich Strukturen, in denen die Bereicherung zum Ziel der Gewalt und die Gewalt zur 
notwendigen Bedingung der Bereicherung wird. Der Warlord, der militärische und politische Führer, wird zum 
Unternehmer, dessen wirtschaftliche Aktivitäten nur im Schatten der Gewalt gedeihen. Vgl. dazu: Schlichte, 
Klaus; Das Chaos der Gewalt und die Regeln des Marktes: Zur Behinderung von Friedensprozessen durch 
Kriegsökonomien, in: Birkenbach, Hanne-Margret, u.a. (Hrsg.); Jahrbuch Frieden 1997. Konflikte, Abrüstung, 
Friedensarbeit, München 1996, S. 140-148 (142). 

49Niklas Luhmann führt diese Erscheinung darauf zurück, dass ein etablierter Konflikt selbst 
Erwartungsunsicherheit reduziert, da man von einem bestimmten, negativ besetztem Verhalten des Gegners 
ausgehen kann. "Erwartungen werden im Kontext der Gegnerschaft stabilisiert." Wenn der Konflikt dadurch 
zum Selbstzweck wird, ergibt sich aber folgende Problemlage: Der Konflikt entwickelt sich in einem System 
selbst als System, das, wie jedes andere System auch, die Tendenz hat, seine Operationen endlos fortzuführen. 
Hier liegt die Gefahr des Konflikts, der zwar den Erhalt sichert, aber als Parasit alle Energien auf sich zieht. Vgl. 
Luhmann, Niklas; Soziale Systeme, Frankfurt a.M. 1984, S. 532f; Senghaas, Dieter; Friedensprojekt Europa, 
Frankfurt a.M. 1992, S. 123 und Northrup, Terrell A.; aaO., S. 75. 

50Vgl. Ropers, Norbert; Die friedliche Bearbeitung ethno-politischer Konflikte, in: ders./Debiel, Tobias 
(Hrsg.); Friedliche Konfliktbearbeitung in der Staaten- und Gesellschaftswelt, Bonn 1995, S. 197-231 (203). 
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Konflikte nicht mit den traditionellen Mechanismen der Mehrheitsdemokratie befriedet 

werden können. Die Asymmetrie trifft in vielen Fällen aber auch noch in einem zweiten, 

strukturellen Sinne zu: Während nämlich eine Partei im Namen eines bestimmten, meist 

staatlich legitimierten Status quo auftritt, fordert die andere, mit Hinweis auf gesellschaftliche 

Ungerechtigkeiten, dessen Änderung zu ihren Gunsten.51 

 

1.5 Die Grundeinstellungen der Parteien zum Konflikt  

Auch bei diesem Betrachtungspunkt, kommt die oben beschriebene Asymmetrie zum Tragen: 

Während eine Seite einen Systemveränderungskonflikt wahrnimmt, sieht die andere Seite 

allenfalls Bedarf für kleinere Anpassungen im Rahmen des bestehenden Systems. Darüber 

hinaus sind sich die Parteien oft genug einig in ihrer Skepsis, wenn nicht sogar Ablehnung 

von Modellen einer generellen und nicht nur partikularen Konfliktregulierung. Eine gewisse 

Einigkeit besteht auch in der Grundeinstellung zur Lösbarkeit des Konflikts, die sich wie 

folgt charakterisieren lässt: "Im Prinzip lösbar, aber nur zu unseren Bedingungen".52 

 

1.6 FAZIT  

Ethnopolitische Auseinandersetzungen lassen sich als besonders komplexe, langwierige und 

eskalationsanfällige Konflikte beschreiben, die eine historische und psycho-soziale 

Tiefendimension aufweisen, meistens asymmetrisch angelegt und nur als eine Kombination 

von Konkurrenzen, Spannungen und Antagonismen auf der Sach- und der Beziehungsebene 

zu verstehen sind. (Siehe die graphische Darstellung auf der folgenden Seite)  

Es ist daher verständlich, dass eine bestimmte Konflikttheorie nur spezifische Einzelaspekte 

ethnopolitischer Konflikte erläutern kann.53 Entsprechend schwierig erscheint eine 

begriffstypologische Einordnung des ethnopolitischen Konflikts. Legt man die Definition von 

Singer zugrunde, können die Spannungen bei diesem Konflikttypus gleichzeitig im 

politischen, ökonomischen, kulturellen und ideologischen Beziehungszusammenhang 

auftreten. 

                                                 
51Vgl. Cooper, Robert/Berdal, Mats; aaO., S. 133 und Ropers, Norbert; aaO., S. 204. 
52Ropers, Norbert; aaO., S. 209. 
53Vgl. Horowitz, Donald L.; aaO., S. 95-140. "Man kann ein blutiges Phänomen nicht durch eine 

blutleere Theorie erklären." Ebd. S. 140.  
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Abb. 1: Merkmale und Folgen ethnopolitischer Konflikte 
 

Dimensionen der 
Konfliktdiagnose 

Konfliktparteien Konfliktgegenstände  Eskalationsdynamik Beziehungen der 
Parteien zueinander 

Grundeinstellungen 
der Parteien zum 

Konflikt 

Merkmale  
ethnopolitischer 
Konflikte 

* ethnische Gruppen, die sich 
   in historischem Prozess als 
  „Schicksalsgemeinschaften“ 
  herausgebildet haben 
* Prozess weist objektive und 
   subjektive Faktoren auf: 
- objektive Interessen 
- kollektive Gemeinschafts- 
  erfahrungen, die das Selbst- 
  verständnis entscheidend 
  prägen 
  ("chosen traumas/ glories") 
* Identitäten der Individuen 
   beruhen auf ethnischer 
   Solidarität 
* ethnische Gruppen sind 
   leicht zu mobilisieren 
* ethnische Identitätsbezüge 
   werden instrumentalisiert 
 
 
=> "Ethnisierung" der Politik 

* Interessengegensätze: 
- wirtschaftliche Disparitä- 
   ten, ungleiche Partizipa- 
   tionschancen, etc. 
* Identitätsgegensätze: 
- Statusfragen, kollektive  
   Zukunftsängste, Überzeich- 
   nung der Wir-Gruppe, 
   Stereotypen 
- politische Eliten mobilisie- 
   ren ethnische Identitäts- 
   beziige, wodurch die Iden- 
   tität selbst Konfliktgegen-  
   stand wird 
 
 
=> Konfliktgegenstände sind 
zugleich auf Interessen- wie 
auf Identitätsebene 
angesiedelt und stehen in 
wechselseitiger Abhängigkeit 
zueinander 

* Ausweitung der Konflikt- 
   themen 
* Personifizierung des 
   Streits (Reduktion der Ur- 
  sachenkomplexität) 
* Neigung zur Projektion 
   alles Negativen auf die 
   Gegenseite  
* vorsätzliche Eskalation 
   (integrierende Wirkung 
   innerhalb der eigenen 
   Gruppe; Gegenseite soll so 
   zum Nachgeben gezwungen   
werden 
 

=> ethnopolitische Konflikte 
weisen eine besondere 
Neigung zur Eskalation auf 

* asymmetrischer Charakter 
   hinsichtlich: 
- personell-quantitativer 
   Umfang der Gruppen 
- materielle Ressourcen 
- politischer Status  
 
 
=> ethnopolitische Konflikte 
weisen oft asymmetrischen  
Charakter auf 

* Systemänderung contra 
   Anpassungen im Rahmen 
   des bestehenden Systems 
* "es gebt um Alles oder 
   Nichts" 
 
 
=> "Konflikt ist lösbar, 
aber nur zu unseren Bedin-
gungen" 

      

 
 

Spezifische Folgen 
einer kriegerischen 
Manifestation des 

Konflikttyps  

* komplette Umdefinition der 
   Politik entlang ethnischer 
   Linien, die alle Ebenen der 
   Gesellschaft erfasst 
* Verfestigung kollektiver 
   Negativerfahrungen 
* stärkere Abgrenzung gegen- 
   über anderer Gruppe 
* tiefe gesellschaftliche Spal- 
   tungen 
* Gegner wird de-humanisiert 

* Interessen- und Identitäts- 
   anteile vermischen sich zu 
   einem undurchschaubaren 
   Konfliktbündel 
* Sicherheitsdilemma 
* Konflikt wird primär als 
   Identitätskonflikt wahrge 
   nommen, Handlungen der 
   Akteure folgen interner 
   Logik (erscheinen dadurch 
   irrational) 
* Verselbständigung des 
   Konflikts 

* Spirale der Gewalt und 
   wechselseitigen Abschot- 
   tung 
* Gewalt verfestigt sich zu 
   eigendynamischem Sys- 
   tem, das alle Energien auf 
   sich zieht (totaler Krieg) 
* Gewalt wird kommerzia- 
   lisiert 
* Konflikt trägt zur Identi- 
  tätsbildung bei 

* ohne externe Hilfe wird 
   sich die Asymmetrie ver- 
   größern 
* politische Minderheit wird 
   zur Guerilla-Gruppe 

* Konflikt ist nur durch Un- 
   terwerfung bzw. physische 
   Vernichtung der gegner- 
   ischen Gruppe zu lösen 
   (Mehrheitsgruppe) 
* Konflikt ist nur durch 
   eigenen Staat - sicheres 
   Territorium - zu lösen 
   (Minderheitsgruppe) 

                                                                                                                                                                                                                                                                   Jörg Nadoll, 1998 
 

Angelehnt an: Ropers, Norbert; Die friedliche Bearbeitung ethno-politischer Konflikte, in: ders./ Debiel, Tobias (Hrsg.);Friedliche Konfliktbearbeitung in der Staaten- und Gesellschaftswelt, Bonn 1995, S. 197-23 1 . 
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Betrachtet man den Konflikt wertneutral als gesellschaftliche Erscheinung von 

Positionsdifferenzen, ist eine begriffliche Trennung von der jeweiligen Austragungsform 

analytisch sinnvoll.54 Eine solche Austragungsform ist die Anwendung physischer Gewalt, 

die, wenn sie im Konflikt fortschreitend manifestiert wird, bis zum Krieg eskalieren kann.55 

Im Falle des ethnopolitischen Konflikts erscheint selbst die Trennung von Form und Inhalt 

schwierig. Es gehört gerade zu den Charakteristika dieses Konflikttypus, dass er, sobald der 

Konflikt sich manifestiert hat, immer mit einer bestimmten Austragungsform einhergeht. 

Gewaltanwendung zur Vertreibung bzw. physischen Vernichtung des Gegners gehört zu den 

Merkmalen des ethnopolitischen Konflikts.56 

An dieser Stelle bietet sich eine abschließende Einordnung des Konflikttypus in Anlehnung 

an die begriffstypologische Differenzierung nach Lewis A. Coser an.57  

Er unterscheidet zwischen "echten" und "unechten" Konflikten. "Echte Konflikte entstehen, 

wenn Menschen aneinandergeraten in der Verfolgung von Forderungen, die auf der 

Versagung von Wünschen und Gewinnerwartungen beruhen." Ihr Ziel ist es, die 

gesellschaftliche oder internationale Stellung zu verbessern.  

Unechte Konflikte entwickeln sich aus psychischer Frustration und seinen reiner 

Selbstzweck. "Während die erste Art des Konflikts sich gegen diejenigen wendet, die die 

Versagung verursachen, in der Erwartung, bestimmte Ergebnisse zu erzielen, besteht die 

zweite Art in der Entladung von Spannungen in einer aggressiven Handlung, die gegen 

                                                 
54Vgl. Wellmann, Arend; Konflikt, Gewalt und Krieg in der "gewaltfreien Konfliktbearbeitung" - 

Anmerkungen aus kritischer Perspektive, in: Vogt, Wolfgang R. (Hrsg.); Gewalt und Konfliktbearbeitung. 
Befunde - Konzepte - Handeln, Baden-Baden 1997, S. 116-129 (117). Dieser Betrachtung liegt die Auffassung 
zugrunde, dass soziale Konflikte normale und unumgängliche Erscheinungen sind. Vgl. dazu: Dahrendorf, Ralf; 
Der moderne soziale Konflikt. Essay zur Politik der Freiheit, München 1994, S. 290ff. 

55Gewaltsame Konflikte lassen nach ihrer Intensität in verschiedene Gruppen einordnen, wobei die 
Zahl der durch Gefechtshandlungen getöteten Personen in einem bestimmten Zeitraum das 
Differenzierungskriterium darstellt. Unter Krieg wird hier der gezielte Einsatz militärischer Gewaltmittel zur 
Durchsetzung spezifischer Positionen oder Interessen verstanden, der mehr als 1000 durch Gefechtshandlungen 
getötete Personen in einem bestimmten Jahr zur Folge hatte. Vgl. Wallensteen, Peter/Axell, Karin; Armed 
Conflict at the End of the Cold war, 1989-92, in: Journal of Peace Research 30 (1993) 3, S. 331-346 (332). 

56Ethnopolitische Konflikte  sind regelmäßig mit krassen Menschenrechtsverletzungen verknüpft, ins- 
besondere dann, wenn eine Partei Sezession anstrebt oder die Lösung der Differenzen im Genozid sieht. Vgl. 
Pape, Matthias; Humanitäre Intervention. Zur Bedeutung der Menschenrechte in den Vereinten Nationen, 
Baden-Baden 1997, S. 18. Genozid bezeichnet die systematische Massenvernichtung (physische Liquidation) 
einer bestimmten ethnischen Gruppe, entweder durch direkte äußere Einwirkung oder durch indirekte 
Zerstörung der Gemeinschaft durch Verhinderung der biologischen und sozialen Reproduktion. 

57Coser versteht unter einem sozialen Konflikt (unter 'sozial' wird hier der Konflikt innerhalb eines 
Systems menschlicher Interaktionen verstanden) "einen Kampf um Werte und um Anrecht auf mangelnden 
Status, auf Macht und Mittel, einen Kampf, in dem einander zuwiderlaufende Interessen notwendig einander 
entweder neutralisieren oder verletzen oder ganz ausschalten". Coser, Lewis A.; Theorie sozialer Konflikte, 
Neuwied, Berlin 1972, S. 8. Der Konflikt selbst entsteht für Coser aus den Frustrationen über die 
Distributionsverhältnisse, also aus dem Wunsch nach Verbesserung der eigenen bzw. aus der Erfahrung der 
eigenen benachteiligten Lage. 
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wechselnde Objekte gerichtet wird."58 Unechte Konflikte sind für Coser stets dysfunktional, 

weil sie die Stabilität sozialer Beziehungen, mithin also die Stabilität des Sozialsystems, 

gefährden. 

Obwohl das Ursachenbündel bei ethnopolitischen Konflikten auch objektive 

Benachteiligungen wie ungleiche Machtverteilung, ökonomische Disparitäten, etc... enthält, 

entwickelt sich die extreme Gewaltsamkeit dieses Konflikttypus aus einer komplexen 

psychischer Frustration. Hat sich ein ethnopolitischer Konflikt erst einmal manifestiert, 

nimmt er leicht die Form eines totalen Krieges an.59 Dieser missachtet die völkerrechtliche 

Unterscheidung zwischen kriegführenden Streitkräften und nicht kämpfender 

Zivilbevölkerung. Er beinhaltet die Mobilmachung aller militärischen, wirtschaftlichen und 

geistig-weltanschaulichen Ressourcen und richtet so die gesamte Gesellschaft ausnahmslos 

auf die kriegerische Auseinandersetzung aus.60 Ein solcher Krieg zerstört die Stabilität eines 

Systems nachhaltig und kann daher nur als dysfunktional eingestuft werden. Aus diesem 

Grund stellt sich der ethnopolitische Konflikt in weiten Teilen als "unechter" Konflikt dar. 

 

2. Begriffe und Konzepte der Konfliktbearbeitung 

Die wissenschaftliche Literatur zur Konfliktbearbeitung zeichnet sich durch eine enorme 

Begriffsvielfalt aus. Um eine allgemeine Diskussionsgrundlage zu schaffen und zugleich die 

Besonderheiten der Friedenskonsolidierung zu verdeutlichen, werden im folgenden die 

relevanten Begriffe im Wege einer Typologisierung erläutert und die "traditionellen" 

Verfahrensweisen der Konfliktbearbeitung dargestellt. 

 

2.1 Begriffstypologisierung nach Tiefe und Reichweite der Konfliktbearbeitung 

Ein großer Teil der Literatur zur Konfliktbearbeitung war lange Zeit von der Dichotomie 

zwischen zwei Konzepten geprägt, für die es zwei unterschiedliche Begriffe gibt: Auf der 

einen Seite das ergebnis- und sachorientierte, objektbezogene, macht- und kostenbewusste 

Management von Differenzen; das Erarbeiten von konkreten Vereinbarungen für genau 

                                                 
58Coser, Lewis A.; aaO., S. 64. 
59Vgl. Rupesinghe, Kumar; Transformation innerstaatlicher Konflikte, in: Ropers, Norbert/ Debiel, 

Tobias (Hrsg.); Friedliche Konfliktbearbeitung in der Staaten- und Gesellschaftswelt, Bonn 1995, S. 305. Eine 
Ausnahme von dieser regelmäßigen Austragsform ist zu erwarten, wenn die Asymmetrie sehr hoch ist. 

60Ohne Rücksicht umfasst er die Zerstörung kriegs- und lebenswichtiger Anlagen im Feindesland; er 
mobilisiert darüber hinaus gewaltige Propagandamittel, um die eigene Wehrbereitschaft zu steigern und die des 
Feindes zu zersetzen. Sein Ziel ist die völlige Vernichtung des zum absoluten Feind erklärten Gegners. Vgl. 
dazu: Meyers, Reinhard; Begriff und Probleme des Friedens, Opladen 1994, S. 26. 
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eingegrenzte Kontroversen durch Verhandlungen und Kompromissbildung. Ansätze dieser 

Art werden als "conflict settlement" bezeichnet.61 Auf der anderen Seite die beziehungs- und 

prozessorientierte, subjektbezogene, kooperative Arbeit an einer gemeinsamen 

Problemlösung für ein in der Regel schwer einzugrenzendes Konglomerat von 

Konfliktdimensionen, welche meist als "conflict resolution" umschrieben wird.62 Damit 

bezeichnen die Konzepte Grundprinzipien, die der allgemeinen Vorgehensweise bei der 

Konfliktbearbeitung zugrunde liegen. Abgesehen von dieser strategisch-taktischen Ebene ist 

aber auch eine Typologisierung nach der Reichweite möglich. Danach wird unter settlement 

eine kompromisshafte Übereinkunft verstanden, die zur kurzfristigen Eindämmung des 

Konfliktes, im Wege einer erzwungenen Einigung über vordergründige Gegensätze, führt. 

Demgegenüber bezeichnet resolution eine dauerhafte und selbsttragende "Lösung" des 

Konflikts durch Beseitigung der ihm zugrundeliegenden Ursachen und Neugestaltung der 

Beziehungen zwischen den Konfliktparteien, so dass von einer echten Beendigung 

gesprochen werden kann.63  Heute wird bezüglich der taktischen Ebene überwiegend von der 

Komplementarität der beiden Ansätze ausgegangen. Allerdings haben die allermeisten 

"Kontingenzmodelle", in denen beide Ansätze miteinander verknüpft wurden, bislang einen 

weitgehend eindimensionalen Charakter. Damit ist gemeint, dass die Konfliktbearbeitung in 

Anlehnung an die in der Regel höhere Eskalationsstufe zunächst als "settlement" und erst 

später auf einen niedrigeren Eskalationsstufe als "resolution" konzipiert sein sollte.64 

 

2.2 Begriffstypologisierung im Hinblick auf die Zielsetzung der 

Konfliktbearbeitung 

Im praktischen Sprachgebrauch hat sich eine weiter differenzierte Begrifflichkeit entwickelt, 

die sich an den verschiedenen Phasen des Konfliktkontinuums orientiert.65 Dabei bezeichnet 

das "Konfliktmanagement" die regionale Begrenzung und Entschärfung eines bewaffneten 

                                                 
61Vgl. Ropers, Norbert; Interkulturelle Konfliktbearbeitung - Kultur als Barriere und als Brücke für 

Friedenssicherung und Friedensstiftung, in: Vogt, Wolfgang R. (Hrsg.); Gewalt und Konfliktbearbeitung. 
Befunde - Konzepte - Handeln, Baden-Baden 1997, S. 205-221 (216) und Hoffman, Mark; aaO., S. 287.  

62Vgl. Rupesinghe, Kumar; Conflict Transformation, London, New York 1995, S. 65f.  
63Vgl. Mitchell, Christopher; Necessitous Man and Conflict Resolution, in: Burton, John (Hrsg.); 

Conflict. Human Needs Theory, New York 1990, S. 149-176 (150f). 
64Vgl. Fisher, Ronald J./ Keashly, Loraleigh; The Potential Complementarity of Mediation and 

Consultation within a Contingency Model of Third Party Intervention, in: Journal of Peace Research 28 (1991) 
1, S. 29-42. 

65Da sich diese Arbeit mit der Bearbeitung von Konflikten auseinandersetzt, in denen es bereits zur 
Eskalation von Gewalt gekommen ist, stellt die Gewaltanwendung den ersten Orientierungspunkt im 
Konfliktkontinuum dar. Daher wird auf eine Betrachtung der "Konfliktprävention", d.h. de-eskalativer 
Maßnahmen, die schon vor der Manifestation des Konflikts bzw. vor der Gewaltanwendung einsetzen, 
weitgehend verzichtet. 
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Konfliktes bzw. Krieges. Es dient vor allem der Eindämmung der Gewalt, ohne dabei eine 

direkte Lösung herbeizuführen.66 Der Begriff "Konfliktregulierung" weist über den des 

Konfliktmanagements hinaus und kennzeichnet einen strategisch auf die Durchsetzung einer 

"Konfliktlösung" gerichteten Vorgang.67 Die Konfliktlösung selbst ist der normative 

Ordnungsrahmen, der den Konfliktparteien die Möglichkeit eröffnet, ihre 

Auseinandersetzung mit zivilen Mittel zu bewältigen.68 Der Prozess der Verwirklichung einer 

politischen Vereinbarung und des entsprechenden Interagierens in dem festgelegten 

Ordnungsrahmen, nach dem Ende eines bewaffneten Konflikts, ist als 

"Konflikttransformation" zu bezeichnen.69  

Dieser Darstellung der theoretischen Grundprinzipien und Wesenselemente der 

Konfliktbearbeitung, soll nun deren konkrete Ausgestaltung durch die  internationale 

Staatengemeinschaft gegenübergestellt werden. Diese hat, vor dem Hintergrund der Charta 

der Vereinten Nationen, verschiedene Verfahrensweisen zur Konfliktbearbeitung entwickelt, 

die im Schwerpunkt auf zwischenstaatliche Konflikte ausgerichtet waren.70 Seit dem Ende 

des Ost-West-Konflikts, mit dem sich das Erscheinungsbild der Konflikttypen änderte, ist ein 

Wandel in der Konfliktbearbeitung erkennbar.  

 

2.3 "Traditionelle" Verfahrensweisen der Konfliktbearbeitung 

Traditionell lassen sich drei Verfahrensweisen unterscheiden: peace-making 

(Friedensschaffung), peace-enforcement (Friedensdurchsetzung) und peacekeeping 

(Friedenssicherung).71 Peace-making bezeichnet den Einsatz friedlicher Maßnahmen gemäß 

                                                 
66Zu einem weiteren Verständnis des  Begriffes vgl.: McGarry, John/ O´Leary, Brendan; Introduction: 

The macro-political regulation of ethnic conflict, in: dies. (Hrsg.); The Politics of Ethnic Conflict Regulation. 
Case Studies of Protracted Ethnic Conflicts, London, New York 1993, S. 1-41, S. 4. 

67Konfliktregulierung setzt bereits bei der "Konfliktprävention" an, d.h. bei dem erkennbaren Auftreten 
eines "kritischen Spannungszustands" (vgl. Definition nach Singer), bevor es  zur Gewaltanwendung gekommen 
ist. Vgl. Giersch, Carsten; aaO., S. 17. 

68Dieser Ordnungsrahmen muss in vielen Fällen durch die internationale Staatengemeinschaft 
garantiert werden. Vgl. Giersch, Carsten; aaO., S. 17. 

69Dem Begriff "Transformation" liegt die implizite Auffassung zu Grunde, dass eine reale Beendigung 
eines Konfliktes nur in den wenigsten Fällen möglich ist. Konflikte sind eine Normalität des menschlichem 
Zusammenlebens. Es kommt darauf an, ihre Austragungsform in die richtigen Bahnen zu lenken. Vgl. zum 
Verständnis von Konflikttransformation als Prozess: Lederach, John Paul; Conflict Transformation in Protracted 
Internal Conflicts: The Case for a Comprehensive Framework, in: Rupesinghe, Kumar (Hrsg.); Conflict 
Transformation, New York 1995, S. 201-222 (201f). 

70Vgl. Kühne, Winrich; Neue Entwicklungen - alte Institutionen. Die UN zwischen neuen Aufgaben 
und Überforderung, in: Informationen zur politischen Bildung (1995) 246, S. 7-11 (8) und Czempiel, Ernst- 
Otto; Die Reform der UNO. Möglichkeiten und Missverständnisse, München 1994, S. 118. 

71 Der Terminus "peacekeeping" wird üblicherweise zusammengeschrieben, anders als die übrigen 
genannten Begriffe. Diese Verfahrensweisen wurden nicht erst durch die Agenda für den Frieden geschaffen, 
die Boutros Boutros-Ghali am 31. Januar 1992 dem Sicherheitsrat vorstellte. Sie wurden hier nur in ein 
erweitertes Gesamtkonzept eingegliedert und modifiziert. Vgl. Asada, Masahiko; Peacemaking, Peacekeeping 
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Kapitel VI der UN- Charta, mit dem Ziel, die Konfliktparteien zu einer Einigung zu 

bringen.72 Militärische oder nicht-militärische Zwangsmaßnahmen gemäß Kapitel VII der 

UN-Charta werden mit dem Begriff peace-enforcement belegt.73 Für peacekeeping gibt es 

bisher weder eine allgemein akzeptierte Definition noch lassen sich dafür 

Anknüpfungspunkte in der Charta der Vereinten Nationen finden.74 Es kann mit Recht als 

eine "Erfindung der Vereinten Nationen" bezeichnet werden, deren rechtliche Grundlage in 

"Kapitel VI 1/2" zu liegen scheint.75 Trotz definitorischer Unklarheiten hat sich bis Ende der 

achtziger Jahre in der Praxis ein allgemeines Verständnis über die Wesenselemente des 

peacekeeping herausgebildet.76 Demnach handelt es sich um die Errichtung einer Präsenz der 

Vereinten Nationen im Konfliktgebiet zur Durchführung einer Waffenstillstands- oder 

Friedensvereinbarung. Traditionelles peacekeeping basiert auf einem Mandat durch den UN-

Sicherheitsrat und vier Prinzipien: Dem Vorhandensein eines stabilen Waffenstillstands, dem 

Konsens aller Konfliktparteien, der Unparteilichkeit der Vereinten Nationen und der sehr 

begrenzten Anwendung von Gewalt.77  

Diese Friedensoperationen sind in unterschiedlichen Phasen innerhalb des 

Konfliktkontinuums angesiedelt und verfolgen daher unterschiedliche Zielsetzungen. Anders 

ausgedrückt: Obwohl alle mit der Vorsilbe "peace" beginnen, liegt ihnen ein 

unterschiedlicher Friedensbegriff zugrunde. Peace-making umfasst das gesamte Spektrum 

                                                                                                                                                        
and Peace Enforcement: Conceptual and Legal Underpinnings of the U.N. Role, in: Harrison, Selig S./ 
Nishihara, Masashi (Hrsg.); UN Peacekeeping. Japanese and American Perspectives, Washington, D.C. 1995, S. 
31-72 (31f) und Hahlbohm, Dörte; Peacekeeping im Wandel. Die friedenssichernden Einsätze der Vereinten 
Nationen nach dem Ende des Ost-West-Konflikts, Frankfurt 1993, S. 52. 

72Vgl. Ratner, Steven; Peacemaking, Peacekeeping and Peace Enforcement: Conceptual and  Legal 
Underpinnings of the U.N. Role, in: Harrison, Selig S./ Nishihara, Masashi (Hrsg.); UN Peacekeeping. Japanese 
and American Perspectives, Washington, D.C. 1995, S. 17-30 (17). Dazu gehören z.B. Verhandlungen, 
Untersuchungen, Vermittlungen, Schiedssprüche, etc.. 

73Vgl. Volger, Helmut; Geschichte der Vereinten Nationen, München, Wien 1995, S. 203. Dazu zählen 
z.B. die Unterbrechung von Wirtschaftsbeziehungen und Verkehrswegen, sowie der Einsatz von Streitkräften. 

74Ehrhart, Hans-Georg/ Klingenburg, Konrad; Was heißt Peacekeeping?, in: Dies. (Hrsg.); UN-
Friedenssicherung 1985-1995, Baden-Baden 1996, S. 25-52 (25) und Löwe, Volker; Peacekeeping-Operationen 
der UN: Aspekte einer Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland, Münster, Hamburg 1994, S. 61. 

75So der ehemalige Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali in seinem Bericht auf dem Gipfeltreffen des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen vom 31. Januar 1992; abgedruckt bei: Hüfner, Klaus (Hrsg.), Die Re- 
form der Vereinten Nationen. Die Weltorganisation zwischen Krise und Erneuerung, Opladen 1994, S. 339- 365 
(353). Die Bezeichnung "Kapitel VI 1/2" geht auf den ehemaligen Generalsekretär Dag Hammarskjold zurück. 
Damit soll ausgedrückt werden, dass Peacekeepingoperationen über die in Kapitel VI beschriebenen Maß- 
nahmen hinaus gehen, aber hinter denen in Kapitel VII beschriebenen Maßnahmen zurückbleiben. Vgl. Asada, 
Masahiko; aaO., S. 32f. 

76Unser, Günther; Die UNO. Aufgaben und Strukturen der Vereinten Nationen, 5. Aufl., München 
1992, S. 66; Asada, Masahiko; aaO., S. 33 und Löwe, Volker; aaO., S. 65. 

77Nach den eher passiven "Rules of Engagement" war Gewaltanwendung nur zum Zwecke der 
Selbstverteidigung erlaubt. Vgl. ausführliche Auflistung der Charakteristika von traditionellen 
Peacekeepingoperationen bei: Sharp, Jane M.O.; Appeasement, Intervention and the Future of Europe, in: 
Freedman, Lawrence (Hrsg.); Military Intervention in European Conflicts, Oxford, Cambridge 1994, S. 34-55 
(39) und Erhart, Hans-Georg; Probleme der Friedenssicherung in einer neuen internationalen Umwelt, in: Ders./ 
Klingenburg, Konrad (Hrsg.); UN-Friedenssicherung 1985-1995, Baden-Baden 1996, S. 115-131 (123). 
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eines Konflikts, von dem Beginn der Streitigkeit und der Eskalation zum Gewaltkonflikt, 

über die Waffenstillstandsvereinbarung bis zur Herbeiführung einer Einigung zwischen den 

Konfliktparteien. Es handelt sich somit um einen weiten Friedensbegriff. Peace-enforcement 

umfasst nicht den gesamten Konfliktverlauf, sondern ist allein auf die Eindämmung der 

Gewaltanwendung in einem Konflikt ausgerichtet. In Artikel 39 UN-Charta werden die 

Situationen beschrieben, die den Einsatz von militärischen Zwangsmaßnahmen erlauben: 

Bruch des Friedens, Bedrohung des Friedens oder eine Angriffshandlung. Folglich umfasst 

der Friedensbegriff in diesem Fall, die Abwesenheit eben dieser Situationen.78 Peacekeeping-

Operationen setzen traditionell erst ein, wenn ein stabiler Waffenstillstand existiert und 

dienen der Trennung der Konfliktparteien.79 Ihr Ziel ist die vorübergehende Bewahrung eines 

Zustandes und nicht die Herbeiführung einer bestimmten Einigung.80 "Frieden" bezeichnet 

hier somit eine Periode temporärer Einstellung der Feindseligkeiten.81  

Der angesprochene Wandel in der Konfliktbearbeitung, lässt sich am besten anhand des 

Peacekeeping-Konzepts aufzeigen, welches seit dem Ende des Ost-West-Konflikts sowohl 

quantitative als auch qualitative Veränderungen aufweist.82 Im Kontext dieser Arbeit sind 

insbesondere die qualitativen Veränderungen von Interesse.  

Während die Hauptaufgabe der traditionellen Peacekeeping-Operationen (PKO) in der 

Überwachung von Waffenstillständen lag, ihre Funktion also eher passiv auf die Bewahrung 

des Status quo ausgerichtet war, beinhalten heutige PKO umfassende militärische, 

polizeiliche und zivile Aufgaben wie humanitäre Hilfe, die Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Dienste, Verwaltungsaufgaben, Wahlbeobachtung, Wiederaufbauarbeiten, 

Minenbeseitigung, etc..83 Dieses "erweiterte" peacekeeping wird in der Praxis mit dem 

"robusten" peacekeeping vermischt, das teilweise auf einem Mandat entsprechend Kapitel 

VII der UN-Charta beruht und alle vier Prinzipien des traditionellen peacekeeping in Frage 

                                                 
78Vgl. Asada, Mashiko; aaO., S. 34. 
79Vgl. Sharp, Jane M.O.; aaO., S. 38. Zum Verfahrensablauf bei der Aufstellung von UN-

Friedensmissionen siehe: Hoffmann, Oskar; Deutsche Blauhelme bei UN-Missionen, München 1993, S. 21. 
80Durch ein "Einfrieren" des Konflikts wird versucht, dessen gewaltsame Austragung zu verhindern. 

Vgl. Czempiel, Ernst-Otto; Konzepte der Kriegsverhütung. Friedenssicherung im Rahmen der internationalen 
Organisationen, in: Opitz, Peter J./ Rittberger, Volker (Hrsg.); Forum der Welt. 40 Jahre Vereinte Nationen, 
München 1986, S. 111-130 (122). 

81Damit bleibt der Friedensbegriff noch hinter der weitverbreiteten Negativdefinition zurück, die 
Frieden als Nicht-Krieg bezeichnet. Vgl. Link, Werner; aaO., S. 44. 

82Während in den ersten 40 Jahren seit Bestehen der Vereinten Nationen gerade 13 Peacekeeping- 
Operationen durchgeführt wurden, belief sich die Zahl der allein zwischen 1988 und Ende 1992 begonnen 
Missionen auf 14. Mit der wachsenden Anzahl der Operationen stieg auch die Höhe der pro Mission 
eingesetzten Personen und der dadurch verursachten Kosten. Im Jahre 1995 beliefen sich die Kosten für 16 
laufende Missionen auf 3,6 Mrd. US-Dollar. Damit hatten sich die finanziellen Aufwendungen im Vergleich zu 
1989 verzehnfacht. Vgl. Sharp, Jane M.O.; aaO., S. 39; Ehrhart, Hans-Georg/ Klingenburg, Konrad; aaO., S. 27f 
und Bertrand, Maurice; UNO. Geschichte und Bilanz, Frankfurt a.M. 1995, S. 134f. 

83Vgl. Ehrhart, Hans-Georg; aaO., S. 123 und Asada, Masahiko; aaO., S. 36. 
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stellt.84 Dieser Wandel zu komplexeren Konfliktbearbeitungsstrategien wurde spätestens 

1992 durch die "Agenda für den Frieden" eingeleitet, mit der der ehemalige UN-

Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali einen Diskussionsbeitrag zur Fortentwicklung der 

Instrumente der Friedenssicherung der Vereinten Nationen geleistet hat.85 Das Hinzutreten 

zwei weiterer Formen von Friedensoperationen, der vorbeugenden Diplomatie (preventive 

diplomacy) und der Friedenskonsolidierung (peace-building), macht deutlich, dass der 

Konfliktbearbeitung ein umfassenderer Friedensbegriff zugrunde gelegt wird.86 

Dementsprechend dienen Friedensoperationen nach Boutros-Ghali heute vor allem zwei 

Aufgaben: Der nationalen Wiederversöhnung und der demokratischen Konsolidierung.87  

Im Verlauf der letzten Friedensoperationen seitens der Vereinten Nationen, beispielsweise in 

Äthiopien oder Kambodscha, hat sich eine dreiphasige Vorgehensweise der internationalen 

Staatengemeinschaft bei der Konfliktbearbeitung entwickelt.88 Zuerst wird mit den 

militärischen Führern die Vereinbarung eines Waffenstillstands angestrebt. Die zweite Phase 

stellt einen Prozess des "nationalen Übergangs" dar, der primär auf die politische Führung 

ausgerichtet ist und der Schaffung eines politischen Rahmens dient, welcher schließlich eine 

Übergangsregierung ermöglichen soll. Der dritte Schritt ist die Herbeiführung von 

allgemeinen Wahlen.89 Zusammenfassend liegen die Prioritäten auf der Beendigung des 

Kriegszustands und der Schaffung eines auf Machtteilung und demokratischen Wahlen 

basierenden Regierungsmodells. 

                                                 
84Aufgrund der Erweiterung von Zielen und Methoden werden heutige PKO auch als "Operationen der 

zweiten Generation" bezeichnet. Vgl. etwa Bertrand, Maurice; aaO., S. 134. Zu den Problemen, die diese 
Vermischung in der Praxis mit sich bringt, vgl. Ehrhart, Hans-Georg; aaO., S. 124f. Wenn traditionelles peace- 
keeping als Maßnahmen gemäß Kapitel VI 1/2 UN-Charta beschrieben werden, könnte man die erweiterten 
PKO, die zum Teil, wie die UNTAG-Operation in Namibia oder die UNTAC-Operation in Kambodscha, mit 
peace-building Maßnahmen kombiniert werden, als Operationen gemäß Kapitel VI 1/4 UN-Charta bezeichnen. 
Vgl. Asada, Masahiko; aaO., S. 37f. 

85Vgl. Volger, Helmut; aaO., S. 203. Erste Anzeichen waren schon bei bei der UN-Mission in Namibia 
(UNTAG) im Jahre 1989 erkennbar. 

86Vorbeugende Diplomatie bezeichnet Maßnahmen mit dem Ziel, das Entstehen von Streitigkeiten 
zwischen einzelnen Parteien zu verhüten bzw. die Eskalation bestehender Streitigkeiten zu Konflikten zu 
verhindern. Friedenskonsolidierung bezeichnet Maßnahmen, zur Förderung von Strukturen, die geeignet sind, 
nach der Beendigung eines Konflikts, den Frieden zu festigen. Vgl. Volger, Helmut; aaO., S. 203. Auf 
Maßnahmen zur Friedenskonsolidierung wird im folgenden Kapitel ausführlich eingegangen. 

87Die vollständige Aussage von Boutros-Ghali ist abgedruckt bei: Ehrhart, Hans-Georg/ Klingenburg, 
Konrad; aaO., S. 32f. 

88Vgl. dazu: Lederach, John Paul; aaO., S. 210. 
89Vgl. zur Vorgehensweise in Kambodscha das Grobschema bei: Doyle, Michael W.; UN 

Peacekeeping in Cambodia: UNTAC´s Civil Mandate, London 1995, S. 27-31. 
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2.4 FAZIT 

Die internationale Staatengemeinschaft folgte in ihrer Konfliktbearbeitung überwiegend den 

Prinzipien des conflict settlement. Dementsprechend entwickelte sich das peace-keeping, 

welches sich schwerpunktmäßig als reines Konfliktmanagement darstellte, zur bedeutsamsten 

Verfahrensweise im Rahmen der Friedensoperationen. Dies erklärt sich aus der Ausrichtung 

der UN-Charta auf zwischenstaatliche Konflikte, die sich großteils als Interessenkonflikte 

beschreiben lassen, was für ein sachorientiertes und objektbezogenes Vorgehen im Sinne des 

Settlement-Konzepts spricht. Mit dem Ende des Ost-West-Konflikts, ist ein vermehrtes 

Auftreten innerstaatlicher Konflikte zu beobachten, die aus einer Vielzahl von Ursachen, wie 

sozialem Elend und Staatszerfall resultieren und vielerorts mit Ethnonationalismus 

zusammentreffen.90 Die Komplexität der Konfliktursachen und die Multidimensionalität der 

Konflikte machten eine umfassendere Konfliktbearbeitung dringend erforderlich. Die 

dargestellten erweiterten Peacekeeping-Operationen können als ein erster Schritt in diese 

Richtung gewertet werden. Die Vorgehensweise der Staatengemeinschaft entwickelte sich 

somit vom reinen Konfliktmanagement zur Konfliktregulierung, wobei sie allerdings noch 

immer primär dem Settlement-Konzept zu folgen scheint. Die Konfliktbearbeitung ist 

meistens durch kurzfristige Strategien und das Anstreben von Teillösungen geprägt. Dieser 

Umstand war z.B. mitursächlich für das Scheitern der Staatengemeinschaft bei der 

Konfliktbearbeitung in Somalia.91  

Die dargelegte dreiphasige Vorgehensweise erscheint insbesondere bei ethnopolitischen 
                                                 

90Vgl. Klingenburg, Konrad; Vom Krisenmanagement zur Konfliktprävention - Ausweg aus der Krise 
der UN-Friedenssicherung?, in: Ehrhart, Hans-Georg/ Klingenburg, Konrad (Hrsg.); UN-Friedenssicherung 
1985-1995, Baden-Baden 1996, S. 133-152 (133) und Kühne, Winrich; Blauhelme in einer turbulenten Welt, 
Baden-Baden 1993, S. 5. 

91Abgesehen von der eskalativen Wirkung des robusten peacekeeping, rügten viele 
Hilfsorganisationen, dass dem UN-Einsatz keine Langzeitstrategie und keine Programme für den Wiederaufbau 
des Landes zugrunde lagen, sondern allenfalls kurzfristige Zielvorgaben. Vgl. Klingenburg, Konrad; 
Stolperstein statt Meilenstein - Das Scheitern der "robusten" Peacekeepingoperation der Vereinten Nationen in 
Somalia, in: Ehrhart, Hans-Georg/ Klingenburg, Konrad (Hrsg.); UN-Friedenssicherung 1985-1995, Baden-
Baden 1996, S. 91-114 (107). Eine gute Darstellung der Konfliktursachen und der Probleme des UN-Einsatzes 
findet sich bei: Weber, Mathias; Der UNO-Einsatz in Somalia. Die Problematik einer "humanitären 
Intervention", Denzlingen 1997. Die Vereinten Nationen verstießen bei ihrer Operation gegen alle vier 
Grundprinzipien des traditionellen peacekeeping und wurden selbst zur Konfliktpartei. Ebd. S. 97-101. Der 
Einsatz war geprägt durch fehlende Kenntnisse über Land und Leute und die Fehleinschätzung der 
Clanverhältnisse. Das Fallbeispiel Somalia bestätigt die Einschätzung, dass die Vereinten Nationen die Aufgabe 
der Friedenssicherung umfassender als bisher betrachten, wobei das Einsatzland zum Experimentierfeld der 
internationalen Gemeinschaft wurde. Die negativen Erfahrungen der Staatengemeinschaft bei dem komplexen 
Einsatz hinterließen vielfach ein tiefes "Somalia-Trauma", welches die Entscheidungen über weitere Einsätze im 
Rahmen der Friedenssicherung prägen wird. Vgl dazu: Matthies, Volker; Die UNO in Somalia: Operation 
Enttäuschte Hoffnung, in: Vogt, Wolfgang R.(Hrsg.); Frieden als Zivilisierungsprojekt. Neue 
Herausforderungen an die Friedens- und Konfliktforschung, Baden-Baden 1995, S. 215-229 (229) und Weiss, 
Thomas G.; Humanitäre Intervention. Lehren aus der Vergangenheit, Konsequenzen für die Zukunft, in: Debiel, 
Tobias/ Nuscheler, Franz (Hrsg.); Der neue Interventionismus. Humanitäre Einmischung zwischen Anspruch 
und Wirklichkeit, Bonn 1996, S. 53-76 (55). 
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Konflikten nicht geeignet, um einen dauerhaften Frieden zu gewährleisten. Auch nach der 

Beendigung der Kriegshandlungen und der Herbeiführung eines Abkommens, das primär der 

Regelung von Sachfragen zugänglich ist, bleiben tiefe gesellschaftliche Spaltungen, 

individuelle und kollektive Sicherheitsdilemmata und Identitätskrisen unbewältigt zurück, die 

einem friedlichen Zusammenleben im Wege stehen. Hier bedarf es Konzepte, die eine 

langfristige Aufarbeitung der Geschehnisse und eine Umwandlung des gesamten politischen 

Lebens ermöglichen. Aufgrund der sozialpsychologischen Tiefendimension ethnopolitischer 

Konflikte erscheint eine weitergehende Konfliktbearbeitung auf der Grundlage des 

Resolution-Konzepts mit dem Ziel einer langfristigen Konflikttransformation erforderlich.92 

Damit kommt der Friedenskonsolidierung als eigenem Aufgabenbereich der 

Friedenssicherung eine besondere Bedeutung zu.

                                                 
92Der ethnopolitische Konflikttypus ist hierbei als besonders komplizierter Beispiels fall zu verstehen; 

er stellt eine Mischform verschiedener in Gegenwart und Zukunft auftretender Konfliktformen dar. Vor allem 
langanhaltende, vertrackte und schwer lösbare Bürgerkriege ("protracted conflicts"), zerfallene, "gescheiterte 
Staaten" ("failed states") sowie fragmentierte Gesellschaften stellen die Vereinten Nationen vor qualitativ neue 
Herausforderungen. Vgl. hierzu: Helman, G.B./ Ratner, Steven R.; Saving Failed States, in: Foreign Policy, no. 
89, Winter 92/93 und Weiss, Thomas G.; The United Nations and Civil Wars, in: The Washington Quarterly 17 
(1994) 4.  
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III. Das Konzept der Friedenskonsolidierung  in der 

wissenschaftlichen Diskussion 

 

Theoretisch-konzeptionell beschäftigte sich die Friedensforschung mehr mit den Ursachen von 

Kriegen, als mit deren Beendigung und der Stabilisierung von Friedensprozessen nach dem Ende 

von Kriegen.93 Angesichts langanhaltender, vertrackter und schwer lösbarer Bürgerkriege, 

werden nunmehr Fragen aufgeworfen, die namentlich im angelsächsischen Raum und 

insbesondere in den USA im Rahmen von Forschungen und Studien zur Kriegsbeendigung ("war 

termination") und zur friedlichen Streitschlichtung ("conflict resolution") schon seit Jahren 

behandelt werden.94 

 

1. Kriegsbeendigung als Voraussetzung für Frieden 

Zur Etablierung eines Friedens stellt die vorherige Einstellung der Kampfhandlungen und 

Beilegung der Streitigkeiten eine notwendige Voraussetzung dar. In diesem Zusammenhang 

haben neuere theoriegeleitete und komparative Untersuchungen zur Beendigung von 

Bürgerkriegen folgende Schlüsselfaktoren identifiziert: Die Art des Konfliktes, die 

Binnenstruktur der Kriegsparteien, das militärische Kräfteverhältnis auf dem Schlachtfeld sowie 

die Einwirkung externer Akteure und die Art der angestrebten Friedensregelung.95 Bei der 

Auswertung der Studien ließ sich kein einheitliches Muster der Kriegsbeendigung erkennen; 

vielmehr zeigte das Ergebnis, "that stable settlement can emerge under a remarkable variety of 

                                                 
93Grund dafür ist, dass die  Friedensforschung mehrheitlich auf den Ost-West-Konflikt und die globale 

Rüstungsdynamik fixiert war und regionale Kriege im wesentlichen als "Stellvertreterkriege" wahrgenommen 
wurden. Vogt spricht im Hinblick auf das einseitige Erkenntnisinteresse von einem "Theorievakuum", das mit dem 
Ende der Systemkonfrontation sichtbar wurde. Vgl. Vogt, Wolfgang R.; Frieden durch "Zivilisierung"?, in: ders. 
(Hrsg.); Frieden als Zivilisierungsprojekt. Neue Herausforderungen an die Friedens- und Konfliktforschung, Baden-
Baden 1995, S. 13-36 (13). Ähnlich auch: Matthies, Volker; Der Transformationsprozess vom Krieg zum Frieden - 
ein vernachlässigtes Forschungsfeld, in: ders. (Hrsg.); Vom Krieg zum Frieden. Kriegsbeendigung und 
Friedenskonsolidierung, Bremen 1995, S. 8-38 (10) und Rupesinghe, Kumar; aaO., S. 73. 

94Vgl. z.B. Miall, Hugh; The Peacamakers: Peaceful Settlement of Disputes Since 1945, London 1992. Von 
einer systematischen Forschung über die Beendigung von Kriegen kann seit dem Jahre 1966 gesprochen werden. 
Das Erkenntnisinteresse U.S.-amerikanischer Forscher richtete sich vornehmlich auf die Vermeidung einer 
Verstrickung ihres Landes in eskalierende Kleinkriege und die Möglichkeiten der Beendigung des Vietnamkrieges. 
Vgl. dazu: Carroll, Berenice A.; War Termination and Conflict Theory: Value Premises, Theories and Policies, in: 
Fox, William T.R. (Hrsg.); How Wars End, in: The Annals, vol. 392, November 1970; S. 16ff.  

95Vgl. hierzu vor allem: Craig, Gordon/ George, Alexander; Zwischen Krieg und Frieden. Konfliktlösung 
in Geschichte und Gegenwart, München 1984 u. Licklider, Roy (Hrsg.); Stopping the Killing. How Civil Wars End, 
New York, London 1993. 



   35

conditions".96 Dieser Befund führt zu der Einsicht, dass es keine eindeutige Regelhaftigkeit gibt, 

sondern die Kriegsbeendigung eher als Prozess zu verstehen ist, innerhalb dessen es 

verschiedene Entscheidungspunkte gibt. 

In diesem Zusammenhang brachte I.W. Zartman eine "zeitorientierte Perspektive" in die 

Forschung über Kriegsbeendigung ein.97 Er beobachtete die Dynamik von Konfliktprozessen, 

erkannte Eskalations- und Deeskalationsphasen im Konfliktverlauf und identifizierte "Reife- 

Momente" für die Veränderung von Kosten-Nutzen-Kalkülen und Strategien der 

Konfliktparteien.98 Diese Reife-Momente bezeichnen Zeitpunkte, zu denen sich mit relativ 

großer Erfolgsaussicht eine Konfliktlösung auf dem Verhandlungswege einleiten oder vermitteln 

lässt. Unter theoretisch-konzeptionellen, methodologischen und praktisch-politischen Aspekten 

ist dieses Konzept allerdings wachsender Kritik ausgesetzt worden. Das Reife-Stadium eines 

Konfliktes sei eher ex post als aktuell erkennbar, kaum objektiv bestimmbar, und kein Ergebnis 

eines linearen, aktiv und gezielt beeinflussbaren Prozesses.99 Für das Zustandekommen solcher 

Konfliktlösungsreife sei weniger die objektive Situation entscheidend, als die Art, wie mögliche 

Entwicklungen subjektiv wahrgenommen werden.100 Daher sollte der analytische Blick stärker 

auf die Entstehungsbedingungen der Dialog- und Kooperationsbereitschaft sowie des 

Friedenswillens von Konfliktparteien gerichtet werden, als auf das Eintreten einer Reife-Phase 

im Konfliktverlauf.101 

Die aufgezeigten Faktoren, die die Beendigung von Kriegen beeinflussen, sowie die dabei 

auftretenden Probleme stellen Anhaltspunkte für die weitere Untersuchung dar. Das 

Erkenntnisinteresse dieser Arbeit liegt in der Feststellung derjenigen Bedingungen, die zur 

Stabilisierung von Friedensprozessen beitragen. Die Beendigung der Kriegshandlungen wird 

                                                 
96Licklider, Roy; How Civil Wars End: Questions and Methods, in: ders.; aaO., S. 17. 
97Vor allem: Zartman, I.William; Ripe for Resolution. Conflict and Intervention in Africa, New York, 

Oxford 1985.  
98Solche Reife-Momente entstehen laut Zartman häufig auf der Grundlage einer Patt-Situation im 

Konfliktprozess, die für beide Seiten gleichermaßen verheerend ist und den beteiligten Parteien durch eine 
offenkundig katastrophale Entwicklung der Ereignisse auch als solche bewusst wird. Die Parteien müssen zu der 
Überzeugung gelangen, dass eine Einigung notwendig ist, da sich ansonsten ihre zukünftige Situation nur 
verschlechtern kann. Vgl. Zartman, I. William; aaO., S. 9. So auch Richard N. Haass, der bei den Voraussetzungen 
für einen Reife-Moment entscheidend auf die politische Binnenstruktur der Konfliktparteien, insbesondere die 
Position des Führers, abstellt. Vgl. Haass, Richard N. Ripeness and the settlement of international disputes, in: 
Survival 30 (1988) 3, S. 232-251 (245f). 

99Darüber hinaus lassen sowohl Zartman als auch Haass den Leser über die konzeptionelle und empirische 
Grundlage ihrer theoretischen Überlegungen im Unklaren. Vgl. zur Gesamtkritik vor allem Kleiboer, Marieke; 
Ripeness of Conflict: A Fruitful Notion?, in: Journal of Peace Research 31 (1994) 1, S. 109-116. 

100Das Urteilsvermögen kann durch starke nationalistische Propaganda beeinflusst werden, sodass die 
Kriegsgegner die gegenseitigen Intentionen und Kräfteverhältnisse nur noch verzerrt wahrnehmen. Calic, Marie-
Janine/ Perthes, Volker; Krieg und Konfliktlösung in Bosnien und Libanon: ein Strukturvergleich, in: Internationale 
Politik und Gesellschaft (1995) 2, S. 141-156 (151f). 

101Somit sollte anstatt von "ripeness" eher von "willingness" als Grunderfordernis für die Herbeiführung 
einer Konfliktlösung ausgegangen werden. Vgl. Kleiboer, Marieke; aaO., S. 115. 
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dabei als notwendige Bedingung vorausgesetzt, so dass diesbezügliche Fragen nicht weiter 

thematisiert werden.102 Die weitere Untersuchung wird sich daher der konstruktiven Gestaltung 

der Nachkriegszeiten zuwenden und überprüfen welche Maßnahmen zu treffen sind, um das 

Wiederaufleben von Kampfhandlungen zu vermeiden und einen dauerhaften Frieden zu 

festigen.103 

 

2. Friedenskonsolidierung: handlungsleitendes Konzept oder 

konzeptleerer Begriff ? 

Sobald nicht mehr geschossen wurde, nach landläufiger Meinung also "Frieden" herrschte, 

schwand das öffentliche Interesse rapide und wandten sich Politik und Wissenschaft rasch von 

den ehemaligen Kriegsschauplätzen ab. Dieses Desinteresse verkannte die immense Bedeutung 

von Nachkriegszeiten, die bei mangelhafter Implementierung von Friedensregelungen und 

unzureichender Aufarbeitung von Kriegsfolgen schnell wieder zu neuen Vorkriegszeiten werden 

können.104 Diese Feststellung führte zu der allgemeinen Einsicht, dass "Frieden mehr ist als 

Nicht-Krieg".105 Diese scheinbar so einfache Erkenntnis stellt die internationale 

Staatengemeinschaft vor neue Aufgaben auf dem Gebiet der Absicherung von Friedensprozessen 

                                                 
102An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass die Art der Kriegsbeendigung, z.B. im Wege 

einer Eindämmung der Gewalthandlungen durch eine militärische Intervention seitens einer externen Partei, 
erhebliche - u.U. negative - Auswirkungen auf den nachfolgenden Friedensprozess haben kann. Allerdings sind die 
Zusammenhänge zwischen militärischer Friedenserzwingung und nachhaltiger Friedenskonsolidierung noch 
weitgehend unerforscht. Vgl. Matthies, Volker; aaO., S. 31f.  Zu den Problemen von militärischen Interventionen 
vgl.: Kimminich, Otto; Einführung in das Völkerrecht, Tübingen, Basel 1997, S. 295-302; Endemann, Harald; 
Kollektive Zwangsmaßnahmen zur Durchsetzung humanitärer Normen, Frankfurt a.M., u.a. 1997; Pape, Matthias; 
Humanitäre Intervention. Zur Bedeutung der Menschenrechte in den Vereinten Nationen, Baden-Baden 1997; 
Cohen, Eliot A.; Dynamics of Military Intervention; aaO., S. 261-284;  Booth, Ken; Military Intervention: Duty and 
Prudence, in: Freedman, Lawrence (Hrsg.); Military Intervention in European Conflicts, Oxford, Cambridge 1994, 
S. 56-75; Brock, Lothar/ Elliesen, Tillmann; Humanitäre Intervention. Zur Problematik militärischer Eingriffe in 
innerstaatliche Konflikte, in: Hein, Wolfgang (Hrsg.); Umb ruch in der Weltgesellschaft. Auf dem Wege zu einer 
"Neuen Weltordnung"?, Hamburg 1994, S. 383-420; Hassner, Pierre; Im Zweifel für die Intervention, in: Europa-
Archiv 48 (1993) 6, S. 151-158 und Forndran, Erhard; Friedenssicherung durch Intervention?, in: Gegenwartskunde 
41 (1992) 3, S. 285-295. 

103Die zeitliche Zuordnung der einzelnen Schritte zur Friedensstabilisierung zu den verschiedenen Stadien 
der Konfliktbearbeitung ist bisher weitgehend unklar. Die Fragen wie sich ein "Kriegsende" bestimmen lässt oder 
wann die "Friedenskonsolidierung" beginnt lassen sich in der Praxis nicht immer eindeutig beantworten. Unter 
günstigen Umständen lässt sich Friedenskonsolidierung schon inmitten eines Krieges in einigen "Friedenszonen" 
betreiben, wie z.B. beim Wiederaufbau der Stadt Mostar in Bosnien-Herzegowina. Vgl. Matthies, Volker; aaO., S. 
21. Aus analytischen Gründen wird bei der weiteren Entwicklung und Untersuchung eines Konzepts zur 
Friedenskonsolidierung vorausgesetzt, dass die Kampfhandlungen eingestellt wurden. 

104Die Konsolidierung des Friedens nach dem Ende von Kriegen ist also zugleich ein Element der 
Prävention, der Vorbeugung eines neuerlichen Ausbruchs kriegerischer Gewalt. Matthies, Volker; aaO., S. 18. 

105Mit der veränderten Konfliktwahrnehmung nach dem Ende der Blockkonfrontation gelangte diese alte 
Erkenntnis neu ins Bewusstsein der Weltgemeinschaft. Vgl. zu der Kurzformel: "Frieden ist mehr als kein Krieg"; 
Rittberger, Volker; Ist Frieden möglich?, in: Universitas 40 (1985), S. 1139-1149. Damit wird unter 'Frieden' nicht 
allein der äußere Friede im völkerrechtlichen Sinne verstanden, sondern auch der innere Friede, der sich, gegenüber 
der internationalen, auf die innerstaatliche Ordnung bezieht. 
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und der Bewältigung von Kriegsfolgen, die der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Boutros 

Boutros-Ghali, in seiner "Agenda für den Frieden" 1992 mit der neuartigen Kategorie der 

"Friedenskonsolidierung" ("post-conflict peace-building") auf den Begriff gebracht hat.106 

Friedenskonsolidierung wird in der "Agenda" definiert, als ein Bündel von "Maßnahmen zur 

Bestimmung und Förderung von Strukturen, die geeignet sind, den Frieden zu festigen und zu 

konsolidieren, um das Wiederaufleben eines Konfliktes zu verhindern".107  

Im praktischen Umgang mit den neuen Herausforderungen gibt es noch große Unsicherheiten 

sowie Rat- und Konzeptlosigkeit. Die bisher gesammelten Erfahrungen, sind eher ambivalent.108 

In der wissenschaftlichen Literatur, die sich mit der Konfliktbearbeitung auseinandersetzt, findet 

sich kein Gesamtkonzept zur Friedenskonsolidierung. Es existieren vielmehr nur Einzelkonzepte 

friedens-, entwicklungspolitischer und humanitärer Art, die sich, unter Zuhilfenahme 

verschiedener wissenschaftlicher Erkenntnisweisen, entweder auf das Friedensverständnis oder 

auf Einzelaspekte der Friedensverwirklichung konzentrieren.  

Im folgenden wird in Anlehnung an die Begriffsdefinition gemäß der "Agenda" und auf der 

Grundlage der Einzelkonzepte ein Gesamtansatz zur Friedenskonsolidierung, im Wege eines 

interdisziplinären Untersuchungsansatzes, erarbeitet.109 Das zu entwickelnde Konzept soll der 

Erfüllung von zwei Funktionen dienen und dabei drei Aspekte berücksichtigen: (1) Als 

Evaluierungsmaßstab die notwendigen Bedingungen für eine dauerhafte Friedensgestaltung 

beschreiben (empirisch-deskriptiver Aspekt) und der Bestimmung und Deutung derjenigen 

Variablen und Faktorbeziehungen dienen, die einen akuten Friedensprozess beeinflussen, um 

dadurch konkrete Aussagen über den Stand des Prozesses zu ermöglichen (analytisch-

theoretischer Aspekt). (2) Als Handlungsdirektive für die involvierten Akteure die erforderlichen 

Strategien und Optionen unterschiedlicher Reichweite bereitstellen, um den Prozess zivilisierter 

Friedensgestaltung in die Wege zu leiten und zu optimieren (politisch-praxeologischer 

Aspekt).110 

                                                 
106Siehe hierzu: Boutros-Ghali, Boutros; Agenda für den Frieden. Vorbeugende Diplomatie, 

Friedensschaffung und Friedenssicherung. Dokumentationen, Informationen, Meinungen, Nr. 43, Deutsche 
Gesellschaft für die Vereinten Nationen, Bonn, Juli 1992. 

107Im Einzelnen werden genannt: Die Entwaffnung von Streitparteien, die Wiederherstellung der Ordnung, 
die Vertrauensbildung, die Repatriierung von Flüchtlingen, die Neuformierung der Sicherheitskräfte, die 
Minenräumung, die Überwachung von Wahlen, die Unterstützung beim Schutz der Menschenrechte, die Bildung 
neuer Institutionen und die Förderung von demokratischer Beteiligung. 

108Matthies, Volker; aaO., S. 19. 
109Zur notwendigen Verbindung verschiedener Einzelkonzepte zu einem Gesamtansatz vgl.: Matthies, 

Volker; Nicht mehr Krieg und doch nicht Frieden, in: der überblick 1/95, S. 94-96. Zur Notwendigkeit der 
Berücksichtigung verschiedener Erkenntnisweisen und Methoden bei der Konzeptentwicklung vgl.: Vogt, Wolfgang 
R.; Ist Gewalt zivilisierbar? Zur kritisch-reflexiven Friedenstheorie der Zivilisierung, in: ders. (Hrsg.); Gewalt und 
Konfliktbearbeitung. Befunde, Konzepte, Handeln, Baden-Baden 1997, S. 11-53 (17). 

110Die Festlegung auf zwei Funktionen ergibt sich aus der Begriffsdefinition, wonach 
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3. Anhaltspunkte und Vorüberlegungen zur Konzeptentwicklung 

Der Begriffsdefinition gemäß der "Agenda" lässt sich entnehmen, dass ein Konzept zur 

Friedenskonsolidierung Maßnahmen zur Bestimmung und Förderung von Friedensstrukturen 

ausweisen sollte. Diese Vorgaben dienen als Anhaltspunkte für die weiteren Überlegungen zur 

Konzeptentwicklung. 

 

3.1 Das Friedensverständnis 

Für die Entwicklung eines Konzepts zur Friedenskonsolidierung erscheint es in 

methodologischer Hinsicht sinnvoll, zunächst ein adäquates Verständnis davon zu entwickeln, 

was mit dem Wort "Frieden" beschrieben wird.111  

 

3.1.1 Frieden als Begriff   

Wenn Frieden, in der Abkehr vom negativen Friedensbegriff, mehr ist als Nicht-Krieg, stellt sich 

die Frage was dieses Mehr ausmacht; womit man zu den Anforderungen eines "positiven 

Friedens" gelangt.112 Wenn man wie Johan Galtung "Frieden als Abwesenheit von Gewalt" 

definiert, führt ein erweiterter Begriff von Gewalt auch zu einem erweiterten Begriff von 

Frieden.113 In diesem Zusammenhang stellte Galtung der direkten, personellen die indirekte, 

"strukturelle Gewalt" gegenüber.114 Positiver Friede bezeichnet somit einen "Zustand von 

Gewaltlosigkeit, aber sozialer Gerechtigkeit".115 Im Hinblick auf die anzustellende Untersuchung 

                                                                                                                                                             
Friedenskonsolidierung Maßnahmen zur Bestimmung (Evaluierungsfunktion) und zur Förderung 
(Handlungsdirektive) von Strukturen umfasst, die geeignet sind, den Frieden zu festigen. Die Zuordnung der 
wissenschaftlichen Methoden erfolgte in Anlehnung an Vogt, Wolfgang R.; aaO., S. 17. 

111Wissenschaftliche Untersuchungen bedürfen der Messungen. Wenn ein Sachverhalt gemessen werden 
soll, so ist es notwendig, zunächst genau zu bestimmen, was gemessen werden soll. Vgl. hierzu: Nicklas, Hans; Ist 
die Kritische Friedensforschung obsolet geworden? Zur Diskussion der Begriffe und Ziele der Friedensforschung, 
in: Vogt, Wolfgang R. (Hrsg.); Frieden als Zivilisierungsprojekt, Baden-Baden 1995, S. 92-97 (92). 

112Vgl. zur begrifflichen Typologisierung von Frieden und weiterführender Kritik am "negativen 
Friedensbegriff": Meyers, Reinhard; Begriff und Probleme des Friedens, Opladen 1994, S. 64-71. Unter "negativem 
Frieden" wird hier die permanente Absenz von organisierter militärischer Gewaltanwendung verstanden. Vgl. 
Czempiel, Ernst-Otto; Der Friede - sein Begriff, seine Strategien, in: Senghaas, Dieter (Hrsg.); Den Frieden denken, 
Frankfurt a.M. 1995, S. 165-176 (165f).  

113Vgl. Galtung, Johan; Strukturelle Gewalt. Beiträge zur Friedens- und Konfliktforschung, Reinbek 1975, 
S. 32. 

114Nach Galtung liegt Gewalt vor, "wenn Menschen so beeinflusst werden, dass ihre aktuelle somatische 
und geistige Verwirklichung geringer ist, als ihre potentielle Verwirklichung". Dieser Zustand könne sowohl auf 
Handlungen konkreter Individuen zurückgeführt werden, als auch in der gesellschaftlichen Struktur begründet 
liegen und sich in ungleichen Machtverhältnissen und Lebenschancen äußern. Galtung nennt vier Merkmale, die das 
Vorhandensein struktureller Gewalt anzeigen: Ausbeutung, Durchdringung, Marginalisierung und Fragmentierung. 
Vgl. Galtung, Johan; aaO., S. 7-36 (Zitat: S. 9). 

115Vgl. Galtung, Johan; Theorien des Friedens, in: Senghaas, Dieter (Hrsg.); Kritische Friedensforschung, 
Frankfurt a.M. 1971, S. 235-246 (235). Frieden ist damit mehr als die Sicherung menschlichen Überlebens; das 
Wort 'Frieden' bezeichnet eine bestimmte Qualität menschlichen Lebens. In neueren Veröffentlichungen hat Galtung 
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ist kritisch anzumerken, dass diese Begriffsdefinitionen aufgrund ihrer Unschärfe und 

mangelnden Operationalisierbarkeit zur forschungsleitenden Entwicklung eines 

Friedensverständnisses ungeeignet sind.116 Es bedarf daher einer konkreteren Bestimmung des 

Friedenszustands und vor allem der Dimensionen politischen Handels, in denen er realisiert 

werden muss.117  

 

3.1.2 Frieden als Konzept 

Zur Lösung des Problems verweisen einige Autoren, auf die Umschreibung bestimmter 

Grundbedingungen, ohne die Frieden nicht sein könne und benennen im wesentlichen drei 

Indikatoren, die eine friedensfördernde Entwicklung anzeigten: Abbau von Not, Vermeidung 

von Gewalt und Vermeidung von Unfreiheit.118 Dieser Ansatz lässt ein zweigeteiltes 

Friedensverständnis erkennen, wonach Frieden sowohl als Produkt, als auch als Prozess 

verstanden werden kann.119 Trotz der Prozessorientierten Ausrichtung der Indikatoren, scheint 

dem Ansatz aber insgesamt ein produktorientiertes Friedensverständnis zugrunde zuliegen, da 

sich der Rückschluss ergibt, dass bei Erfüllung der Bedingungen das Produkt "Frieden" vorliegt. 

Im Hinblick auf das Erkenntnisinteresse geht es um Frieden in konfliktträchtigen Gesellschaften, 

daher erscheint es sinnvoll, das Verhältnis von Frieden und Konflikt genauer zu betrachten. Da 

Frieden nicht einfach mit der Abwesenheit von Konflikt gleichgesetzt werden kann, sollten mit 

Frieden bestimmte Prämissen verbunden werden, die die negativen Austragungsformen 

verhindern können.120 Unter Berücksichtigung der bisherigen begriffstypologischen 

Feststellungen geht Frieden mit der Vereinbarung über Koexistenz einher, die einen Ausgleich 

von Interessen und Ressourcen, mithin Pluralismus, ermöglicht und dauerhafte Formen 

konstruktiver und gewaltfreier Konfliktbearbeitung gewährleistet. Zur Friedenskonsolidierung 

gehören also sowohl kurzfristige, auf die Symptome zielende Maßnahmen (negativer 

                                                                                                                                                             
sein Konzept der strukturellen Gewalt durch das der "kulturellen Gewalt" erweitert. Unter kultureller Gewalt 
versteht er "jene Aspekte der Kultur, der symbolischen Sphäre unserer Welt ...(Religion, Ideologie, Sprache, etc.), 
die dazu benutzt werden können, direkte oder strukturelle Gewalt zu rechtfertigen oder zu legitimieren". Siehe 
hierzu: Galtung, Johan; Frieden mit friedlichen Mitteln. Friede und Konflikt, Entwicklung und Kultur, Opladen 
1998, S. 341f. 

116Es liegt in der Natur des Formelkompromisses, dass er den möglichen Dissens über den genauen 
empirischen Gehalt jener Phänomene und Begriffe, auf die er sich bezieht, eher verdeckt denn auf den Punkt 
zuspitzt. Vgl. zur geäußerten Kritik: Nicklas, Hans; aaO., S. 92 und Meyer, Reinhard; aaO., S. 68. 

117Siehe hierzu: Picht, Georg; Was heißt Frieden?, in: Senghaas, Dieter (Hrsg.); Den Frieden denken, 
Frankfurt a.M. 1995, S. 177-195 (194). 

118Umfassende Darstellungen finden sich z.B. bei: Huber, Wolfgang/ Reuter, Hans-Richard; Friedensethik, 
Stuttgart 1990, S. 22ff und Picht, Georg; aaO., S. 177ff. 

119Das unterschiedliche Verständnis hängt von der jeweiligen Erkenntnisabsicht ab. Vgl. dazu: Vogt, 
Wolfgang R.; Ist Gewalt zivilisierbar?, aaO., S. 23. 

120Soziale Konflikte sind normale und unumgängliche gesellschaftliche Erscheinungen. Siehe hierzu: 
Dahrendorf, Ralf; Der moderne soziale Konflikt. Essay zur Politik der Freiheit, München 1994, S. 290f. 
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Friedensbegriff) als auch längerfristige, auf die Ursachen eines Konfliktes zielende Maßnahmen 

(positiver Friedensbegriff).121 Dieter Senghaas spricht in diesem Zusammenhang von Frieden als 

Zivilisierungsprojekt, was auf eine dauerhafte Zivilisierung des Konfliktaustrags verweist.122 Er 

versteht Frieden als einen gewaltfreien und auf die Verhütung von Gewaltanwendung gerichteten 

politischen Prozess. In seinem zivilisatorischen Hexagon legt er diejenigen Bedingungen 

zugrunde, die in modernen politisierten Gesellschaften Frieden ermöglichen - also garantieren, 

dass unvermeidliche gesellschaftliche Konflikte gewaltfrei und geregelt ausgetragen werden - 

und zugleich die Dimensionen politischen Handelns aufzeigen. Auch wenn diese konzeptionelle 

Entwicklung ein Idealbild darstellt, hilft sie, ein für die Friedenskonsolidierung adäquates 

Friedensverständnis zu entwickeln.123 

Senghaas benennt folgende Strukturprinzipien bzw. Friedensbedingungen: (1) Entprivatisierung 

der Gewalt, (2) Kontrolle des Gewaltmonopols und Herausbildung von Rechtsstaatlichkeit, (3) 

Interdependenzen und Affektkontrolle, (4) Demokratische Beteiligung, (5) Soziale 

Gerechtigkeit, (6) Konstruktive politische Konfliktkultur.124  

Dieses Konzept ist unter praktisch-politischen und theoretisch-konzeptionellen Aspekten 

verschiedentlich kritisiert worden. Der Gesellschaftsentwurf sei stark eurozentristisch geprägt 

und begründe eine Art von Frieden, wie sie sich nur derjenige vorstellen könne, der sich nach 

'Gesetz und Ordnung' richte.125 In diesem Sinne diene die "Zivilisation" zwar der Stabilisierung 

des Systems, was aber letztlich auf eine Förderung der Status quo Mächte hinauslaufe.126  

Anmerkungen dieser Art kritisieren letztlich, dass der zugrundeliegende Friedensbegriff auf 

einer zu engen Gewaltdefinition beruhe. Dabei wird aber zu wenig berücksichtigt, dass Senghaas 

die Einhegung des Gewaltmonopols durch eine rechtstaatliche Ordnung betont, wodurch den 

bestehenden gesellschaftlichen Gewaltverhältnissen und den individuellen Grundfreiheiten 

Rechnung getragen wird.127  

                                                 
121Vgl. Matthies, Volker; aaO., S. 94. 
122Senghaas, Dieter; Frieden als Zivilisierungsprojekt, in: ders. (Hrsg); Den Frieden denken, Frankfurt a.M. 

1995, S. 196-223 (196f). 
123Trotz unterschiedlicher Kritik an diesem Modell, wird es von vielen Autoren als Grundmaßstab für die 

Bewertung von Friedensprozessen herangezogen. Vgl. z.B. Kurtenbach, Sabine; "Kolumbianisierung" 
Lateinamerikas? Transformationsprozesse vom Krieg zum Frieden in komparativer Perspektive, in: Matthies, 
Volker (Hrsg.); Vom Krieg zum Frieden, Bremen 1995, S. 164-183 (167). 

124Vgl. Senghaas, Dieter; aaO., S. 198-202. 
125Da Senghaas sein "Hexagon" mit dem staatlichen Gewaltmonopol beginnt, liege der Friedensbegriff 

offensichtlich im Interesse der Status quo Mächte auf nationaler Ebene und könne daher leicht zu einer 
konservativen Kraft werden. Vgl. Schmid, Herman; Friedensforschung und Politik, in: Senghaas, Dieter (Hrsg.); 
Kritische Friedensforschung, Frankfurt a.M. 1975, S. 37f. 

126Siehe hierzu: Wellmann, Arend; Konflikt, Gewalt und Krieg in der "gewaltfreien Konfliktbearbeitung". 
Anmerkungen aus kritischer Perspektive, in: Vogt, Wolfgang R. (Hrsg.); Gewalt und Konfliktbearbeitung, Baden-
Baden 1997, S. 117-129 (122f). 

127Siehe hierzu Senghaas, Dieter; aaO., S. 198f. 
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Hier ist die Frage aufzuwerfen, inwieweit westlich geprägte Demokratiemodelle tatsächlich zur 

Friedensentwicklung beitragen. Der Einfluss von demokratischen Verfahren und Werten auf die 

gewaltfreie Konfliktbearbeitung wird in der friedenswissenschaftlichen Literatur unterschiedlich 

beurteilt und soll anhand von zwei Extrempositionen kurz verdeutlicht werden. Der eine Ansatz 

folgt der Argumentationslinie, dass eine Gesellschaft um so friedensfähiger sei, je 

demokratischer sie organisiert ist.128 Die Friedensfähigkeit wird im wesentlichen damit 

begründet, dass nach empirischen Untersuchungen, Demokratien untereinander keine Kriege 

geführt haben.129 Von der Gegenposition wird allerdings angeführt, dass die großen 

demokratischen Staaten zwar untereinander keine Kriege geführt haben, aber an fast allen 

größeren Kriegen beteiligt waren.130 Galtung, der das Verhältnis von innerem und äußerem 

Frieden in seiner Betrachtung genauer untersucht, zeichnet ein eher ambivalentes Bild und 

kommt zu der Schlussfolgerung, dass Demokratien ein kriegerischeres Verhalten aufweisen als 

andere Herrschaftssysteme.131 In bezug auf eine gewaltfreie Konfliktbearbeitung ist allerdings 

festzustellen, dass die Institutionalisierung des gewaltlosen politischen Konfliktes nur in der 

Gestalt des demokratischen Verfassungsstaates gelungen ist. Anders ausgedrückt: Der Frieden 

des geregelten Konfliktes ist der Frieden des demokratischen Verfassungsstaates, und der 

demokratische Verfassungsstaat ist die Verfassungsform, in der der Frieden des geregelten 

Konfliktes feststellbar ist. Das heißt nicht, dass die Regeln die den demokratischen 

Verfassungsstaat ausmachen, in sich schon die Gewähr dafür trügen, dass Friedenssicherung 

durch Institutionalisierung des gewaltlosen Konflikts dauerhaft gelingt. Es bedeutet nur: In einer 

anderen Verfassungsgestalt gibt es diesen Frieden gar nicht.132 

Vogt kritisiert die Variabelenauswahl von Senghaas allgemein als eklektizistisch und nur bedingt 

repräsentativ.133 Sein Modell einer kritisch-reflexiven Friedenstheorie weist allerdings viele 

                                                 
128Eine detaillierte Darstellung findet sich bei: Bächler, Günther; Gewaltverzicht durch Demokratisierung, 

in: Vogt, Wolfgang R. (Hrsg.); Mut zum Frieden, Darmstadt 1990, S. 177-187. Czempiel, der zugrunde legt, dass 
die Organisation des Herrschaftssystems eines Staates letztendlich über dessen Außenverhalten entscheidet, folgert, 
dass die Staatengemeinschaft ein Recht darauf habe zur Demokratisierung anderer Staaten beizutragen, weil sie eine 
friedliche Außenpolitik garantiere. Vgl. Czempiel; Ernst-Otto; Die Intervention. Politische Notwendigkeit und 
strategische Möglichkeit, in: Politische Vierteljahresschrift 35 (1994), S. 402-422. 

129Siehe hierzu z.B. Eberwein, Wolf-Dieter; Ewiger Friede oder Anarchie? Demokratie und Krieg, in: 
Forndran, Ehrhart/ Pohlmann, H. (Hrsg.); Europäische Sicherheit nach dem Ende des Warschauer Paktes, Baden-
Baden 1993, S. 139-164 und Lake, David A.; Powerfuf Pacifists: Democratic States and War, in: American Political 
Sience Review 86 (1992) 1, S. 24-73. 

130Bezüglich der inneren Friedfertigkeit ist zu sagen, dass selbst da wo Diktaturen abgeschafft wurden 
(Argentinien, Brasilien, Philippinen, Süd-Korea, usw.), die neue politische Regierungsform noch keine Garantie 
gegen Autoritarismus und staatliche Gewalt ist. Vgl. Bächler, Günther; aaO., S. 183. 

131Vgl. Galtung, Johan; Frieden mit friedlichen Mitteln, Opladen 1998, S. 97-113. 
132Kielmansegg, Peter Graf; Frieden durch Demokratie, in: Senghaas, Dieter (Hrsg.); Den Frieden denken, 

Frankfurt a.M. 1995, S. 106-123 (113). 
133Vgl. Vogt, Wolfgang R.; Ist Gewalt zivilisierbar? Zur kritisch-reflexiven Friedenstheorie der 

Zivilisierung, in: ders. (Hrsg.); Ge walt und Konfliktbearbeitung, Baden-Baden 1997, S. 11-53 (27). 
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Übereinstimmungen bei nur geringen Ergänzungen auf. Vogt nimmt für sich in Anspruch, dass 

sein Theorieansatz nicht nur die Strukturprinzipien bestimme, sondern sich auch auf die 

Untersuchung der zwischen den angestrebten und den tatsächlich verwirklichten Prinzipien 

bestehenden Diskrepanz konzentriere. Tatsächlich geben seine Überlegungen gute Anregungen, 

die bei der weiteren Entwicklung eines Konzepts zur Friedenskonsolidierung berücksichtigt 

werden. An dieser Stelle geht es aber nur um die Bestimmung der Strukturprinzipien, die einen 

nachhaltigen Friedensprozess ermöglichen, wobei dem Modell von Senghaas aufgrund seiner 

Klarheit der Vorzug gegeben wird. 

Im Hinblick auf die Funktionen des Konzepts zur Friedenskonsolidierung ist in dem "Hexagon" 

ein Ansatz für einen Evaluierungsmaßstab zu sehen, der, durch eine Operationalisierung des 

Modells, die entsprechenden Maßnahmen im Sinne der "Agenda" ausweisen kann. In 

polemologischer Hinsicht stellt das Modell von Senghaas die "Konfliktlösung" dar, also den 

normativen Ordnungsrahmen, der es den Konfliktparteien ermöglicht ihre Auseinandersetzungen 

mit zivilen Mitteln zu bewältigen.134 Die Konfliktlösung, als "Produktebene des 

Friedensverständnisses", bildet aber nur einen Teil der Friedenskonsolidierung.135 Damit Frieden 

zu einem dauerhaften und selbstragenden Prozess werden kann, bedarf es der 

Konflikttransformation, also der Verwirklichung der politischen Vereinbarung und des 

entsprechenden Interagierens in dem festgelegten Ordnungsrahmen.136 Mit Blick auf das 

Konzept zur Friedenskonsolidierung, geht es nun darum, Handlungsdirektiven für eine 

Prozessorientierte Etablierung der Konfliktlösung und deren Umsetzung zu erarbeiten. 

Prozessorientiert bedeutet, dass es darauf ankommt, Rahmenbedingungen zu schaffen, die 

interne Konfliktlösungsprozesse anstoßen. Die "Konfliktlösung" ist als eine solche 

Rahmenbedingung zu verstehen. 

                                                 
134Siehe hierzu die Darstellungen unter Punkt II. 2.2. 
135Dieser Auffassung von Konflikt"lösung" liegt die Überzeugung zugrunde, dass viele Konflikte nicht 

entscheidbar sind. Das Konfliktverständnis ist ein Konstrukt der zugrundegelegten Konflikttheorie. Die gängige, vor 
allem durch den politischen Realismus geprägte, Konfliktkonstruktion als Entscheidbarkeit funktioniert nur durch 
die Reduktion der Komplexität im Hinblick auf das Entscheidbare des Konflikts. Durch die deskriptive Darstellung 
des ethnopolitischen Konflikts, sollte die interne Komplexität dieses Konflikttypus betont werden. Diese interne 
Komplexität impliziert die Unentscheidbarkeit des Konflikts, die einem Friedensverständnis als reines "Produkt" 
entgegensteht. "Lösung" ist damit kein Endzustand, sondern muss prozessorientiert verstanden werden. Siehe 
hierzu: Bonacker, Thorsten; Die Idee der (Un-)Entscheidbarkeit. Zum Paradigmenwechsel in der Konflikttheorie 
nach dem Ende des Ost-West-Konflikts, in: Vogt, Wolfgang R. (Hrsg.); Gewalt und Konfliktbearbeitung, Baden-
Baden 1997, S. 95-107. 

136Wesentlich ist, dass es nicht nur um eine Absicherung gegen neue Kriegshandlungen geht. 
Friedensstrategien sind nicht identisch mit Kriegsvermeidungsstrategien, weil sie weit darüber hinaus gehen. Der 
Krieg muss nicht vermieden, er muss ersetzt werden durch andere Formen des Konfliktaustrags. Vgl. Czempiel, 
Ernst-Otto; Der Friede - sein Begriff, seine Strategien; aaO., S. 174. 
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3.2 Die Friedensverwirklichung 

Damit Frieden zum Prozess werden kann, müssen strukturelle Veränderungen erfolgen. 

Nachdem die wesentlichen Strukturprinzipien bestimmt wurden, sollen nun die erforderlichen 

Maßnahmen zur Förderung dieser Strukturen erarbeitet werden. Um eine dauerhafte 

Konflikttransformation zu ermöglichen, müssen dabei die Kriegsfolgen besonders berücksichtigt 

werden. Auf das Erkenntnisinteresse bezogen bedeutet das, dass die spezifischen Merkmale 

ethnopolitischer Konflikte bei der Verwirklichung der Konfliktlösung Berücksichtigung finden 

müssen. Neben den generellen Folgen eines Krieges, wie Fluchtbewegungen, territoriale 

Verschiebungen, Zerstörung von Infrastruktur und Produktionsstätten sind bei ethnopolitischen 

Konflikten die hohen Identitätsanteile und die gesellschaftliche Reichweite des Konflikts von 

besonderer Bedeutung.137  

 

Angesichts der tiefgehenden gesellschaftlichen Spaltungen stellt sich die Frage, ob ein 

Zusammenleben der Antagonisten in irgendeiner Form überhaupt noch möglich ist. Einige 

Autoren vertreten die Auffassung, dass nach einer Mobilisierung entlang ethnischer 

Identitätsbezüge, die einen Krieg zur Folge hatte, eine Separation der Bevölkerung in 

verteidigungsfähige, weitgehend ethnisch homogene Gebiete der einzige Weg sei, der einen 

Frieden ermöglicht.138 Bei innerstaatlichen Konflikten wird hierbei, gestützt auf das 

Selbstbestimmungsrecht, schnell der Ruf nach Autonomie oder gar einem eigenen Staat seitens 

einer ethnischen Gruppe laut.139 Abgesehen von rechtlichen Hindernissen sprechen auch 

praktische Erwägungen gegen die Bildung neuer Staaten.140 Weltweit gibt es rund 3500 

ethnische Gruppen und etwa 180 Nationalstaaten. Das Sicherheitsbedürfnis von Gruppen durch 

die Verschiebung von Grenzen und Menschen zu befriedigen, hieße ersten mindestens 1000 neue 

Staaten zu gründen, zweitens mindestens eine halbe Milliarde Menschen umzusiedeln und 

drittens Hass und Gewalt in unvorstellbarem Ausmaß zu entfesseln.141  

Daher sollte eine Trennung der Konfliktparteien, soweit dies notwendig und möglich ist, nicht 
                                                 

137Siehe hierzu die Darstellung unter Punkt II.1. und Ryan, Stephen; Transforming Violent Intercommunal 
Conflict, in: Rupesinghe, Kumar (Hrsg.); Conflict Transformation, London 1995, S. 223-265 (230). 

138Separation ist keine Garantie für Frieden, aber sie erlaubt ihn. Siehe hierzu: Kaufmann, Chaim; Possible 
and Impossible Solutions to Ethnic Civil Wars, in: International Security 20 (1996) 4, S. 150. 

139Der Menschenrechtspakt vom 19.12.1966 definiert das Selbstbestimmungsrecht als Recht der Völker 
"frei über ihren politischen Status zu bestimmen und frei ihre gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle 
Entwicklung zu verfolgen".  

140Das Selbstbestimmungsrecht darf nicht einfach mit einem Recht auf Sezession gleichgesetzt werden, da 
ein solches Recht mit dem Recht des bestehenden Staates auf Selbstbehauptung kollidiert. Vgl. zur rechtlichen 
Lage: Kimminich, Otto; A "Federal" Right of Self-Determination?, in: Tomuschat, Christian (Hrsg.); Modern Law 
of Self-Determination, Dordrecht, Boston, London 1993, S. 79-91 und Isensee, Josef; Weltpolizei für 
Menschenrechte. Zur Wiederkehr der humanitären Intervention, in: Juristen Zeitung 50 (1995) 9, S. 421-430 (426). 

141Siehe hierzu: Hamburg, David; Ethnische Konflikte, in: Europa-Archiv 48 (1993) 4,  S. 117-122.  
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zur Bildung neuer Staaten führen, sondern in dem Rahmen erfolgen, den der demokratische 

Verfassungsstaat zulässt.142 

 

3.2.1 Demokratisierung durch Etablierung demokratischer Institutionen 

Nach der Feststellung, dass demokratische Strukturprinzipien am ehesten geeignet sind, um eine 

dauerhafte Friedenssicherung zu gewährleisten, muss die Frage geklärt werden, wie sich eine 

demokratischen Ordnung errichten lässt. 

Mit Blick auf die Erfahrungen der Systemtransformationen in Osteuropa wird heute überwiegend 

davon ausgegangen, dass Demokratisierungsprozesse allein durch die Etablierung von 

demokratischen Institutionen und Verfahren ermöglicht werden können.143 Anders ausgedrückt: 

Politische Ordnungen in entwickelten Gesellschaften am Ende des 20. Jahrhunderts lassen sich 

dauerhaft und legitim nur über demokratische Institutionen und Verfahren stabilisieren.144  

Die besondere Bedeutung politischer Institutionen für die Konsolidierung junger Demokratien 

gründet sich auf die Überlegung, dass Systemwechsel per definitionem durch extreme 

Unsicherheiten gekennzeichnet sind. Die Verflüssigung der Normen am Ende autokratischer 

Herrschaft hinterlässt ein institutionelles Vakuum. In dieser Situation dominiert die Kontingenz 

kaum vorhersehbarer politischer Entscheidungen. Die ersten fundamentalen Regeln, die diese 

Kontingenz einschränken, sind die Verfassungsinstitutionen. Sie gewähren dem politischen 

Handeln der Akteure durch verbindliche Normen und formalisierte Entscheidungsarenen 

erstmals wieder ein Mindestmaß an reziproker Erwartungssicherheit.145 

Problematisch erscheint dabei, dass postautoritäre Verfassungen den jungen demokratischen 

Ordnungen Legitimität und Stabilität verleihen sollen, die sie doch selbst erst noch gewinnen 

müssen. Wie wächst den Verfassungen in solchen Situationen die "innere Stabilität" zu? In der 

staatsrechtlichen und in der politikwissenschaftlichen Diskussion werden diesbezüglich vor 

allem zwei Legitimationsquellen betont: Die "formale" und die "empirische" Legitimität. Die 

                                                 
142Ohne Demokratie und Menschenrechte läuft das Selbstbestimmungsrecht auf den gnadenlosen Kampf 

der Volksgruppen hinaus. Vgl. Schoch, Bruno; Der Nationalismus - bekannt, nicht erkannt, in: Meyer, Berthold 
(Hrsg.); Eine Welt oder Chaos?, Frankfurt a.M. 1996, S. 47-89 (79). Die UN-Deklaration zum Minderheitenschutz 
betont ausdrücklich, dass der demokratische Rechtsstaat Voraussetzung eines wirksamen Minderheitenschutzes ist. 
Vgl. Dicke, Klaus; Die UN-Deklaration zum Minderheitenschutz, in: Europa-Archiv 48 (1993) 4, S. 107-116 (115).  

143Der Institutionenbegriff ist in den Sozialwissenschaften umstritten und uneinheitlich. Dieser Arbeit wird 
im folgenden der "Institutionenbegriff im engeren Sinne" nach Gerhard Göhler zugrundegelegt. Er definiert 
politische Institutionen im "engeren Sinne" als den Staat mit Regierung (Staatsoberhaupt, Kabinett, Ministerien, 
Parlament, Verwaltung, Gerichte, föderative und kommunale Einrichtungen). Göhler, Gerhard; Grundfragen der 
Theorie politischer Institutionen. Forschungsstand - Probleme - Perspektiven, Opladen 1987, S. 18. 

144Schmitter, Philippe C.; Von der Autokratie zur Demokratie. Zwölf Überlegungen zur politischen 
Transformation, in: Internationale Politik 50 (1995) 6, S. 47-52 (48). 

145Merkel, Wolfgang/ Sandschneider, Eberhard/ Segert, Dieter; Die Institutionalisierung der Demokratie, 
in: dies. (Hrsg.); Systemwechsel 2. Die Institutionalisierung der Demokratie, Opladen 1996, S. 9-36 (11f). 
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formale Legitimität der Verfassung bezieht sich auf die staatsrechtlich und demokratie-

theoretisch korrekten Verfahren ihrer Ausarbeitung und Verabschiedung.146 Beim Festhalten am 

Erfordernis der formalen Legitimität ergibt sich insbesondere bei dramatischen Systemwechseln 

das Problem der Zeitknappheit. Langwierige Verfassungsprozeduren können dazu führen, dass 

der, im "revolutionären Geist" entstandene Konsens der ehemaligen Regimeopposition wieder 

zerbricht.147 Darüber hinaus stellt sich die Frage der realen Erforderlichkeit eines 

demokratischen Verfahrens für die spätere Systemakzeptanz durch die Bevölkerung. Die 

Verbindung von einer demokratischen Verfassungsprozedur und dem Entstehen eines 

Verfassungspatriotismus erscheint angesichts der empirischen Erfahrung zweifelhaft.148 Daher 

ist die demokratische Vorbildlichkeit der Verfassungsgebung für die Konsolidierung, Stabilität 

und Qualität der demokratischen Ordnung von sekundärer Bedeutung zu sein.149 Wichtiger als 

der Schöpfungsakt erscheint für die demokratische Konsolidierung das "indirekte 

Verfassungsreferendum in Permanenz", also die empirische Legitimität.150 Das heißt die Last der 

demokratischen Konsolidierung des Regierungssystems liegt fast ausschließlich auf der 

Funktionsweise und Funktionsfähigkeit der Verfassungsorgane und zentralen politischen 

Institutionen. Damit die Institutionen bei den Bürgern einen ausreichenden Legitimitätsglauben 

erzeugen, müssen sie zwei Prinzipien genügen. Das erste Prinzip ist Effizienz. Legitimität speist 

sich zu einem wichtigen Teil aus der wahrgenommenen Leistungsfähigkeit des politischen 

Systems.151 Die Leistungsbilanz der staatlichen Entscheidungen und Implementationen muss 

                                                 
146Diese formelle Legitimitätsfrage lässt sich auf drei Ebenen stellen: (1) Legitimität von oben: einer 

Verfassung kann nur dann Legitimität zukommen, wenn die verfassungsgebende Versammlung legitim zustande 
gekommen ist; (2) interne Verfahrenslegitimität: ist das Entscheidungsverfahren innerhalb der verfassungsgebenden 
Versammlung undemokratisch, kann der daraus hervorgehenden Verfassung keine Legitimität zukommen; (3) 
Legitimität von unten: eine vom Volk ratifizierte Verfassung kann eher den Anspruch erheben, den Volkswillen zu 
verkörpern. Vgl. Elster, Jon; Die Schaffung von Verfassungen. Analyse der allgemeinen Grundlagen, in: Preuß, 
Ulrich K. (Hrsg.); Zum Begriff der Verfassungen, Frankfurt a.M. 1994, S. 37-57 (43f). 

147Außerdem sind infolge der durch die autoritäre oder totalitäre Herrschaft verursachten 
zivilgesellschaftlichen Unterentwicklung nur selten Bedingungen anzutreffen, die eine bedeutungsvolle 
Verfassungsdiskussion vor einem Referendum erlauben. 

148Dies zeigen die Beispiele der Verfassung der IV. Französischen Republik und das Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland. Die Verfassung Frankreichs wurde über vier demokratische Schritte formal 
vorbildlich legitimiert. Dennoch wurde sie von den Bürgern nicht sonderlich geliebt und hielt nur 11 Jahre. Das 
formaldemokratisch nur unzureichend legitimierte Provisorium des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 
brachte dagegen im Verlauf seines Bestehens einen demokratiestabilisierenden Verfassungspatriotismus hervor. Die 
Gründe für die Systemakzeptanz in Deutschland sind primär in der Schockwirkung der militärischen Niederlage und 
dem dramatischen Wirtschaftsaufschwung zu sehen. Vgl. Greiffenhagen, Sylvia und Martin; Politische Kultur, in: 
Anderson, Uwe/ Woyke, Wichard (Hrsg.); Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik 
Deutschland, Bonn 1995, S. 481-486 (482). 

149Siehe hierzu auch Merkel, Wolfgang/ Sandschneider, Eberhard/ Segert, Dieter; aaO., S. 23. 
150Isensee, Josef; Braucht Deutschland eine neue Verfassung? Überlegungen zur neuen Schlussbestimmung 

des Grundgesetzes, Art. 146, Köln 1992, S. 23. 
151Merkel, Wolfgang; Institutionalisierung und Konsolidierung der Demokratie in Ostmitteleuropa, in: 

ders./Sandschneider, Eberhard/ Segert, Dieter (Hrsg.); Systemwechsel 2. Die Institutionalisierung der Demokratie, 
Opladen 1996, S. 73-110 (95). 
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daher in der Bevölkerung positiv wahrgenommen werden. Zweites sollten die Institutionen 

möglichst inklusiv sein, d.h. sie sollten keine größeren sozialen und politischen Gruppen vom 

institutionellen Zugang zur Macht ausschließen oder sie benachteiligen. Zur Beantwortung der 

Frage wie beiden Anforderungen am ehesten gerecht zu werden und das Feld potentieller 

Spannungen, welches sich zwischen den beiden Prinzipien erstreckt, am besten aufzufangen ist, 

müssen zwei Ebenen betrachtet werden: die Ebene des Regierungssystems und die Ebene des 

Entscheidungsmodus.152 Dabei sollten die Vor- und Nachteile von beispielsweise 

parlamentarischen gegenüber präsidentiellen Regierungssystemen bzw. von Mehrheits- 

gegenüber Konsensentscheidungen nicht allgemein abgewogen, sondern mit Blick darauf geprüft 

werden, welche Konstellation auf die jeweilige gesellschaftliche Konfliktstruktur angemessener 

reagieren kann.153 Im Kontext dieser Arbeit geht es um heterogene Gesellschaften, die ethnisch, 

religiös, sprachlich oder kulturell fragmentiert sind. In diesen Fällen bieten parlamentarische 

Regierungssysteme generell bessere Möglichkeiten der Integration als präsidentielle.154 Für die 

Machtverteilung in stark heterogenen Gesellschaften bietet sich in diesem Zusammenhang das 

Modell der Konsensdemokratie von Arend Lijphart an.155 Stärker konsensuelle Demokratien 

besitzen vier Vorteile gegenüber Mehrheitsdemokratien: (1) sie sind inklusiver und deshalb 

integrationsfördernder; (2) sie vermeiden U-turns und fördern die Kontinuität in der 

Politikformulierung; (3) mit den Institutionen des Föderalismus, des Proporzes und der 

Proportionalität, der Minderheitenrechte, der Teilung, Diffusion und Rotation der exekutiven 

Macht halten sie Verfahren einer spezifischeren Repräsentation und Inklusion bereit; (4) infolge 

der größeren Inklusion erzeugen sie bei den relevanten politischen und sozialen Akteuren 

größere Akzeptanz, wodurch sich das Risiko von Blockaden bei der Implementation und der 

Respektierung der politischen Entscheidungen verringert.156 Deshalb sind, im Kontext dieser 

Arbeit, konsensuelle Momente in der konstitutionellen Ordnung von Demokratien inklusiver und 

effizienter und sollten daher bei der Etablierung von Nachkriegsinstitutionen Berücksichtigung 

finden. 

                                                 
152Siehe hierzu: Merkel, Wolfgang/ Sandschneider, Eberhard/ Segert, Dieter; aaO., S. 25. 
153Vgl. Merkel, Wolfgang; aaO., S. 96. 
154Vgl. Rüb, Friedbert W.; Zur Funktion und Bedeutung politischer Institutionen in 

Systemwechselprozessen. Eine vergleichende Betrachtung, in: Merkel, Wolfgang/ Sandschneider, Eberhard/ Segert, 
Dieter (Hrsg.); Systemwechsel 2. Die Institutionalisierung der Demokratie, Opladen 1996, S. 37-69 (57). 

155Lijphart identifiziert vier Voraussetzungen für eine Machtverteilung in multiethnischen Staaten: (1) 
gemeinsame Herrschaftsausübung, insbesondere bzgl. der exekutiven Gewalt; (2) proportionale Verteilung der 
Regierungsämter und des Staatsvermögens; (3) Autonomie in allen ethnischen Belangen; (4) Minderheitenveto bei 
Entscheidungen, die vitale Interessen einer Gruppe betreffen. Vgl. Lijphart, Arend; The Power- Sharing Approach, 
in: Montville, Joseph V.(Hrsg.); Conflict and Peacemaking in Multiethnic Societies, Toronto 1990, S. 491-509 
(494f). 

156Merkel, Wolfgang; aaO., S. 97. 
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Insgesamt muss berücksichtigt werden, dass die stabile dauerhafte Institutionalisierung von 

Mechanismen friedlicher Konfliktbewältigung - wie sie eine demokratische Ordnung bereithält - 

aber nur gelingen kann, wenn die überwältigende Mehrheit der Beteiligten dem Frieden des 

Zusammenlebens habituell höheren Rang einräumt als der Durchsetzung eigener Überzeugungen 

und Interessen.157 Das heißt es bedarf eines Grundkonsenses bezüglich der fundamentalen Werte 

der Demokratie und eines Verfahrens- bzw. Regimekonsenses bezüglich der demokratischen 

Spielregeln und der sie konstituierenden institutionellen Muster.158 Unter welchen Bedingungen 

kann sich ein solcher Habitus herausbilden, und wann besteht die Gefahr, dass er 

zusammenbricht? Das Fallbeispiel Nordirland zeigt, dass der Habitus der Regeltreue offenbar 

eine gemeinsame kollektive Identität voraussetzt.159 In gewissem Sinn ergibt sich diese 

Bedingung schon rein logisch aus dem Begriff von Mehrheit und Minderheit. Von beidem kann 

sinnvoll nur bezogen auf ein Ganzes gesprochen werden. Die gemeinsame Anerkennung der 

Mehrheitsregel, aber auch von demokratischen Verfahrensregeln, setzt voraus, dass man sich 

darüber einig ist, was denn das Ganze sei, dem man angehört. In diesem Zusammenhang hat die 

Erfahrung gelehrt, dass rassische, sprachliche und religiös-konfessionelle Gegensätze die Regeln 

friedlicher verfassungsstaatlicher Konfliktaustragung viel häufiger gesprengt haben, als etwa 

Klassengegensätze.160 Was nicht bedeutet, dass die verfassungsstaatliche Demokratie keine 

Chance habe, wo es solche Gegensätze gibt.161 Es verdeutlicht aber die essentielle 

Notwendigkeit der Aufarbeitung von Identitätsfragen, insbesondere, wenn sich daran ein Krieg 

entfesselt hat. Friedenskonsolidierung muss daher neben der Sach- vor allem auch die 

Beziehungsebene des Konfliktes im Auge haben, damit eine dauerhafte Institutionalisierung 

demokratischer Strukturen möglich wird.162 

 

                                                 
157Damit zeichnet sich wieder deutlich ab, dass "willingness", also genuiner Wille zum Frieden und die 

Bereitschaft zur Kooperation, das entscheidende Kriterium für den Erfolg von Bemühungen zur 
Friedenskonsolidierung darstellt. Einige Autoren sehen darin den Grund, warum Modelle der Machtverteilung nicht 
zur Konfliktlösung beitragen können. Politische Führer, die für das Aufkommen von Ethnizität verantwortlich sind, 
können keine Kompromisse eingehen, ohne sich selbst zu diskreditieren und somit den Verlust der Macht 
befürchten zu müssen. Vgl. Kaufmann, Chaim; aaO., S. 156. 

158Vgl. Rüb, Friedbert W.; aaO., S. 54. 
159Im nordirischen Fall stehen sich zwei Gemeinschaften unversöhnlich gegenüber. Sie trennt nicht diese 

oder jene Streitfrage, sondern ihre Identität; nicht was sie tun oder zu tun beabsichtigen, sondern wer sie sind. Siehe 
hierzu: Kielmansegg, Peter Graf; aaO., S. 116f. 

160Neben Nordirland lassen sich z.B. Zypern und Sri Lanka anfügen.  Siehe hierzu: Horowitz, Donald L.; 
Making Moderation Pay: The Comparative Politics of Ethnic Conflict Management, in: Montville, Joseph V. 
(Hrsg.) Conflict and Peacemaking in Multiethnic Societies, Toronto 1990, S. 451-475. 

161Siehe hierzu: Ryan, Stephen; aaO., S. 230f. 
162Eine Strategie der Konflikttransformation muss daher die gleiche Komplexität aufweisen, wie der 

ursprüngliche Konflikt. Vgl. dazu: Czempiel, Ernst-Otto; Der Friede - sein Begriff, seine Strategien, aaO.,S. 174 
und Ropers, Norbert; Die friedliche Bearbeitung ethno-politischer Konflikte, aaO., S. 228.  
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3.2.2 Konflikttransformation setzt eine Bearbeitung der Identitätsanteile voraus 

Ebenso wie im bewaffneten Konflikt Interessen- und Identitätsanteile nicht ohne weiteres 

trennbar sind, bestehen bei der Friedenskonsolidierung zum Teil Wechselwirkungen zwischen 

Maßnahmen auf der Sach- und der Beziehungsebene.163 Damit Maßnahmen auf der Sachebene 

nicht ins Leere laufen, muss die Beziehungsebene genau analysiert werden.164 Bei der 

Konflikttransformation stehen daher nicht allein institutionelle, sondern vor allem 

zwischenmenschliche Interaktionen im Mittelpunkt.165 Ein Ansatz zur Bearbeitung der sozial-

psychologischen Tiefendimension von ethnopolitischen Konflikten findet sich im Konzept der 

"Basic Human Needs Theory" von John W. Burton.166 Danach haben nahezu alle 

tiefverwurzelten sozialen Konflikte ihre Ursache in der Frustration menschlicher 

Grundbedürfnisse nach Sicherheit, Identität und Anerkennung.167 Diese Grundbedürfnisse seien 

nicht verhandelbar und nicht kompromissfähig, so dass nur deren Befriedigung einen 

dauerhaften Friedensprozess gewährleisten könne.168 Die "problem-solving Workshop"-Methode 

nimmt an, dass eine Transformation auch bei Identitätskonflikten möglich ist, wenn es gelingt, 

die "basic needs" der Konfliktparteien hinter den vordergründigen Streitthemen gemeinsam zu 

identifizieren.169 Dieser integrative Ansatz konzentriert sich also auf die immateriellen Ursachen 

des Konflikts.170 Er erfordert ein kooperatives, nicht-hierarchisches Design. 

                                                 
163Mit Sachebene wird die objektiv-strukturelle Komponente des Konflikts bezeichnet, die die politische, 

wirtschaftliche und gesellschaftliche Machtkonstellation anspricht. Die Komponente der subjektiven Wahrnehmung 
des Konflikts oder anderes ausgedrückt, seine, oft historisch bedingte, sozialpsychologische Tiefendimension wird 
als Beziehungsebene bezeichnet. Siehe hierzu: Hoffman, Mark; Konfliktlösung durch gesellschaftliche Akteure, in: 
Ropers, Norbert/ Debiel, Tobias (Hrsg.); Friedliche Konfliktbearbeitung in der Staaten- und Gesellschaftswelt, Bonn 
1995, S. 284-303 (285). 

164Hinter scheinbar irrationalen Positionen stehen oft verständliche Interessen. Um vernünftige Ergebnisse 
zu erzielen, muss man die Interessen, nicht die Positionen in Einklang bringen. Die Formulierung der Positionen 
wird oft durch negative Erfahrungen oder die Binnenstruktur der Parteien beeinflusst. Siehe hierzu: Fisher, Roger/ 
Ury, William; Das Harvard-Konzept, 15. Aufl., Frankfurt a.M., New York 1996, S. 68f. 

165Rupesinghe, Kumar; Transformation innerstaatlicher Konflikte, in: Ropers, Norbert/ Debiel, Tobias 
(Hrsg.); Friedliche Konfliktbearbeitung in der Staaten- und Gesellschaftswelt, Bonn 1995, S. 305-320 (308). 

166Burton, John W. (Hrsg.); Conflict: Human Needs Theory, New York 1990. 
167Diese Bedürfnisse stellen oft die Grundinteressen hinter den Positionen dar. Es gibt keine einheitliche 

Liste der Grundbedürfnisse, doch die meisten Aufzählungen enthalten die oben genannten. Vgl. Hoffman, Mark; 
aaO., S. 287. Burton entwickelte seinen Ansatz in Anlehnung an die Liste des Psychologen Abraham H. Maslow. 
Siehe hierzu: Scimecca, Joseph A.; Self-reflexivity and Freedom: Toward a Prescriptive Theory of Conflict 
Resolution, in: Burton, John W. (Hrsg.); aaO., S. 205-218 (206). 

168Burton, John W.; Conflict resolution as a political philosophy, in: Sandole, Dennis J.D./ van der Merwe, 
Hugo (Hrsg.); Conflict Resolution. Theory and Practice, New York 1993, S. 55-64 (55). 

169Vgl. Ropers, Norbert; aaO., S. 226. 
170Es ist nicht das Ziel dieses Ansatzes die Parteien durch einen machtpolitisch definierten Rahmen zu einer 

bestimmten Vereinbarung zu zwingen; das Hauptaugenmerk gilt vielmehr dem Wesen der Beziehung zwischen den 
Parteien und der Frage, wie sich die Bedeutung und die Rahmenbedingungen dieser Beziehung ändern lassen. Die 
Parteien durchlaufen im Zuge mehrerer Workshops drei Stadien: (1) Erlangung eines präzisen und gemeinsamen 
Verständnisses des Konflikts; (2) Neudefinition des Konflikts; (3) Diskussion der zentralen Kontroversen unter dem 
Gesichtspunkt, welche Prozesse und Institutionen konstruktive Entwicklungen unterstützen könnten. Siehe hierzu: 
Hoffman, Mark; aaO., S. 289f. 
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Der "basic needs"-Ansatz und damit verbunden das Konzept der "problem-solving Work- shops" 

lässt sich unter verschiedenen Gesichtspunkten kritisieren: Bedürfnisse sind kulturbedingt und 

daher unterschiedlich, wohingegen der "basic needs"-Ansatz eine stark westliche Prägung 

aufweist.171 Außerdem erscheint die schlichte Übertragung physischer Bedürfnismodelle auf die 

psychische und soziale Ebene fraglich.172 Ein wesentliches Strukturproblem der Workshop-

Methode ergibt sich aus der ausgeprägten Asymmetrie, die bei vielen Konflikten vorherrscht. 

Deshalb stellt sich die Frage, wie symmetrisch ein Konflikt sein muss, damit beide 

Konfliktparteien die jeweils andere Seite als legitimen Gesprächspartner anerkennen. Dass die 

stärke Partei sich aufgrund rationaler Einsicht mit der schwächeren Seite an einen Tisch setzt, 

um eine "friedliche" Lösung zu finden, entbehrt der praktischen Erfahrung.173 Auf der 

praktischen Ebene erscheint es schwierig, die Teilnehmer überhaupt dazu zu bringen, auf der 

Ebene der Tiefenanalyse zu arbeiten, statt sich auf oberflächliche Themen zu beschränken. 

Darüber hinaus bedarf ein Workshop langer Vorbereitung und erstreckt sich über einen langen 

Zeitraum.174 

Trotz dieser Kritik verdeutlicht der "basic needs"-Ansatz, dass die Konfliktgegenstände auf 

verschiedenen Ebenen angesiedelt sind und es gerade bei ethnopolitischen 

Auseinandersetzungen darauf ankommt, auch die tieferliegenden Motive des Konfliktverhaltens 

zu thematisieren. Der Problemlösungsansatz stellt in diesem Zusammenhang einen wichtigen 

Beitrag zur Weiterentwicklung der Rolle externer Parteien dar, ohne die eine Etablierung eines 

dauerhaften Friedensprozesses nicht möglich erscheint.175 Die Funktionen externer Parteien 

können von der Bereitstellung des Verhandlungsortes, über gezielte Mediation, bis zum 

Erzwingen einer bestimmten Entscheidung reichen. Die Initiativen von externen Parteien im 

Rahmen eines Vermittlungsprozesses sollen hier nicht im einzelnen erörtert werden.176 Als 

                                                 
171Einige Annahmen des Konzepts erscheinen bei der Anwendung auf außerwestliche Konfliktfelder nicht 

generalisierbar zu sein. Vgl. Ropers, Norbert; Prävention und Friedenskonsolidierung als Aufgabe gesellschaftlicher 
Akteure, in: Senghaas, Dieter (Hrsg.); Frieden machen, Frankfurt a.M. 1997, S. 219-242 (235); Fisher, Ronald J.; 
Needs Theory, Social Identity and an Eclectic Model of Conflict, in: Burton, John W. (Hrsg.); Conflict: Human 
Needs Theory, New York 1990, S. 89-112 (92) und Avruch, Kevin/ Black, Peter W.; Conflict resolution in 
intercultural settings. Problems and prospects, in: Sandole, Dennis J.D./ van der Merwe, Hugo (Hrsg.); Conflict 
Resolution. Theory and Practice, New York 1993, S. 131-145 (133). 

172Siehe hierzu: Gillwald, Katrin; Conflict and Needs Research, in: Burton, John W. (Hrsg.); Conflict: 
Human Needs Theory, New York 1990, S. 115-124 (116). 

173Vgl. Warfield, Wallace; Public-policy conflict resolution, in: Sandole, Dennis J.D./ van der Merwe 
(Hrsg.); aaO., S. 176-193 (187f). 

174Vgl. zu den Problemen auf praktischer Ebene Hoffman, Mark; aaO., S. 296f. 
175Parteien, die von außen dazukommen und beim Konflikt intervenieren, werden in dieser Arbeit nicht als 

"Dritte" bezeichnet, da dieser Begriff den Eindruck erweckt, es handle sich bei einem Konflikt immer um zwei 
Parteien. Da dies nicht notwendig der Fall ist, wird von "externen Parteien" gesprochen. Externe Parteien haben eine 
"Hebammenfunktion" bei der Entwicklung des für die Konfliktlösung erforderlichen Problembewusstseins. So: 
Senghaas, Dieter; Friedensprojekt Europa, aaO., S. 1135. 

176Siehe hierzu: Galtung, Johan; Frieden mit friedlichen Mitteln, Opladen 1998, S. 165-204 und Paffenholz, 



   50

wesentliche Handlungsdirektive ist festzuhalten, dass Maßnahmen zur Friedenskonsolidierung 

die Tiefendimension des Konflikts berücksichtigen müssen, was zunächst ein umfassendes 

Konfliktverständnis erforderlich macht, um eine verkürzte machtpolitische Interpretation des 

Geschehens zu vermeiden. Damit Vereinbarungen auf der Sachebene erzielt werden können und 

langfristig Bestand haben, muss das Vertrauen zwischen den Konfliktparteien wieder- bzw. 

erstmalig hergestellt werden.177 Nur wenn die Negativerfahrungen im kollektiven Bewusstsein 

aufgearbeitet und entmystifiziert werden, besteht die Möglichkeit einen gemeinsamen Habitus 

der Regeltreue auszubilden.178 

 

 

3.2.3 Die Konflikttransformation muss alle Ebenen der Gesellschaft erfassen 

Bei gewaltsam ausgetragenen Konflikten besteht die fatale Neigung, sich vor allem auf die 

politischen und militärischen Eliten zu konzentrieren. Damit wird der Friedensprozess jedoch 

unnötig verengt.179 Es gehört zu den spezifischen Merkmalen eines ethnopolitischen Konflikts, 

dass er alle Ebenen der Gesellschaft erfasst. Daher muss sich auch die Konflikttransformation 

auf jede dieser Existenzebenen erstrecken. Nur wenn die Konfliktlösung auf allen Ebenen 

verwirklicht wird, kann Frieden zu einem stetigen und selbsttragenden Prozess werden.180 Es ist 

daher erforderlich, dem üblichen Friedensprozess "von oben" einen Friedensprozess "von unten" 

entgegenzustellen, um eine wirklich tragfähige und glaubwürdige Rekonstruktion der tief in 

ihren Strukturen und Werten erschütterten Konfliktgesellschaft betreiben zu können.181 John 

                                                                                                                                                             
Thania; Vermittlung. Kriegsbeendigung und Konfliktregelung durch friedliche Einmischung, in: Matthies, Volker 
(Hrsg.); Vom Krieg zum Frieden, Bremen 1995, S. 39-56. 

177Vgl. Zartman, William I.; aaO., S. 238. Boutros-Ghali betrachtet die "Schaffung eines neuen Klimas" als 
wesentliche Aufgabe des Konzepts der Friedenskonsolidierung. Siehe hierzu: Hüfner, Klaus; aaO., S. 356f. 

178Siehe zur Bedeutung von "chosen traumas" und "chosen glories", die im kollektiven Bewusstsein 
verankert sind und den Konfliktverlauf beeinflussen die Darstellung unter Punkt II.1.1. 

179Siehe hierzu: Rupesinghe, Kumar; aaO., S. 313 und Ropers, Norbert; Prävention und 
Friedenskonsolidierung als Aufgabe für gesellschaftliche Akteure, aaO., S. 223. 

180Vogt, der erweiternd gegenüber Senghaas die Notwendigkeit betont, dass eine Friedensstrategie alle 
Sozial- bzw. Existenzebenen berücksichtigen muss, nimmt  im wesentlichen eine Dreiteilung der Sozialebenen vor. 
(1) Mikroebene (Individuen); (2) Mesoebene (gesellschaftliche Teilsysteme, also das institutionelle, politische und 
gesellschaftliche Umfeld der Individuen); (3) Makroebene (Gesamtgesellschaft als umfassende Sozialeinheit). Vgl. 
Vogt, Wolfgang R.; Ist Gewalt zivilisierbar?, aaO., S. 24f. 

181Der Friedensprozess "von oben" bezieht sich auf die Ebene der Haupt- und Staatsaktionen, der 
Diplomaten, Politiker und Warlords. Als Friedensprozess "von unten" wird die zivilgesellschaftliche 
Graswurzelebene bezeichnet, über die eine innergesellschaftliche Vertrauensbildung und Verständigung in Gang 
gebracht werden kann. Vgl. Menkhaus, Ken; Einfrieren, vermitteln, Staatszerfall stoppen? Grenzen der 
Friedenserzwingung von außen, in: der überblick 2/95. Die Notwendigkeit einer solchen Vorgehensweise werden 
durch die in Somalia gemachten Erfahrungen deutlich. Siehe hierzu: Matthies, Volker; Die UNO in Somalia: 
Operation Enttäuschte Hoffnung, in: Vogt, Wolfgang R. (Hrsg.); Frieden als Zivilisierungsprojekt, Baden-Baden 
1995, S. 215-229 (224). Vogt, der ebenfalls die Notwendigkeit der beiden "Zivilisierungsstrategien" betont, weist 
darauf hin, dass sich diese oft gegenseitig blockieren und viele Gesellschaften diesbezüglich deutliche Struktur- und 
Funktionsdefizite aufweisen. Vgl. Vogt, Wolfgang R.; Ist Gewalt zivilisierbar?, aaO., S. 31. Problematisch erscheint 
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Paul Lederach verweist in diesem Zusammenhang auf die Bildung von "strategischen 

Friedensallianzen" und den Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur.182 Die Allianzen sollen 

alle Personen und Institutionen einbinden, die an der Friedensförderung interessiert sind und 

einen Beitrag dazu leisten können. Derartige Netzwerke können neben diversen NGOs auch 

Medien(vertreter), Menschenrechtsorganisationen, Friedensinitiativen, religiöse Einrichtungen, 

unabhängige Wissenschaftler, ehemalige Offiziere und Persönlichkeiten aus der Geschäftswelt 

und der Verwaltung umfassen.183 Lederach unterteilt die betroffene Bevölkerung innerhalb eines 

Pyramidenmodells in drei Ebenen. Ganz oben steht eine kleine Zahl von militärischen und 

politischen Führern (top leadership). Auf der mittleren Ebene sind die nationalen Führer 

angesiedelt, die in bestimmten Bereichen, wie Bildung, Landwirtschaft, Religion besonders 

bekannt sind und respektiert werden (national leaders). Diese Gruppe ist zahlenmäßig größer als 

die erste, stellt insgesamt aber nur eine Minderheit innerhalb der Gesamtbevölkerung dar. Die 

dritte Ebene wird durch lokale Führungspersönlichkeiten, wie Priester, Lehrer, Älteste gebildet 

(grassroots).184 Lederach betont in seinem Ansatz die friedenspolitische Stärke der mittleren 

Ebene. Es gelte daher besonders "middle Range Leaders" zu unterstützen, da diese Initiativen 

sowohl nach oben, also auf die Ebene der Staatsführung, als auch nach unten, auf die lokale 

Ebene transferieren können. Nationale Führer stellen daher gute Multiplikatoren für 

Friedensprozesse dar.185 Da es bei der Konflikttransformation darum geht interne 

Konfliktlösungsprozesse anzustoßen, betont Lederach, in bezug auf seine in Nicaragua 

gemachten Erfahrungen, die Bedeutung von parteilichen Insidern als Vermittler.186 Sie kennen 

                                                                                                                                                             
ein Friedensprozess von unten besonders in post-kommunistischen Staaten, da es hier weitgehend an einer 
Zivilgesellschaft fehlt. 

182Lederach, John Paul; Conflict Transformation in Protracted Internal Conflicts: The Case for a 
Comprehensive Framework, in: Rupesinghe, Kumar (Hrsg.); Conflict Transformation, New York 1995, S. 201-222.  

183Einen ähnlichen Ansatz stellt das Konzept der "Mulit-track-diplomacy" dar.  Im Gegensatz zu der 
herkömmlichen Einteilung in track 1 (Klassische Vermittlungsdiplomatie auf oberer Staatsebene) und track 2 
(Vermittlung auf gesellschaftlicher Ebene) wird hier der gesellschaftliche Bereich viel weiter aufgesplittert. Vgl. 
Diamond, Luise/ McDonald, Johon; Multi-Track- Diplomacy. A Systems Guide and Analysis, Occasional Paper 3, 
Iowa Peace Institute, 1991. Die Informationsvermittlung ist von besonderer Wichtigkeit, weshalb den Medien eine 
besondere Bedeutung zukommt. Sie können Stereotype in Frage stellen, über positive Entwicklungen berichten und 
den Befürwortern von Annäherung, Versöhnung und Wiederaufbau Foren bieten. Wenn die etablierten Medien dazu 
nicht in der Lage sind, sollten alternative Medien unterstützt und eingerichtet werden. Siehe hierzu: Rupesinghe, 
Kumar; aaO., S. 314. 

184Vgl. Lederach, John Paul; aaO., S. 209. 
185Ryan verweist in diesem Zusammenhang auf die Gefahr, dass Friedensinitiativen leicht zum Boomerang 

werden können, d.h. dass die hardliner Auftrieb bekommen, wenn der Friedensprozess nicht von der breiten Masse 
der Bevölkerung getragen wird. Die Bevölkerung wurde u.U. lange in eine bestimmte Richtung politisiert; ein 
plötzlicher Wechsel wird dann nicht verstanden und gefährdet zudem die individuelle Identität. Diesbezügliche 
Erfahrungen ließen sich u.a. in Nordirland und Sri Lanka machen. Siehe hierzu Ryan, Stephen; Transforming 
Violent Intercommunal Conflict, in: Rupesinghe, Kumar (Hrsg.); Conlict Transformation, London, New York 1995, 
S. 223-265 (227). 

186Die Notwendigkeit auf landesspezifische Formen der Konfliktlösung und Friedensstiftung 
zurückzugreifen, wurde vor allem auch in Somalia erkannt. Siehe hierzu: Matthies, Volker; Die UNO in Somalia; 
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die Gewohnheiten und Konfliktlinien des Landes und können den Friedensprozess langfristig 

begleiten, was auch bedeutet, die Rückschläge mitzutragen.187 Als wesentliche 

Rahmenbedingungen für eine Verstetigung des Friedensprozesses lassen sich somit folgende 

Voraussetzungen benennen:  Verständnis für die wirklichen Konfliktursachen; Identifizierung 

aller Akteure; Stärkung lokaler Akteure, insbesondere der mittleren Ebene; Schaffung von 

"Friedensallianzen"; Aufstellung eines realistischen Zeitplans. 

 

Norbert Ropers hat ein Schema entwickelt, das sich in erster Linie an dem institutionellen 

Umfeld der Akteure und an der Interventionsebene orientiert.188 Dieses Schema bietet 

Anhaltspunkte für eine analytische Unterteilung der verschiedenen Maßnahmen zur 

Friedenskonsolidierung und soll daher kurz dargestellt werden. Ropers unterscheidet zwei 

Dimensionen der Konfliktbearbeitung. Die erste betrifft die Unterteilung in die Staaten- und die 

Gesellschaftswelt. In der zweiten werden die Maßnahmen danach unterschieden, ob sie eher auf 

der Mikro- oder Makroebene angesiedelt sind. "Als Maßnahmen auf der Makroebene können 

alle Interventionen verstanden werden, die entweder von ihrer Intention oder ihrer Wirkung her 

auf die Struktur der Gesamtgesellschaft zielen, wie z.B. Verfassungsänderungen.189 Eindeutige 

Maßnahmen auf der Mikroebene sind demgegenüber nur von begrenzter zeitlicher Dauer und 

räumlicher Relevanz. Sie sind Prozessorientiert, wie z.B. eine Versöhnungsgeste..."190 Die 

Maßnahmen lassen sich somit grundsätzlich in Mikro-Aktivitäten in der Staaten- bzw. 

Gesellschaftswelt und Makro-Aktivitäten in der Staaten- bzw. Gesellschaftswelt unterteilen, so 

                                                                                                                                                             
aaO., S. 223f. Andere Beispiele für einheimische Vermittler sind: Südafrikas Bischof Desmond Tutu, Guatemalas 
Erzbischof Quezada Torunu und der philippinische Senator Bobby Tanada. 

187Siehe hierzu: Lederach, John Paul; aaO., S. 215ff. 
188Siehe hierzu: Ropers, Norbert; Die friedliche Bearbeitung ethno-politischer Konflikte. Eine 

Herausforderung für die Staaten- und Gesellschaftswelt, in: ders./ Debiel, Tobias (Hrsg.); Friedliche 
Konfliktbearbeitung in der Staaten- und Gesellschaftswelt, Bonn 1995, S. 197-231 (211ff). 

189Der Begriff "Intervention" bezeichnet nach traditioneller Auffassung die Einmischung eines oder 
mehrerer Staaten in die inneren Angelegenheiten eines fremden Staates durch Androhung oder Anwendung von 
Zwang. Siehe hierzu: Isensee, Josef; Weltpolizei für Menschenrechte, in: JZ 50 (1995) 9, S. 423 und Endemann, 
Harald; aaO., S. 3. Ropers scheint Intervention eher im Sinne von Vermittlung zu verstehen, die nicht notwendig 
ohne Einverständnis des fremden Staates und erst recht nicht unter Einsatz von Zwang erfolgt. Darauf deutet die 
synonyme Verwendung der Begriffe "friedlich", "gewaltfrei" und "konstruktiv" im Hinblick auf 
Konfliktbearbeitung hin. Zu unterstellen, dass alle Konflikte gewaltfrei bearbeitbar seien setzt voraus, dass man 
Konflikte rein subjektiv definiert und von der Existenz "rationaler Akteure", die "rationale Entscheidungen" treffen, 
ausgeht. Dies erscheint theoretisch wie praxeologisch zweifelhaft. Dennoch sollte versucht werden, allen Seiten eine 
kooperative, vorteilhafte Streitbeilegung zu ermöglichen. ( sog. win-win- Lösung; vgl. Fisher, Roger/ Ury, William; 
aaO., S. 89ff.). 

190Auf der Mikroebene finden alle politischen Interaktionen statt, die sich im Rahmen direkter, persönlicher 
Begegnungen vollziehen (z.B. Verhandlungen zwischen Führungspersonen). Erst wenn diese Verhandlungen zu 
gesamtgesellschaftlich relevanten Vereinbarungen führen, wird die Makroebene berührt. Ropers, Norbert; aaO., S. 
211-213. 
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dass sich insgesamt ein Vierfelder-Schema ergibt.191 Im Hinblick auf die bisherige Darstellung 

wird deutlich, dass Maßnahmen in allen vier Feldern erforderlich sind, um einen stetigen 

Friedensprozess in Gang zu setzen; wobei auch diese Unterteilung erkennen lässt, dass die 

meisten makropolitischen Vorhaben zunächst auf der mikropolitischen Ebene vorbereitet werden 

müssen.192 Dieses Schema kann, aufgrund seiner analytischen Unterteilung, bei der 

Operationalisierung des "zivilisatorischen Hexagons" von Senghaas im Hinblick auf die 

Befriedung von konfliktträchtigen Gesellschaften helfen und soll daher zur Orientierung 

dienen.193 Aus der Verknüpfung der beiden Ansätze und unter Berücksichtigung der gemachten 

Aussagen zur Friedensverwirklichung lassen sich somit Handlungsdirektiven zur Förderung von 

Strukturen ableiten, die, im Sinne der "Agenda", geeignet sind, den Frieden zu festigen. 

 

3.3 FAZIT  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Friedenskonsolidierung in theoretisch- konzeptioneller 

Hinsicht aus zwei Elementen, der Konfliktlösung und der Konflikttransformation, besteht. (Siehe 

Abb. 2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
191Den einzelnen Feldern lassen sich exemplarisch folgende Ansätze zuordnen: (1) Mikro-Aktivitäten in 

der Staatenwelt: Ad-hoc-Programme zur Verbesserung der Situation von benachteiligten Gruppen; (2) Makro- 
Aktivitäten in der Staatenwelt: Mehr Demokratie und Rechtsstaatlichkeit; (3) Mikro-Aktivitäten in der 
Gesellschaftswelt: Austausch- und Begegnungsprogramme ("Problem-Solving-Workshops"); (4) Makro-Aktivitäten 
in der Gesellschaftswelt: Institutionalisierung von Konfliktkultur, berufsethisches Verhaltensregeln für 
konfliktträchtige Gruppen. Vgl. Ropers, Norbert; aaO., S. 212. 

192Anders ausgedrückt können Vereinbarungen auf der Sachebene nur dauerhaft Bestand haben, wenn 
zuvor bzw. zugleich Fortschritte auf der Beziehungsebene erzielt wurden bzw. werden. 

193Das Schema bietet Anhaltspunkte wie Strukturprinzipien in konkrete Maßnahmen umgesetzt werden 
können und verdeutlicht auf welcher Ebene diese Wirkung entfalten und welche Institutionen erreicht werden 
sollen. 
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Abb. 2: Theoretisch-konzeptionelle Grundelemente der Friedenskonsolidierung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
             Jörg Nadoll, 1998 

 

 

Die Konflikttransformation stellt sich dabei als ein vielschichtiger Prozess zur dauerhaften 

Zivilisierung des Konfliktaustrags dar, die ihrerseits als ein Prozess zu verstehen ist.194 Damit 

eine solche Transformation möglich ist, muss sowohl die Sach- als auch die Beziehungsebene 

des Konfliktes berücksichtigt werden. Anders ausgedrückt: Friedenskonsolidierung kann nur 

dauerhaft erfolgreich sein, wenn es neben Vereinbarungen über das beiderseitige Verhalten auch 

zu einem Wandel der Einstellungen bei den Konfliktparteien kommt. Friedenskonsolidierung 

kann daher als ein komplexer, gesamtgesellschaftlicher Prozess der Konfliktregelung, der 

Rekonstruktion und der Aussöhnung bezeichnet werden, der ökonomische, soziale, psychische, 

humanitäre, politische und sicherheitspolitische Problemaspekte einschließt.195 

Friedenskonsolidierung nimmt somit eine zentrale Rolle in der Konfliktbearbeitung ein. Dies 

betrifft sowohl qualitative als auch quantitative Aspekte. In qualitativer Hinsicht bildet sie, wie 

zuvor beschrieben, den komplexesten Bestandteil und in qualitativer Hinsicht den zeitlich 

längsten Bestandteil der Konfliktbearbeitung. 

 

 

 

                                                 
194"Im Prinzip ist Konflikttransformation ein niemals endender Prozess." Galtung, Johan; Frieden mit 

friedlichen Mitteln, Opladen 1998, S. 166. 
195Vgl. Ryan, Stephen; aaO., S. 231-247. 
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Das Stufenmodell (vgl. Abb. 3) beschreibt einen idealtypischen Verlauf der Bearbeitung eines 

bewaffneten Konflikts. Er beginnt mit der Eindämmung der Kriegshandlungen, z.B. durch die 

Herbeiführung einer militärischen Pattsituation, in der die Konfliktparteien durch direkte 

Gewaltanwendung ihr Ziel nicht erreichen können. Die zweite Stufe wird durch die Erarbeitung 

einer „Konfliktlösung“, also eines normativen Ordnungsrahmens gebildet, der den 

Konfliktparteien eine Verhaltensalternative gemäß ihren Bedürfnissen ermöglicht. Wird diese 

Konfliktlösung angenommen, erfolgt auf der nächsten Stufe der Konfliktbearbeitung die 

Umsetzung der getroffenen Regelung, die eine konkrete Verhaltensänderung der 

Konfliktparteien erforderlich macht. Im Zuge der Konflikttransformation sollen die 

Konfliktparteien in zivile Formen des Konfliktaustrags einsozialisiert werden. 

Die im Modell vorgenommene deutliche Trennung zwischen den einzelnen Bestandteilen ist rein 

analytischer Natur. In der Realität verschwimmen die Grenzen zwischen den einzelnen Phasen 

sehr leicht. Die Stufendarstellung symbolisiert, dass die Konfliktparteien mit Abschluss einer 

Phase ein höheres Stadium der Konfliktbearbeitung erreichen, wobei die Zivilisation des 

Konfliktaustrags das Ziel des Prozesses darstellt. Wenn die Parteien diese Stufe erreicht haben, 

sind sie in der Lage, den unvermeidlichen gesellschaftlichen Konflikten mit zivilen Mitteln zu 

begegnen und in konstruktiver Weise mit ihnen umzugehen. Im Verlauf der Konfliktbearbeitung 

ist ein Rückfall in gewaltsame Austragungsformen jederzeit möglich. Idealtypisch wird davon 

ausgegangen, dass erst nach Abschluss einer erfolgreichen Friedenskonsolidierung (im Modell 

nach Überschreiten von Punkt d) ein Rückfall in den bewaffneten Konflikt zunehmend 

unwahrscheinlicher wird. 

Der konkrete Zeitpunkt lässt sich erst aus der Retrospektive bestimmen. Die Dauer der 

Konsolidierungsphase variiert mit der Dauer und Intensität des bewaffneten Konflikts. In 

quantitativer Hinsicht kann folgende Faustformel gelten: Je komplexer die Konfliktursachen sind 

und je intensiver die Gewaltanwendungen waren, desto länger ist der für die 

Friedenskonsolidierung benötigte Zeitraum. Dabei ist zu vermuten, dass die Länge der 

Konsolidierungsphase im Verhältnis zur Dauer des bewaffneten Konflikts nicht proportional, 

sondern exponentiell ansteigt (Siehe zu den gemachten Ausführungen Abb. 3). 
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Abb. 3: Friedenskonsolidierung als Hauptbestandteil der Konfliktbearbeitung 
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4. Friedenskonsolidierung: Versuch einer Konzeptentwicklung 

Die bisher getroffenen Feststellungen und dargelegten Ansätze sollen nun in einem 

Gesamtkonzept zur Friedenskonsolidierung zusammengefasst werden.196 Die 

Konzeptentwicklung erfolgt in Anlehnung an den Ansatz von Volker Matthies, der die 

wesentlichen Dimensionen der Friedenskonsolidierung aufzeigt und bisher die umfassendste 

konzeptionelle Betrachtung darstellt.197 Damit eine Evaluierung von Friedensprozessen möglich 

ist, wird dieser Ansatz mit dem Friedenskonzept von Senghaas verbunden. Dazu erfolgt eine 

Operationalisierung, die die Übertragbarkeit des Modells auf Nachkriegsgesellschaften 

erleichtert, also die Kriegsfolgen in Rechnung stellt und die Bildung von Indikatoren zur 

Beurteilung des Friedensprozesses ermöglicht. Durch Berücksichtigung der getroffenen 

Feststellungen zur Friedensverwirklichung sollen den einzelnen Dimensionen, soweit es möglich 

ist, konkrete Handlungsdirektiven zugeordnet werden, die helfen den Prozess zivilisierter 

Friedensgestaltung zu optimieren. Als wichtigste Dimensionen dieses Prozesses können die 

sicherheitspolitischen, die politischen, die ökonomischen und die sozialen Problemfelder gelten: 

 

4.1 Die sicherheitspolitische Dimension der Friedenskonsolidierung 

Als erstes Strukturprinzip nennt Senghaas die Entprivatisierung der Gewalt. Übertragen auf 

Maßnahmen zur Friedenskonsolidierung bedeutet das die Demilitarisierung des Konflikts, also 

die Ausschaltung bzw. die politische Kontrolle der Gewaltmittel und Gewaltapparate.198  Das ist 

eine Grundvoraussetzung, um öffentliche Sicherheit, Stabilität und Vertrauen herzustellen und 

zu festigen. Als konkrete Maßnahmen sind hier die Einziehung und Kontrolle von Waffen, die 

Demobilisierung von Kombattanten, die Räumung von Landminen, die Neuformierung der 

Sicherheitskräfte und die Reduzierung der Rüstungsausgaben zu nennen. Die Einziehung und 

Kontrolle von Waffen sollte aufgrund einer klaren Vereinbarung und unter Aufsicht einer 

externen Partei erfolgen.199 Die Demobilisierung ehemaliger Kombattanten ist im Schnittpunkt 

                                                 
196Zur graphischen Gesamtübersicht siehe Abb. 4, im Anhang. 
197Siehe hierzu: Matthies, Volker; Der Transformationsprozess vom Krieg zum Frieden - ein 

vernachlässigtes Forschungsfeld, in: ders. (Hrsg.); Vom Krieg zum Frieden, Bremen 1995, S. 8-38 und Ders., 
Friedenskonsolidierung: Neue Aufgaben einer friedensorientierten Entwicklungspolitik, in: Entwicklung und 
Zusammenarbeit (1997) 10, S. 256-258. Dieser Artikel ist auch über das Internet zu beschaffen unter: http://www. 
oneworld.org/euforic/dandc/97g-mat.htm. 

198Vgl. Matthies, Volker; Der Transformationsprozess vom Krieg zum Frieden, aaO., S. 23.   
199Im Vordergrund stehen hier schwere Waffen, wie Panzer, Kampfflugzeuge und -hubschrauber, 

Artillerie- und Mörsergeschütze. Militärische Ausrüstungsgüter sind kaum für zivile oder entwicklungsbezogene 
Zwecke verwendbar. Der Re-Export "überzähliger Ausrüstung" in andere Konfliktregionen stellt hier eine 
zusätzliche Gefahr dar. Im Falle Angolas hat sich gezeigt, dass das Fehlen einer externen Instanz folgenschwer sein 
kann. 
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sicherheitspolitischer, ökonomischer und sozialer Dimensionen der Friedenskonsolidierung zu 

verorten.200 Wenn Kombattanten nicht richtig entwaffnet werden, besteht die Gefahr, dass das 

Bandenwesen zunimmt.201 Während die Demobilisierung von Regierungstruppen meistens 

relativ nach Plan vollzogen werden kann, erfolgt die Entlassung von Guerilla und sonstigen 

Kämpfern oft unkoordiniert.202 Mit der Demobilisierung muss eine erfolgreiche Reintegration 

der Entlassenen verbunden werden, d.h. die nachhaltige ökonomische und soziale 

Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Allgemein wird zunächst einmal davon ausgegangen, 

dass die Reintegration mit Hilfe der Familien bewältigt wird, die ehemaligen Kombattanten 

hierfür aber Unterstützung brauchen.203 Unterstützungsprogramme müssen eine Balance 

erreichen zwischen dem Eingehen auf die besonderen Bedürfnisse dieser Personen und der 

Vermeidung von Unzufriedenheit der übrigen Bevölkerung.204 Die Unterstützung muss daher so 

konzipiert sein und präsentiert werden, dass die Bevölkerung sie akzeptiert und als zu ihrem 

eigenen Schutz notwendig ansieht. Ist dies nicht gewährleistet, sind Verteilungskonflikte 

vorprogrammiert. 

Ökonomisch sollen Demobilisierungsmaßnahmen den Staatshaushalt von übermäßigen 

Rüstungsausgaben entlasten, damit Entwicklung und Wiederaufbau möglich wird. Allerdings ist 

für Reintegrationsprogramme ebenfalls viel Geld nötig.205 Demobilisierung ist als Erfolg zu 

werten, wenn sie gewaltfrei verläuft und damit einen Beitrag zu einem negativen Frieden leistet. 

                                                 
200Aus analytischen Gründen empfiehlt es sich, zwischen verschiedenen Typen von Bewaffneten zu 

unterscheiden. Der Begriff "Soldat" bezieht sich im folgenden auf einen Angehörigen einer regulären Truppe, d.h. 
Regierungsarmee. Mit "Guerilla" wird eine Person bezeichnet, die als Mitglied einer politisch motivierten 
Befreiungsbewegung kämpft. Für diese Personen ist der Krieg nicht nur Mittel zum Zweck, sondern eine 
Lebensform. Mit "Kämpfer" werden allgemein Angehörige der Oppositionstruppen bezeichnet, der Begriff 
"Kombattant" wird verwandt, wenn es sich ganz allgemein um Bewaffnete handelt, egal zu welchem Kampfverband 
sie gehörten. Siehe hierzu: Kreidler, Corinna; Schwerter zu Pflugscharen. Zur Demobilisierung und Reintegration 
ehemaliger Kombattantinnen und Kombattanten, in: Matthies, Volker (Hrsg.); Vom Krieg zum Frieden, Bremen 
1995, S. 83-109 (83f).  

201Vgl. Kingma, Kees; Lernprozesse. Demobilisierung und Reintegration in Afrika, in: epd-
Entwicklungspolitik 2/3/95, S. 22-26 (23). Eine hundertprozentige Entwaffnung wird es niemals geben können; 
illegale Waffenlager wurden in fast allen Ländern entdeckt, in denen Demobilisierungsprozesse erfolgten. Darum 
sollte versucht werden, statt den Besitz besser den Gebrauch der Waffen zu beeinflussen. 

202Siehe zum idealtypischen Ablauf der Demobilisierung und Reintegration die Darstellung bei Kreidler, 
Corinna; aaO., S. 87-101 (89). Besonders problematisch ist die Situation für Befreiungskämpfer. Für sie war die 
Bewegung eine Art Ersatzfamilie, aus der man nicht "entlassen" sondern nur verstoßen werden kann. Sie erwarten 
von der Rückkehr ins Zivilleben eine Belohnung, sowohl ideell als auch materiell. Wenn es zu keiner offiziellen 
Würdigung ihrer Dienste kommt, beginnt die Reintegration mit einer psychologischen Hypothek. Die Kombattanten 
erleben die erste Enttäuschung, die erste Erwartungskrise. 

203Dazu zählen z.B. Ausbildung, Beratung, Kredite, Zugang zu wirtschaftlichen Aktivposten wie Wohnung, 
Geschäftsräume und Boden und die Bereitstellung von Saatgut. 

204Kingma, Kees; aaO., S. 25.  Die Suche nach der Balance muss Fragen berücksichtigen wie: Soll man die 
Kombattanten bevorzugen oder schürt man damit neue Konflikte? Welches Risiko ist größer: die Erwartungskrise 
oder die Vernachlässigung mit der Gefahr eines anschließenden Abdriftens in die Kriminalität? 

205Eine Entwaffnungspolitik ohne soziale und wirtschaftliche Unterfütterung wird sehr bald an ihre 
Grenzen stoßen.  
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Die Reintegration ist ein Erfolg, wenn der negative Friede in Stabilität übergeht und diese von 

den Demobilisierten und der Bevölkerung nicht entscheidend bedroht wird.206  

Die Minenräumung erweist sich als ein schwieriges Problem, da sie noch zu wenig intensiv und 

systematisch betrieben wird, viel Geld kostet und extrem gefährlich ist.207  Minenräumung ist 

aber eine wesentliche Voraussetzung für eine ungehinderte Wiederaufnahme von Transport, 

Handel und landwirtschaftlicher Tätigkeit, sowie für die Rückführung von Flüchtlingen. 

In der unmittelbaren Nachkriegszeit erscheint außerdem eine Trennung der Kriegsparteien durch 

die Schaffung sicherer Territorien, die mit einer klaren Grenzziehung verbunden sein sollte, sehr 

sinnvoll.208  

 

4.2 Die (macht-)politische Dimension der Friedenskonsolidierung 

Die  Bearbeitung der politischen Probleme stellt das Kernstück einer jeden 

Friedenskonsolidierung dar. Als Anhaltspunkt können hier zwei Strukturprinzipien des 

zivilisatorischen Hexagons herangezogen werden, die Kontrolle des Gewaltmonopols, die mit 

der Herausbildung von Rechtsstaatlichkeit einhergehen muss, und die Gewährleistung von 

demokratischer Beteiligung.209 Im Falle von Nachkriegsgesellschaften steht zunächst die 

Übereinkunft der Kriegsparteien über die Neuverteilung der Macht, über die Bildung 

entsprechender politischer Institutionen, über die Legitimierung der neuen politischen Ordnung, 

über die Regeln des politischen Streitaustrags sowie über das Verhältnis von Staat und 

Zivilgesellschaft im Mittelpunkt.210 

                                                 
206Vgl. Kreidler, Corinna; aaO., S. 105f. Sozialer Zündstoff entsteht auch dadurch, dass entlassene 

Kombattanten und zivile Bevölkerungsgruppen um Arbeit und Land konkurrieren. 
207Ursächlich dafür ist u.a., dass die Kluft zwischen den Bereichen Minenentwicklung und 

Minenräumtechnologie ständig wächst. Die Beseitigung von Landminen ist sehr teuer: Sie kostet zwischen 300 und 
1000 US-Dollar pro Mine. Zum Vergleich: Eine Mine lässt sich bereits für 10 bis 75 US-Dollar erwerben. Vgl. 
Hummel, Hartwig/ Wulf, Herbert; Rüstung und Rüstungstransfers, in: Ingomar Hauchler/ Stiftung Entwicklung und 
Frieden (Hrsg.); Globale Trends 95/96, Frankfurt a.M. 1995. Zwischen 100 und 200 Millionen Landminen, so wird 
vermutet, lauern weltweit verstreut in über 60 Ländern. Zwölf Staaten sind "extrem schwerwiegend" vom 
Landminenproblem betroffen, (Afghanistan, Angola, Mosambik, Irak, Kuwait, Iran, Kambodscha, Bosnien, 
Kroatien, Serbien, Sudan, Äthiopien, Eritrea und Somalia) in ihnen kommt eine Mine auf fünf Menschen. Siehe 
hierzu: Renner, Michael; Budgeting for Disarmament. The Costs of War and Peace, Washington, D.C. 1994, S. 20. 
Alle dreißig Minuten explodiert irgendwo auf der Welt eine Landmine, wird ein Mensch schwer verletzt oder 
getötet. Siehe hierzu: Küchenmeister, Thomas; Landminen. Tückische Überbleibsel des Krieges, in: Matthies, 
Volker; Vom Krieg zum Frieden, Bremen 1995, S. 110-127. 

208Derartige Maßnahmen erscheinen zumindest für eine gewisse Zeit notwendig, um dem individuellen und 
kollektiven Sicherheitsbedürfnis gerecht zu werden und eine Vertauensbildung langfristig zu ermöglichen. Soweit 
möglich sollten Grenzen entlang gut zu verteidigenden Gebieten gezogen werden, z.B. entlang Flüssen oder 
Gebirgszügen. Siehe Kaufmann, Chaim; aaO., S. 161f. 

209Ein Gewaltmonopol, das nicht durch Rechtsstaatlichkeit eingehegt wird, wäre im Grenzfall nicht mehr 
als eine beschönigende Umschreibung von Diktatur. Vgl. Senghaas, Dieter; aaO., S. 198. 

210Wenn dabei den maßgeblichen sozialen und politischen Kräften einer Gesellschaft nicht eine 
angemessene Beteiligung an der Macht und den Entscheidungsprozessen eingeräumt wird, kann es kaum einen 
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Zur Einhegung des Gewaltmonopols ist eine Neuformierung der Sicherheitskräfte unter zivil-

demokratischer Kontrolle, die vor allem eine klare Aufgabenverteilung zwischen Polizei und 

Militär zur Folge haben muss, notwendig.211  

Auch wenn der demokratische Verfassungsstaat den Frieden des geregelten Konfliktaustrags 

ermöglicht, sind formal-demokratische Strukturen und Verfahren nach dem Vorbild westlicher 

Industriegesellschaften nicht immer und in jedem Fall angemessen und ausreichend, da 

landesspezifische Verhältnisse berücksichtigt werden müssen.212 Daher kann ein Rückgriff auf 

traditionelle Instanzen und Formen der friedlichen Konfliktregelung erforderlich sein.213 Von 

wesentlicher Bedeutung ist, dass ein Konzept zur Machtteilung gefunden wird.214 

Wahrscheinlich lassen sich sozio-ökonomisch und ethnisch-kulturell gleichermaßen zerklüftete 

Gesellschaften nur dann friedlich und gesamtstaatlich zusammenhalten, wenn Konzepte und 

Strategien der Dezentralisierung, Autonomisierung, Föderalisierung, der demokratischen 

Partizipationserweiterung sowie des Minderheitenschutzes Berücksichtigung finden.215 

Anhaltspunkte bietet z.B. das Schweizer Demokratiemodell, die sog. Konkordanzdemokratie.216 

Allgemeine und freie demokratische Wahlen sollten als Instrument politischer 

Friedenskonsolidierung mit Vorsicht behandelt werden.217 Donald Horowitz hat die Folgen 

                                                                                                                                                             
stabilen Friedensprozess geben. Siehe hierzu: Matthies, Volker; aaO., S. 24f. 

211Die Kontrolle über Militär und Polizei sollte bei getrennten Ministerien liegen, wobei sich die Aufgaben 
des Militärs grundsätzlich auf Landesverteidigung beschränken sollten. 

212Die Demokratisierungsstrategie der Friedensförderung muss sich der politisch-kulturellen Erfordernisse 
rechtsstaatlich-demokratischer Ordnung bewusst sein. Siehe hierzu: Schneider, Heinrich; Konsoziativer Friede als 
regulatives Leitbild, in: Senghaas, Dieter (Hrsg.); Den Frieden denken. Si vis pacem, para pacem, Frankfurt a.M. 
1995, S. 124-141 (125). 

213Dies wird vor allem durch das Fallbeispiel Somalia verdeutlicht, da sich hier allein das traditionelle 
Clan-System als die einzige Grundlage erwiesen hat, auf der eine halbwegs stabile politische Struktur aufgebaut 
werden konnte. Vgl. Eikenberg, Katrin; Die UNO in Somalia, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 38 
(1993) 9, S. 1068. 

214Lijphart nennt neun Faktoren, die die Machtteilung in multiethnischen Staaten beeinflussen: (1) Die 
Abwesenheit einer Mehrheitsgruppe; (2) die Abwesenheit von großen sozioökonomischen Disparitäten; (3) die 
ethnischen Gruppen sollten annähernd gleich groß sein; (4) nicht zuviele verschiedenen Gruppen; (5) die 
Gesamtbevölkerung sollte relativ klein sein; (6) das Vorhandensein einer externen Bedrohung, die die innere Einheit 
fördert; (7) das Vorhandensein überwölbender Loyalitäten; (8) die ethnischen Gruppen sollten geographisch 
konzentriert sein; (9) das Vorhandensein älterer Traditionen der Kompromissbildung. Er betont allerdings, dass es 
keine "Blaupause" für alle Fälle gibt. Vgl. Lijphart, Arend; The Power-Sharing Approach, aaO., S. 497f und 506. 
Kritische Überlegungen zu Lijpharts Theorie finden sich bei: McRae, Kenneth D.; Theories of Power Sharing and 
Conflict Management, in: Montville, Joseph V. (Hrsg.); Conflict and Peacemaking in Multiethnic Societies, 
Toronto, Massachusetts 1990, S. 93-106 (96f). 

215Vgl. Gurr, Ted; aaO., S. 312. Dabei ist zu beachten, dass Strategien der Dezentralisierung mit Vorsicht 
zu gebrauchen sind, da sie u.U. die inter-ethnischen Beziehungen verschlechtern könnten, anstatt sie zu verbessern. 
Siehe hierzu: Lake, David A./ Rothchild, Donald; aaO., S.62f. 

216Auch dieses Modell kann freilich nicht beliebig Gegensätze überbrücken, wie die Erfahrungen in Zypern 
verdeutlichen. Ein Blick auf die post-kommunistischen Staaten Osteuropas zeigt aber, dass der Demokratiebegriff 
auf sehr unterschiedliche gesellschaftliche Ebenen bezogen werden kann. Siehe hierzu: Bächler, Günther; aaO., S. 
182f. 

217Sie erbrachten zwar in einigen Fällen (z.B. Kambodscha, Namibia, El Salvador, Mosambik) relativ gute 
Chancen für Friedensprozesse, nicht aber in allen (wie z.B. 1992 in Angola). Vgl. dazu: Paffenholz, Thania; Angola 
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verschiedener Wahlsysteme für die ethnopolitische Konfliktbearbeitung untersucht. Danach 

sollte bei der Schaffung von eigenständigen bzw. besonderen Strukturen für die Vertretung 

ethnischer Interessen darauf geachtet werden, dass sie nicht eine zusätzliche Polarisierung der 

Wahlbevölkerung begünstigen bzw. umgekehrt, dass sie möglichst Anreize für die 

Koalitionsbildung über ethnische Grenzen hinweg enthalten.218 Die Dominanz einer einzigen 

politischen Kraft innerhalb der Legislative kann durch ein relativ strikt gehandhabtes 

Verhältniswahlrecht mit relativ niedrigen Sperrklauseln behindert werden. In pluralen 

Gesellschaften bietet es sich außerdem an, die Verhältniswahl auf nationaler Ebene durch eine 

Wahl auf regionaler Basis zu ergänzen.219 Gemischte Wahlsysteme, wie etwa das ungarische, 

sind für neue Demokratien ungünstig; vielmehr sollte das Wahlsystem von einer "Logik" 

dominiert sein. Während das Verhältniswahlrecht "sincere voting" ermöglicht, d.h. den Wählern 

den Ausdruck ihrer ersten Präferenz erlaubt, erfordert das Mehrheitswahlrecht "strategic voting", 

d.h. die Wähler werden ihre Stimme einem wahrscheinlichen Gewinner geben und dies erfordert 

ein strategisches Wählen auf der Basis von Second-best-Präferenzen.220 Gerade angesichts 

instabiler Parteiensysteme und instabilen Wählerverhaltens ist die Kombination beider 

"Logiken" in einer Wahl ungünstig und verwirt die Wählerschaft. 

Zur politischen Rekonstruktion und Erneuerung gehört auch der Wiederaufbau staatlich-

administrativer Institutionen, der sozialen Dienste und des Rechtssystems.221 

In bezug auf die politische Dimension der Friedenskonsolidierung lassen sich folgende 

Handlungsdirektiven festhalten: (1) alle Ebenen der Gesellschaft müssen in den politischen 

Erneuerungsprozess mit einbezogen werden; (2) in diesem Zusammenhang muss es zur 

systematischen Stärkung zivilgesellschaftlicher Akteure, wie Kirchen, Bürgerbewegungen, 

Interessenverbänden und Bildungseinrichtungen kommen, damit dem top-down-Prozess ein 

buttom-up-Prozess gegenübergestellt wird. (3) Die Neuordnung der politischen Struktur 

erfordert zumindest zeitweise das Hinzutreten einer externen Partei, wobei erzwungene 
                                                                                                                                                             
und Mosambik. Kriegsbeendigung und Friedenskonsolidierung zwischen Fehlschlag und Erfolg, in: Matthies, 
Volker (Hrsg.); Vom Krieg zum Frieden, Bremen 1995, S. 201-224 (209). 

218Siehe hierzu: Horowitz, Donald; Ethnic Groups in Conflict, Berkeley, Los Angeles, London 1985, S. 
628-652. Seine Empfehlungen machen deutlich, dass auch makropolitische Regelungsansätze unter dem 
Gesichtspunkt betrachtet werden sollten, ob sie zu einer langfristigen konstruktiven Transformation des Konfliktes 
beitragen oder ob sie die einmal gewählte Form des Konfliktaustrags zementieren. Im ungünstigsten Fall werden 
ethnonationalistische Kräfte durch verfrühte Wahlen demokratisch legitimiert. 

219Rüb, Friedbert W.; aaO., S. 55. 
220Sartori, Giovanni; Comparative Constitutional Engineering. An Inquiry into Structures, Incentives and 

Outcomes, Houndmills 1994, S. 75. 
221Das Rechtssystem nimmt die Funktion eines Immunsystems in einer Gesellschaft war, da es geregelte 

Konflikte ermöglicht, damit die Gesellschaft zu ihrer eigenen Instabilität ein stabiles Verhältnis gewinnen kann. 
Siehe hierzu: Luhmann, Niklas; Legitimation durch Verfahren, Frankfurt a.M. 1983, S. 101. Das Recht übernimmt 
die Funktion einer Institutionalisierung von Konfliktregelungsmechanismen. Vgl. Habermas, Jürgen; Faktizität und 
Geltung, Frankfurt a.M. 1994, S. 59. 
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Lösungen wenig tragfähig erscheinen. Die zu ergreifenden Maßnahmen erstrecken sich 

insgesamt sowohl auf die Mikro- als auch auf die Makroebene der Staaten- und 

Gesellschaftswelt. Eine Evaluierung erscheint aber im Bereich der Makro-Aktivitäten in der 

Staatenwelt am ehesten möglich. Zur Beurteilung der politischen Dimension des 

Friedensprozesses können folgende Indikatoren herangezogen werden: (1) Der Verfassungs- und 

Staatsaufbau, also die reale Machtverteilung, Gewaltenteilung und Partizipationsmöglichkeiten; 

(2) Schutz der Grundfreiheiten, insbesondere der Bewegungsfreiheit; (3) Gewährleistung der 

Menschenrechte; (4) Rechtsgebundenheit von Regierung und Verwaltung und deren 

verfassungsmäßiges Handeln; (5) Funktionieren der staatlich-administrativen Institutionen, 

insbesondere des Gerichtswesens, damit verbunden sind: die Gleichheit aller Bürger vor dem 

Gesetz, die Unschuldsvermutung, die Unabhängigkeit der Richter, die Eindeutigkeit der 

Strafverfahrensregeln, das Recht auf Rechtsbeistand und ein öffentliches und faires 

Gerichtsverfahren. (6) Das Vorhandensein von institutionalisierten Formen der 

Konfliktartikulation.222 

 

4.3 Die ökonomische Dimension der Friedenskonsolidierung 

Eine wesentliche materielle Voraussetzung für die Etablierung eines nachhaltigen Friedens ist 

die Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung nach den Prinzipien von 

Versorgungssicherheit, Verteilungsgerechtigkeit und Chancengleichheit.223  

In Nachkriegsgesellschaften kommt es in diesem Zusammenhang zunächst auf die 

Wiederherstellung und Stabilisierung kriegsgeschädigter makro-ökonomischer Verhältnisse an, 

was die Wiederbelebung von Produktionsprozessen, von Märkten, von kommerziellen Netzen 

und Finanzflüssen beinhaltet. Vorrangige Bedeutung kommt hierbei dem Wiederaufbau von 

Produktionsstätten, Transportsystemen und von Infrastruktur zu.224 Da die soziale Infrastruktur 

in vielen Bürgerkriegen ein Hauptangriffsziel darstellt, sind Analphabetentum und ein Absinken 

des Bildungsniveaus ein zusätzliches Problem. In Kriegen kommt es außerdem zu einem brain 

drain, wenn hochqualifizierte und wohlsituierte Schichten das Land verlassen. Wiederaufbau von 
                                                 

222Siehe hierzu: Vogt, Wolfgang R.; Ist Gewalt zivilisierbar?, aaO., S. 30-32 und Senghaas, Dieter; Frieden 
als Zivilisierungsprojekt, aaO., S. 198-200. 

223Die materielle Unterfütterung von Rechtsstaatlichkeit ist eine konstitutive Bedingung der 
Lebensfähigkeit von rechtsstaatlichen Ordnungen und damit des inneren Friedens von Gesellschaften. Senghaas 
spricht in diesem Zusammenhang von sozialer Gerechtigkeit. Zum Zwecke der Operationalisierung erscheint eine 
weitere Differenzierung, wie Vo gt sie vornimmt, sinnvoll. 

224Hierbei muss sich zunächst auf ländliche Regionen konzentriert werden, um dem, durch Kriege in der 
Regel verstärkten, Urbanisierungstrend entgegenzuwirken, eine Wiederaufnahme der landwirtschaftlichen 
Produktion zu ermöglichen und die Aufgabe der Reintegration von Flüchtlingen zu bewältigen. Vgl. Matthies, 
Volker; aaO., S. 27. 
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Infrastruktur muss daher ein Angebot an Erziehungs-, Aus- und Weiterbildungsprogrammen 

umfassen.225 

Von zentraler Bedeutung ist langfristig die Umstrukturierung von Kriegsökonomien, die sich auf 

zwei Aspekte erstrecken muss. Der erste Aspekt betrifft die Verringerung der 

Rüstungsproduktion und die Wiederherstellung von zivilen Strukturen, d.h. den Übergang von 

zentralen Kommandostrukturen zu marktorientierten Ökonomien.226 Ähnlich wie beim 

politischen System sollte es beim Aufbau von neuen Marktstrukturen nicht zu einer schlichten 

Übernahme oder Kopie des westlichen Industriekapitalismus kommen, da derartige Versuche in 

den armen, durch strukturelle Heterogenität gekennzeichneten Entwicklungsländern nicht zu 

tragfähigem und sozial breit gestreutem Wachstum, sondern eher zur Entstehung eines 

parasitären, staatsabhängigen Unternehmertums führen. Der zweite Aspekt betrifft die 

Herausbildung von spezifisch geprägten Kriegswirtschaften, die sich während des Krieges oft als 

Raub- und Plünderungswirtschaften darstellen und sich zu langfristiger Schattenwirtschaft 

entwickeln.227 Die Folge ist die Herausbildung von mafiosen Strukturen und illegalen 

Handelsnetzen (Drogen, Diamanten, Elfenbein, Edelhölzer, Waffen, Öl, etc.), sowie die Flucht 

von Kapital.228 Derartige Verhältnisse bedeuten für eine dauerhafte sozio-ökonomische und 

politische Konsolidierung ein strukturelles Hindernis.229 Kriegsbedingte Anpassungsstrategien 

zum Zwecke des Überlebens von Nomaden, Farmern und Landarbeitern lassen sich durch 

Sicherung der materiellen Grundbedürfnisse im Wege von Hilfslieferungen und wirtschaftlicher 

Aufbauhilfe vielleicht auflösen. Einmal bestehende Drogenökonomien sind hingegen selten zu 

                                                 
225Siehe hierzu: Debiel, Tobias; Von der Kriegs- zur Friedenswirtschaft. Kosten des Krieges und 

Sozialökonomische Bedingungen der Friedenskonsolidierung, in: Matthies, Volker (Hrsg.); Vom Krieg zum 
Frieden, Bremen 1995, S. 58-82 (62f). 

226Kommandostrukturen sind oftmals aufgrund ideologischer Einstellungen entstanden. Sie führen zur 
Fehlallokation von Ressourcen, zu Preisverzerrungen und zu ineffizienten Anreizs ystemen. Vgl. Debiel, Tobias; 
aaO., S. 75. 

227Die somalische Ökonomie funktioniert z.B. im wesentlichen schon seit langer Zeit nur noch als 
informelle Schattenwirtschaft unter Kriegsbedingungen, basierend auf der traditionellen agrarischen 
Subsistenzökonomie und nomadischer Viehwirtschaft, dem Handel mit der Khat-Droge und internationalen 
Hilfslieferungen. Siehe hierzu: Matthies, Volker; Die UNO in Somalia, aaO., S. 225. 

228Die Kriegsökonomien koppeln sich zum Teil mühelos an die offiziellen Zonen des Weltmarktes an. 
Illegal exportierte Rohstoffe wie Diamanten aus Sierra Leone und Angola, Gold aus Liberia oder Tropenholz aus 
Burma gelangen problemlos auf den Weltmarkt. Aus den Erlösen finanzieren Kriegsparteien ihre Waffenkäufe und 
den Sold ihrer nur durch Zwang und Belohnung zusammengehaltenen Milizen. Die auf diese Weise entstehenden 
Strukturen werden für jeden Versuch einer politischen Konfliktlösung zum Hindernis, weil sich die Logik der 
Kriegsökonomien gegen äußere Kontrolle sperrt. Siehe hierzu: Schlichte, Klaus; Das Chaos der Gewalt und die 
Regeln des Marktes: Zur Behinderung von Friedensprozessen durch Kriegsökonomien, in: Jäger, Uli, u.a. (Hrsg.); 
Jahrbuch Frieden 1997, München 1996, S. 140-148 (143). 

229Jeder Versuch, an den im Krieg entstandenen Machtverhältnissen etwas zu verändern, erhöht das Risiko 
eines erneuten Gewaltausbruchs. Somit bestimmen die im Krieg aufblühende Bereicherungskriminalität und mafiose 
Strukturen auch den Alltag in der Nachkriegszeit, weil in der neuen, aber schwachen Ordnung die Gewalt eine 
ökonomische Potenz bleibt. 
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beeinflussen.230 Somit handelt es sich bei der Transformation von Bereicherungsstrukturen nur 

bedingt um ein ökonomisch lösbares Problem, denn mit den illegalen Wirtschafts- und 

Handelstrukturen sind Pfründe des Militärs und politischer Eliten verbunden - also politischer 

Gruppen, die einen Wandel zu boykottieren verstehen. 

Letztlich kann eine solche Konversion von Kriegswirtschaften zu Friedensökonomien nicht von 

außen erfolgen, sondern muss vornehmlich von innen getragen werden. Um unmittelbares Leid 

zu lindern sind meistens internationale Hilfeleistungen erforderlich, da die Ökonomien vieler 

Bürgerkriegsgesellschaften finanziell ausgelaugt sind. Wie bei anderen Maßnahmen zur 

ökonomischen Erneuerung ist besonders bei Hilfslieferungen darauf zu achten, dass sie nicht zur 

Quelle und Ursache neuer gewaltsamer Auseinandersetzungen werden.231 Im Bereich der 

konkreten Hilfsmaßnahmen sind die Umstrukturierung und der Erlass von Schulden, die 

Einbeziehung in bzw. die Wiederbelebung von regionalen Handels- und 

Wirtschaftskooperationen und die Einrichtung von internationalen Fonds zu nennen.232 

 

4.4 Die soziale bzw. sozialpsychologische Dimension der Friedenskonsolidierung 

Von zentraler Bedeutung im Rahmen der Friedenskonsolidierung ist die Bearbeitung der 

sozialen Folgen des Krieges sowie der sozialpsychologischen Tiefendimension des Konfliktes. 

Der erste Aspekt umfasst primär die Repatriierung von Flüchtlingen und Vertriebenen und die 

                                                 
230Der Anbau von Rohprodukten ist für Kleinbauern sehr attraktiv, da er hohe Gewinne verspricht. Ein 

Verhaltenswandel dürfte sich deshalb nur dann erzielen lassen, wenn spürbar finanzielle Anreize für den Anbau 
kommerziell vermarktbarer Erzeugnisse gegeben werden. Vgl. Debiel, Tobias; aaO., S. 76. 

231Internationale Hilfslieferungen werden oftmals zum integralen Bestandteil von Bürgerkriegsökonomien. 
Ein extremes Beispiel stellt Mosambik dar, wo die Hilfe von außen 1992 die Hälfte des Staatshaushaltes ausmachte. 
Insbesondere NGOs haben bei Hilfsoperationen eine zentrale Rolle übernommen, die bis zur Übernahme quasi-
staatlicher Funktionen in den betroffenen Ländern reicht. Derartige Tendenzen wirken sich langfristig eher 
kontraproduktiv auf die politische Stabilität aus. Siehe hierzu: Debiel, Tobias/ Nuscheler, Franz; Vor einer neuen 
Politik der Einmischung? Imperative und Fallstricke des humanitären Interventionismus, in: dies. (Hrsg.); Der neue 
Interventionismus, Bonn 1996, S. 13-52 (45f). Internationale Hilfeleistungen in Notsituationen tragen außerdem zu 
einer erheblichen Verzerrung der Wirtschafts- und Währungsbeziehungen bei, von der insbesondere die politisch 
und ökonomisch starken Gesellschaftsgruppen profitieren. Vgl. Duffield, Mark; Famine, Conflict and the 
Internationalisation of Public Welfare, in: Doornbos, Martin (Hrsg.); Beyond Conflict in the Horn. Prospects for 
Peace, Recovery and Development in Ethiopia, Somalia, Eritrea and the Sudan, Den Haag, London 1992, S. 49-62 
(55-58). 

232Vgl. Debiel, Tobias; aaO., S. 77f. Allerdings kann externe Hilfe auch bei großem Ressourceneinsatz nur 
Rahmenbedingungen schaffen und Stabilisierungshilfe geben. Vgl. Paffenholz, Thania; aaO., S. 223. Esman betont, 
dass bisher keine kausale Verbindung zwischen wirtschaftlichem Wachstum und der Verminderung von ethnischen 
Spannungen nachgewiesen wurde. Je polarisierter ein ethnopolitischer Konflikt, desto weniger sei zu erwarten, dass 
er im Wege makroökonomischer Leistungen beeinflusst werden kann. Siehe hierzu: Esman, Milton J.; Economic 
Performance and Ethnic Conflict, in: Montville, Joseph V. (Hrsg.);  Conflict and Peacemaking in Multiethnic 
Societies, Toronto 1990, S. 477-490 (489). Die Einbeziehung in Wirtschaftskooperationen könnte aber stabilisierend 
wirken, da sich die Verfolgung übergeordneter Ziele u.U. positiv auf das Verhältnis zwischen den Parteien auswirkt. 
Die Erfahrungen mit diesem Ansatz sind allerdings, mit Blick auf die EU-Mitgliedschaft Irlands, eher ambivalent. 
Vgl. Ryan, Stephen; aaO., S. 235-240. 
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Rehabilitation von Kriegsopfern.233  

In bezug auf die Reintegration von Flüchtlingen gelten ähnliche Handlungsdirektiven wie bei der 

Reintegration von ehemaligen Kombattanten. Voraussetzung ist in beiden Fällen eine positive 

wirtschaftliche Entwicklung, die vor allem von der aufnehmenden Bevölkerung als materielle 

Verbesserung wahrgenommen werden muss.234 Auch wenn viele Flüchtlinge bei der Rückkehr 

vor dem Nichts stehen, und sie auf wirtschaftliche Hilfe angewiesen sind, sollte die 

Unterstützung nicht zu einer Besserstellung gegenüber der angestammten Bevölkerung führen, 

die die Kriegslasten im eigenen Land erdulden musste.235 Mit Blick auf die Kriegsopfer muss 

den Frauen und Kindern besonders Augenmerk gewidmet werden, da sie häufig in besonderem 

Maße die Lasten des Krieges zu tragen haben.236 

Der zweite Aspekt bezieht sich auf die Bearbeitung der Beziehungsebene des Konflikts. 

Konfliktentwicklung und Kriegsverlauf habe verschiedene individuelle und kollektive 

Dilemmata erzeugt bzw. verschärft und dadurch die Gesellschaft gespalten.237 Es bedarf daher 

eines gesamtgesellschaftlichen Diskurses über die Ursachen und Folgen des Krieges, um Hass 

und Misstrauen abzubauen und kollektive Traumata zu bewältigen.238 

Ein besonders sensibles Problem ist der Umgang mit Kriegsverbrechern. Ob dieses Problem in 
                                                 

233Der faktische Unterschied zwischen Flüchtlingen und Vertriebenen ist, dass "Vertriebene" in ihrem 
Heimatland verbleiben, während zur Anerkennung als "Flüchtling" die Überschreitung einer internationalen Grenze 
erforderlich ist. Vgl. zu den historischen Hintergründen der Flüchtlingsdefinitionen die ausführliche Darstellung bei: 
Marugg, Michael; Völkerrechtliche Definition des Ausdrucks "Flüchtlings". Ein Beitrag zur Geschichte unter 
besonderer Berücksichtigung sogenannter de-facto-Flüchtlinge, Basel, Frankfurt a.M. 1990, S. 113-147. Die 
begriffliche Differenzierung ist von entscheidender völkerrechtlicher Bedeutung, da nur "Flüchtlingen" eine 
rechtliche Sonderstellung eingeräumt wird. Zentraler Bestandteil jeder Definition des Flüchtlingsbegriffs ist eine 
Bestimmung der Fluchtursachen. Dabei zeigt sich, dass Kriege nicht überall als Fluchtursache anerkannt werden. 
Zunächst bestimmen die Definitionen den Personenkreis, der unter das Mandat des United Nations High 
Commissioner for Refugees (UNHCR) fällt.  Indirekt werden damit letztlich jene Personen bestimmt, die, nach 
Wegfall der Fluchtursachen, mit Hilfe des UNHCR repatriiert und reintegriert werden sollen. Außer in Afrika und 
z.T. in Lateinamerika gelten Kriegsflüchtlinge definitionsgemäß nicht als Flüchtlinge im Sinne des Völkerrechts, 
sodass der UNHCR seine "guten Dienste" nicht zur Verfügung stellen kann sofern er durch die 
Generalversammlung nicht gesondert dazu beauftragt wird. Bisher gab es kaum erfolgreiche Repatriierungen 
außerhalb des UN-Systems, d.h. in Eigenverantwortung der Zufluchts- und Herkunftsstaaten. Siehe zu dieser 
Problematik: Richter, Roland R.; Rückkehr in die Heimat. Repatriierung und Reintegration von Flüchtlingen und 
Vertriebenen, in: Matthies, Volker; Vom Krieg zum Frieden, Bremen 1995, S. 128-145 (144). 

234Nur wenn es den Menschen besser geht, akzeptieren sie am ehesten Neuankömmlinge. Vgl. Kreidler, 
Corinna; aaO., S. 105. 

235Soziale Konflikte und Spannungen, die neue gesellschaftliche Spaltungen zur Folge haben, wären sonst 
vorprogrammiert. Auch umfassende Informationspolitik könnte es der angestammten Bevölkerung kaum 
verständlich machen, warum es denen, die ihre Heimat "im Stich gelassen" haben, nach ihrer Rückkehr besser geht, 
als denen, die "ausgeharrt" haben. Dennoch ist es vielfach notwendig, neuen Wohnraum für die Flüchtlinge zu 
schaffen. 

236Hier bedarf es besonderer Betreuungseinrichtungen für kriegstraumatisierte Kinder, Waisen und 
Vergewaltigungsopfer. Im Zuge des Wiederaufbau des Gesundheitswesens muss der hohen Zahl von 
Kriegsversehrten Rechnung getragen werden. Vielfach herrscht ein hoher Bedarf an Prothesen, wobei die Opfer 
meistens eine spezielle psychologische Betreuung brauchen. 

237Hier sind insbesondere das Sicherheits-, Herrschafts- und Identitätsdilemma zu nennen. Zur genaueren 
Differenzierung siehe: Vogt, Wolfgang R.; Frieden durch "Zivilisierung"?, aaO., S. 28f. 

238Vgl. Matthies, Volker; Der Transformationsprozess vom Krieg zum Frieden, aaO., S. 26. 
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der Form von Tribunalen (wie z.B. in Ruanda und Äthiopien), nationaler oder internationaler 

Strafgerichtsbarkeit, Amnestien oder Wahrheitskommissionen (wie z.B. in El Salvador) 

bewältigt werden sollte, ist im Einzelfall zu entscheiden. Sicher ist, dass Fragen von Recht und 

Gerechtigkeit, Vertrauen, Sühne und Aussöhnung zur politischen Vergangenheitsbewältigung 

thematisiert werden müssen, damit gesellschaftliche Stabilität möglich wird.239  

Dieser Prozess muss langfristig die Befriedigung der immateriellen Grundbedürfnisse nach 

Sicherheit, Identität und Anerkennung zur Folge haben. Sicherheit bezieht sich wesentlich auf 

Stabilität, Verlässlichkeit und Legitimität des Sozialgefüges, also auf gesellschaftliche 

Kategorien.240 Die entsprechenden gesellschaftlichen Strukturprinzipien können dem 

zivilisatorischen Hexagon entnommen werden, das in diesem Zusammenhang das 

Vorhandensein einer konstruktiven politischen Konfliktkultur und die Affektkontrolle anführt.241 

Affektkontrolle ist das Ergebnis einer Sublimierung von Affekten und bezeichnet die sich aus 

diversen Handlungszusammenhängen ergebende Selbstbeherrschung. Sie ist nicht nur die 

Grundlage von Aggressionshemmung und Gewaltverzicht, sondern darauf aufbauend von 

Toleranz und Kompromissfähigkeit.242 Als Evaluierungsmaßstab sollte geprüft werden, ob es in 

der Gesellschaft zur Herausbildung von Friedenskompetenzen gekommen ist. Es handelt sich 

hierbei um Kompetenzen, die in unterschiedlichen Lebenssituationen befähigen, Konflikten 

vorzubeugen oder sie gewaltfrei zu lösen. Dazu zählen u.a. kommunikative Kompetenzen (z.B. 

aktives Zuhören), mediative Qualifikationen (Empathie, Vermittlung) und deeskalierende 

Methoden (Interessenausgleich).243  

Das Vorhandensein einer Konfliktkultur gibt Aufschluss darüber, ob es in einer zerklüfteten 
                                                 

239Problematisch ist dabei, dass Rache für viele Personen ein Zeichen von Stärke ist, während Vergebung 
als Schwäche angesehen wird. Ohne gerechten Ausgleich, die mit beiderseitiger Vergebung einhergehen muss, kann 
der Teufelskreis der "chosen traumas" nicht durchbrochen werden. Siehe hierzu: Montville, Joseph V.; The healing 
function in political conflict resolution, in: Sandole, Dennis J.D./ van der Merwe, Hugo (Hrsg.); Conflict Resolution. 
Theory and Practice, New York 1993, S.112-127 (120). 

240Siehe hierzu: Lippert, Ekkehard; Hoffentlich versichert. Über Wandlungen im Bedrohungsempfinden 
und Sicherheitsverständnis, in: Vogt, Wolfgang R. (Hrsg.); Mut zum Frieden. Über die Möglichkeiten einer 
Friedensentwicklung für das Jahr 2000, Darmstadt 1990, S. 305-317 (306). 

241Vgl. Senghaas, Dieter; Frieden als Zivilisierungsprojekt, aaO., S. 200-202. 
242Die theoretische Grundlage zur Affektkontrolle im Zuge fortschreitender Zivilisierung in modernen 

Gesellschaften findet sich vor allem bei: Elias, Norbert; Über den Prozess der Zivilisation, 2 Bde, Frankfurt a. M. 
1976. Im Mittelpunkt der Eliasschen Zivilisationstheorie steht die Frage nach der Bändigung (aggressiver) Affekte, 
die einerseits durch gesellschaftliche Arbeitsteilung und lange Interdependenzketten und andererseits durch die 
Zentralisierung und Monopolisierung staatlicher Kontroll- und Sanktionsgewalt (Gewaltmonopol) erfolgt. Gegen 
diese Zivilisationstheorie wird u.a. angeführt, dass sie in der Realität keine empirische Entsprechung gefunden habe. 
Es habe keinen generellen Abbau von Gewalt durch Affektmodellierung gegeben, nur die Ausdrucksformen von 
Gewalt hätten sich im Zuge der historisch-gesellschaftlichen Entwicklung verändert. Siehe hierzu: Duerr, Hans-
Peter; Der Mythos vom Zivilisationsprozess, 3 Bde; Frankfurt a.M. 1988. 

243Diese kognitiven, emotionalen und sozialen Kompetenzen können durch Training angeeignet werden. 
Sie gehören in fortgeschrittenen Gesellschaften zur psychosozialen Grundausstattung, ohne die eine sozio-
individuell balancierte Identitätsentwicklung und eine emanzipatorische Persönlichkeitsbildung nicht erfolgen 
können. Siehe hierzu: Vogt, Wolfgang R.; Ist Gewalt zivilisierbar?, aaO., S. 34. 
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Gesellschaft faire Chancen für die Artikulation und den Ausgleich von unterschiedlichen 

Interessen gibt. Damit eine produktive Auseinandersetzung mit Konflikten möglich ist, müssen 

das Gewaltmonopol und die Rechtsstaatlichkeit in der politischen Kultur verankert sein, denn 

ohne solche Verinnerlichung bleiben beide ohne emotionale Grundlage.244 Daher bedarf es nicht 

nur der Herausbildung eines einheitlichen Rechts- und Wirtschaftsraums, sondern auch eines 

einheitlichen Kultur- und "Gefühlsraums".245 Dementsprechend sind zur Bearbeitung der 

sozialen Dimension von Friedenskonsolidierung vor allem vielschichtige Aktivitäten in der 

Gesellschaftswelt erforderlich.  

Als Handlungsdirektiven lassen sich auf der Mikroebene folgende Maßnahmen anführen: 

"Empowerment" von benachteiligten Gruppen; Austausch- und Begegnungsprogramme; 

"Problem-Solving-Workshops". Auf der Makroebene sind die Aufstellung berufsethischer 

Verhaltensregeln für konfliktrelevante Gruppen und Institutionen (z.B. Journalisten, Lehrer) und 

die Institutionalisierung von Konfliktkultur (Etablierung von Foren und Runden Tischen unter 

Beteiligung von Kirchen, sowie Bildungs- und Kultureinrichtungen) denkbar.246 In diesem 

Zusammenhang müsste es auch zur Neugestaltung von Schulbüchern und Lehrplänen, zur 

Abschaffung mystifizierter Symbole und zur Neubenennung von Straßen und Plätzen kommen. 

Im Rahmen der sozialen Dimension erscheint eine Evaluierung von Friedensprozessen besonders 

schwierig, wenn nicht z.T. unmöglich. Insgesamt wird ein wertender Vergleich von Kriegs- und 

Friedenszuständen der Wahrnehmung und subjektiven Einschätzung der betroffenen Menschen 

und Gesellschaften überlassen bleiben müssen. 

(Sie zur Zusammenfassung der bisher gemachten Ausführungen die tabellarische Übersicht der 

einzelnen Dimensionen der Friedenskonsolidierung auf der folgenden Seite; Abb. 4). 

 

                                                 
244Vgl. Senghaas, Dieter; aaO., S. 202. 
245Bei der "Schaffung" eines einheitlichen, die Konfliktparteien umfassenden, Gefühlsraums muss dringend 

darauf geachtet werden, dass die Bildung multipler Identitäten und überlappender Kategorisierungen möglich bleibt, 
da sonst neue Krisen entstehen können. 

246Siehe hierzu: Ropers, Norbert; Die friedliche Bearbeitung ethno-politischer Konflikte; aaO., S. 212. 
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Abb. 4: Grundkonzept zur Förderung und Beurteilung von Friedensprozessen  
 (Jörg Nadoll, 1998) 
       Dimensionen der Frie- 
            denskonsolidierung        
 
 
 
Handlungsdirektiven 

 
Sicherheitspolitische 

 
Dimensionen 

 
(Macht-)politische 

 
Dimension 

 
Ökonomische 

 
Dimension 

 
Soziale bzw. 

sozialpsychologische 
 

Dimension 

in der 
 
Staatenwelt 

* Kontrolle von Waffen 
* Räumung von Landminen 
* Demobilisierung von Kom-              
battanten  
* Schaffung von sicheren 
   Territorien 

* Neuverteilung der Macht 
  (Power-Sharing) 
* Neuformierung der Sicher- 
   heitskräfte unter zivildemo- 
   kratischer Kontrolle 
* Abhaltung allgemeiner und  
   freier Wahlen 
* Wiederaufbau staatlich-        
administrativer Institutionen, 
sozialer Dienste und des 
Rechtssystems 

* Wiederbelebung von Produk- 
   tionsprozessen, Märkten und  
   Finanzflüssen 
* Wiederaufbau von Transport- 
   systemen und Infrastruktur 
* Umwandlung der Kriegswirt- 
   schaften in Friedensökonomien 
* Umstrukturierung und Erlass 
   von Schulden 
* Wiederbelebung von regionalen 
   Handels- und Wirtschaftskoope- 
   rationen 

* Repatriierung von Flüchtlingen 
   und Vertriebenen 
* Umgang mit Kriegsverbrechern 

in der 
 

Gesellschaftswelt 

 
* Reintgegrationsprogramme 
für ehemalige Kombattanten  

 
* Stärkung zivilgesellschaftlicher   
Akteure, insbesondere 
„middle-range-leaders" 
* Förderung eines Friedens- 
   prozesses "von unten", durch 
   Bildung von "strategischen 
   Friedensallianzen" 

 
* Wiederaufbau der sozialen 
   Infrastruktur 
* Erziehungs-, Aus- und Weiter- 
   bildungsprogramme  
* Auflösung von kriegsbedingten 
  Anpassungsstrategien 

* Reintegration von Flüchtlingen 
* Rehabilitation von Kriegsopfern 
* Austausch- und Begegnungs- 
   programme 
* berufsethische Verhaltensregeln 
   für konfliktrelevante Gruppen 
* Institutionalisierung von        
Konfliktkultur 
* Neugestaltung von Schul- 
   büchern und Lehrplänen 

     

Indikatoren zur 
Evaluierung eines 
Friedensprozesses 

* Erfüllung der Abrüstungsver- 
   einbarungen 
   - Gelegenheit zur gegenseitigen 
     Kontrolle 
* Vorhandensein von öffentlicher  
   Sicherheit und Ordnung, d.h.: 
   - kein Miliz- oder Bandenwesen  
   - keine Vertreibungen oder 
     sonstige Repressionen 
   - keine Bedrohung durch Minen 
     oder Heckenschützen 
   - Sicherheit der interethnischen 
     Grenzen 

* Verfassungs- und Staatsaufbau 
   - reale Machtverteilung 
   - Gewaltenteilung 
   - Partizipationsmöglichkeiten 
* Schutz der Grundfreiheiten 
* Minderheitenschutz 
* Menschenrechtsgewährleistung  
* Rechtsgebundenheit von Regie- 
   rung und Verwaltung 
* Funktionieren der staatlich- 
   administrativen Institutionen 
   - insbesondere Gerichtswesen  
* institutionalisierte Formen der 
   Konfliktartikulation 

* Anstieg der Handelsbilanz und  
   des Sozialproduktes  
* marktorientierte Produktions-  
   verfahren 
* materieller Versorgungsstand 
   der Bevölkerung 
   - Nahrung, Wohnung, Kleidung  
   - Verteilungsgerechtigkeit  
* Senkung der Arbeitslosigkeit 
* Rückgang v. Schattenwirtschaft 
* Anstieg des Humankapitals bzw. 
   des Bildungsniveaus 

=> die psychosoziale Dimension ist 
einer Evaluierung nur begrenzt 
zugänglich! 
 
* interethnische Beziehungen 
   (realer Umgang und Fremd- 
   wahrnehmung/ Ängste) 
* Toleranz/ Kompromissfähigkeit 
   Friedenskompetenzen 
   - Empathiefähigkeit, etc. 
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4.5 Gewichtung der einzelnen Dimensionen der Friedenskonsolidierung 

Vom rein literatur-theoretischen Standpunkt aus betrachtet, kommt der (macht-)politischen 

und der ökonomischen Dimension die größte Bedeutung im Zuge der Friedenskonsolidierung 

zu. Die meisten Autoren verweisen auf eine Vielzahl von erforderlichen Maßnahmen in 

diesen Bereichen.247 Dieser Einschätzung liegt die Auffassung zugrunde, dass ein 

erfolgreicher Demokratisierungsprozess am ehesten geeignet ist, um den inneren Frieden, im 

Sinne eines zivilisierten Konfliktaustrags, zu gewährleisten. Damit dieser Prozess erfolgreich 

verläuft, bedarf es erfahrungsgemäß einer wirtschaftlichen Unterfütterung, woraus die 

Bedeutung der ökonomischen Dimension abgeleitet wird. Dabei wird vorausgesetzt, dass 

zunächst eine formale Sicherheit gegeben sein muss, wobei sonstige Sicherheitsprobleme im 

Zuge der politischen Machtteilung endgültig gelöst werden könnten. 

Mit Blick auf die besonderen Merkmale des ethnopolitischen Konflikttypus, wird im weiteren 

Verlauf der Arbeit zu prüfen sein, ob diese Gewichtung auch im Rahmen der 

Friedenskonsolidierung in Bosnien-Herzegowina zutreffend und geboten ist. 

 

 

                                                 
247Die rein formale Betrachtung der schematischen Darstellung des Grundkonzepts zur 

Friedenskonsolidierung lässt erkennen, dass die genannten Dimensionen den größten Anteil an 
Handlungsdirektiven, sowohl in der Staatenwelt als auch in der Gesellschaftswelt, aufweisen. Vgl. Abb. 4. 
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IV. Der Friedensprozess in Bosnien-Herzegowina 

 

1. Entstehung, Verlauf und Auswirkungen des Konflikts 

Jugoslawien zählte zu den kompliziertesten modernen Staatsschöpfungen. Das 1918 

gegründete "Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen", das 1929 in "Jugoslawien" 

umbenannt wurde, entstand aus Regionen, die kulturell, ethnisch und wirtschaftlich sehr 

verschiedenartig waren.248 Jugoslawien vereinigte mehr als zwanzig verschiedene 

Völkerschaften, die in jahrhundertelang voneinander getrennten Kulturräumen gelebt hatten 

und eigenständige historische Erfahrungen, distinktive soziokulturelle und konfessionelle 

Eigenheiten und teilweise sogar eigene Schriftsprachen aufwiesen.249 Ethnisches 

Abgrenzungsbewusstsein leitete sich nicht selten aus historischen Erfahrungen und der 

religiösen Zugehörigkeit ab.250 In vielen Regionen Jugoslawiens lebten die Völker jedoch so 

vermischt, dass sich kaum klare ethnische oder sprachliche Grenzen ziehen ließen. 

 

1.1 Hintergründe der Konfliktentstehung und der Konfliktdynamik 

Die Gründe für den Ausbruch des bewaffneten Konflikts sind sozialpsychologischer, 

ökonomischer, rechtlicher und politischer Natur, so dass die hintergründigen 

Konfliktgegenstände sowohl auf der Interessen- als auch auf der Identitätsebene angesiedelt 

                                                 
248Vgl. Pape, Matthias; aaO., S. 212 und Calic, Marie-Janine; Das Ende Jugoslawiens, in: 

Informationen zur politischen Bildung/ aktuell, 1996, S. 1. 
249Vgl. Calic, Marie-Janine/ Perthes, Volker; Krieg und Konfliktlösung in Bosnien und Libanon: ein 

Strukturvergleich, in: Internationale Politik und Gesellschaft (1995) 2, S. 141-156 (142). Laut Verfassung lebten 
in Jugoslawien sechs staatstragende Völker: Slowenen, Kroaten, Serben Bosniaken (Muslime), Montenegriner 
und Makedonen. Es gab drei Amtssprachen (Serbokroatisch, Slowenisch und Makedonisch), sowie die 
lateinische und kyrillische Schrift. 

250Wobei Sprache und Konfession in dieser Region nur vage Unterscheidungskriterien darstellen: 
Slowenen und Kroaten sind beide römisch-katholischen Glaubens, sprechen jedoch verschiedene Sprachen. 
Kroaten, Serben und bosnische Muslime wiederum können sich trotz verschiedener Dialekte problemlos 
miteinander verständigen, gehören jedoch unterschiedlichen Religionen an. Vgl. Calic, Marie-Janine; aaO., S. 1. 
Die Donau-Save-Una-Linie bildete in Jugoslawien eine Bruchspalte zwischen der römisch-katholischen und 
west-europäisch geprägten nordwestlichen Region mit Slowenien und Kroatien diesseits, sowie den 
byzantinisch-orthodox und islamisch ausgerichteten Gebieten im Südosten jenseits dieser Linie. Für das 
nationale Selbstverständnis der Serben sind historische Ereignisse, wie die Schlacht auf dem Amselfeld von 
1389, von besonderer Bedeutung. Damals erlitten die Serben im Kosovo eine vernichtende Niederlage gegen die 
Osmanen. Die Niederlage wurde von serbischen Dichtern in einen positiven Mythos verwandelt, so dass der 
Kosovo als "heilige Erde", als "Wiege des Serbentums" erschien. Dadurch wurde unter den Serben ein Gefühl 
des Auserwähltseins bewirkt, da sie die "letzte Bastion im Kampf gegen den Dshihad" gebildet hatten. Die 
Geschehnisse wurden damit kontrafaktisch stabilisiert und zu einem integralen Bestandteil des kollektiven 
Bewusstseins der Serben ("chosen glorie"). Siehe hierzu: Lerch, Wolfgang; "Wir werden sie zu Serben 
machen", in: FAZ vom 7. März 1998, S. 14 und Oschlies, Wolf; Ursachen des Krieges in Ex-Jugoslawien, in: 
Aus Politik und Zeitgeschichte 43,2 (1993) 37, S. 3-10 (7). 
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sind. Stark verkürzt lassen sie sich folgendermaßen beschreiben: (1) Unbewältigte 

Vergangenheit: Der vielfache Genozid im Verlauf des Zweiten Weltkrieges hatte tiefe Spuren 

im kollektiven Gedächtnis der jugoslawischen Völker hinterlassen.251 Um den labilen Frieden 

im Vielvölkerstaat nicht durch kollektive Schuldzuweisungen zu gefährden, blieb eine echte 

Auseinandersetzung mit den nationalistischen Ausschreitungen tabu.252 

(2) Ethnische Vorurteile und latenter Nationalismus: Auch unabhängig von historischen 

Traumata existierte selbst im multikulturellen Milieu Bosniens ein tiefes Misstrauen 

zwischen den Völkern und Konfessionen. Trotz kommunistischen Solidaritätsbekundungen, 

lebten nationale Vorurteile und Feindschaften in der Bevölkerung fort.253 Ein latenter 

Nationalismus gehörte immer zum jugoslawischen Alltag.254 

(3) Verfassungsmängel: Unter dem Druck wachsender regionaler und nationaler 

Selbständigkeitsbestrebungen wurde der bisher stark zentralistische Staat seit Ende der 

sechziger Jahre schrittweise föderalisiert. Die Verfassung von 1974 strebte eine 

Machtverteilung nach ethnischem Proporz an und gewährte den Republiken und autonomen 

Provinzen so weitgehende Kompetenzen, dass man gelegentlich von einer 

Überföderalisierung des jugoslawischen Systems gesprochen hat.255 Dieser Strukturwandel in 

Richtung Dezentralisierung kann als Voraussetzung für das Erstarken der nationalen Eliten in 

                                                 
251Unter deutscher Schirmherrschaft erlangte die 1929 gegründete Ustascha-Bewegung, die das Ideal 

eines ethnisch homogenen, katholischen Großkroatien anstrebte, einen neuen Aufschwung. Mit 
Massenvertreibungen, Zwangstaufen, Verfolgungen aller Art bis hin zur Vernichtung versuchte sie, die 
ethnische Identität der kroatischen und bosnischen Serben auszulöschen. Siehe hierzu: Calic, Marie-Janine; 
Krieg und Frieden in Bosnien-Hercegovina, Frankfurt a.M. 1996, S. 51-56. In einigen Regionen wollten die 
national-serbisch eingestellten Tschetniks ein "ethnisch reines" Großserbien schaffen, wobei sie ihrerseits zu 
brutalen Verfolgungsmethoden gegenüber Kroaten und bosnischen Muslimen griffen. Bosnien-Herzegowina 
verlor über 10% seiner Bevölkerung. Vgl. Schöpflin, George; The rise and fall of Yugoslavia, in: McGarry, 
John/ O'Leary, Brendan (Hrsg.); The Politics of Ethnic Conflict Regulation, London, New York 1993, S. 172-
202 (173). 

252Viele Jugoslawen konnten sich deshalb nicht von der Hypothek unbewältigter traumatischer 
Erfahrungen befreien, so dass ein idealer Nähboden für nationalistische Parolen entstand, die in den achtziger 
Jahren um sich griffen. Calic, Marie-Janine; aaO., S. 56 

253Noch in der sozialistischen Ära konnten jugoslawische Soziologen nachweisen, dass sich ein 
wesentlicher Teil der ethnischen Vorurteile und Stereotypen gegen die Erziehungsbemühungen im Sinne der 
propagierten "Brüderlichkeit und Einheit" als resistent erwies. Vgl. Calic, Marie-Janine/ Perthes, Volker; aaO., 
S. 144. Untersuchungen in den neunziger Jahren belegen, dass Angehörige anderer Völker nur bedingt als 
Nachbarn, Freunde oder Heiratspartner akzeptiert wurden. Siehe Calic, Marie-Janine; aaO., S. 58. 

254Solange die politische Kontrolle bei der kommunistischen Partei lag, fanden ethnonationale 
Identitätsbezüge aber kaum Raum, um sich politisch Ausdruck zu verleihen. Vgl. Schöpflin, George; aaO., S. 
183. 

255Beschlüsse des Bundes konnten durch das Veto einzelner Republiken blockiert werden. Die 
Republiken wurden damit zu den eigentlichen Zentren der Macht. Dies trug dazu bei, vorhandene nationale 
bzw. konfessionelle Kategorien zu verfestigen. Siehe hierzu: Mappes-Niediek, Norbert; Der Krieg der Manager. 
Ein Beitrag zur Kriegsursachenforschung, in: Österreichisches Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung 
(Hrsg.); Die Zukunft Südosteuropas. Friedensbericht 1997, Band 32, Heft 1-2/1997, Zürich 1997, S. 119-125 
(121) und Schöpflin, George; aaO., S. 190. Die Verfassung von 1974 bestätigte offiziell die 1971 erfolgte 
Anerkennung der bosnischen "Muslime" als Staatsvolk, weshalb seither nicht mehr von "Moslemen" 
gesprochen wird, da dieser Begriff nur die Religionszugehörigkeit beschreibt. Siehe hierzu: O´Ballance, Edgar; 
Civil War in Bosnia 1992-94, London, New York 1995, S. 2. 
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den Teilrepubliken gelten. Als die Bundesstaaten in den achtziger Jahren ausgiebig von ihrem 

Vetorecht Gebrauch machten, wurde die Bundesregierung schließlich handlungsunfähig. 

(4) Regionale Entwicklungsunterschiede und Verteilungskonflikte: Viele Konflikte entstanden 

aus dem steilen Wohlstandsgefälle, das das Land von Nordwest nach Südost durchzog und 

von einem scharfen Stadt-Land-Gegensatz überlagert wurde.256  

(5) Sozialökonomische Probleme: Fehlinvestitionen, technologischer Rückstand und 

Überbürokratisierung führten Jugoslawien in den achtziger Jahren in eine tiefe 

Wirtschaftskrise, die sich in sinkender Produktion, wachsender Arbeitslosigkeit und einer 

extremen Verschlechterung des Lebensstandards äußerte. Verstärkt durch eine steigende 

Inflationsrate hatte die wirtschaftliche Dauerkrise wachsende soziale Ängste in der 

Bevölkerung zur Folge.257 Der Wandel der weltpolitischen Lage hat den Zerfall Jugoslawiens 

zusätzlich beschleunigt. Mit dem Ende des Ost-West-Konflikts gingen die zentralen Säulen 

des von Tito geprägten jugoslawischen Staatsverständnisses zu Bruch. Der Sozialismus war 

international diskreditiert worden und die Politik der Blockfreiheit macht nach dem 

Verschwinden der Blockkonfrontation keinen Sinn mehr, Jugoslawien stürzte in eine tiefe 

Identitätskrise.258 Die nationalistischen Bewegungen, die durch die 1980 eingeleitete 

Liberalisierung des politischen Systems neuen Auftrieb erlangt hatten, standen bereit, um der 

krisengeschüttelten Bevölkerung "Leitlinien und Orientierungshilfen" zu vermitteln.259  

Nach dem Zusammenbruch des Ein-Parteien-Systems, stellten 1990 nationalistische Kräfte in 

                                                 
256Die ohnehin komplexe Gemengelage ethnokonfessioneller, machtpolitischer und sozialer Konflikte 

erhielt durch die spezifischen Verteilungsmuster der gesellschaftlichen Aufstiegschancen, die in der gesamten 
jugoslawischen Ära ethnischen Kriterien unterworfen blieb und zu einer serbischen Überrepräsentanz in den 
gesellschaftlichen Elitesektoren führte, eine zusätzliche Dynamik. Vgl. Calic/ Perthes; aaO., S. 144. 

257Zwischen 1980 und 1986 wuchs das Gesellschaftsprodukt nur noch um 0,6% im Jahr, und das 
Realeinkommen lag 1985 um 27% niedriger als 1979. Siehe hierzu: Schöpflin, George; aaO., S. 191 und 
Ottaway, Marina; Democratization and Ethnic Nationalism: African and Eastern European Experiences, 
Washington, D.C. 1994, S. 17. Die Volkswirtschaft in Bosnien-Herzegowina ist durch schwerindustrielle 
Monostruktur geprägt. Bis in die neunziger Jahre hinein beschränkte sich die Republik auf die Produktion von 
Rohstoffen (Eisenerz und Kohle) und Investitionsgütern. Vgl. Calic, Marie-Janine; aaO., S. 60-65. Darüber 
hinaus hatte sich Bosnien-Herzegowina aus geostrategischen, geologischen und historischen Gründen zum 
Schwerpunkt der Landesverteidigung entwickelt. Neben zahlreichen Rüstungsunternehmen konzentrierten sich 
in der Republik ca. 80 % der militärischen Infrastruktur (Verbindungsrouten, Startbahnen, Übungsplätze, 
Waffen- und Öldepots). Vgl. Woodward, Susan L.; Balkan Tragedy. Chaos and Dissolution after the Cold War, 
Washington, D.C. 1995, S. 259. 

258Der Fortfall staatlicher Identität beschleunigte den Rückzug in nationale und kulturelle 
Selbstdefinition. Vgl. Calic, Marie-Janine/ Perthes, Volker; aaO., S. 145. Gleichzeitig verlor das Land seine 
herausragende strategische Bedeutung und damit auch das Interesse der westlichen Welt. 

259Es mag paradox erscheinen, dass sich der Nationalismus gerade deshalb ausbreiten konnte, weil in 
den achtziger Jahren erstmals Meinungs-, Presse-, und Versammlungsfreiheit dafür sorgten, dass 
nationalistisches Gedankengut artikuliert und verbreitet werden konnte. Seit 1987 erfolgte insbesondere in den 
überwiegend von Serben besiedelten Gebieten eine gezielte Problemartikulation vor dem Hintergrund ethnischer 
Linien. Ende der achtziger Jahre Nationalist in Serbien oder Kroatien zu sein, war keine Option, sondern eine 
Pflicht. Vgl. Ottaway, Marina; aaO., S. 18 und Gagnon, V.P., Jr.; Ethnic Nationalism and International Conflict. 
The Case of Serbia, in: International Security 19 (1994/95) 3, S. 130-166 (132). 
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allen Teilrepubliken die Regierung.260 Über die Zukunft Jugoslawiens bestand unter ihnen 

allerdings keine Einigkeit: Während vor allem die Regierungen Sloweniens, Kroatiens und 

Makedoniens die Föderation verlassen wollten, drängte Serbien vehement auf den Erhalt 

eines Gesamtstaates. Spätestens seit diesem Zeitpunkt forcierten die politische 

Führungsschicht und Technokraten eine gezielte Ethnisierung der Politik.261 Die Serben, die 

in vielen Republiken große Bevölkerungsanteile stellten, sahen sich durch mögliche 

Abspaltungen in der Gefahr, vom konstitutiven Staatsvolk zur Minderheit abgewertet zu 

werden. Mit Verweis auf frühere Genoziderfahrungen verstärkte die serbische Führung 

gezielt das bestehende Sicherheitsdilemma in der Bevölkerung.262 Primäres Ziel aller 

politischen Führungsschichten, vor allem in Serbien und Kroatien war es, die eigene Macht 

zu festigen und sich bei dem unausweichlichen Zerfall Jugoslawiens möglichst große Anteile 

zu sichern.263 Die komplexe Konfliktsituation wurde durch die Instrumentalisierung 

ethnischer Merkmale auf einen Konflikt verengt, der sich allein entlang ethnischen Linien 

formierte.264 Diese Strategie entwickelte sich, verstärkt durch gezielten Einsatz der 

Massenmedien, zur "self-fulfilling prophecy".265 Eine genaue Analyse der Konfliktentstehung 

lässt damit erkennen, dass der Konflikt im ehemaligen Jugoslawien in bezug auf die 

Konfliktparteien und die Konfliktgegenstände wesentliche Merkmale des ethnopolitischen 

Konflikttypus aufweist.266 Diese Einschätzung wird durch den eskalativen Verlauf des 

bewaffneten Konfliktes, der sich vor allem in Bosnien-Herzegowina zeigte, sowie die hier 

anfänglich bestehende materielle Asymmetrie zwischen den bosnischen Serben einerseits und 

bosnischen Kroaten und Muslimen anderseits bestätigt.267 

                                                 
260Vgl. Gow, James; Deconstracting Yugolsavia, in: Survival 33 (1991) 4, S. 291-306 (296f) und Calic, 

Marie-Janine; aaO., S. 70ff. 
261Die Klasse der sog. "Technomanager" verfolgte dabei keine kriegerischen Absichten, sie wollte 

vielmehr durch Reformen den wirtschaftlichen Sektor von den negativen Auswirkungen der Proporzregelung 
befreien. Siehe hierzu: Mappes-Niedik, Norbert; aaO., S. 121-125. 

262Siehe hierzu: Giersch, Carsten; aaO., S. 40; Woodward, Susan L.; aaO., S. 240 und Posen, Barry R.; 
The Security Dilemma and Ethnic Conflict, in: Survival 35 (1993) 1, S. 27-47. 

263Lohoff spricht in diesem Zusammenhang vom "Kampf um die Konkursmasse des jugoslawischen 
Staates". Vgl. Lohoff, Ernst; Der Dritte Weg in den Bürgerkrieg. Jugoslawien und das Ende der nachholenden 
Modernisierung, Bad Honnef 1996, S. 152. Die Umdefinition der Politik entlang ethnischer Linien wurde 
gezielt herbeigeführt, um die Bevölkerung im Sinne der führenden Eliten zu mobilisieren, die sich durch den 
inneren Veränderungsdruck in ihrer Macht bedroht sah. Über diese Tatsache besteht in der Literatur Einigkeit. 
Siehe hierzu vor allem: Gagnon, V.P., Jr.; aaO., S. 140-164. Vgl. auch Lake, David A./ Rothchild, Donald; aaO., 
S. 54; Woodward, Susan L.; aaO., S. 93 und Calic, Marie-Janine; aaO., S. 77. 

264Die gezielte Instrumentalisierung ethnischer Identitätsbezüge förderte radikale, irredentistische und 
terroristische Bestrebungen. Vgl. Calic, Marie-Janine/ Perthes, Volker; aaO., S. 155.  

265In der zweiten Hälfte 1991 zerfiel das Mediensystem in ethnische Fraktionen. Rundfunk und Presse 
entwickelten sich immer mehr zum Sprachrohr der nationalen Parteien. Vgl. Calic, Marie-Janine; aaO., S. 87. 

266Ehrhart bezeichnet den Konflikt im ehemaligen Jugoslawien als "sozialpsychologisches Phänomen". 
Vgl. Ehrhart, Hans-Georg; Konfliktmanagement auf dem Balkan, in: ders./ Klingenburg, Konrad (Hrsg.); UN- 
Friedenssicherung 1985-1995, Baden-Baden 1996, S. 73-89 (73).  

267Im Verlauf der weiteren Darstellung wird nur noch von Serben, Kroaten und Muslimen gesprochen, 
wenn von den Konfliktparteien in Bosnien-Herzegowina die Rede ist. 
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1.2 Verlauf und Auswirkungen des Konflikts 

Die ersten Vorboten für ein sich abzeichnendes Auseinanderfallen Bosnien-Herzegowinas 

waren die Ergebnisse der Republikswahlen Ende 1990, die zu einer starken Homogenisierung 

der drei Volksgruppen führte, welche überwiegend ihre jeweilige national orientierte Partei 

wählten.268 In einem Klima wachsender ethnonationaler Spannungen schritt die 

Desintegration der kleinen Vielvölkerrepublik in der Zerfallsphase Jugoslawiens rasch voran. 

Die totale Paralyse aller staatlicher Funktionen, der Zerfall und die Privatisierung jeglicher 

staatlicher Macht, schließlich die großflächige territoriale  Fragmentierung bildeten die 

Voraussetzungen dafür, dass der latente Nationalismus in offene Gewalt umschlug.269  

Slowenien und Kroatien erklärten sich nach entsprechenden Volksbefragungen am 26. Juni 

1991 für unabhängig. Serbien und Montenegro gründeten eine neue jugoslawische Föderation 

unter dem Namen Bundesrepublik Jugoslawien und wandten sich mit Hilfe der serbisch 

dominierten Bundesarmee gegen die Sezessionisten.270 Nach einer zehntägigen 

Slowenienintervention konzentrierten sich die Kampfhandlungen bis November 1991 auf 

Kroatien.271  

In Bosnien-Herzegowina erfolgte zu dieser Zeit die Auflösung der politischen und 

wirtschaftlichen Strukturen. Den Höhepunkt der Desintegration bildete die Errichtung 

staatsähnlicher, autonomer politischer Gebilde.272 Bereits seit Januar 1991 stellten die 

Präsidenten der Republiken Serbien und Kroatien, Milosevic und Tudjman, nach 

vorherrschender Auffassung gemeinsame Überlegungen an, die Republik aufzuteilen.273 Am 

3. März 1992 erklärte der gewählte bosnische Präsident Izetbegovic die Unabhängigkeit von 

                                                 
268Das Wahlergebnis spiegelte getreulich die ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung wieder. 

Vgl. Lohoff, Ernst; aaO., S. 151; Wenig, Marcus; Möglichkeiten und Grenzen der Streitbeilegung ethnischer 
Konflikte durch die OSZE dargestellt am Konflikt im ehemaligen Jugoslawien, Berlin 1996, S. 205 und Calic, 
Marie-Janine; aaO., S. 85. 

269Calic, Marie-Janine; aaO., S. 84f. 
270Vgl. Pape, Matthias; aaO., S. 212. 
271Der Grund für die Kürze des Eingriffs ist darin zu sehen, dass in Slowenien kaum serbische 

Minderheiten leben und die Intervention primär einer zwangsweisen Aufrechterhaltung des jugoslawischen 
Staatsverbandes diente. Die Auseinandersetzungen in Kroatien hatten eine andere Qualität, da z.B. in Slawonien 
und in der Krajina große serbische Minderheiten lebten. Nachdem die Serben erkannten, dass der Gesamtstaat 
nicht zu halten ist, konzentrierten sie sich ganz auf das Ziel der Errichtung eines Großserbiens. Siehe Lohoff, 
Ernst; aaO., S. 152. Der Jugoslawien-Konflikt lässt sich daher auch in den Kategorien des System-, Macht- und 
Territorialkonfliktes beschreiben, die in der Krise bis zum Kriegsausbruch im Juni 1991 vermischt und zugleich 
in einer Art eskalierenden Reihenfolge auftraten. Der Kriegsverlauf in Kroatien und vor allem in Bosnien-
Herzegowina verdeutlicht den Vorrang der territorialen Dimension. Siehe hierzu: Giersch, Carsten; aaO., S. 
39ff. 

272Vgl. Calic, Marie-Janine; aaO., S. 88f. 
273Serbs, Croats Agree to Carve up Bosnia, in: The Washington Post, 8.5.1992, S. 117ff. Vgl. auch 

Giersch, Carsten; aaO., S. 43. Bereits Ende August 1991 bereitete sich die Bundesarmee (JVA) auf den Krieg in 
Bosnien vor, indem sie ihre Kasernen verließ und strategische Stellungen bezog. Hintergrund hierfür wird die zu 
dieser Zeit gefallene Entscheidung der politisch-militärischen Führung in Belgrad gewesen sein, ein die 
strategische Infrastruktur des alten Jugoslawiens umfassendes und die von Serben bewohnten Gebiete 
einschließendes Großserbien zu schaffen. Vgl. Wenig, Marcus; aaO., S. 209. 
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Bosnien-Herzegowina, woraufhin der politische Führer der bosnischen Serben am 27. März 

1991 die "Serbische Republik Bosnien Herzegowina" ausrief.274 Damit folgte auf die 

Fragmentierung des staatlichen Gewaltmonopols der Aufbau quasi-staatlicher Strukturen, 

wodurch schon vor Ausbruch der eigentlichen Kampfhandlungen die Desintegration 

Bosnien-Herzegowinas vollzogen war. Nachdem es schon zu mehrfachen Gewalthandlungen 

gekommen war, brach am 8. April 1992 der eigentliche Krieg aus. Die hier gewaltsam 

durchgesetzte ethnisch-kulturelle Homogenisierung der einzelnen Territorien verfestigte die 

Teilung.275 

Der Kriegsverlauf soll hier nicht im einzelnen dargestellt werden.276 Im Kontext dieser Arbeit 

sind aber die durch den Verlauf bedingten Auswirkungen der Kampfhandlungen von 

Bedeutung. In den ersten Wochen gelang es den serbischen Einheiten mit Unterstützung der 

JVA über zwei Drittel des bosnischen Territoriums zu erobern.277 Die strategischen Ziele 

aller Konfliktparteien bestanden in möglichst großflächigen Gebietseroberungen, die danach 

durch die gezielte Vertreibung der feindlichen Bevölkerungsteile gesichert und, im Falle von 

Serben und Kroaten, gegebenenfalls an den jeweiligen Mutterstaaten angegliedert werden 

sollten.278 Die Vertreibungen, die im allgemeinen Sprachgebrauch mit dem technisch-sterilen 

Begriff der "ethnischen Säuberung" umschrieben werden, gingen mit diversen Greultaten 

einher, die der Demoralisierung des Gegners dienen sollten und die Polarisierung der 
                                                 

274Am 03.7.1992 riefen auch die Kroaten ein erstes unabhängiges Territorium, die "Kroatische 
Gemeinschaft Herceg-Bosna" aus, in dem sie sämtliche zentralen Machtpositionen übernahmen. Durch die 
"vorläufige" Übernahme der Regierungsgewalt und die Einführung einer kroatischen Zivilverwaltung und 
Währung wurde dieses Gebiet faktisch von Bosnien-Herzegowina abgespalten. Vgl. Calic, Marie-Janine; aaO., 
S. 91 und Wenig, Marcus; aaO., S. 211.  

275Angefangen mit der Verdrängung der bosnischen durch serbische bzw. kroatische nationale 
Symbole, bis hin zur Umbenennung von Städten wurde schließlich alles Bosnische aus dem öffentlichen Leben 
eliminiert. Vgl. Mostars Muslime in Bedrängnis, in: NZZ, vom 03.02.1993, S. 3. 

276Siehe zum Konfliktverlauf und den einzelnen Vermittlungsbestrebungen: O'Ballance, Edgar; Civil 
War in Bosnia 1992-94; London, New York 1995 und Woodward, Susan L.; aaO., S. 223-272. 

277Schnelligkeit und Effektivität der serbischen Eroberungen sind ein weiteres Indiz dafür, dass die 
gewaltsame Zerschlagung Bosnien-Herzegowinas seit Ende Sommer 1991 sorgfältig vorbereitet worden war. 
Vgl. Moore, Patrick; The Serbian and Croatien Factors, in: RFE/RL Research Report, 2 (1993) 22, S. 14-25 
(16). Auf internationalen Druck legte das jugoslawische Staatspräsidium am 5. Mai den Oberbefehl über die 
JVA in Bosnien-Herzegowina nieder und forderte die aus der Bundesrepublik (BR) Jugoslawien stammenden 
Soldaten auf, Bosnien-Herzegowina bis zum 18. Mai zu verlassen. Die verbliebenden Truppenteile, über 80%, 
wurden in die "Serbische Armee der Republik Bosnien-Herzegowina" umbenannt. Da dieser neugebildeten 
Armee fast die gesamten schweren Waffen und sonstiges Gerät zuflossen und sie zudem von der BR 
Jugoslawien, die Zugriff auf das Auslandsvermögen des ehemaligen Gesamtstaates hatte, unterstützt wurde, 
kam es zu einer starken materiellen Asymmetrie zwischen den Konfliktparteien in den ersten Kriegsmonaten. 
Vgl. Lohoff, Ernst; aaO., S. 185 und NZZ, vom 07.05.1992, S. 1; 15.5.1992, S. 1 und 21.5.1992, S. 2. 

278Die allermeisten Terrorakte kamen nicht zufällig, sporadisch oder durch unkontrollierte Elemente 
zustande. Die Art der Ausführung, die Dauer und der regionale Kontext, in dem sie stattfanden, deuten auf 
systematische Planung und Koordination hin. Vgl. Final Report of the Commission of Experts Established 
pursant to Security Council Resolution 780 (1992), S. 35. Durch Angriffe auf Hab und Gut, durch 
Deportationen, Internierungen, Vergewaltigungen, Folter, Verstümmelungen, Mord und andere Gewalttaten 
sollten die unerwünschten Bevölkerungsgruppen in den beanspruchten Regionen demoralisiert und zur 
Abwanderung bewegt werden. Siehe hierzu: Calic, Marie-Janine; aaO., S. 105-110 u. 123-140 und Woodward, 
Susan L.; aaO., S. 237 u. 242. 
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Gesellschaft verstärkte.279 Die realen Kriegshandlungen wurden von einer lebhaften 

Propagandatätigkeit begleitet. Die Provokation von Hass ist ein Instrument, um konkrete 

machtpolitische Kriegshandlungen zu erreichen. Im vorliegenden Fall diente sie dazu, 

territoriale Eroberungen zu legitimieren. Darüber hinaus gehörten Terror- und 

Traumatisierungseffekte zu der Propagandastrategie. Um sie zu erreichen verbreiteten die 

Angreifer Nachrichten über einzelne Kriegsverbrechen.280 Während des jugoslawischen 

Krieges ist so auch eine Flut von Gerüchten über Untaten der jeweils anderen Seite in Umlauf 

gesetzt worden. Die Folgen von realen Taten und überlagernder Propaganda, die auch auf 

historische traumatische Erfahrungen und Mythen zurückgriff, waren die Etablierung äußerst 

stabiler Feindbilder, die Ingangsetzung einer Spirale der Gewalt und die nachhaltige Spaltung 

der Gesellschaft.281 

Da die Muslime die Aufstellung bewaffneter Kräfte versäumt hatten, übernahm in ihren 

Gebieten zunächst die Mafia die Verteidigung.282 Auch auf Seiten der anderen Kriegsparteien 

waren zahlreiche Milizen und Freiwilligenverbände im Einsatz, die häufig wechselnde 

Koalitionen mit ihren eigentlichen Gegnern eingingen, um ihre Ziele zu erreichen.283 Als 

Folge dieses Konfliktgeschehens waren meistens keine klaren Frontlinien zu erkennen, und 

auch die tatsächliche Machtverteilung blieb unklar.284 Darüber hinaus bestimmten diese 

Privattruppen in entscheidender Weise den Charakter des Kriegsgeschehens. Entwickelte sich 

die plünderungsökonomische Nebentätigkeit zunächst als Soldausgleich, wurde sie mit 

Beginn des Krieges in Bosnien-Herzegowina zur Hauptsache und damit bestimmend für den 

                                                 
279Neben großflächigen Vertreibungen ging es auch darum, die ethnokulturelle Identität anderer 

Nationen zu zerstören. Die "ethnischen Säuberungen" umfassten daher Angriffe auf die elementarsten und 
überlebensnotwendigen Bereiche menschlicher Existent. Im Falle der Muslime erfassten sie alle Aspekte 
symbolisch-lebensweltlicher und soziokultureller Selbstvergewisserung und kollektive Bewusstseinsformen, so 
dass man von einem gezielten Ethnozid sprechen kann. Im November 1992 waren bereits mehr als 70% der 
historischen Gebäude, Gotteshäuser, Friedhöfe, Bibliotheken und Archive zerstört. Vgl. Calic, Marie-Janine; 
aaO., S. 131. 

280Einschüchterung der Zivilbevölkerung war ein wichtiges Instrument, um Eroberungen vorzubereiten. 
Vgl. Final Report of the Commission of Experts Established pursuant to Security Council Resolution 780 
(1992), S. 36. 

281Dies war von den nationalen Eliten durchaus beabsichtigt, die sowohl die Beteiligten als auch das 
Ausland davon überzeugen wollten, dass ein Zusammenleben der Nationen nicht mehr möglich sei. In diesen 
Zusammenhang fällt auch die gezielte Zerstörung von Sarajewo, als Symbol für multikulturelles und multi- 
ethnisches Zusammenleben. Siehe: Woodward, Susan L.; aaO., S. 225-236 (228,232 u. 235). 

282Später profitierten die Muslime vor allem von der rechtzeitigen Bewaffnung der Kroaten, von deren 
Kooperation ihr Überleben abhing. Siehe hierzu: Meier, Viktor; Wie Jugoslawien verspielt wurde, München 
1995, S. 368, 370; Lohoff, Ernst; aaO., S. 168f und Woodward, Susan L.; aaO., S. 264. 

283Die Zahl und der Umfang der von war-lords kommandierten Verbände konnte kaum zuverlässig 
identifiziert werden. So haben Beobachter allein 200 verschiedene unabhängige serbische Milizen gezählt. Vgl. 
Lohoff, Ernst; aaO., S. 173; Calic, Marie-Janine; aaO., S. 103 und Woodward, Susan L.; aaO., S. 265. 

284Die Expertenkommission der UNO kam zu dem Schluss, "dass die Existenz separater militärischer 
Strukturen und die Vielfalt der Kampfeinheiten von einigen der Kriegsparteien durchaus beabsichtigt sein 
können ..., um ranghöhere militärische und politische Führer zu entlasten". Siehe: Final Report of the 
Commission of Experts Established pursuant to Security Council Resolution 780 (1992), S. 72. 
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weiteren Kriegsverlauf.285 So sind die lange Dauer der Belagerungen und das Fehlen von 

größer angelegten Kriegsoperationen in keiner Weise militärstrategisch zu erklären.286 Als 

Folge dieser Plünderungsökonomie haben sich Mafiastrukturen auf verschiedenen Ebenen 

herausgebildet und verfestigt, die eng mit staatlichen Stellen verknüpft sind.287 Durch 

Waffengeschäfte und Schwarzhandel wuchs aus der Illegalität eine neue Einflussreiche 

Schicht, eine neue "Elite" hervor.288 Darüber hinaus haben der Krieg und die 

Wirtschaftssanktionen einen allgemeinen Wirtschaftszusammenbruch bewirkt, von dem alle 

Produktionsbereiche betroffen sind und der die bereits desolate Volkswirtschaft nahe an den 

völligen Ruin gebracht hat.289  

 

1.3 FAZIT  

Insgesamt stellte sich die Konfliktsituation in Bosnien-Herzegowina als sehr komplexes 

Phänomen dar, bei der sich Interessen-, Werte-, Beziehungs- und Zielkonflikte 

unterschiedlichster Gewichtung und Tragweite überlagerten, so dass das Krisenbild ständig 

neue Schattierungen gewann. Eine Beendigung der Kriegshandlungen konnte erst durch die 

Herbeiführung einer militärischen Pattsituation erreicht werden. Sie beruhte im wesentlichen 

auf der Schwächung der serbischen Seite durch gezielte NATO-Luftangriffe und der durch 

äußeren Druck bewirkten Kooperation zwischen Kroaten und Muslimen.290 Nach der 

                                                 
285Es kam somit zur Neuauflage des schon von Wallenstein im Dreißigjährigen Krieg geprägten 

Prinzips: Der Krieg muss den Krieg ernähren. 
286Über weite Etappen gab es keine qualitativ bestimmbare Grenze zwischen kriegerischen Aktionen 

und purer Plünderung. Dies lässt sich, abgesehen von den zahlreichen Milizen, auch aus der insgesamt desolaten 
Wirtschaftslage erklären. Wo halbwegs funktionstüchtige Nationalökonomien weder vorhanden sind, noch sich 
herstellen lassen, da nehmen auch bewaffnete Auseinandersetzungen Formen an, die sich mit dem Raster 
nationalstaatlicher Kriege nicht fassen lassen. Siehe hierzu: Lohoff, Ernst; aaO., S. 157 und 175f. 

287Wohlbekannte Mafiosi, wie z.B. Ramiz Delalic, genannt 'Celo', der erst vor wenigen Jahren wegen 
zahlreicher Verbrechen aus Deutschland ausgewiesen wurde, steht in dem Ruf, größten Einfluss auf die 
muslimische Regierung des Präsidenten Alija Izetbegovic zu haben. Restjugoslawien ist heute nicht nur eine der 
Metropolen des internationalen illegalen Waffenhandels, Belgrad hat sich auch zu einem Hauptumschlagplatz 
im Drogenhandel und beim Zigarettenschmuggel entwickelt.  

288Calic, Marie-Janine; aaO., S. 145. Der serbische Warlord Zeljoko Raznjatovic, genannt 'Arkan', der 
dem belgrader Kriminellenmilieu zuzuordnen ist, schaffte sich mit seiner Privatarmee, den "Serbischen Tigern", 
eine finanzielle Grundlage, die es ihm ermöglichte, ein florierendes Wirtschaftsunternehmen zu gründen. Siehe 
hierzu: Lohoff, Ernst; aaO., S. 165f.  

289Im Gegensatz zu anderen, zwischenstaatlichen Konflikten erlebte keiner der Protagonisten auch nur 
den Hauch einer Kriegskonjunktur. Obwohl das Embargo verheerende wirtschaftliche, demographische und 
soziale Auswirkungen auf Jugoslawien hatte, erfüllte es seine politischen und militärischen Zwecke nicht. Vor 
allem das militärische Ziel, die Beendigung des bosnischen Krieges, wurde verfehlt. Die serbische Regierung 
konnte die internationale Isolation instrumentalisieren, um ihre eigene Position zu stärken. Statt die 
oppositionellen Bewegungen zu kräftigen, hat das Embargo im Gegenteil eher eine nationale Homogenisierung 
der politischen Parteien bewirkt. Siehe hierzu: Calic, Marie-Janine; aaO., S. 174f und Reuter, Jens; Jugoslawien: 
Versagen der internationalen Gemeinschaft?, in: Wissenschaftlicher Dienst 42 (1993), S. 333-343 (336). 

290Die schon früher bestehende Allianz war aufgrund der vom kroatischen Präsidenten Tudjman 
geäußerten Teilungsabsichten zerbrochen und blieb auch nach ihrer Neuauflage durch permanente Instabilität 
gekennzeichnet. Vgl. Meier, Viktor; aaO., S. 371. Das Ziel des am 10.11.1995 bestätigten Föderationsvertrages 
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Eroberung der von Serben besetzten Krajina durch die Kroaten, kommt es im November 

1995 zu Vereinbarungen über ein Friedensabkommen.291 Die bosnische Gesellschaft ist durch 

den Krieg in machtpolitischer, ökonomischer und sozialpsychologischer Hinsicht mit 

schwerwiegenden Hypotheken belastet, so dass die Aussichten auf eine demokratische 

Transformation in weite Ferne gerückt zu sein scheinen. 

(Die wesentlichen Auswirkungen des Krieges in Bosnien-Herzegowina sind auf der 

folgenden Seite in einer Tabelle zusammengefasst, Abb. 5). 

                                                                                                                                                        
ist die Verhinderung der Teilung von Bosnien-Herzegowina und die Entmachtung des kroatischen quasi-staat- 
lichen Gebildes Herzeg-Bosna im Südwesten des Staates. 

291Das militärische Kräfteverhältnis hatte sich aufgrund illegaler Waffenlieferungen und der 
Neuordnung der kroatisch-muslimischen Truppen seit 1994 gewandelt. Aufgrund der erworbenen offensiven 
Fähigkeiten konnte die kroatische Armee in den Monaten Mai-Juli 1995 große Geländegewinne erzielen, die die 
ethnische Landkarte in Bosnien-Herzegowina stark vereinfachten. Siehe: Calic, Marie-Janine; aaO., S. 242ff. 
Nachdem die internationale Staatengemeinschaft den Serben bereits in früheren Friedensplänen immer 
weitreichendere Gebietskonzessionen gemacht und somit die gewaltsame Aufteilung Bosnien-Herzegowinas 
durch Krieg und "ethnische Säuberung" letztlich akzeptiert hatte, schien nun der Weg zu einer klaren, von allen 
Seiten akzeptierbaren Unterteilung des Landes offen. Die Gründung der kroatisch-muslimischen Föderation 
stellte den endgültigen Bruch mit dem bisherigen Konzept der internationalen Staatengemeinschaft, der 
Bewahrung von Bosnien und Herzegowina als einheitlicher Staat, dar. Vgl. Raffone, Paolo; Der Weg nach 
Dayton, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 41,1 (1996) 2, S. 231-240 (234). 
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Abb. 5: Auswirkungen des Bürgerkrieges in Bosnien-Herzegowina 1992-95 
 
 
Betrachtungsebene 
 

 
Machtpolitische Aspekte 

 
Sozio-ökonomische Aspekte 

 
Sozialpsychologische Aspekte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bosnien-Herzegowina 

* militärische Pattsituation zwischen den Serben und 
der kroatisch-muslimischen Föderation 
* keine der drei Kriegsparteien konnte ihre 
strategischen Ziele verwirklichen; insbesondere die 
Serben sind nicht tatsächlich von ihrem Ziel, der 
Schaffung eines Großserbiens, abgerückt 
* Serben und Kroaten gelang die Schaffung von 
ethnisch-kulturell homogenen Territorien, die direkt 
an die jeweiligen "Mutterrepubliken" angrenzen; 
ein Zusammenschluss ist denkbar 
* Kontinuität in den politischen Führungen der drei 
bosnischen Staatsvölker, die ihren nationalistischen 
Kurs fortsetzen 
* kroatisch-muslimische Föderation entstand durch 
äußeren Druck und ist instabil 
* starke Privatisierung des Gewaltmonopols: 
- viele Zivilisten besitzen Schusswaffen 
- schleichende Kriminalisierung der Gesell- 
schaft; Bandenwesen 
- mafiose Strukturen durchziehen staatliche 
Institutionen, Regierungen sind z.T. in illegale 
Unternehmungen verstrickt oder dulden diese 
* Freizügigkeit ist stark eingeschränkt 
* kaum unabhängige und nicht-ethnisierte  
Medien vorhanden 
* Chance für Demokratisierungsprozess ist in 
weite Ferne gerückt, da zivilgeselIschaftliche 
und demokratische Strukturen zerstört wurden 
 
=> Desintegration von Bosnien-Herzegowina 

* der materielle Gesamtschaden bei Kriegsende 
wird von der Weltbank auf 10 bis 20 Mrd. US -
Dollar geschätzt 
* alle großen Industriebetriebe sind von massiven 
Beschädigungen und Zerstörungen betroffen; 
Ende 1994 war die Produktion auf 5-10% des 
Vorkriegsniveaus geschrumpft 
* die Kosten für die notwendigsten Auf -
bauprojekte werden mit 5.1 Mrd. US -Dollar 
beziffert 
* ca. 80% des Wohnraums sind beschädigt 
oder zerstört 
geschätzte Kosten für den Aufbau der 
Infrastruktur: 4.9 bis 8.0 Mrd. US -Dollar  
* kriegsbedingter Verlust von Humankapital  
- das Land verlor ca. 275000 qualifizierte 
Erwerbsfähige (brain-drain) 
* Währungs- und Bankensystem ist durch 
hohe Auslandsschulden belastet 
* ökonomischer Startvorteil der kroatisch- 
muslimischen Föderation, denn alle wichtigen  
Berg- und Elektrizitätswerke liegen auf 
Föderationsgebiet 
- im serbischen Teil überwiegt dafür die 
Landwirtschaft (Lebensmittelproduktion) 
* Etablierung von Schattenwirtschaft, 
insbesondere Waffen- und Drogenhandel 
* Veränderungen in der Sozialstruktur: 
- die Mehrheit der Bevölkerung ist verarmt 
- Schwarzmarkt schuf eine neue Schicht der 
Superreichen 
* Verschlechterung der Volksgesundheit 
defiztäre Ernährung und Medikalisierung 
 
=> unter den Bedingungen einer geteilten 
Volkswirtschaft wird Bosnien-Herzegowina 
kaum lebensfähig sein 

* September 1995: 145000 Todesopfer, dar- 
unter 17000 Kinder (1997: 215000 Todes- 
opfer) registriert 
174000 Verletzte, davon 75000 bis zur 
Invalidität 
* ca. 2.3 Mio. Flüchtlinge u. Vertriebene 
- die meisten können nicht in ihre alten Woh- 
nungen zurückkehren, da diese zerstört oder 
von Angehörigen anderer Bevölkerungs-gruppen 
bewohnt sind 
* traumatische Neurosen bei Soldaten, 
Flüchtlingen und Opfern von Gewaltver- 
brechen 
- alltägliche Todesangst, Fluchterfahrung oder 
Verlust eines Angehörigen hinterließen kaum zu 
kompensierende psychische Schäden, wie: 
Depressionen, Angstzustände, Schuldgefühle, 
Identitätsstörungen 
- besonders schwerwiegend sind die Folgen bei 
kriegstraumatisierten Kindern; die durch den 
Krieg geprägten Perzeptionen werden daher auch 
die nächsten Generationen bestimmen 
* Gesellschaft ist an gewalttätige Formen des 
Konfliktaustrags gewöhnt 
* tiefgreifender Wandel im generativen 
Verhalten 
 
=> Ethnisierung der Politik und Kriegser-
fahrungen haben Hass und Ablehnung gegenüber 
anderen Bevölkerungsgruppen produziert; die 
mit der Ethnizität einhergehende innerstaatliche 
Anarchie hat ein individuelles und kollektives 
Sicherheitsdilemma entstehen lassen, 
so dass die ethnischen Beziehungen durch 
Angst und Misstrauen geprägt sind 

Jörg Nadoll, 1998                    
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2. Das Friedensabkommen von Dayton: eine adäquate "Konfliktlösung"? 

Nach über vier Jahren Krieg unterzeichneten am 14. Dezember 1995 in Paris die Präsidenten 

Bosnien-Herzegowinas, Serbiens und Kroatiens ein Friedensabkommen, mit dem sie die 

militärischen Auseinandersetzungen im ehemaligen Jugoslawien beendeten.292 Das in einem 

dreiwöchigen Konferenzmarathon auf der Luftwaffenbasis in Dayton/ Ohio ausgehandelte 

Vertragswerk soll die Grundlage für einen zukünftigen Frieden bilden.293 Es ist vor allem ein 

Erfolg der Vereinigten Staaten, die mit massivem Druck und wirtschaftlichen Anreizen und 

mit Unterstützung der Kontaktgruppe und der Europäischen Union die Kriegsparteien zu 

einem Kompromiss zwangen und ihnen eine Verfassung für das umkämpfte Land und 

detaillierte Ausführungsbestimmungen für die Umsetzung des Vertrages oktroyierten. Mit 

dem Abkommen wird der "internationalen Gemeinschaft" die Vollmacht erteilt, in Bosnien-

Herzegowina (BiH) militärisch und administrativ zu intervenieren, um dort militärische, 

politische, administrative, ökonomische und kulturelle Institutionen und Strukturen eines 

modernen Staates aufzubauen und um die Arbeit an diesem Aufbau und seine Ergebnisse 

soweit erforderlich militärisch durchzusetzen und zu sichern.294 Damit wurde letztlich eine 

Art "internationale Treuhänderschaft" für BiH installiert.295  

Im folgenden werden die wesentlichen Bestimmungen des Dayton-Abkommens 

zusammengefasst und ihre Implikationen analysiert. Im Kontext dieser Arbeit soll dabei 

geprüft werden, ob das Abkommen im Sinne des Konzepts der Friedenskonsolidierung als 

"Konfliktlösung" fungieren kann; d.h., ob es den notwendigen Ordnungsrahmen schafft, der 

einen zivilen Konfliktaustrag ermöglicht und geeignet erscheint, um interne 

Konfliktlösungsprozesse anzustoßen. Aus diesem Grund werden die einzelnen 

Bestimmungen, soweit wie möglich, im Wege einer Zuordnung zu den vier Dimensionen der 

Friedenskonsolidierung dargestellt.296  

                                                 
292Zur Vorgeschichte des Abkommens von Dayton siehe: Raffone, Paolo; Der Weg nach Dayton. 

Diplomatische Stationen eines Friedensprozesses, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 41,1 (1996) 
2, S. 231-240 (231-236) und Calic, Marie-Janine; aaO., S. 186-206 u. 242-249. 

293Das "Allgemeine Rahmenabkommen über den Frieden in Bosnien und Herzegowina" (im weiteren 
Text: Dayton-Abkommen), die elf bzw. zwölf Anhänge (Annexe) und die, je nach Zählweise, drei bis sieben 
Zusätze nehmen über 120 Seiten in Anspruch. Hinzu kommen 102 Landkarten. Das Abkommen ist über das 
Internet zu beschaffen unter: http://www.state.gov/www/current/bosnia/bosagree.html. 

294Vgl. Krizan, Mojmir; Zerbrechliche Hoffnungen. Das Abkommen von Dayton/Paris und die Zukunft 
des Balkans, in: Osteuropa 46 (1996) 4, S. 314-340 (314). Mit "internationale Gemeinschaft" werden hier zwi- 
schen- und überstaatliche Organisationen bezeichnet, insbesondere die NATO, die OSZE und die UNO. Soweit 
eine nähere Spezifizierung nicht erforderlich ist, wird allgemein von "Implementierungskräften" gesprochen. 

295Schlotter, Peter; Ein Jahr Dayton-Friedensabkommen. Eine Bilanz der zivilen Implementierung, 
HSFK-Report 1/1997, Januar 1997, S. 1. Mit anderen Worten, die legitime Führung von BiH und die Führung 
der auf seinem Territorium existierenden parastaatlichen Gebilde haben mit dem Abkommen den größten Teil 
ihrer Kompetenzen und ihrer Macht auf die Implementierungskräfte übertragen. 

296An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass eine eindeutige Zuordnung nicht bei allen 
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2.1 Bestimmungen im Kontext der sicherheitspolitischen Dimension 

Den sicherheitspolitischen Bestimmungen sind die Regelungen der Anhänge 1A 

("Abkommen über die militärischen Aspekte der Friedenssicherung"); 1B ("Abkommen über 

regionale Stabilisierung"); 2 ("Abkommen über die inter-ethnischen Grenzlinien") und 11 

(Abkommen über die internationale Polizeitruppe" - international police task force/ IPTF) des 

Dayton-Abkommens zuzuordnen.  

Mit der Unterzeichnung von Anhang 1A verpflichten sich die Parteien alle Kämpfe und 

bewaffneten Aktivitäten einzustellen und ihre Armeen binnen dreißig Tagen hinter die 

Waffenstillstandslinien zurückzuziehen und entlang dieser Linie eine ca. vier Kilometer 

breite entmilitarisierte Zone einzurichten.297 Der weitere Text dieses Anhanges beinhaltet 

folgendes: (1) alle externen Kräfte müssen sich innerhalb von dreißig Tagen aus der Republik 

zurückziehen; (2) eine Implementierungsarmee (IFOR) löst die UNO-Mission (UNPROFOR) 

ab. Sie steht unter dem Kommando der NATO und wird von der UNO autorisiert, sie 

überwacht den Waffenstillstand und die Truppenentflechtung;298 (3) diejenigen Territorien, 

die ausgetauscht werden sollen, werden binnen 45 Tagen geräumt und für die Dauer von 90 

Tagen der Kontrolle der UNO unterstellt, bevor sie den Autoritäten der künftig zuständigen 

Einheit übergeben werden;299 (4) innerhalb von 120 Tagen werden schwere Waffen 

abgezogen bzw. eingesammelt; die Truppen ziehen sich in die Kasernen zurück oder werden 

demobilisiert; (5) alle Kriegsgefangenen werden freigelassen.300 ( Die einzelnen Auflagen 

gemäß Anhang 1A des Dayton-Abkommens sind auf der folgenden Seite in Form einer 

Grafik zusammengefasst; Abb.6) 

Während Anhang 1A in erster Linie Waffenstillstandsvereinbarungen enthält und im 

wesentlichen der unmittelbaren Kriegsbeendigung dient, werden mit Anhang 1B 

weiterreichende Ziele verfolgt. Unter dem Patronat der OSZE sollen, durch Beschränkungen 

der Produktion und des Imports von Waffen sowie durch Austausch militärischer 

                                                                                                                                                        
Bestimmungen möglich ist, da sie verschiedene Problemfelder zugleich betreffen können. So ist die 
Reintegration von Flüchtlingen zwar der sozialen Dimension zu zurechnen, die tatsächliche Möglichkeit ihrer 
Rückkehr kann aber auch als Indikator der Bewegungsfreiheit betrachtet werden, was für eine Zuordnung zur 
(sicherheits-) politischen Dimension spricht. Die vorgenommene Zuordnung ist daher nicht als statisch zu 
verstehen, sondern soll nur Anhaltspunkte für die spätere Analyse geben. 

297Anhang 1A, Art. II des Dayton-Abkommens. Mit dem Rückzug geht die Herstellung neuer 
demilitarisierter Zonen dort einher, wo sich die Grenze der Entitäten nicht mit dem aktuellen Frontverlauf deckt.  

298Die IFOR haben dabei, um ihre Aufgaben erfüllen zu können, im Unterschied zur UNPROFOR, die 
volle Bewegungs- und Handlungsfreiheit, die den Gebrauch militärischer Gewalt einschließt. So kann z.B. der 
Kommandeur der IFOR  über den Luftverkehr über BiH und über die Bewegungen der militärischen Einheiten 
der drei lokalen Armeen in BiH entscheiden. Siehe UN-Resolution Nr. 1031, vom 15.12.1995 

299Dies betrifft vor allem die Städte Sarajewo und Gorazde und dazugehörige Verbindungswege. Siehe 
im einzelnen Anhang 1A, Art. IV des Dayton-Abkommens. 

300Siehe zu den Auflagen für die Konfliktparteien gemäß Anhang 1A die graphische Darstellung im 
An- hang, Abb. 6. Vgl. auch die Erläuterungen bei: Krizan, Mojmir; Zerbrechliche Hoffnungen, aaO., S. 316f.  
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Informationen, der Rüstungswettlauf der drei bosnischen Armeen gestoppt, 

Rüstungskontrollen eingeführt, ein Abrüstungsprozess in Gang gesetzt, und damit das 

regionale Vertrauen gefördert werden.301 Mit der Unterzeichnung verpflichten sich die 

Kriegsparteien gemäß Art. IV (Maßnahmen zur Subnationalen Rüstungskontrolle) innerhalb 

von 30 Tagen Verhandlungen über Rüstungskontrolle und Mannschaftsstärken aufzunehmen 

und binnen 180 Tagen abzuschließen. Sollten diese scheitern, gelten folgende 

Beschränkungen im Verhältnis 5 (BR Jugoslawien) zu 2 (Kroatien) zu 2 (BiH) für 

Kampfpanzer, Artillerie (ab 75mm), gepanzerte Fahrzeuge, Kampfflugzeuge und 

Kampfhubschrauber.302 

                                                 
301Zur Unterstützung der vertrauensbildenden Maßnahmen bestimmt Anhang 1B, Art. III, dass erst 

nach 90 Tagen leichte Waffen und nach 180 Tagen schwere Waffen, Minen, Flugzeuge und 
Kampfhubschrauber importiert werden dürfen. Durch diese Importerlaubnis soll ein stabiles militärisches 
Gleichgewicht erreicht werden.  

302Ausgangsbasis ist die Stärke der BR Jugoslawien, dazu Notifizierung der Bestände der Parteien 
innerhalb von 30 Tagen nach Inkrafttreten des Anhangs. Zwischen der FBH und der SR wird die Begrenzung 
für BiH im Verhältnis 2:1 geteilt. Werden die Bestände Kroatiens und der FBH einerseits und die der BR 
Jugoslawien und der SR andererseits zusammengerechnet, ergibt sich zwischen diesen beiden Lagern ein 
Verhältnis von 1,7:1. Siehe: BMVg, Presse- und Informationsstab, Referat Öffentlichkeitsarbeit; Maßnahmen 
zur Absicherung des Friedensvertrages für Bosnien-Herzegowina, S. 11. 
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Abb. 6: Auflagen für die Konfliktparteien gemäß Dayton-Anhang 1A  
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Im Anhang 2 des Dayton-Abkommens wird der Grenzverlauf zwischen der kroatisch-

muslimischen Föderation und der Serbischen Republik verbindlich geregelt.303 Die 

Grenzziehungen ist zu den Maßnahmen zu rechnen, die eine Wiederbelebung des 

gesellschaftlichen Lebens ermöglichen sollen. Bei den Verhandlungen waren der Status von 

Sarajewo, der Zugang nach Gorazde und der Posavina-Korridor besonders heftig 

umstritten.304 Gemäß den Bestimmungen bleibt Sarajewo die ungeteilte Hauptstadt von BiH. 

Gorazde wird über einen Korridor mit der Föderation verbunden. Insgesamt sah der Vertrag 

den Transfer von rund 5000 km² vor.305  Mit den getroffenen Regelungen wurden, mit 

wenigen Ausnahmen, die Frontlinien am Ende des Krieges kodifiziert. 

 

Jede Verfassungs- und Rechtsordnung wird abgesichert durch staatliche Gewaltmittel.306 Im 

Hinblick auf diesen Bereich staatlicher Aufgaben, die Implementierung der nichtmilitärischen 

Bestimmungen, wird in Anhang 11 des Dayton-Abkommens der UN-Sicherheitsrat 

aufgefordert, internationale Polizeikräfte der UN (IPTF) zu gründen. Die IPTF sollen 

folgende Aufgaben übernehmen: (1) Überwachung der Durchsetzung der Gesetze und der 

Justiz, (2) Unterstützung und Beratung der BiH-Polizei bei der Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben, (3) Ausbildung des BiH-Personals für diese Aufgaben, (4) Beratung staatlicher 

Stellen in BiH hinsichtlich der optimalen Organisation der für die Durchsetzung der Gesetze 

zuständigen Organe.307  

                                                 
303Die Serbische Republik (im weiteren Text: SR) wird im Abkommen mit der serbischen Bezeichnung 

"Republika Srpska" benannt. Die formale Bezeichnung für die kroatisch-muslimische Föderation lautet: "Die 
Föderation Bosniens und Herzegowina" (im weiteren Text: FBH). Diese Bezeichnung stellt nicht auf die 
konstitutiven Bevölkerungsgruppen, sondern auf die von ihnen mit Mehrzahl besiedelten Provinzen ab. Da 
Bosnien im 15. Jh. dem Osmanischen Reich einverleibt wurde, wurde und wird dieses Gebiet überwiegend von 
Muslimen bewohnt, die im heutigen Sprachgebrauch oft als "Bosniaken" bezeichnet werden. Siehe hierzu: 
Calic, Marie-Janine; aaO., S. 44-50. Demgegenüber wurde insbesondere die westliche Herzegowina vorwiegend 
von Kroaten bewohnt, die nie mit Muslimen zusammengelebt haben und sich eher mit Kroatien verbunden 
fühlten. Vgl. Meier, Viktor; aaO., S. 349 u. 356. 

304Der Status der Stadt Brcko und die Kontrolle des angrenzenden Posavina-Korridors wurden aus dem 
Dayton-Abkommen ausgeklammert. Die Entscheidung sollte binnen eines Jahres durch eine 
Schiedskommission gefällt werden. Für beide Seiten besitzt die Kontrolle der Stadt Brcko und des Posavina-
Korridors große strategische Bedeutung. Vgl. FAZ vom 1.8.1996. Für die SR ist er die einzige Verbindung 
zwischen ihrer Nordwest- und Südosthälfte. Außerdem verbindet er die Region Banja Luka mit Serbien. Für die 
FBH ist Brcko ein lebenswichtiger Verkehrsknotenpunkt. Die Stadt besitzt nicht nur den größten Binnenhafen 
Bosniens, sondern verbindet außerdem die Industrieregion Tuzla mit der Nachbarrepublik Kroatien. 

305Vgl. zu den Einzelheiten die Erläuterungen bei: Schlotter, Peter; aaO., S. 18-20. 
306Die Hauptgefahr für den Aufbau einer stabilen Nachkriegsordnung lag zum Zeitpunkt der 

Entstehung des Abkommens weniger in der Wiederaufnahme regulärer militärischer Auseinandersetzungen, 
sondern in der Bedrohung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf lokaler Ebene. Die Truppenentflechtung 
und 60.000 gut ausgerüstete IFOR-Soldaten machten die Wiederaufnahme von Kampfhandlungen eher 
unwahrscheinlich. Vgl. hierzu: Human Rights Watch/ Helsinki, Bosnia-Hercegowina. Human Rights in Bosnia 
and Hercegowina Post Dayton: Challenges for the Field, in: Human Rights Watch/ Helsinki Report 8 (1996) 2, 
March 1996. 

307Zur Erfüllung ihrer Aufgaben sollen die IPTF völlig autonom sein und freien Zugang zu allen Orten, 
Personen, Tätigkeiten, Prozessen und Informationsquellen oder anderen Gegenständen und Ereignissen haben. 
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Die IPTF sollen somit zur inneren Sicherheit, vor allem durch Gewährleistung von 

Rechtssicherheit, beitragen. 

 

2.2 Bestimmungen im Kontext der (macht-)politischen Dimension 

Den Bestimmungen zum Aufbau der politischen Strukturen sind die Regelungen der 

Anhänge 3, ("Abkommen über die Wahlen"); 4, ("Verfassung von Bosnien und 

Herzegowina") und 6, ("Abkommen über die Menschenrechte") des Dayton-Abkommens 

zuzuordnen. 

Im Anhang 4 des Dayton-Abkommens wird die zukünftige Verfassung des Staates festgelegt, 

die durch die Unterzeichnung der Vertreter von Bosnien und Herzegowina (BiH), der 

Föderation von Bosnien und Herzegowina (FBH) und der Serbischen Republik (SR) am 

14.12.1995 in Kraft trat. Danach soll die vom Krieg zerrissene Republik als ein Staat unter 

dem offiziellen Namen "Bosnien und Herzegowina" bestehen bleiben, jedoch in zwei 

"Entitäten" geteilt werden.308  Die SR erhält 49 Prozent des Staatsgebiets, inklusive der 

Städte Pale und der bisher bosnischen Enklaven Zepa und Srebrenica. Die FBH erstreckt sich 

über 51 Prozent des BiH- Territoriums und umfasst zehn Kantone, davon fünf bosniakische, 

drei kroatische und zwei gemischte.309 (Siehe Abb. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        
Ihr Personal soll vollständige diplomatische Immu nität genießen und ausschließlich der Jurisdiktion der UN 
unterstehen. Siehe hierzu: Krizan, Mojmir; aaO., S. 320f. 

308Im Friedensabkommen von Dayton und in der Verfassung wird stets von der Republik Bosnien und 
Herzegowina gesprochen. Damit wird der konföderative Charakter des Staates stärker herausgestellt als dies in 
der im Deutschen üblichen Form Bosnien-Herzegowina geschieht. Im mittelalterlichen Latein bezeichnete 
entitas ein "gesondert seiendes Etwas". 

309Siehe Schlotter, Peter; aaO., S. 7. Diese Teilung entsprach den durch den Krieg geschaffenen, 
ethnisch weitgehend homogenen, Großregionen. Vgl. Zumach, Andreas; aaO., S. 87. 
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Abb. 7: Gebietsaufteilung und ethnische Struktur von Bosnien-Herzegowina  
 

 
 

Zu den gesamtstaatlichen Institutionen gehören ein Zweikammer-Parlament, ein dreiköpfiges 

Präsidium, eine Zentralregierung, ein Verfassungsgericht und eine Zentralbank. Die 

Kompetenzen der Bundesregierung umfassen die Bereiche Außenpolitik, Außenhandel, 

Zollpolitik, Immigration und Flüchtlingsfragen, Transportwesen und Geldpolitik.310 Art. I, 

Abs. 4 legt fest, dass auf dem gesamten Gebiet Bosnien-Herzegowinas Bewegungsfreiheit 

herrschen soll und die Entitäten daher den Personen- und Güterverkehr nicht beschränken 

und keine Kontrollen an den innerstaatlichen Grenzen durchführen dürfen. 

Insgesamt sind die Entitäten weitgehend selbständig. Alle Kompetenzen, die nicht 

ausdrücklich den Bundesgewalten zugewiesen sind, werden von den jeweiligen Einheiten 

wahrgenommen.311 Dazu gehört z.B. die Verteidigungspolitik, so dass es in einem Staat zwei 

                                                 
310Vgl. Calic, Marie-Janine; aaO., S. 253. 
311Anhang 4, Art. III, Abs. 3a regelt abschließend, dass alle Verwaltungsfunktionen und -
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Armeen gibt, von denen nur die eine - über die Verbindung zwischen Föderation und 

Zentralregierung - stärker der Kontrolle der Präsidentschaft Bosnien-Herzegowinas 

unterliegt.  

Eine weitere Besonderheit ist, dass die Einheiten berechtigt sind Verträge mit Staaten und 

internationalen Organisationen zu schließen und spezielle Beziehungen zu Nachbarstaaten 

aufzunehmen, solange die Souveränität und territoriale Integrität BiHs dadurch nicht 

gefährdet wird. Außerdem haben alle Bürger/innen des Staates BiH zwei 

Staatsangehörigkeiten. Im Normalfall sollen die Regierungen der Entitäten Personalpapiere 

ausstellen, aus denen sowohl die Staatsbürgerschaft BiHs als auch die der jeweiligen Entität 

hervorgeht. 

Die politische Führung des Staates wird von drei Institutionen gewährleistet: der 

parlamentarischen Versammlung, der Präsidentschaft und dem Verfassungsgericht.312 

(1) Die parlamentarische Versammlung besteht aus zwei Häusern: dem "Haus der Völker" 

mit je fünf Abgeordneten der Bosniken (Muslime), der Kroaten und der Serben und dem 

"Repräsentantenhaus" mit 42 Mitgliedern, von denen 28 in der FBH und 14 in der SR direkt 

gewählt werden.313 Jedes Gesetz bedarf der Zustimmung beider Kammern. Jeder Kammer 

steht ein dreiköpfiges Präsidium vor. Diese Struktur der parlamentarischen Versammlung und 

einige komplizierte prozeduale Einschränkungen sollen sicherstellen, dass alle 

Entscheidungen von beiden Häusern und von den Repräsentanten aller drei Volksgruppen 

einvernehmlich getragen werden.314 Im Haus der Völker können die Delegierten einer 

Volksgruppe eine Entscheidung für unvereinbar mit den vitalen Interessen ihres Volkes 

erklären. Wenn eine Mehrheit der Delegierten der jeweils anderen Volksgruppen dem 

widerspricht, wird eine Gemeinsame Kommission, bestehend aus einem Serben, einem 

Kroaten und einem Bosniaken, gebildet. Wenn sich diese innerhalb von fünf Tagen nicht 

einigt, wird die Sache an das Verfassungsgericht verwiesen. 

(2) Die Präsidentschaft besteht aus drei Mitgliedern, wobei ein Bosniake und ein Kroate 

                                                                                                                                                        
zuständigkeiten, die in der Verfassung nicht ausdrücklich der Zentralregierung zugeschrieben, von den Entitäten 
wahrgenommen werden sollen. 

312Siehe hierzu: Krizan, Mojmir; aaO., S. 318f. 
313Die bosnischen und kroatischen Abgeordneten im Haus der Völker von BiH werden von den ent- 

sprechenden Abgeordneten im Haus der Völker der FBH gewählt. Die serbischen Abgeordneten im Haus der 
Völker von BiH werden von der Volksversammlung der SR gewählt. Die Verfahrensweise ist geregelt in 
Anhang 4, Art. IV, Abs. 1 Dayton-Abkommen. 

314Jede Entscheidung muss daher von der Mehrheit der abgegebenen Stimmen unterstützt werden. Um 
eine massive Majorisierung einer Entität durch die andere zu verhindern, sollen in dieser Mehrheit mindestens je 
ein Drittel der Stimmen beider Entitäten enthalten sein. Ist dies nicht der Fall, muss das Präsidium der Kammer 
zusammentreten und versuchen, eine Zustimmung zu erreichen. Sollte dies nicht gelingen, wird erneut 
abgestimmt, wobei die Mehrheit der abgegebenen Stimmen zählt. Der Beschluss ist jedoch nur dann gültig, 
wenn in der ablehnenden Minderheit nicht mehr als zwei Drittel der Stimmen einer Entität enthalten sind. Siehe 
hierzu: Schlotter, Peter; aaO., S. 9. 
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direkt von der Bevölkerung der FBH und ein Serbe von der der SR gewählt wird.315 Alle 

Entscheidungen sollen im Konsens getroffen werden. Bei einem Dissens greift ein 

kompliziertes Verfahren, bei dem die Entscheidung dem Parlament der jeweils betroffenen 

Entität vorgelegt wird. Widerspricht dieses dem mit Mehrheit in der Präsidentschaft gefällten 

Beschluss mit zwei Dritteln der Stimmen, tritt er nicht in Kraft. Hauptaufgaben der 

Präsidentschaft sind die Vertretung BiHs nach außen und die Ernennung eines 

Ministerpräsidenten. Das Kabinett, dessen Minister sich zu zwei Dritteln aus der FBH und zu 

einem Drittel aus der SR zusammensetzen, bedarf ebenfalls der Bestätigung durch das 

Repräsentantenhaus.  

(3) Das Verfassungsgericht hat neun Mitglieder; je zwei Kroaten und Bosniaken aus der 

FBH, zwei Serben aus der SR und drei vom Europäischen Gericht für Menschenrechte 

ernannte Mitglieder.316 

(4) Zu erwähnen ist auch die Zentralbank, deren Vorsitz in den ersten sechs Jahren von einem 

Vertreter der Weltbank übernommen werden soll. Die Bank ist für die Herausgabe der neuen 

Währung und für die Geldpolitik verantwortlich. Die Konstrukteure von Dayton erhofften 

sich daraus eine wirtschaftliche Integration des Staates.317  

Aus der obigen Beschreibung wird sichtbar, dass es für die Repräsentanten relativ leicht 

möglich ist, die politischen Institutionen lahm zu legen.318 Die Arbeit des Präsidiums kann 

einfach dadurch blockiert werden, dass die Repräsentanten einer Volksgruppe alle seine 

Entscheidungen für unvereinbar mit den vitalen Interessen dieser Volksgruppe erklären. Die 

Arbeit der parlamentarischen Versammlung kann entweder durch einen Boykott ihrer 

Sitzungen seitens der Repräsentanten blockiert oder durch die systematische Ablehnung der 

Entscheidungen, was eine Überweisung an das Verfassungsgericht zur Folge hat, sehr 

erschwert werden.319 

Ein weiteres Problem der BiH-Verfassung ist die Repräsentation der Minderheiten, in erster 

Linie der Serben in der FBH und der Kroaten und Bosniaken in der SR. Diese Minderheiten 

haben prinzipiell keine Chance, im Haus der Völker von BiH vertreten zu werden, weil die 

Abgeordneten dieses Hauses von den Abgeordneten der jeweils mehrheitlichen 

                                                 
315Die Amtszeit in der ersten Wahlperiode dauert zwei Jahre, die der folgenden vier. Diese Regelung 

wurde getroffen, um die Bevölkerung langsam an demokratische Verfahren heranzuführen. Da es weitgehend an 
einer politischen Kultur fehlte, sollte mit den Wahlen nicht ein zu erwartender negativer Trend manifestiert 
werden. 

316Krizan, Mojmir; aaO., S. 319. Vgl. Anhang 4, Art. VI, Abs. 1 Dayton-Abkommen. 
317Vgl. Schlotter, Peter; aaO., S. 10. 
318Siehe hierzu: NZZ vom 13.09.1996. 
319Im letzten Fall stünde das Verfassungsgericht vor zwei Problemen: erstens sehe es sich in die 

Funktion der einzig wirksamen gesetzgeberischen Instanz gedrängt, und zweitens wäre die Funktion nur 
gesichert, solange sie von seinen ausländischen Mitgliedern entscheidend mitgetragen wird. 
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Volksgruppen in den Parlamenten der beiden Entitäten gewählt werden.320 Diese Problematik 

könnte zur Folge haben, dass gerade Bürger mit demokratischer politischer Kultur, die auf 

ihre Repräsentation im Parlament Wert legen, versuchen werden, den Minderheitenstatus zu 

vermeiden und sich in der Entität der jeweils eigenen Volksgruppe anzusiedeln, wodurch die 

ethnische Separierung erneut verstärkt wird. 

Dem, für gesellschaftliche Stabilität notwendigen, Integrationsprozess in BiH steht außerdem 

das Recht der Entitäten "parallele Sonderbeziehungen" mit den Nachbarstaaten einzugehen 

diametral gegenüber. Sollten beide Entitäten extensiv von diesem Recht Gebrauch machen, 

wäre, im extremsten Fall, ihre Integration in die jeweiligen Mutterstaaten, oder zumindest 

eine langfristige Des-Integration BiHs denkbar.  

In Anhang 3, Art. II, Abs. 4, des Dayton-Abkommens wird festgelegt, dass in der Republik 

von Bosnien und Herzegowina innerhalb von neun Monaten nach Inkrafttreten des Vertrages 

freie und demokratische Wahlen zum dreiköpfigen Präsidium der Republik, zum 

Repräsentantenhaus der Republik, zum Repräsentantenhaus der FBH, zur 

Nationalversammlung der SR und für kantonale Legislativen und kommunale 

Regierungsbehörden durchzuführen sind. Wahlberechtigt ist nach Art. IV jeder Staatsbürger 

BiHs im Alter von mindestens 18 Jahren, dessen Name bei dem Zensus von 1991 erfasst 

worden war.321 Im Einklang mit dem Ziel, die Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen zu 

ermöglichen, sollte jeder in der Gemeinde wählen, in der er 1991 erfasst worden war. Wer am 

Wahltag nicht in seien Heimatort reisen konnte oder wollte, hatte die Möglichkeit der 

Briefwahl oder konnte sich an dem Ort in die Wählerlisten eintragen lassen, an dem er 

Zuflucht gefunden hatte oder an dem er sich in Zukunft niederlassen wollte.322 Aufgrund 

dieser Bestimmungen musste damit gerechnet werden, dass die Wahlen zu einem Vorgang 

werden, der nicht nur die Ordnung des neuen Staates festigt, sondern auch die Ergebnisse der 

ethnischen Säuberungen festschreibt. 

Die Erfüllung der wichtigsten Aufgabe eines demokratischen Staates, des Schutzes der 

Menschenrechte seiner Bürger, ist im Anhang 6 geregelt. Im Artikel I dieses Anhangs werden 

die zu schützenden Menschenrechte aufgezählt. Dabei fällt auf, dass die sozialen Rechte, das 
                                                 

320Sie haben zwar eine Chance, ihre Abgeordneten in das Repräsentantenhaus direkt zu wählen, unter 
den gegenwärtigen Umständen ist diese Chance indes eher theoretisch: Die Zahl der Abgeordneten im 
Repräsentantenhaus ist klein, der prozentuale Anteil der Minderheiten wird voraussichtlich auch klein bleiben. 

321Für die ersten Wahlen rechnete die OSZE mit etwa drei Millionen Wahlberechtigten, von denen 
jedoch rund die Hälfte in Folge des Krieges, der ethnischen Vertreibungen und der Fluchtbewegungen nicht 
mehr an dem Ort lebte, an dem sie 1991 registriert worden waren. Etwa 900.000 Wahlberechtigte wohnten als 
Flüchtlinge verstreut in 35 Ländern. Rund 850.000 lebten als Vertriebene in anderen Dörfern und Städten BiHs 
selbst. Vgl. FAZ vom 14.8.1996. 

322Nach Angaben der OSZE entschieden sich rund 300.000 Wähler, in ihrem neuen Wohnort zu 
wählen, davon jedoch nur etwa 50-60.000 auf dem Gebiet der FBH. Siehe FAZ vom 17.8.1996 und vom 
17.9.1996. 
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Recht auf Wohnung, Arbeitsplatz, Mindesteinkommen, usw., darin nicht genannt werden.323  

Um die Respektierung der Menschenrechte zu gewährleisten und die Verfolgung von 

Verstößen zu garantieren, wird eine besondere Menschenrechtskommission eingerichtet. Sie 

besteht aus zwei Organen, dem Amt des Ombudsmannes und der Menschenrechtskammer. 

Der Ombudsmann wird für einen Zeitraum von fünf Jahren von der OSZE bestimmt. In den 

ersten fünf Jahren darf seine Funktion nicht von einem BiH-Staatsbürger oder einem 

Staatsbürger der beiden angrenzenden Nachbarstaaten ausgeübt werden. Der Ombudsmann 

kann auf eigene Initiative Untersuchungen einleiten, hat das Recht auf Einsicht in alle 

offiziellen Dokumente, kann Forderungen an BiH-Regierungsorgane stellen und erstattet bei 

Nichtbeachtung Bericht an den Hohen Repräsentanten.324 

Die Menschenrechtskammer besteht aus 14 Mitgliedern. Davon werden vier von der FBH, 

zwei von der SR und acht vom Komitee der Minister des Europarates ernannt. Sie verfügt 

über ähnliche Zuständigkeiten und Immunitäten wie der Ombudsmann und beschäftigt sich 

primär mit den schwierigeren Fällen von Menschenrechtsverletzungen, bei denen alle 

anderen Rechtsmittel ausgeschöpft sind. Die Menschenrechtskammer führt Anhörungen 

durch und kann verbindliche Entscheidungen treffen. 

 

2.3 Bestimmungen im Kontext der ökonomischen Dimension 

Im Anhang 9 ("Abkommen über die Gründung öffentlicher Unternehmen Bosniens und 

Herzegowinas"), wird die Rekonstruktion der Infrastruktur geregelt. Die Bestimmungen 

sehen die Gründung einer Kommission für öffentliche Unternehmen vor, die in der Lage sein 

werden, die Sorge um kommunale Dienstleistungen, die Energieversorgung, die Post, den 

Transport und Verkehr, usw. zu übernehmen. Die Kommission soll unter der Kontrolle der 

Implementierungsskräfte stehen und über die Gründungsmöglichkeiten, die inneren 

Strukturen und die Finanzierungsquellen der öffentlichen Unternehmen befinden.325 

Zum Rahmen des Dayton-Abkommens, ohne Teil davon zu sein, gehört in diesem 

Zusammenhang auch die Zusage der internationalen Staatengemeinschaft, den 

Friedensprozess in BiH durch eine wirtschaftliche Wiederaufbauhilfe zu stabilisieren. Die 

finanzielle Unterstützung war von Beginn an ein wesentliches Druckmittel der 

                                                 
323Als Korrektur dieser Auslassung kann der Anhang I des Anhangs 4 (Verfassung) mit dem Titel 

"Zusätzliche Abkommen über die Menschenrechte, die man in Bosnien und Herzegowina anwenden wird" 
betrachtet werden, wo u.a. der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von 1966 
genannt wird. 

324Für eine ausführlichere Übersicht über Aufgaben und Möglichkeiten des Ombudsmannes siehe: 
Krizan, Mojmir; aaO., S. 321. Zum Amt des Hohen Repräsentanten siehe Darstellungen unter Punkt IV. 2.5. 

325Siehe Anhang 9, Art. I-IV Dayton-Abkommen. Vgl. auch Krizan, Mojmir; aaO., S. 323f. 
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internationalen Gemeinschaft zur Durchsetzung der Vereinbarungen von Dayton. Nach dem 

Willen der Geberländer sollte die Verteilung und Freigabe der Gelder vom kooperativen 

Verhalten der ehemaligen Kriegsparteien abhängig gemacht werden ("Konditionierung").326 

Auf dem Treffen des Lenkungsausschusses, des "Peace Implementation Council" (PIC), der 

die Umsetzung des Friedensabkommens überprüft, wurden 13 Punkte für einen zweijährigen 

Rahmenplan zur Durchsetzung der zivilen Ziele des Dayton-Abkommens verabschiedet.327 

Dazu gehören u.a.: die Beachtung der Menschenrechte; Presse- und Meinungsfreiheit; 

Schaffung von Bewegungsfreiheit im gesamten Staatsgebiet und die weitere Begrenzung der 

Bewaffnung.328 

Auf der Sitzung der Londoner Aufbaukonferenz am 8./9.12.1995 wurden die Kosten für den 

Wiederaufbau BiHs von der Weltbank auf ca. 5.1 Mrd. US-Dollar veranschlagt.329 Zum 

Auftakt der internationalen Geberkonferenz in Brüssel am 20./21.12.1995 wurde BiH 

offiziell in den internationalen Währungsfond aufgenommen.330 Ziel der Konferenz war es, 

die dringendsten Sofortmaßnahmen zu finanzieren. Zu diesem Zweck zeigte sich die 

internationale Gemeinschaft bereit, im ersten Quartal des Jahres 1996 zusammen 500 Mio. 

US-Dollar zur Verfügung zu stellen.331 Anfang März 1996 verabschiedete die Weltbank das 

erste Hilfspaket für BiH in Höhe von rund 46 Mio. US-Dollar, davon überwiegend 

zinsgünstige Weltbankkredite mit einer Laufzeit von 40 Jahren.332  

Die Geberkonferenz in Brüssel am 13./14.4.1996, bei der die Vertreter der bosnischen Serben 

die Anreise verweigerten, erreichte die Sicherstellung der Finanzierung der noch für 1996 

                                                 
326So beschloss die Bosnien-Kontaktgruppe in Moskau im März 1996, nur diejenigen Kriegsparteien zu 

der im folgenden Monat abgehaltenen Geberkonferenz in Brüssel zuzulassen, die die Vereinbarungen von 
Dayton erfüllt hatten. Vgl. Schlotter, Peter; aaO., S. 31.  

327Dem PIC gehören Vertreter von 43 Staaten, 13 internationalen Organisationen und SFOR an, sowie 
die politischen Führungen von BiH, der FBH und der SR. Siehe hierzu die Ausführungen unter Punkt IV. 3. 

328Als Voraussetzung für die Freigabe der Wirtschaftshilfe werden außerdem genannt: Herstellung der 
öffentlichen Ordnung mit einer unabhängigen Justiz und demokratischen Polizeikräften; Abhaltung von 
Gemeindewahlen 1997 und allgemeinen Wahlen 1998; Erleichterung der Rückkehr und Wiederansiedlung der 
Flüchtlinge und Vertriebenen; volle Zusammenarbeit mit dem Internationalen Gerichtshof bei der Verfolgung 
von Kriegsverbrechern; Schaffung wirtschaftlicher Verbindungen zwischen den einzelnen Teilen Bosnien-
Herzegowinas; Einführung der Marktwirtschaft; Bemühungen um langfristige Versöhnung in der Bevölkerung; 
Wiederherstellung des Schul- und Hochschulsystems und Beseitigung der Minen. Conclusions of the Ministerial 
Steering Board and of the Presidency of Bosnia-Herzegovina, Paris, 14. November 1996. Die Konferenz des 
Peace Implementation Council in London am 4./5. Dezember 1996 bestätigte diesen Aufgabenkatalog und 
koppelte noch einmal deutlich die materielle Unterstützung an die strikte Einhaltung des Dayton-Abkommens 
durch den Gesamtstaat, die Entitäten und die Gebietskörperschaften. London Peace Implementation Conference 
1996, Bosnia and Herzegovina 1997: Making Peace Work, Summary of Conclusions, 5. Dezember 1996. 

329Die BiH-Regierung bezifferte den Finanzbedarf für den Wiederaufbau in den nächsten fünf Jahren 
sogar mit 15 Mrd. US-Dollar. Begründet wurde dies mit den enorm hohen Kriegsschäden von geschätzten 80 
Mrd. US-Dollar, der katastrophalen Lage der Industrie, deren Produktion auf fünf Prozent der Vorkriegszeit 
gefallen sei und einer Arbeitslosigkeit von ca. 75 Prozent gegenüber 1990. FAZ vom 15.4.1996. 

330Vgl. zum folgenden FAZ vom 20.12.1995; 22.12.1995; 25.12.195. 
331Von dieser Summe übernahmen die Europäische Union und die EU-Mitgliedsländer etwa die Hälfte. 
332Auch hier wurde ein Großteil der Gelder von der EU finanziert. 
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geplanten 1.2 Mrd. US-Dollar der Gesamtsumme von 5.1 Mrd.333 Die Finanzierung des 

Restes aus der für die nächsten 3-5 Jahre veranschlagten Gesamtsumme blieb noch offen. Die 

Weltbank legte Planungen vor, nach denen - entsprechend dem Grad der Zerstörung und der 

Bevölkerungsstärke - die Finanzierungshilfen nach einem Schlüssel von 7:3 zwischen FBH 

und SR aufgeteilt werden sollten.334 

Mit Blick auf die zugesagten Summen erscheint das wirtschaftliche Engagement der 

Staatengemeinschaft in BiH durchaus geeignet, einen wirtschaftlichen Wiederaufbau in die 

Wege zu leiten und dadurch den Friedensprozess zu stabilisieren. Die Konditionierung der 

Aufbauhilfe ist - angesichts der denkbaren Strategie aller politischen Kräfte in BiH, den 

Vertrag in der Implementierungsphase im eigenen Interesse nachzubessern bzw. die 

Umsetzung zu blockieren - durchaus notwendig. Allerdings trifft die Zurückhaltung 

finanzieller Unterstützung alle Teile der Bevölkerung, auch diejenigen, die an der Umsetzung 

des Dayton-Abkommens interessiert sind. Sie könnte zudem propagandistisch dazu 

verwendet werden, die Schuld an einer ausbleibenden wirtschaftlichen Konsolidierung der 

internationalen Staatengemeinschaft zuzuschieben.335 

 

2.4 Bestimmungen im Kontext der sozialen bzw. sozialpsychologischen 

Dimension 

In den Bereich der sozialen bzw. sozialpsychologischen Dimension lassen sich die 

Bestimmungen der Anhänge 7 ("Abkommen über Flüchtlinge und Vertriebene") und 8 

("Abkommen über die Kommission zum Schutz von nationalen Denkmälern"), sowie 

Anhang 1A, Art. VIII, Abs. 4; Anhang 3, Art. IX, Abs. 1 und Anhang 4, Art. 2, Abs. 8 

(Bestimmungen zur Verfolgung und Behandlung von Kriegsverbrechern) einordnen. 

Anhang 7 des Dayton-Abkommens enthält ein verbrieftes Rückkehrrecht für alle Flüchtlinge 
                                                 

333Nach offiziellen Angaben wurde etwa die Hälfte der Gelder von der Weltbank (310 Mio. $) und der 
EU (219 Mio. $, wovon die Bundesrepublik 30 % also 70 Mio. $, zu tragen hat) zugesagt. Unterstützung kam 
weiterhin von den USA mit 219 Mio., Japan mit 133 Mio., der Türkei mit 80 Mio. und von Saudi-Arabien mit 
50 Mio. US-Dollar. Zusätzlich versprach die Organisation islamischer Staaten (OIC) die Bereitstellung von 100 
Mio. US-Dollar. FAZ vom 13.4.1996 u. 15.4.1996; taz vom 15.4.1996. 

334Demnach stünden von den bis Ende 1999 veranschlagten 5.1 Mrd. US-Dollar 3.7 Mrd. der FBH und 
1.4 Mrd. der SR zu. 

335Erfahrungsgemäß leidet die Zivilbevölkerung unter solchen Maßnahmen in höherem Maße als die 
Elite, die letztendlich die politische Verantwortung trägt. Es besteht zudem die Gefahr, dass dadurch 
extremistische Gruppierungen gestärkt werden. Die Politik der Konditionierung teilt somit viele Dilemmata, die 
auch der Verhängung von Wirtschaftsembargos zu eigen sind. Zu den Dilemmata von Wirtschaftsanktionen, die 
in diesem Fall übertragbar scheinen, siehe: Damrosch, Lori F.; The Civilian Impact of Economic Sanctions, in: 
dies. (Hrsg.); Enforcing Restraint. Collective Interventions in Internal Confilcts, New York 1993, S.  274-315 
(276, 302); Kulessa, Manfred; Stumpfes Instrument? Zur Problematik der UN-Sanktionen, in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte 48 (1998) 16-17, S. 31-38 (31) und mit tendenziell positiverer Bewertung: Maull, Hanns W.; 
Wirtschaftssanktionen als Instrument der Außenpolitik, in: Link, Werner/ Schwan, Gesine (Hrsg.); Jahrbuch für 
Politik 1991, Baden-Baden 1991, S. 341-367 (362, "Wagenburgeffekt").  
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und Vertriebenen. Es wird ergänzt durch umfangreiche Bestimmungen, u.a. über einen 

Anspruch auf die Rückgabe von Eigentum bzw. auf die Kompensation für verlorenes 

Eigentum. Außerdem ist das Rückkehrrecht in der Verfassung BiHs in Art. II, Abs. 5, 

ausdrücklich festgeschrieben. Beide Parteien verpflichten sich dazu, alle Gesetze und 

Bestimmungen zurückzunehmen, die Personen der anderen Volksgruppe diskriminieren, 

keine Propaganda gegen die andere Volksgruppe mehr zu verbreiten und keine Vergeltung 

durch bewaffnete Organe oder Behörden zu üben. Weiterhin wird allen Rückkehrern volle 

Bewegungsfreiheit gewährt.336 Eine unabhängige Kommission soll ihre Repatriierung 

erleichtern. Sie hat neun Mitglieder, vier aus der FBH, zwei aus der SR und drei, die vom 

Präsident des Europäischen Gerichts für Menschenrechte eingesetzt werden. Sie soll über 

Eigentumsforderungen befinden und kann die erforderlichen Maßnahmen einleiten.337 

Nach dem Inhalt der Regelung ist es ein wichtiges Ziel, den Flüchtlingen und Vertriebenen 

die Rückkehr in ihre Wohnorte und Wohnungen zu ermöglichen.338 Eigentumsübertragungen 

im Zusammenhang mit ethnischen Säuberungen sollen als rechtswidrig betrachtet werden. 

Vor dem Hintergrund, der Entschädigungszahlungen für verlorenes Eigentum, des 

gegenseitigen Hasses der Volksgruppen und der weitgehenden Selbständigkeit der beiden 

Entitäten fällt allerdings die Prognose nicht schwer, dass die Kommission primär die 

Ergebnisse der ethnischen Säuberungen legalisieren wird und diese soweit wie möglich durch 

Ausgleichszahlungen zu kompensieren versucht.339  

In Anhang 8 wird die Bildung einer Kommission zum Schutz von nationalen Denkmälern 

vereinbart, die unter entscheidendem Einfluss der UN-Organisation für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur (UNESCO) stehen soll. Der Zweck der Kommission ist die 

Bewahrung und Erneuerung der Kulturgüter in BiH. Dazu soll sie Institutionen und einzelnen 

Bürgern in beiden Entitäten ermöglichen, Anträge zu stellen mit dem Ziel, einzelne Objekte 

in ihrem Besitz wegen deren kulturellen, geschichtlichen, religiösen oder ethnischen Wertes 

als nationale Denkmäler zu definieren und unter Schutz zu stellen.340 Die Möglichkeit des 

                                                 
336Siehe im einzelnen: Anhang 7, Art. I, Abs. 2-3 Dayton-Abkommen. 
337Die Kommission soll laut Vertragstext das Recht haben alle erforderlichen administrativen Akte 

auszuführen: zu kaufen und zu verkaufen, Hypotheken aufzuerlegen, Immobilien zur Nutzung zu überlassen, 
Entschädigungen anzubieten und auszuzahlen, usw. 

338Art. I, 1 dieses Anhanges lautet: "Alle Flüchtlinge und Vertriebene haben das Recht, frei in ihre 
Wohnungen zurückzukehren. Sie haben das Recht auf Rückgabe ihres Eigentums, dessen sie im Laufe der 
Feindseligkeiten seit 1991 beraubt worden sind ..." 

339In Anbetracht der geschilderten Nachkriegssituation werden nur wenige bereit sein ins "Feindesland" 
zurückzukehren, insbesondere wenn es sich auf der andern Seite der Grenze der Entitäten befindet. Es is t 
anzunehmen, dass sich die Mehrheit für die Legalisierung des bestehenden Zustandes entscheiden wird, z.B. für 
die Nutzung der Entschädigungszahlungen, um ein neues Haus im Gebiet der eigenen Volksgruppe aufzubauen. 
Vgl. Krizan, Mojmir; aaO:, S. 322. 

340Zu solchen Denkmälern sollen Objekte erklärt werden können, für die die Kommission feststellt, 
dass sie "eine große Bedeutung für eine Gruppe von Menschen mit einem gemeinsamen kulturellen, 
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Wiederaufbaus völlig zerstörter Gebäude von hoher kultureller Bedeutung, z.B. von unter 

UNESCO-Schutz gestellten Moscheen, wird dabei nicht angesprochen.341  

Die Bewahrung von Aspekten symbolisch-lebensweltlicher und soziokultureller 

Selbstvergewisserung kann bei der Überwindung von Identitätskrisen in der Bevölkerung 

helfen. Da aber ein Großteil der Symbole eines jahrhundertelangen multikonfessionellen 

Zusammenlebens unwiederbringlich zerstört sind, könnte die Heraushebung spezifischer 

ethnonationaler Denkmäler, die für eine Volksgruppe Identifikationsmerkmale für andere 

hingegen Zeichen eines expansiven Nationalismus sind, die ethnische Separierung und 

Kategorisierung verstärken und der Bildung von multiplen Identitäten im Wege stehen.  

Die strafrechtliche Verfolgung von Kriegsverbrechern ist von zentraler Bedeutung für die 

ideologische Delegitimierung der den Krieg rechtfertigenden ethnischen Nationalismen. Der 

UN-Sicherheitsrat hatte bereits im Februar 1993 einstimmig beschlossen, ein internationales 

Gericht in Den Haag zu schaffen, das Kriegsverbrechen und massive 

Menschenrechtsverletzungen im ehemaligen Jugoslawien ahnden solle.342 Um die 

Nachkriegsgesellschaften zur Auseinandersetzung mit ihrer jüngsten politischen 

Vergangenheit zu bewegen, sowie Sühne und politische Transformation zu ermöglichen, 

wurden im Dayton-Abkommen an verschiedenen Stellen Bestimmungen zur strafrechtlichen 

Verfolgung von Kriegsverbrechern verankert. 

Aus Art. 2, Abs. 8 der Verfassung der Republik von BiH ergibt sich die Verpflichtung, mit 

dem Internationalen Kriegsverbrechertribunal in Den Haag zusammenzuarbeiten und 

entsprechenden Auslieferungsanträgen stattzugeben.343 Im Zusammenhang mit der Rückkehr 

von Flüchtlingen sollen Personen, denen Kriegsverbrechen vorgeworfen werden, aus 

                                                                                                                                                        
geschichtlichen, religiösen oder ethnischen Erbe haben, als da sind Denkmäler der Architektur, der Kunst oder 
Geschichte; archäologische Fundstätten, Gebäudekomplexe und Friedhöfe". Vgl. Anhang 8, Art. VI Dayton-
Abkommen. 

341In Anbetracht der Einschätzung, dass bereits Ende 1992 über 300 Moscheen, mehr als 150 serbisch- 
orthdoxe und weitere 50 katholische Kirchen schwer beschädigt gewesen sein sollen, könnte die fehlende 
Zusage hinsichtlich eines Wiederaufbaus, diese Gebäude zu "gefährlichen Zeugen" des Ethnozids werden 
lassen, die einer Aussöhnung im Wege stehen könnten. Eine solche Aussöhnung sollte der Errichtung von 
Mahnmalen in diesem Fall soweit wie möglich vorausgehen. Siehe zur Schätzung der beschädigten 
Gotteshäuser: Calic, Marie-Janine; aaO., S. 132. 

342Das Besondere ist dabei, dass die Errichtung eines UN-Gerichtshofes nicht die Konsequenz eines 
Friedensschlusses zwischen Siegern und Besiegten (wie nach dem Zweiten Weltkrieg) oder einer 
bedingungslosen Kapitulation ist, sondern Ausdruck des Willens der internationalen Staatengemeinschaft, 
Menschenrechtsverletzungen selbst gerichtlich verfolgen zu lassen und dies nicht allein den souveränen Staaten 
zu überlassen. Zur Entstehung des Haager Kriegsverbrechertribunals vgl.: Partsch, Karl Josef; Der Sicherheitsrat 
als Gerichtsgründer. Zur Entstehung des besonderen internationalen Strafgerichts für Jugoslawien, in: Vereinte 
Nationen 42 (1994) 1, S. 11-17; Greenwood, Christopher; The International Tribunal for Former Yugoslavia, in: 
International Affairs (London) 69 (1993) 4, S. 641-655 und Tomuschat, Christian; Ein Internationaler 
Strafgerichtshof als Element der Weltfriedensordnung, in: Europa-Archiv 49 (1994) 3, S. 61-70. 

343Siehe dazu: Oellers-Frahm, Karin; Das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung 
von Kriegsverbrechern im ehemaligen Jugoslawien, in: Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht 54 
(1994) 2, S. 416-445. 
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öffentlichen Ämtern entlassen, verfolgt und dem internationalen Gerichtshof in Den Haag 

übergeben werden. Nach Anhang 1A, Art. VIII, Abs. 4 Dayton-Abkommen sind solche 

Personen außerdem von der Besetzung der Gemeinsamen Militärkommission (Joint Military 

Commission), in der Probleme beim IFOR-(SFOR-)Einsatz mit Vertretern beider Parteien 

geregelt werden sollen, ausgeschlossen.344 Schließlich bestimmt Anhang 3, Art. IX, Abs. 1 

Dayton-Abkommen, dass diese Personen nicht für öffentliche Ämter kandidieren oder sie 

innehaben dürfen. 

Im Zusammenhang mit dem Kriegsverbrechertribunal ist zu fragen, ob die Aburteilung von 

Kriegsverbrechern Aufgabe eines internationalen Gerichtshofs sein sollte. Diese Vorgehens- 

weise kann zwar für Nachkriegsgesellschaften entlastend wirken und den noch lebenden 

Opern zumindest eine moralische Wiedergutmachung zukommen lassen. Allerdings können 

internationale Gerichte einer Aufarbeitung der Vergangenheit auch im Wege stehen, wenn 

Verfahren vor ihnen von der Mehrheit in der Gesellschaft als "Schauprozesse" oder 

"Siegerjustiz" verstanden werden. Da mit dem Friedensschluss kein Elitenaustausch 

einherging, bedarf diese Vorgehensweise zusätzlich eines besonderen 

Fingerspitzengefühls.345 

 

2.5 Bestimmungen zur zivilen Implementierung der getroffenen Regelungen 

Um die Verwirklichung der genannten Bestimmungen, die die Erneuerung der politischen 

Struktur, der Wirtschaft, und der Kultur des zerstörten Landes vorsehen, zu ermöglichen, 

fordern die Konfliktparteien, mit der Unterzeichnung des Anhangs 10 ("Abkommen über die 

zivile Implementierung des Friedensabkommens"), die Ernennung eines Hohen 

Repräsentanten (HR) der Vereinten Nationen (UN) und der Europäischen Union (EU).346 

Seine Aufgabe soll es sein, die Aktivitäten der verschiedenen Organisationen und Gremien zu 

koordinieren und zu überwachen, die UNO, die EU, die USA, die Russische Föderation und 

andere interessierte Regierungen und Organisationen über den Fortgang der Implementierung 

                                                 
344Die Kommission behandelt als Konsultativorgan Beschwerden, Fragen oder Probleme, die der 

Lösung durch den Befehlshaber IFOR/SFOR bedürfen. Die Kommission setzt sich aus dem Befehlshaber IFOR 
und den ranghöchsten militärischen Befehlshabern jeder Partein in BiH zusammen. 

345Daher sollte in Den Haag unter allen Umständen der Eindruck vermieden werden, dass in einseitiger 
Weise überwiegend Straftäter einer bestimmten Volksgruppe verfolgt werden. Vgl. zu der gesamten 
Problematik die Darstellung von Thornberry, Cedric; Saving the War Crimes Tribunal, in: Foreign Policy 
(1996) 104, S. 72-85. 

346In Art. I, Abs. 1 dieses Anhangs bringen die Parteien zum Ausdruck, sich darüber verständigt zu 
haben, dass die Verwirklichung des zivilen Aspekts der Friedenslösung ein breites Register an Aktivitäten 
umfassen wird und bestätigen damit die zuvor getroffenen Regelungen. Als Aufgaben werden in diesem 
Zusammenhang u.a. die Erneuerung der Infrastruktur, die Etablierung von politischen und 
Verfassungsinstitutionen, die Förderung der Rückkehr der Flüchtlinge, usw. genannt. 
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des Friedensabkommens zu informieren und dem Peace Implementation Council (PIC) 

vorzusitzen.347 Wenn erforderlich kann der Hohe Repräsentant den Gemeinsamen 

Militärausschuss beraten und dem PIC untergeordnete Gremien ins Leben rufen. Innerhalb 

von BiH ist der Hohe Repräsentant die höchste Instanz für die Interpretation des Inhalts von 

Anhang 10.348 Entsprechend der zivilen Ausrichtung der Aufgaben, die langfristig den 

Aufbau einer modernen liberal-demokratischen Verfassungsordnung in BiH ermöglichen 

sollen, besitzt der Hohe Repräsentant keine Weisungsbefugnis gegenüber IFOR/SFOR und 

soll sich nicht in die Durchführung militärischer Operationen einmischen.349 

 

2.6 Bewertung: Das Dayton-Abkommen kann nur bedingt als adäquate 

Konfliktlösung gelten 

Das Friedensabkommen von Dayton weist Bestimmungen im Rahmen aller vier Dimensionen 

der Friedenskonsolidierung auf, wobei insbesondere die Regelungen im 

sicherheitspolitischen und im ökonomischen Bereich als tendenziell gute Antworten auf die 

Herausforderungen der Nachkriegsgesellschaften erscheinen. 

Die schwer greifbare, aber bedeutsame sozial-psychologische Dimension wird von den 

Regelungen des Abkommens nur in geringem Maße erfasst.  

Die Bestimmungen im Kontext der (macht-)politischen Dimension lassen deutliche 

Ansatzpunkte für zukünftige Problemfelder erkennen; dies gilt vor allem in bezug auf die 

Konstruktion der politischen Struktur. Ein Grundproblem des Friedensabkommens ist seine 

Janusköpfigkeit. Einerseits akzeptiert es die vom Krieg geschaffenen Realitäten, nämlich die 

Aufteilung BiHs nach ethnischen Kriterien, andererseits hält es programmatisch an der 

Unteilbarkeit des Staates fest.350 Daraus ergibt sich in konzeptioneller Hinsicht der Versuch, 

dissoziative und assoziative Lösungsstrategien miteinander zu verbinden. Diese 

Vorgehensweise erscheint von den theoretischen Überlegungen her durchaus sinnvoll, es ist 

allerdings fraglich, ob sich die diametralen Elemente in der Praxis umsetzen lassen.  

Die dissoziativen Elemente ermöglichen eine Milderung des individuellen und kollektiven 

Sicherheitsdilemmas, dass infolge der, mit Ethnizität einhergehenden, innerstaatlichen 

Anarchie entstanden ist. Die internationale militärische Präsenz ist ein Garant für Sicherheit, 
                                                 

347Das Büro des Hohen Repräsentanten (Office of the High Representative, OHR) informiert seit dem 
8.5.1996 auch über das Internet über den Fortgang der Implementierung. Siehe hierzu: OHR Bulletin, http:// 
www.ohr.int/bulletins. 

348UN-Resolution Nr. 1031, vom 15.12.1995. Vgl. auch: Krizan, Mojmir; aaO., S. 317f. 
349Das Amt wurde zunächst von Carl Bildt und wird z.Z. von Carlos Westendorp ausgeübt. 
350Vgl. Liese, Andrea/ Schneckener, Ulrich; Friedenskonsolidierung: Erfahrungen in Kambodscha und 

Bosnien-Herzegowina, in: Jäger, Uli, u.a. (Hrsg.); Jahrbuch Frieden 1997. Konflikte, Abrüstung, Friedensarbeit, 
München 1996, S. 126-139 (132) und Schlotter, Peter; aaO., S. I. 



   97

damit aber auch für Abgrenzung.  

Die assoziativen Elemente dienen dem Ziel, die Integration zu fördern und dadurch 

langfristig eine demokratische Gesellschaft aufzubauen, die zivile Formen des 

Konfliktaustrags ermöglicht. Angesichts der Ethnisierung des politischen Lebens, erscheinen 

die hierzu getroffenen Regelungen nur bedingt geeignet, um friedliche Integration und 

dauerhafte Stabilität zu gewährleisten. Die tragenden Elemente der Verfassungskonstruktion 

für BiH sind ein verschachtelter Staatsaufbau, Machtteilung und Proporz auf ethnischer 

Grundlage nach dem Muster einer Konkordanzdemokratie. Sie weist damit eine auffällige 

Ähnlichkeit mit der ehemaligen jugoslawischen Verfassung von 1974 auf. Starke 

Teileinheiten unter einer schwachen Zentralregierung haben damals zur Konfliktentstehung 

beigetragen. Diesmal soll die Konstruktion allerdings auf der Grundlage einer 

demokratischen Gesellschaft beruhen, was, mit Blick auf die theoretischen Vorüberlegungen, 

eine sinnvolle Konfliktlösung im Rahmen der Friedenskonsolidierung darstellt.351 Die 

Existenz einer demokratischen Gesellschaft ist aber eine Zielvorstellung für die Zukunft, die 

durch die Etablierung von demokratischen Institutionen und Strukturen erreicht werden soll. 

Angesichts der Hassbedingten tiefgreifenden gesellschaftlichen Spaltung, erscheint es 

fraglich, ob die politischen Akteure, durch das Vorhandensein von demokratischen 

Institutionen, selbst in einen Demokratisierungsprozess und zivile Formen des 

Konfliktaustrags einsozialisiert werden können. Die ethnische "checks and balances 

Konstruktion" kann selbst bei bestem Willen zur Zusammenarbeit nur schwer funktionieren 

und bietet jederzeit Anlass und Möglichkeiten zu endlosen Auseinandersetzungen und 

gegenseitiger Blockade, wenn die Bevölkerungsgruppen der Durchsetzung eigener 

Überzeugungen und Interessen habituell einen höheren Rang einräumen als der 

Verwirklichung einer gemeinsamen, friedlichen Gestaltung des Zusammenlebens.352 Anstatt 

interne Konfliktlösungsprozesse anzustoßen, könnte sich durch die Regelungen neues 

Konfliktpotential entwickeln. Die Ablösung der UN-Friedenstruppen durch die IFOR versetzt 

die internationale Staatengemeinschaft zwar rein technisch in die Lage die Einhaltung von 

Vertragsbedingungen zu erzwingen, allerdings ist die politische Frage, ob und wie diese 

Sanktionsmittel tatsächlich eingesetzt werden, in dem Abkommen offengeblieben. Daher 

kann das Friedensabkommen von Dayton, aufgrund problematischer inhaltlicher 

Bestimmungen, nur bedingt als adäquate Konfliktlösung gelten. 

                                                 
351Siehe die Überlegungen zur Konkordanzdemokratie als denkbare Konfliktlösung für multiethnische 

Gesellschaften unter Punkt III. 3.2.1. 
352Schlotter, Peter; aaO., S. I. 
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3. Grundzüge der Implementierung des Dayton-Abkommens 

Im Hinblick auf die Beurteilung der Chancen für eine Friedenskonsolidierung in BiH ist als 

nächstes zu prüfen, ob das Abkommen eine Konflikttransformation ermöglicht. Dazu soll 

durch eine Bilanzierung der bisherigen Implementierung untersucht werden, inwieweit die 

Transformation voranschreitet, durch welche Faktoren sie in der Praxis beeinflusst wird und 

welche Rückschlüsse sich daraus für die Friedenskonsolidierung ziehen lassen. 

Mit Blick auf die Implementierung der getroffenen Regelungen ist es analytisch sinnvoll, 

zwischen der militärischen und der zivilen Komponente des Abkommens zu unterscheiden. 

Im folgenden Abschnitt werden den einzelnen Komponenten die wesentlichen 

Regelungsbereiche zugeordnet und dargestellt, welche Akteure an der Implementierung 

welcher Bestimmungen hauptsächlich beteiligt waren bzw. sind und welcher Zeitansatz ihren 

Bemühungen zugrunde liegt. Vor dem Hintergrund dieser Betrachtungskriterien wird 

versucht, das Vorgehen in einzelne Sequenzen zu unterteilen, um so die bisherige 

Implementierung in ihren Grundzügen darzulegen. 

 

3.1 Die Implementierung der militärischen Komponente 

Die militärische Komponente des Dayton-Abkommens umfasst im wesentlichen die 

Trennung und Entwaffnung der Konfliktparteien und ist auf die militärische Absicherung des 

Friedensprozesses ausgerichtet. Diese obliegt primär der NATO-geführten I/SFOR und lässt 

sich bisher in drei Phasen unterteilen. Die erste Phase ist in Anhang 1A, Art. I Dayton-

Abkommen festgeschrieben, wonach die Zuständigkeit zur Implementierung der 

militärischen und territorialen Bestimmungen zunächst einer multinationalen militärischen 

Implementierungstruppe (IFOR) übertragen wird. Sie soll Land-, Luft- und Seestreitkräfte 

von NATO-Mitgliedsstaaten und Nicht-Mitgliedsstaaten umfassen und durch ein Mandat des 

UN-Sicherheitsrates zur Umsetzung der in Anhang 1A getroffenen Vereinbarungen 

autorisiert werden.353 Mit der Resolution Nr. 1031 vom 15.12.1995 ermächtigte der 

Sicherheitsrat die NATO, die in Anhang 1A und 2 vorgesehenen Aufgaben von IFOR zu 

übernehmen und insbesondere die Umsetzung aller in Anhang 1A enthaltenen 

Verpflichtungen der Konfliktparteien zu überwachen, sowie auf der Grundlage von Kapitel 

VII UN-Charta mit bewaffneter Gewalt durchzusetzen. Das Mandat wurde zunächst für 12 

Monate erteilt. Die Resolution legte aber fest, dass ein Jahr nach Transfer of Authority (TOA) 

                                                 
353Siehe zu den entsprechenden Auflagen für die Konfliktparteien Abb. 6. Die graphische Darstellung 

verdeutlicht die für die Umsetzung vorgesehenen Fristen. 



   99

über eine Weiterführung der Operation, auf Empfehlung der teilnehmenden Staaten und des 

Hohen Repräsentanten, im UN-Sicherheitsrat zu entscheiden sei.354 An der insgesamt 60.000 

Mann starken Implementierungstruppe beteiligten sich neben den 16 NATO-Staaten vierzehn 

weitere Länder.355 Die Operation erfolgte gemäß Anhang 1A unter der politischen Kontrolle 

des Nordatlantischen Rates.  

Nach Ablauf der Jahresfrist wurde IFOR, auf Grundlage der UN-Resolution 1088 vom 12.12. 

1996, durch eine multinationale Stabilisierungstruppe (SFOR) unter "Unified Command and 

Control" abgelöst und die Truppenstärke auf ca. 31.000 Mann reduziert. Das für 18 Monate 

erteilte Mandat ermächtigte SFOR, alle zur Durchsetzung der Anhänge 1A und 2, 

notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Dieser SFOR-Einsatz bildete die zweite Phase der 

militärischen Absicherung. 

Mit der am 15.06.1998 verabschiedeten Resolution 1174 erteilte der UN-Sicherheitsrat einer 

SFOR-Folgeoperation das Mandat für weitere 12 Monate, womit die militärische 

Absicherung des Friedensprozesses in BiH in ihre dritte Phase ging.356 Als Hauptaufgabe der 

NATO wird dabei die Abschreckung von Feindseligkeiten genannt. 

Die Erfüllung der militärischen Vereinbarungen konnte von der NATO-geführten 

Implementierungstruppe innerhalb der im Dayton-Abkommen festgelegten Fristen 

durchgesetzt werden. Dies ist einerseits auf die Kriegsmüdigkeit der Konfliktparteien und die 

erdrückende militärische Übermacht von IFOR zurückzuführen.357 Im Krieg haben es die 

Kriegsgegner gelernt, die Sprache der militärischen Gewalt zu verstehen. Andererseits stellte 

die durch IFOR überwachte Abgrenzung der Entitäten für die Konfliktparteien in Aussicht, 

dass man das Ziel der ethnischen Trennung doch noch erreichen könnte, weshalb diese kaum 

Widerstand leisteten.358  

Nach der von IFOR durchgesetzten Implementierung der militärischen Bestimmungen des 

Dayton-Abkommens, dient der SFOR-Einsatz im wesentlichen der Abschreckung von neuen 

Feindseligkeiten. Dazu überwacht SFOR die inter-ethnische Grenze, unterstützt die 

                                                 
354SR/Res/ 1031 vom 15.12.1995, Ziffer 21. 
355Darunter waren Rußland, Ägypten, Bangladesch, Estland, Finnland, Lettland, Litauen, Pakistan, 

Polen, Schweden, Malaysia, Österreich, Tschechien und die Slowakei. Die Bundesrepublik Deutschland war mit 
ca. 4000 Soldaten an der Operation beteiligt. Ein Großteil war in Kroatien eingesetzt und kümmerte sich um 
Logistik, Transport, Technik und medizinische Versorgung. In BiH waren Pioniereinheiten mit dem Bau von 
Brücken und Straßen beauftragt. Zur Truppenstellung und Unterteilung des Operationsgebietes siehe: 
Bundesministerium der Verteidigung. Presse- und Informationsstab, Referat Öffentlichkeitsarbeit (Hrsg.); 
Maßnahmen zur Absicherung des Friedensvertrages für Bosnien-Herzegowina, Stand 16. 12.1995, S. 14-16. 

356Siehe hierzu: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Referat Auswärtiges und 
Verteidigung (Hrsg.); Der IFOR- und SFOR-Einsatz, Stand: Juli 1998, S. 30. 

357Vgl. Schlotter, Peter; aaO., S. 2. 
358Krizan, Mojmir; Der widerspenstige "Friedensprozess". Bosnien und Herzegowina zwei Jahre nach 

der Unterzeichnung des Friedensabkommens von Dayton, in: Osteuropa 48 (1998) 1, S. 56-78 (61). 
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Minenräumaktion des Mine Action Centre der UN (UNMAC) in Sarajewo und setzt die 

Abrüstungsbestimmungen für die Streitkräfte in Bosnien durch.359  

Während im Rahmen des IFOR-Einsatzes betont wurde, dass die Mission der NATO nicht 

ausfasern und Aufgaben annehmen dürfe, die in den zivilen Strukturen angesiedelt werden, 

war in der zweiten Phase der militärischen Absicherung eine Aufgabenerweiterung 

feststellbar.360 Neben die generelle Abschreckung von Feindseligkeiten, trat der Schutz der 

internationalen Regierungsorganisationen (IGOs) und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) 

und Maßnahmen zur Förderung der Rückführung von Flüchtlingen. SFOR-Einheiten haben 

in den ersten sechs Einsatzmonaten 64 Brücken, 2500 km Straßen und Hunderte Kilometer 

Eisenbahnstrecke wiederhergestellt. Die IFOR verweigerte mit Hinweis auf die strikt 

militärische Natur ihrer Aufgaben und die Gefahr bewaffneter Auseinandersetzungen, die die 

gesamte Mission in Frage stellen könnten (mission creep), jegliche Hilfestellung bei der 

Durchsetzung des Rechts auf Rückkehr von Flüchtlingen und bei der Festnahme gesuchter 

Personen.361 Im Zuge des SFOR-Einsatzes hingegen gelangte die Staatengemeinschaft zu der 

Überzeugung, dass eine enge Verschränkung von ziviler und militärischer Implementierung 

eine Triebfeder für Fortschritte im gesamten Friedensprozess darstelle.362 Dementsprechend 

wirkte SFOR in den Jahren 1997-98 verstärkt an der Implementierung der zivilen 

Komponente des Dayton-Abkommens mit und machte die Konsolidierung von Frieden, 

Sicherheit und Ordnung im weiteren Sinne, zu einem wesentlichen Bestandteil ihres 

Aufgabenbereichs.363 In diesem Zusammenhang kam es seit Mitte 1997 zur Verhaftung 

mutmaßlicher Kriegsverbrecher durch SFOR-Einheiten und zur Wiedereröffnung 

verschiedener regionaler Flughäfen zum Zwecke des kommerziellen Luftverkehrs im Wege 

ziviler Kooperationsabkommen mit SFOR.364 Außerdem trug SFOR durch die Unterhaltung 

                                                 
359Am 21. November 1997 gab das Bundesministerium der Verteidigung bekannt, dass insgesamt mehr 

als 6500 schwere Waffensysteme vernichtet wurden. Deutsche SFOR-Soldaten wirkten zusammen mit 
französischen Experten an der Zerstörung von 2500 Panzern, Artilleriegeschützen und Mörsern mit. Siehe auch: 
Michael, Rüdiger; Perspektiven des SFOR-Einsatzes, in: IFDT 1/98, Streitkräfte und Friedenssicherung, unter: 
http://www.bundeswehr.de/presse/ifdt/ifdt-1-98_michael.htm. 

360Siehe Krizan, Mojmir; aaO.; S. 62. 
361Vgl. Zumach, Andreas; aaO., S. 90f. 
362Siehe hierzu: PrMitt AA, 16.12.1997. Erklärung des Bundesministers des Auswärtigen Dr. Klaus 

Kinkel in der Sitzung der NATO-Außenminister am 16.12.1997 in Brüssel zur Implementierung der 
Friedensvereinbarung von Dayton und zur Frage einer möglichen SFOR-Folgeoperation nach Ablauf des 
SFOR- Mandats Ende 1998. Vgl. entsprechende Erklärung des Nordatlantischen Rates bei einem Treffen am 08. 
Juli in Madrid, in: OHR-Bulletin No. 54, vom 15.07.1997, S. 5, unter: 
http://www.194.215.227.4/bulletins/b9707 15.htm. 

363Richard Holbrooke betonte in diesem Kontext, dass die Führung der USA unerlässlich sei. Vgl. 
Ders.; Amerikanische Führung ist unerlässlich für den Frieden, in: FAZ, vom 21.2.1997. 

364Zur Festnahme von Kriegsverbrechern siehe exemplarisch OHR-Bulletin No. 54; aaO., S. 1.Laut 
Anhang 1A, Art. VI, Abs. 9 Dayton-Abkommen hat der I/SFOR-Befehlshaber die alleinige Autorität, 
Regelungen für die Nutzung des Luftraums festzulegen. Die von SFOR gewählte Form der zivil-militärischen 
Kooperation ist für die Situation zwar angemessen, steht aber im Widerspruch zu der von IFOR propagierten 
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eines eigenen Musik- und Informationssenders zur Verbreitung überparteilicher Nachrichten 

und zur Neugestaltung der Medienlandschaft bei.365 

Zur militärischen Komponente im weiteren Sinne ist auch Anhang 1B, das Abkommen über 

regionale Stabilisierung, zu rechnen. Das Abkommen legt den Konfliktparteien 

Importbeschränkungen für schwere Waffen innerhalb bestimmter Zeiträume auf und verfügt, 

dass die Parteien, bis zum Ablauf von 180 Tagen nach seinem Inkrafttreten, Verhandlungen 

über gegenseitige Rüstungskontrolle und zur Festlegung künftiger Obergrenzen 

abgeschlossen haben sollen. Gemäß des Abkommens sollen Verhandlungen und spätere 

Kontrollen unter der Schirmherrschaft der OSZE stattfinden.366  

Die entsprechenden Verhandlungen zur Feststellung der Bestände und Festlegung künftiger 

Rüstungsobergrenzen haben im vorgesehenen Zeitrahmen stattgefunden und wurden mit den 

in Wien am 26. Januar 1996 und in Florenz am 4. Juni 1996 unterzeichneten Vereinbarungen 

besiegelt. Das Ergebnis ist allerdings fragwürdig. Denn anstatt in Wien eine vollständige 

Entmilitarisierung oder zumindest Obergrenzen durchzusetzen, die bei allen Vertragsparteien 

Abrüstungsschritte in sämtlichen Waffenkategorien und/oder eine Umrüstung auf reine 

Defensivfähigkeiten erforderlich gemacht hätten, ließen die fünf Kontaktgruppenstaaten 

Obergrenzen vereinbaren, die bei einigen Waffenkategorien eine erhebliche Aufrüstung 

erlauben, insbesondere in der FBH (siehe Abb. 8 auf der folgendenden Seite). Dies entsprach 

dem Interesse amerikanischer Rüstungsfirmen, die maßgeblich an dem von der Clinton-

Administration begonnenen Programm zur Aufrüstung und Ausbildung der 

Föderationsstreitkräfte beteiligt sind. Dabei besteht die Gefahr, dass dieses mit der 

Zielsetzung einer "Stabilität durch militärisches Gleichgewicht" begründete Programm zu 

einem neuen Rüstungswettlauf in der Region und damit zur Destabilisierung beiträgt.367 Die 

Bewaffnung erscheint als eine Art von Pfand für einen längeren Verbleib der militärischen 

Implementierungskräfte in BiH.368 

                                                                                                                                                        
Vorgehensweise. 

365Siehe hierzu OHR-Bulletin No. 33, vom 17.01.1997, S. 7, unter: 
http://194.215.227.4/bulletins/b9701 17.htm und OHR-Bulletin No. 59, vom 05.09.1997, S. 4, unter: 
http://194.215.227.4/bulletins/b970905.htm. 

366Siehe zu den Fristen die Darstellung unter Punkt IV. 2.1. 
367Das Arm and Equip-Programm sollte nach der Vorstellung der Clinton-Administration zugleich dem 

von ihr befürchteten wachsenden Einfluss des Irans auf die Regierung und Streitkräfte Bosniens vorbeugen.  
Vgl. Zumach, Andreas; aaO., S. 89f; Krizan, Mojmir; aaO., S. 62; Calic und Marie-Janine; Szenarien einer 
postjugoslawischen Zukunft, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 42,1 (1997) 1, S. 58-65 (61). 

368Vgl. Bonnart, Frederick; Bosnia Needs Fewer Arms, Not More, in: IHT, vom 12.9.1996. 
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Abb. 8: Übersicht zu den Rüstungskontrollvereinbarungen 
Reduzierungsverpflichtung Bestände  

Daten März 
1996 

Obergrenze  
gemäß Artikel IV        absolut in Prozent 

Möglicher 
Aufwuchs 

Kampfpanzer 
 

     

BR Jugoslawien 
 

1.365 1.025 340 24,9

Kroatien 
 

196 410 214

FBH 
 

106 273 167

SR 
 

312 137 175 56

Gepanzerte 
Gegefechtsfahr-
zeuge 
BR Jugoslawien 
 

828 850 22

Kroatien 
 

98 340 242

FBH 
 

35 227 192

SR 
 

89 113 24

Artilleriewaffen 
ab 75mm 
BR Jugoslawien 
 

4.560 3.750 810 17,8

Kroatien 
 

3.437 1.500 1.937 56,4

FBH 
 

2.060 1.000 1.060 51,5

SR 
 

1.069 500 569 53,2

Kampfluftfahr-
zeuge 
BR Jugoslawien 
 

207 155 52 25,1

Kroatien 
 

12 62 50

FBH 
 

0 41 41

SR 
 

22 21 1 4,5

Abwehrhub-
schrauber 
BR Jugoslawien 
 

63 53 10 15,9

Kroatien 
 

8 21 13

FBH 
 

8 14 6

SR 
 

9 7 2 22,2

Gesamt: 14.484 10.499 4.956 971
Bilanz bzgl. 
Gesamtzahl 3.985 27,5
Quelle: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Referat Auswärtiges und Verteidigung: Der IFOR- 
und SFOR-Einsatz, Stand: Juli 1998, Anlage I. 
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3.2 Die Implementierung der zivilen Komponente  

Hinter dem Begriff der zivilen Komponente des Dayton-Abkommens verbirgt sich ein 

facettenreiches Bündel einzelner, zum Teil miteinander verwobener Aspekte, die der 

Gestaltung und Regelung ziviler Lebensbereiche dienen. Im Vordergrund der Bemühungen 

stehen der Bereich des Aufbaus ziviler staatlicher Institutionen, mit dem der Bereich 

demokratischer Wahlen eng verbunden ist, der Bereich des wirtschaftlichen Wiederaufbaus 

und der Bereich der Flüchtlingsrückkehr. Die Implementierung der vielschichtigen zivilen 

Komponente stellt sich als eine hochgradig komplexe Aufgabe dar, die die Beteiligung einer 

Vielzahl von IGOs und NGOs erforderlich macht. Zu den wichtigsten zählen die EU, die 

OSZE und die UNO mit ihren Unterorganisationen. Mehr als vierzig Staaten haben sich bereit 

gefunden, an der zivilen Implementierung des Friedensabkommens mitzuwirken. Um sich bei 

der Vorgehensweise abzustimmen, haben sich Vertreter dieser Staaten, zusammen mit 

Vertretern von ungefähr einem Dutzend internationaler Organisationen, hohen politischen 

Repräsentanten der Unterzeichner aus BiH und der I/SFOR zu dem Rat zur Durchsetzung des 

Friedensabkommens (Peace Implementation Council, PIC) zusammengeschlossen.369 Der 

PIC, dem die wichtigsten Geberländer angehören, stellt die mächtigste 

Letztentscheidungsinstanz hinsichtlich der friedenskonsolidierenden Maßnahmen in BiH dar. 

Ein ständiger Lenkungsausschuss bildet das zentrale Handlungsorgan des PIC. In bezug auf 

den Friedensprozess in BiH füllt der PIC den symbolischen Begriff der "internationalen 

Staatengemeinschaft" mit Leben. Die Hauptverantwortung für die Umsetzung der zivilen 

Aspekte liegt, nach mehrheitlicher Meinung der Staatengemeinschaft, bei den Autoritäten von 

BiH selbst.370  

Faktisch obliegt der politische und ökonomische Wiederaufbau federführend der 

Europäischen Union (EU). Unter Verwendung einer gemischten Strategie aus 

wirtschaftlichem Anreiz und Druck gelang es ihr, die in der Verfassung vorgesehenen 

politischen Institutionen formell zu installieren. Die Schaffung der erforderlichen gesetzlichen 

Regelungen geht aber nur langsam voran. Die mit Verzögerung etablierten Institutionen 

arbeiten nur schwerfällig. Eine besondere Herausforderung stellt dabei die FBH dar. Die 

muslimisch-kroatische Föderation kam 1994 nur mit Schützenhilfe aus Washington zustande 

und ist eine Fiktion geblieben.371 Ein wichtiges Einflussmittel der Implementierungskräfte 

                                                 
369Siehe hierzu: Krizan, Mojmir; Zerbrechliche Hoffnungen, aaO., S. 318. 
370Vgl. Report of the High Representative for Implementation of Bosnian Peace Agreement to the 

Secretary-General of the United Nations, 16. Okt. 1997, S. 1; unter: http://194.215.227.4:81/reports/r971016a. 
htm. 

371Siehe hierzu: Raffone, Paolo; Der Weg nach Dayton, in: Blätter für deutsche und internationale 
Politik 41,1 (1996) 2, S. 231-240 (236); Reuter, Jens; Die politische Entwicklung in Bosnien-Herzegowina, in: 
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sind die regulären diplomatischen Kontakte und die Sonderbeauftragten, die von westlichen 

Staaten ernannt werden, um in konkreten Problembereichen den Aufbau ziviler Institutionen 

voranzubringen.372 Besondere Bedeutung kommt dem Hohen Repräsentanten (HR) der UN 

und EU zu, dessen Bestellung durch Anhang 10, Art. I Dayton-Abkommen festgelegt und 

durch Resolution des UN-Sicherheitsrates bestätigt und unterstützt wird.373 Er soll den zivilen 

Aufbau fördern, koordinieren und kontrollieren. In seinen Aufgabenbereich fällt die Lösung 

von Problemen im Zusammenhang mit Menschenrechten, Rückkehr der Flüchtlinge, 

Koordination der Aktivitäten verschiedener Hilfsorganisationen, usw.374 Der HR kann zur 

Erfüllung seiner Aufgaben verschiedene Unterorganisationen und Gremien schaffen, die ihn 

in spezifischen Bereichen unterstützen.375 Seine Handlungsfähigkeit ist im wesentlichen von 

der Kompetenzausstattung durch den PIC abhängig, dem er vorsitzt und über den Fortgang 

des Friedensprozesses Bericht erstattet. Der ehemalige schwedische Regierungschef Carl 

Bildt, der als erster für dieses Amt bestellt wurde und es für etwa ein Jahr ausübte, beklagte 

seine geringe Weisungsbefugnis, weshalb eine echte Koordination nicht zu gewährleisten sei 

und der politische und wirtschaftliche Wiederaufbau verzögert wurde.376 Der Hohe 

Repräsentant ist zwar die höchste Instanz für Auslegung von Anhang 10 über die zivilen 

Aspekte der Umsetzung des Friedensabkommens, allerdings dauerte es annähernd zwei Jahre, 

bis er tatsächlich mit der für die Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen 

Rechtsfähigkeit ausgestattet wurde.377 Auf der PIC-Konferenz vom 9./10. Dezember 1997 auf 

dem Petersberg bei Bonn wurde beschlossen, dass die Stellung des Hohen Repräsentanten als 

zentrale Instanz der zivilen Implementierung gestärkt wird, was von dem Nachfolger Bildts, 

dem Spanier Carlos Westendorp begrüßt wurde.378  

                                                                                                                                                         
Südosteuropa 47 (1998) 3-4, S. 97-116 (115) und FAZ, vom 12.4.1995; 15.11.1995; NZZ, vom 21./22.12.1996 
und FAZ, vom 10.2.1997. 

372Hier ist z.B. der Sonderbeauftragte für Brcko, Robert Farrand , zu nennen. Als internationaler 
Supervisor überwacht er die Implementierung des Dayton-Abkommens in Brcko und die lokalen politischen 
Institutionen, bis über den zukünftigen Status der Stadt entschieden wurde. Vgl. OHR-Bulletin No. 37, vom 18. 
Februar 1997, S. 1, unter: http://194.215.227.4/bulletins/b970218.htm. 

373Vgl. SR/Res/ 1031 vom 15.12.1995, Ziffer 26 u. 27. 
374Siehe Krizan, Mojmir;  Der widerspenstige "Friedensprozess", aaO., S. 62. 
375Anhang 10, Art. II, Abs. 8 Dayton-Abkommen. 
376Vgl. Silber, Laura/ Clark, Bruce; Bildt puts aid pressure on Bosnia, in: Financal Times, vom 

30.10.1996. 
377Die Frage der genauen Befugnisse des internationalen zivilen Hohen Repräsentanten, insbesondere 

gegenüber der IFOR, führte bereits während der Dayton-Verhandlungen zu heftigen Positionsdifferenzen 
zwischen den Kontaktgruppen-Staaten. "Während es den Europäern besonders darum ging, die politische 
Kontrolle des NATO-Rates über den IFOR-Befehlshaber und sein Verhältnis zum Hohen Repräsentanten 
deutlich zu formulieren, versuchten die Amerikaner, die schon im ersten Entwurf angelegte ausschließliche 
Autorität des militärischen Befehlshabers festzuschreiben." Rühl, Lothar; Die Verhandlungen von Dayton aus 
Bonner Sicht. Amerikanisches Lavieren und westliche Differenzen, in: NZZ, vom 09.10.1998. 

378Vgl. PrMitt AA, vom 16.12.1997. Westendorp, der von einem "Wendepunkt im Dayton-
Friedensprozess" sprach, kann künftig Fristen setzen und auch ohne Einvernehmen mit den Konfliktparteien 
Entscheidungen nach den Vertragsbestimmungen herbeiführen. Vgl. Michael, Rüdiger; aaO., S. 1; The 
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Der Bereich des wirtschaftlichen Wiederaufbaus, der, wie bereits dargelegt, nicht explizit im 

Dayton-Abkommen geregelt ist, kann dennoch in diesem Zusammenhang zur zivilen 

Komponente gerechnet werden. Die Koordination und Vergabe der auf den einzelnen 

Geberkonferenzen zugesagten Wirtschaftshilfe sollte ursprünglich primär bei der Weltbank 

liegen. Als politisches Projekt waren die Wirtschaftsprogramme der Weltbank von Anfang an 

mit strukturpolitischen Auflagen verknüpft, über deren Einhaltung eine dreiköpfige 

Wirtschaftsabteilung im Büro des Hohen Repräsentanten (OHR) wachen sollte.379 Der große 

politische Aufwand um die Aufbauhilfe verzögerte vielfach die Freigabe der Gelder und 

wirkte sich z.T. kontraproduktiv aus. Da insbesondere islamische, aber auch andere 

Geberländer die Koordination der Wiederaufbauprojekte nicht allein der Weltbank überlassen 

wollten, wurde Wirtschaftshilfe frühzeitig "bilateral" geleistet. Eine besondere Bedeutung 

beim wirtschaftlichen Wiederaufbau kommt der EU zu, deren International Management 

Group (IMG) verschiedene Aufbauprojekte, unter Beibehaltung der Strategie der 

Konditionierung, koordiniert und kontrolliert.380 Insgesamt sind am wirtschaftlichen 

Wiederaufbau zahlreiche Kräfte, darunter einige NGOs, in vielen Einzelprojekten beteiligt. 

Das Büro des Hohen Repräsentanten ist mit verschiedenen Untergruppen an der Koordination 

des Wiederaufbaus beteiligt. Der Economic Task Force (ETF) kommt dabei die Aufgabe zu, 

die internationale Gemeinschaft über alle wirtschaftlichen Aspekte und Streitpunkte zu 

informieren.381  

Nach den Planungen der Weltbank belaufen sich die Kosten für den wirtschaftlichen 

Wiederaufbau in den ersten drei Jahren auf 5.1 Mrd. US-Dollar. Die Gelder sollten vorrangig 

in Infrastrukturprojekte fließen. Eine sinnvolle Sequenzierung des Wiederaufbaus erscheint 

aufgrund der Vielzahl von Akteuren und Einzelprojekten nicht möglich. In bezug auf die 

Umsetzung der ursprünglichen Planungen ist aber feststellbar, dass der Wiederaufbau 

besonders in den Jahren 1996 und 1997 nicht in dem gewünschten Maße voranschritt. Dies ist 

auf fehlende Eigeninitiative und Kooperationsbereitschaft der Verantwortlichen in BiH, sowie 

auf die Zurückhaltung von zugesagten Geldern zurückzuführen.382 

                                                                                                                                                         
Economist, vom 24.01.1998 und NZZ, vom 11.12.97. 

379Vgl. Mappes-Niediek, Norbert; Frieden lohnt sich nicht, in: Die Zeit, vom 10.5.1996. 
380Diese Projekte sind primär darauf ausgerichtet die Heimkehr und Wiedereingliederung von 

Flüchtlingen zu ermöglichen. Die EU hat die Hauptverantwortung für die Schaffung von Arbeitsplätzen und den 
Wohnungsbau übernommen. Siehe FAZ, vom 6.1.1997. 

381Siehe OHR-Bulletin No. 68, vom 28. März 1998, S. 6, unter: http://194.215.227.4/bulletins/b980328. 
htm. 

382Zur fehlenden Eigeninitiative siehe Mappes-Niediek, Norbert, in: Die Zeit, vom 10.5.1996.  Zum 
Zeitpunkt der 2. Geberkonferenz (13./14.4.1996) in Brüssel standen gerade einmal zwei Drittel der auf der 1. 
Geberkonferenz (20./21.12.1995) für das erste Quartal 1996 zugesagten 500 Mio. US-Dollar zur Verfügung. 
Von den 1.8 Mrd. US-Dollar Wiederaufbauhilfe, die die EU, die USA, Japan und einige islamische Staaten für 
das Jahr 1996 zugesagt hatten, waren bis Ende 1996 rund eine Milliarde zur Verfügung gestellt worden. 
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Die Umsetzung des in Dayton vereinbarten Rückkehrrechts für Flüchtlinge und Vertriebene 

stellte sich von Anfang an als Problem dar. Obwohl die Konfliktparteien durch 

vertrauensbildende Maßnahmen die Voraussetzung für eine reibungslose Repatriierung 

schaffen sollten, wurde und wird die Rückkehr von Flüchtlingen in beiden Entitäten auf 

lokaler Ebene behindert.383 Die Umsetzung des Rückkehrrechts wird von den 

Implementierungskräften mit besonderem Nachdruck verfolgt. Auf der PIC-Konferenz 1996 

in London wurde dazu die Schaffung einer Reconstruction and Return Task Force (RRTF) 

beschlossen. Zu ihren Aufgaben gehört die Bereitstellung und Überwachung von Ressourcen, 

die Herstellung der notwendigen Verbindungen, sowie das Empfehlen von spezifischen 

Aktionen, die die Flüchtlingsrückkehr substanziell unterstützen.384 Außerdem soll die RRTF 

nationale und internationale Unterstützung mobilisieren und als Zentralstelle Informationen 

und Empfehlungen sammeln und veröffentlichen. Der RRTF gehören u.a. die US-Regierung, 

die Hohe Kommissarin für Flüchtlinge der Vereinten Nationen (UNHCR), die Europäische 

Kommission, die Weltbank, die IMG, ein Sonderbeauftragter des HR und die "Kommission 

für Flüchtlinge und Vertriebene" an.385 Seit Mitte 1997 wird die RRTF auch maßgeblich von 

SFOR-Einheiten unterstützt, die beim Wohnungsbau mitwirken und die Rückkehrer vor 

möglichen Übergriffen schützen sollen.386 Um eine reibungslose Abstimmung mit den 

betroffenen Nachbarstaaten, insbesondere Kroatien, zu erreichen, wurde ein Gegenpart zur 

RRFT mit dem Namen "Return Facilition Group" (RFG) geschaffen. Durch diesen 

Mechanismus soll die grenzenübergreifende Repatriierung erleichtert werden.387 Die 

Koordination der Repatriierung mit den bisherigen Aufnahmeländern liegt primär im 

Aufgabenbereich der UNHCR.388 Auch wenn die Rückansiedlung von BiH-Autoritäten, unter 

Verweis auf die erwünschte Hilfe der Flüchtlinge beim Wiederaufbau, begrüßt wurde, waren 

es seit Beginn des Friedensprozesses vor allem die Aufnahmeländer, die auf eine rasche 

                                                                                                                                                         
Presseinformation der Weltbank vom 23.12.1996. Vgl. auch Bird, Maryann; Trouble in the Rubble, in: Time, 
vom 23.12.1996. Zur mangelnden Kooperationsbereitschaft siehe: NZZ, vom 3.1.1997. 

383Die den Parteien auferlegten Verpflichtungen sind im Anhang 7, Art. I, Abs. 3 Dayton-Abkommen 
geregelt. Zur Behinderung der Flüchtlingsrückkehr siehe: FR, vom 2.5.1996; FAZ, vom 20.5.1996; FR, vom 
13.11.1996; SZ, vom 7./ 8.12.1996; FAZ, vom 5.8.1997; NZZ, vom 8.8.1997 und NZZ, vom 27.1.1998. 

384Siehe OHR-Reconstruction and Return Task Force, unter: http://194.215.227.4/rrtf.htm. 
385Diese Kommission beschäftigt sich im wesentlichen mit Eigentumsforderungen bzw. -ansprüchen. 

Ihre Zusammensetzung und Aufgaben sind im Anhang 7, Art. VII-XVI Dayton-Abkommen festgelegt. Vgl. auch 
die Ausführungen unter Punkt IV. 2.4. 

386Vgl. Michael, Rüdiger; aaO., S. 4 und NZZ, vom 27.1.1998. Der Schutz der Rückkehrer fällt, auf 
Seiten der Implementierungskräfte, eigentlich in den Aufgabenbereich der IPTF. Aufgrund zu geringer 
Personalstärke konnte diese ihren Aufgaben aber oft nicht gerecht werden. Vgl. Schlotter, Peter; aaO., S. 24. 

387Vgl. OHR-Bulletin No. 75, vom 25. September 1998, S. 6, unter: http://194.215.227.4:81/bulletins/ 
b980925.htm. 

388Regelmäßige Repatriierungsberichte sind unter http://www.unhcr.ch/refworld/country/sofy/general/ 
geneng.htm erhältlich. 



   107

Implementierung der Rückführungsbestimmungen drängten.389 Nachdem auch 1997 nicht die 

erwünschten Fortschritte im Bereich der Rückansiedlung erzielt werden konnten, haben die 

Vereinten Nationen 1998 offiziell zum "Jahr der Flüchtlingsrückkehr" ausgerufen.390  

Die Etablierung eines selbsttragenden Demokratisierungsprozesses wurde von den Schöpfern 

des Friedensabkommens von Dayton als Grundvoraussetzung für eine stabile 

Friedensordnung angesehen. Deshalb wurde einer möglichst frühzeitigen Abhaltung von 

freien und gerechten Wahlen zur demokratischen Legitimation der politischen Institutionen 

des neuen Staates eine besondere Bedeutung beigemessen.391 Da die Wahlergebnisse von den 

Implementierungskräften als ein Indikator für den Erfolg bzw. Misserfolg ihrer Bemühungen 

zur Umsetzung der zivilen Bestimmungen des Dayton-Abkommens gewertet werden, bietet 

sich eine Sequenzierung der zivilen Implementierung entsprechend der bisher durchgeführten 

Wahlen an.392 Damit sind analytisch vier Phasen zu unterscheiden: die erste Phase beginnt 

mit dem Inkrafttreten des Dayton-Abkommens am 14.12.1995 und endet mit der Abhaltung 

der ersten Wahlen am 14.9.1996.393 Die erste Legislaturperiode nach dem Krieg wurde auf 

zwei Jahre festgelegt.394 Die Verantwortung zur Vorbereitung und Durchführung der Wahlen 

wurde der OSZE übertragen, die zu diesem Zweck eine provisorische Wahlkommission 

bildete.395 

Wegen mangelnder Bewegungs-, Meinungs- und Pressefreiheit, sowie tätlichen Übergriffen, 

wurde, besonders im Kreis der NGOs, eine Verschiebung der Wahlen diskutiert, da ein freier 

und demokratischer Wahlablauf nicht sichergestellt werden könne.396 Mit Ausnahme der 

Kommunalwahlen wäre eine Verschiebung aber ein klarer Verstoß gegen das Dayton-

                                                 
389So hatte der damalige Bundesinnenminister Kanther den Termin für die Rückführung bosnischer 

Flüchtlinge aus Deutschland zunächst auf den 1. Juli 1996 festgesetzt, diesen aber kurz vor Fristablauf auf 
Oktober verschoben. FAZ, vom 10.6.1996. 

390Vgl. Lerch, Wolfgang Günter; Die rot gedeckten Dächer sind in Bosnien Zeichen der Hoffnung, in: 
FAZ, vom 5.5.1998. 

391Vgl. Christopher, Warren; Without Elections, There Will Be No Unified Bosnian State, in: IHT, vom 
15./16.6.1996. Siehe auch FAZ, vom 20.6.1998, S. 7 und Davidson, Ian; Least bad solution, in: Financal Times, 
vom 4.9.1996.  

392Viele westliche Akteure sehen das Wahlverhalten als Indikator für die Auswirkungen ihrer bisherigen 
Bemühungen an und machten in einigen Fällen zukünftige Bemühungen vom Wahlausgang abhängig. Siehe 
dazu: O'Connor, Mike; West Holds Breath Awaiting Bosnia Moderate´s Showing in Vote, in: International 
Herold Tribune, vom 14.9.1998 und ders.; Setback for West in Bosnia Election, in: IHT, vom 17.9.1998. Siehe 
auch: Liese, Andrea/ Schneckener, Ulrich; aaO., S. 138. 

393Anhang 3, Art.III, Abs. 4 Dayton-Abkommen legt fest, dass innerhalb von neun Monaten nach 
Inkrafttreten des Vertrages demokratische Wahlen durchzuführen sind. 

394Die nächste soll, wie alle folgenden, vier Jahre umfassen. Siehe hierzu: Rüb, Matthias; In Bosnien 
bröckeln die nationalen Blöcke, in: FAZ, vom 27.6.1998. 

395Vgl. zur Rolle der OSZE bei den Wahlen Sica, Mario; The Role of the OSCE in the Former 
Yugoslavia after the Dayton Peace Agreement, in: Helsinki Monitor 7 (1996) 2, S. 5-12.  

396Vgl. z.B. Human Rights Watch/Helsinki, Bosnia-Herzegowina; A Failure in the Making. Human 
Rights and the Dayton Agreement, in: Human Rights Watch/Helsinki 8 (1996) 8, S. 26-28 und FAZ vom 
20.6.1996. 
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Abkommen gewesen. Bei den Kommunalwahlen ginge es ganz besonders um die 

Verankerung der Herrschaft der einzelnen Bevölkerungsgruppen in den jeweiligen Entitäten. 

Daher könnten Manipulationen bei der Eintragung ins Wählerverzeichnis, die sich bei den 

Wahlen zu den höheren Instanzen weniger auswirkten, hier besonders gravierend 

durchschlagen. Da sich alle Parteien wechselseitig der Manipulation beschuldigten und 

drohten, die Wahl zu boykottieren und nicht mehr mit der OSZE zusammenzuarbeiten, 

beschloss der Wahlausschuss die Kommunalwahlen auf den Sommer 1997 zu verschieben.397 

Die nur teilweise Verschiebung erscheint nicht ganz einleuchtend. Bildlich ausgedrückt wird 

ein Haus auch nicht vom Dach her aufgebaut, sondern vom Fundament. Das Fundament in 

BiH sind die Gemeinden. Dort werden Wohnraum, Baumaterial und Sozialhilfe zugeteilt und 

einem Flüchtling die Rückkehr erlaubt oder nicht. Daher könnte man auch argumentieren, 

dass zunächst dieses Fundament auf legale Füße zu stellen ist, da andernfalls die bereits 

gewählten Institutionen zur Makulatur würden.398 Folglich hätte man entweder die gesamte 

Wahl verschieben oder sie ganz durchführen müssen, was aber nicht getan wurde. Die zweite 

Phase der zivilen Implementierung umfasst somit den Zeitraum zwischen den ersten Wahlen 

im Sommer 1996 und den Kommunalwahlen im September 1997. Das Ende der dritten 

Phase, die mit den Kommunalwahlen begann, ging mit dem Ende der ersten 

Legislaturperiode einher und wurde durch die zweiten Wahlen zum Gesamtpräsidium, zum 

Repräsentantenhaus der FBH und zur Nationalversammlung der SR markiert. Damit befindet 

sich die zivile Implementierung seit den Wahlen vom 13./14.9.1998, nach dieser 

Sequenzierung, bereits in der vierten Phase.  

 

3.3 FAZIT  

Während bei früheren Missionen zur Friedenskonsolidierung, wie etwa in Kambodscha, die 

Vereinten Nationen den kompletten Einsatz im Alleingang durchzuführen hatten, wurden die 

Aufgaben in Bosnien-Herzegowina geteilt. So werden die zivilen Maßnahmen in erster Linie 

von der EU und der OSZE koordiniert, die militärischen im wesentlichen von der NATO.  

Insgesamt haben die Implemtierungskräfte seit Beginn ihres Engagements durch klare 

                                                 
397  OSCE Chairman-in-Office Issues Statement on the Postponement of Municipal Elections in Bosnia 

and Herzegowina, OSZE-Pressemitteilung No. 69/1996 vom 22.10.1996. Zu den Boykottdrohungen siehe: FAZ, 
vom 27.8.1996; FAZ, vom 14.9.1996; FR, vom 24.9.1996 und taz, vom 24.10.1996.  SFOR hatte für das 
Wochenende der Kommunalwahlen die Truppenstärke von 30.000 auf 39.000 erhöht und sollte den friedlichen 
Verlauf der Wahlen gewährleisten. Hier zeigte sich wiederum die angesprochene Aufgabenerweiterung von 
SFOR.  Sie wurde notwendig, weil die Internationale Polizeitruppe (IPTF) aufgrund personeller und materieller 
Mängel nicht zur Absicherung der Wahlen in der Lage war. 

398Vgl. Eicher, Joachim; Die Wahlen in Bosnien-Herzegowina und ihre Durchführung, in: Südosteuropa 
46 (1997) 3-4, S. 146-157 (155). 
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Fristsetzung versucht, den Autoritäten in BiH einen genauen Zeitplan für die Umsetzung der 

einzelnen Bestimmungen zu diktieren. In bezug auf die militärische Komponente konnte 

dieser Zeitplan eingehalten werden. Die entsprechende Fristdurchsetzung hinsichtlich 

verschiedener Aspekte der zivilen Komponente geriet demgegenüber mehr und mehr in 

Verzug.399 Dies betrifft neben verschiedenen, für die wirtschaftliche Entwicklung 

notwendigen, Gesetzesvorhaben, insbesondere Vertragsteile, die auf die Reintegration der 

beiden Landesteile in einen Gesamtstaat, die Repatriierung von Flüchtlingen und die 

Bestrafung von Kriegsverbrechern abzielen. Als Reaktion auf diese Verzögerungen kam es zu 

einer engeren Verschränkung von ziviler und militärischer Implementierung und zu einer 

Erweiterung der Befugnisse des Hohen Repräsentanten. Während das Engangement der 

Staatengemeinschaft anfänglich als eine Art internationale Treuhänderschaft konzipiert war, 

nimmt es seit Anfang 1998 immer stärker die Form eines Protektorats durch die Europäische 

Union und die Vereinigten Staaten an. 

 

                                                 
399Im August 1997 konstatierte Richard Holbrooke, die internationale Gemeinschaft hinke ein Jahr 

hinter dem Dayton-Zeitplan hinterher. Vgl. Michael, Rüdiger; aaO., S. 3. 
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4. Bilanzierung der bisherigen Implementierung des Dayton-Abkommens 

Die Beurteilung des Friedensprozesses im Wege einer Bilanzierung der bisherigen 

Implementierung erfolgt durch Zugrundelegung des unter Punkt III.4. entwickelten 

Analyserasters. Dazu werden den vier Dimensionen der Friedenskonsolidierung exemplarisch 

je zwei bis vier Indikatoren zugeordnet, die für die Entwicklung eines stabilen Friedens in 

BiH von besonderer Bedeutung sind und über den Stand des Friedensprozesses Auskunft 

geben können.400  

Die Überprüfung der Indikatoren erfolgt sequenziert und orientiert sich dabei weitgehend an 

den durch die Wahlen begrenzten Phasen. Da über die Entwicklung seit den Wahlen von 1998 

noch keine gesicherten Erkenntnisse vorliegen, wird sich die Bilanzierung primär auf die 

ersten drei Phasen konzentrieren. Soweit am Ende der Bilanzierungen ein Fazit gezogen wird, 

bezieht sich die dabei vorgenommene Lagebeurteilung auf den Stand von Oktober 1998. 

Als Informationsgrundlage zur Bilanzierung der bisherigen Implementierung dienen die 

Berichte des Hohen Repräsentanten (OHR-Bulletin). Um eine möglichst objektive 

Beurteilung des Friedensprozesses zu gewährleisten, werden den offiziellen Verlautbarungen 

der Implementierungskräfte Presseartikel und Aufsätze verschiedener deutsch- und 

englischsprachiger Tageszeitungen und Zeitschriften gegenübergestellt. Außerdem werden 

die Flüchtlingsberichte der CIMIC-Gruppe des deutschen SFOR-Kontingents als empirische 

Datenbasis herangezogen.401 

 

4.1 Die Bilanzierung der sicherheitspolitischen Dimension 

Zur Überprüfung der sicherheitspolitischen Dimension des Friedensprozesses in BiH werden 

drei Indikatoren herangezogen: 1. die regionale Stabilität; 2. die öffentliche Sicherheit und 

Ordnung; 3. die Minengefahr. 

 

                                                 
400Die Indikatoren decken sich weitgehend mit einem 13-Punkte-Plan des PIC, der bei einem Treffen 

des Lenkungsausschusses auf Ministerialebene am 14.11.1996 in Paris einen Prioritätenkatalog für den 
Konsolidierungsprozess aufgestellt hat. Die Konsolidierungsphase wurde damals auf zwei Jahre veranschlagt. 
Vgl. OHR-Bulletin No. 25, vom 15. November 1996, S. 2, unter: http://194.215.227.4/bulletins/b.961115.htm. 

401Die Abkürzung CIMIC steht für Civil Military Cooperation. Nahezu alle NATO-Streitkräfte verfügen 
über Einheiten, die für die zivil-militärische Zusammenarbeit zuständig sind und primär Informations- und 
Koordinierungsfunktionen wahrnehmen. Die erwähnten Berichte wurden von der G5-Abteilung des GECON 
SFOR mit Sitz in Rajlovac erstellt. Durch Bewertung der Sicherheitslage, der Wohnraumsituation, der 
wirtschaftlichen Lage, der Infrastruktur und der medizinischen Grundversorgung werden darin die 
Möglichkeiten einer Flüchtlingsrückkehr für jede Gemeinde BiHs beurteilt. Die ausgwählten Berichte stellen 
einen Querschnitt des gesamten Staatsgebiets dar und befinden sich alle auf dem Stand von 1998. Die Berichte 
sind über das Internet unter: http://www.bbs.bund.de erhältlich.  
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4.1.1 Die Regionale Stabilität  

Die regionale Stabilität ist wesentlich von der Reduzierung des Waffenpotentials und einer 

entsprechenden Rüstungskontrolle, sowie von der Schaffung einer neuen Armeestruktur 

abhängig. Wie bereits dargelegt haben Anfang 1996 entsprechende Verhandlungen über die 

Festlegung künftiger Obergrenzen unter der Schirmherrschaft der OSZE stattgefunden, die 

allerdings bei einigen Waffenkategorien erhebliche und die regionale Stabilität u.U. 

bedrohende Aufrüstungen erlauben.402 Die Umsetzung der Abrüstungsvereinbarungen wurde 

durch die BiH-Autoritäten verzögert und erfolgte daher nicht fristgerecht.403 Erst durch das 

massive Engagement der SFOR begann ab Mitte 1997 die Vernichtung der entsprechenden 

Waffensysteme und Kampfmittel.404 Die Verhandlungen über regionale und subregionale 

Rüstungskontrollen führten bis Mitte 1998 zu keiner Einigung, so dass bisher keine 

diesbezüglichen Verfahren etabliert wurden.405 

Aufgrund des vorhandenen Waffenpotentials und der sehr labilen politischen und 

militärischen Verhältnisse in BiH unmittelbar nach dem Inkrafttreten des Dayton-

Abkommens kam der Kontrolle der Streitkräfte und paramilitärischer Formationen durch 

demokratisch gewählte Instanzen besondere Bedeutung zu. Aus diesem Grund führte die 

OSZE im Dezember 1996 ein militärpolitisches Seminar in Sarajewo durch, an dem hohe 

Offiziere und zivile Beamte der Verteidigungsministerien der FBH und der SR teilnahmen, 

und Probleme der zivil-militärischen Beziehungen erörtert wurden.406 Die drei Armeen, die 

VRS (Serben), der HVO (Kroaten) und die ARBiH (Bosniaken) sind sichtbarster Ausdruck 

der nationalen Identität der jeweiligen Volksgruppen; sie sind zudem aufs engste mit den 

entsprechenden Mehrheitsparteien verbunden. Jede Armee ist quasi Symbol für ein 

Staatsverständnis, das mit den anderen Auffassungen von bosnischer Staatlichkeit nicht in 

Übereinstimmung steht. Die im Dayton-Abkommen festgeschriebene verteidigungspolitische 

Ordnung sieht die Verschmelzung der ARBiH und des HVO zu einer "Föderationsarmee" bis 

zum Jahre 2000 vor und dient damit letztlich allein dazu, die innere Kräfte- und Machtbalance 

im Gleichgewicht zu halten.407 Von 1996-1998 haben die Implementierungskräfte 

                                                 
402Siehe hierzu Ausführungen unter Punkt IV. 3.1 und Abb. 7. 
403Vgl. OHR-Bulletin No. 28, vom 09. Dezember 1996, S. 2, unter: http://194.215.227.4/bulletins/ 

b961209. htm. 
404Zu den einzelnen Zahlenwerten vgl. OHR-Bulletin No. 68, vom 28. März 1998, S. 6, unter: http:// 

194.215.227.4/bulletins/b980328.htm und Michael, Rüdiger; Perspektiven des SFOR-Einsatzes, in: IFDT 1/98, 
Streitkräfte und Friedenssicherung, unter: http://www.bundeswehr.de/presse/ifdt/ifdt-1-98_michael.htm. 

405Vgl. OHR-Bulletin No. 69, vom 24. April 1998, S. 7, unter: http://194.215.227.4/bulletins/b980424. 
htm. 

406Siehe NZZ, vom 31.12.1996; Demokratie und Streitkräfte in Bosnien. Weitere Seminare ähnlicher 
Art wurden auch in den folgenden Jahren konzipiert. Vgl. OHR-Bulletin No. 74, vom 25. August, S. 3, unter: 
http://194.215.227.4/bulletins/b980825.htm. 

407OHR-Bulletin No. 10, vom 16. Juli 1996, S. 3, unter: http://194.215.227.4/bulletins/b960716.htm. 
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verschiedene Maßnahmen eingeleitet, um eine Umstrukturierung der Armeen und deren 

demokratische Kontrolle zu erreichen. So wurde z.B. zur Bearbeitung überwiegend 

militärischer Aspekte die Joint Military Commission (JMC) gegründet, der, neben hohen 

Offizieren der drei Armeen, auch hohe Vertreter von SFOR angehören.408 Für die Lösung von 

Problemen der zivil-militärischen Beziehungen wurde das Standing Committee for Military 

Matters (SCMM) eingerichtet, dem, neben militärischen Abgesandten auch hohe politische 

Repräsentanten der FBH und der SR, sowie Vertreter von SFOR, der OSZE und des Hohen 

Repräsentanten (OHR) angehören.409  

Aus theoretisch-konzeptioneller Sicht, sind die, durch die Implementierungskräfte 

eingeleiteten Maßnahmen weitgehend sinnvoll, um eine demokratische Kontrolle der 

Streitkräfte und langfristig eine regionale Stabilität zu erreichen. Aufgrund der hohen 

Bedeutung, die den nationalen Streitkräften zukommt, und der Tatsache, dass sowohl die 

ARBiH als auch der HVO ausschließlich unter dem Einfluss ihrer jeweiligen 

Oberbefehlshaber und Generalstäbe stehen, die primär nationalistische Ziele verfolgen, ist die 

praktische Eignung der Maßnahmen allerdings in Frage zu stellen.410 Die Verschmelzung 

beider Armeen ist schon aus dem Grunde unwahrscheinlich, weil der HVO 22 Prozent des 

gesamtbosnischen Territoriums kontrolliert, und weil auf dieser Machtposition alle 

kroatischen Ansprüche auf eigenstaatliche Institutionen und eine bosnisch-kroatische 

"Hauptstadt" Mostar beruhen.411 Die Implementierungskräfte beklagten schon früh den 

Mangel an entsprechender Kooperationsbereitschaft seitens der BiH-Autoritäten.412 Insgesamt 

zeigt der empirische Befund eine große Diskrepanz zwischen "papierenden" gesetzlichen 

Normen und der Bereitschaft, diese in die Tat umzusetzen. Der Grund für die Unterzeichnung 

des Verteidigungsgesetzes der Föderation scheint nur darin zu liegen, dass dies die 

Voraussetzung für die Realisierung des amerikanischen Rüstungs- und 
                                                 

408Vgl. hierzu OHR-Bulletin No. 59, vom 5. September 1997, S. 9, unter: http://194.215.227.4/bulletins/ 
b970905.htm. 

409Siehe hierzu OHR-Bulletin No. 60, vom 22. September 1997, S. 8, unter: http://194.215.227.4/ 
bulletins/b970922.htm. 

410Die Vereinigung gelingt nur auf der Ebene des Verteidigungsministeriums und auch dort nur 
teilweise. Darunter, also beginnend mit der Brigadeebene, ist von Vereinigung keine Rede. Anfänglich dachte 
man, das größte Hindernis für die Verschmelzung liege in der engen ideologischen Bindung der kroatischen 
Offiziere an die Tudjman-Partei HDZ. Heute sieht man im wachsenden Nationalismus auf bosniakischer Seite 
ein vergleichbar großes Problem. Nahezu alle Offiziere der ARBiH sind Mitglieder der Izetbegovic-Partei SDA 
und haben teilweise als auch bei den Wahlen von 1996 kandidiert. Vgl. Reuter, Jens; Die Bosnisch-Kroatische 
Föderation. Künstliches Gebilde oder lebensfähiger Staat, in: Südosteuropa 46 (1997) 3- 4, S. 158-169 ( 166f). 

411Die Kroaten halten bis heute an ihrem Heer fest. Vg l. Krizan, Mojmir; Der widerspenstige 
"Friedensprozess", in: Osteuropa 48 (1998) 1, S. 56-778 (71). Noch unwahrscheinlicher als die rasche 
Konstituierung einer einheitlichen Armee der Föderation erscheinen Zukunftsgedanken über gemeinsame 
Manöver mit der Armee der SR. Siehe Reuter, Jens; Die politische Entwicklung in Bosnien-Herzegowina. 
Zusammenwachsen der Entitäten oder nationale Abkapselung?, in: Südosteuropa 47 (1998) 3-4, S. 97-116 (107). 

412OHR-Bulletin No. 28, vom 09. Dezember 1996, S. 2, unter: http://194.215.227.4/bulletins/961209. 
htm. 
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Ausbildungsprogramms bildete.413 Ausgerechnet dieses Programm wirkt der 

Vertauensbildung zwischen den Entitäten aber entgegen und birgt die Gefahr, zu einem neuen 

Rüstungswettlauf in der Region und damit zur Destabilisierung beizutragen.414 De facto wird 

das Trainingsprogramm streng getrennt durchgeführt, weil beide Armeen nach wie vor 

ideologisch und politisch eng an Sarajewo bzw. Zagreb gebunden sind. Ursprünglich sollte 

das Programm die Föderation, insbesondere die Muslime, befähigen, sich gegen serbische 

Offensiven zu verteidigen, falls der Friedensprozess scheitert. Aufgrund der Aufrüstung sind 

die Muslime heute in der Lage sich nach dem Abzug der Implementierungskräfte selbst zu 

verteidigen. Allerdings wird deren Anwesenheit auch weiterhin erforderlich sein, und sei es 

nur, um die gestärkten Muslime von einem Neubeginn des Krieges abzuhalten.415 

 

FAZIT: Auch wenn die SFOR-Präsenz derzeit eine regionale Stabilität zu gewährleisten 

vermag, lassen die Erfahrungen der vergangenen drei Jahre darauf schließen, dass ein 

militärisches Kräftegleichgewicht unter demokratischer Kontrolle, im Sinne des Dayton-

Abkommens, auf absehbare Zeit nicht zu erreichen sein wird. Die Gründe hierfür liegen 

einerseits in der nachteiligen "Konstruktion" von Dayton selbst, welche die künstliche 

Trennung von Außen- und Verteidigungspolitik vorsieht, was der Logik einer in sich 

geschlossenen Sicherheitspolitik diametral zuwiderläuft. Dies begünstigt die andererseits 

mitverantwortliche mangelnde Kooperationsbereitschaft der BiH-Autoritäten, die noch sehr 

stark im ethnonationalen Denken verhaftet sind. Ein Wandel von Mentalität und politischer 

Kultur lässt sich aber nur herbeiführen, wenn ein tragfähiges Gerüst demokratisch 

kontrollierter, transparenter zivil-militärischer Strukturen geschaffen wird. 

 

 

4.1.2 Die Öffentliche Sicherheit und Ordnung  

Die Quellenauswertung lässt erkennen, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung 

insbesondere durch zwei Aspekte bedroht wird. Erstens durch Unruhen und gewaltsame 

Übergriffe im Zusammenhang mit inter-ethnischen Spannungen und zweitens durch 

zunehmende organisierte Kriminalität.  
                                                 

413NZZ, vom 31.12.1996. 
414Vgl. Zumach, Andreas; aaO., S. 89f; Rüb, Matthias; Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln, in: 

FAZ, vom 07.05.1997 und The Economist, vom  24.01.1998, S. 8. Das Rüstungsprogramm wurde von 
serbischen Militärs bereits zum Anlaß genommen, um durch gezielte Propaganda die Angst vor einer 
"islamisierten" übermächtigen Militärmacht in der Region zu schüren, die die SR in weniger als 24 Stunden 
überrennen könne. Der Blitzkrieg nach Art des kroatischen "Gewittersturms" werde zu einen multiethnischen 
Bosnien führen, in dem es keine Serben mehr gebe. Vgl. NIN, vom 18.12.1997. 

415Vgl. zu dieser nicht ganz zufälligen Ironie: Boyd, Charles G.; Making Bosnia Work, in: Foreign 
Affairs 77 (1998) 1, S. 42-55 (48f). 
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Im Jahr 1996 wurden in nahezu ganz BiH bewaffnete Angriffe und Drohungen gegen 

Minderheiten, also Rückkehrer in Gebiete, in denen sich die ethnische Zusammensetzung 

geändert hat, gemeldet.416 Im März 1996 wurden beispielsweise Muslime und Kroaten im 

Raum Banja Luka dazu gezwungen, ihre Häuser zu verlassen.417 Vielfach waren Angehörige 

der damals noch ethnisch getrennten Polizeieinheiten, auch unabhängig von ihrer 

Ordnungsfunktion, in diese Vorfälle verwickelt.418 Neben diesen direkten Attacken, die 

meistens mit Schusswaffen und Handgranaten verübt wurden, war im ersten Jahr nach dem 

Dayton-Abkommen außerdem ein Fortschreiten der ethnischen Säuberungen auf indirektem 

Wege feststellbar. In beiden Entitäten wurde gezielt Wohnraum für Rückkehrer anderen 

Ethnität durch Sprengungen vernichtet und deren Eigentum sowie Kultur- und 

Religionsstätten zerstört.419 

Die ethnischen Säuberungen durch Zerstörung von Wohnraum wurden auch 1997 in massiver 

Weise fortgesetzt.420 In einigen Fällen war sogar eine nachträgliche Verminung von Häusern 

feststellbar.421 Wie schon im Vorjahr kam es auch 1997 sowohl in der SR als auch in der FBH 

zu gewalttätigen Übergriffen gegen Rückkehrer.422 Dabei wurden, wie auch bei anderen 

gewaltsamen Zwischenfällen, in auffallendem Maße Schusswaffen und Sprengmittel 

eingesetzt.423 Allerdings zeichnete sich bereits 1997 eine leichte Trendwende ab, die durch die 

offiziellen Meldungen im Jahr 1998 bestätigt wurde.424 Die Zahl der gewaltsamen Übergriffe 

                                                 
416Vgl. OHR-Bulletin No. 17, vom 3. September 1996, S. 4, unter: http://194.215.227.4/bulletins/ 

b960903.htm.  
417FAZ, vom 05.03.1996. 
418Vgl. OHR-Bulletin No. 17; aaO., S. 3; OHR-Bulletin No. 19, vom 29. September 1996, S. 4, unter: 

http://194.215.227.4/bulletins/b960929.htm und OHR-Bulletin No. 25, vom 15. November 1996, S. 4f, unter: 
http://194.215.227.4/bulletins/b961115.htm. 

419Siehe: OHR-Bulletin No. 22, vom 24. Oktober 1996, S. 5, unter: http://194.215.227.4/bulletins/b96 
1024.htm und FAZ, vom 14.11.1996. Am schwerwiegensten stellten sich diese Übergriffe in Gemeinden und 
Städten dar, die laut Vereinbarung von Angehörigen verschiedener ethnischer Zugehörigkeit verwaltet werden 
sollen, wie z.B. in Mostar. Vgl. Wysling, Andres; Mostar - immer noch eine geteilte Stadt. Erkundigungen auf 
beiden Seiten der "unsichtbaren Mauer", in: NZZ, vom 21./22.12.1996. Vgl. auch FR, vom 31.10.1996. 

420Vgl. Rüb, Matthias; Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. Der Friedensprozess in Bosnien ist 
weiter vom Scheitern bedroht, in: FAZ, vom 07.05.1997; FAZ, vom 05.08.1997 und NZZ, vom 08.08.1998. 

421Siehe: OHR-Bulletin No. 59, vom 25. September 1997, S. 7, unter: http://194.215.227.4/bulletins/b97 
0905.htm. Zu weiteren offiziellen Meldungen über anhaltende ethnische Säuberungen siehe: OHR-Bulletin No. 
39, vom 6. März 1997, S. 4, unter: http://194.215.227.4/bulletins/b970313.htm und OHR-Bulletin No. 47, vom 
10. Mai 1997, S. 5. unter: http://194.215.227.4/bulletins/b970510.htm. 

422Siehe z.B.: OHR-Bulletin No. 45, vom 25.04.1997, S. 5, unter: http://194.215.227.4/bulletins/b97 
0425.htm und OHR-Bulletin No. 57, vom 08. August 1997, S. 4f, unter: http://194.215.227.4/bulletins/b9708 
08.htm. 

423Vgl. OHR-Bulletin No. 46, vom 4. Mai 1997, S. 5, unter: 
http://194.215.227.4/bulletins/b970504.htm; OHR-Bulletin No. 54, vom 15. Juli 1997, S. 7, unter: 
http://194.215.227.4/bulletins/b970715.htm; OHR- Bulletin No. 60, vom 22. September 1997, S. 3, unter: 
http://194.215.227.4/bulletins/b970922.htm und OHR- Bulletin No. 64, vom 25. November 1997, S. 11, unter: 
http://194.215.227.4/bulletins/b971125.htm. 

424Vgl. zur Unruhesituation 1998: OHR-Bulletin No. 69, vom 24. April 1998, S.11ff, unter: http://194. 
215.227.4/bulletins/b980424.htm; OHR-Bulletin No. 75, vom 25. September 1998, S. 6f, unter: http://194.215. 
227.4:81/bulletins/b980925.htm. 
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gegen Rückkehrer sowie die der Gewaltakte insgesamt ging leicht zurück, wobei sich die 

Unruhezentren auf bestimmte Gemeinden konzentrieren. Diese befinden sich überwiegend in 

verschiedenen Kantonen der FBH, weisen aber hinsichtlich ihrer Bevölkerungsverhältnisse 

keine Gemeinsamkeiten auf.425 Unruhen und Übergriffe sind damit im Verlauf der Jahre 

1996-98 zahlenmäßig leicht zurückgegangen und erfassen nicht mehr ganz BiH. Darüber 

hinaus kam es bei Zwischenfällen im Jahr 1998 weit weniger zum Einsatz von Schusswaffen 

und Sprengmitteln als in den Vorjahren. 

Die Entwicklung ist insgesamt als bedingt positiv zu bewerten und nur zum Teil auf gezielte 

Maßnahmen der Implementierungskräfte zurückzuführen. Neben speziellen 

Einzelmaßnahmen zur Flüchtlingsrückkehr, auf die später noch eingegangen wird, fällt der 

internationalen Polizeitruppe IPTF nach dem Dayton-Abkommen eine Schlüsselaufgabe bei 

der langfristigen Konsolidierung des Friedens in BiH zu. Sie sollte nach dem Grundkonzept 

wesentlich zur Gewährleistung der inneren Sicherheit beitragen.426 Mit etwas über 1700 

Beamten war die IPTF allerdings von Beginn an personell und materiell nur sehr 

unzureichend ausgestattet. Daher gestaltet sich der IPTF-Einsatz wesentlich schwieriger als 

der von I/SFOR. Dies zeigte sich schon bei der Aufstellung. Drei Monate nach der 

Vertragsunterzeichnung waren von den geplanten 1721 Polizeibeamten erst 215 eingetroffen. 

Die Rekrutierung stellte sich als überaus langwierig und zäh heraus. Lediglich Länder wie 

Pakistan oder Nepal waren bereit, unverzüglich Polizisten zur Verfügung zu stellen.427 Die 

IPTF war daher in den ersten Jahren nicht in der Lage, auf Gewalt und Einschüchterung 

unterhalb der militärischen Ebene adäquat zu reagieren.428 Neben Sprach- und 

Organisationsschwierigkeiten der aus 28 verschiedenen Nationen rekrutierten Polizeitruppe 

kristallisierten sich sehr bald als Hauptprobleme die fehlenden exekutiven Befugnisse heraus. 

Da die IPTF-Beamten auf die Rolle von Beratern und Beobachtern reduziert waren, blieben 

sie vom guten Willen und von der Kooperationsbereitschaft örtlicher Polizeidienststellen 

abhängig.429 In einer feindlichen Umgebung, in der Hass und Misstrauen gegen- über der 

                                                 
425Die Gemeinde Kakanj, im Kanton 4 gelegen, ist z.B. mehrheitlich von Bosniaken besiedelt, während 

die Gemeinde Prozor eine kroatische Bevölkerungsmehrheit aufweist und zum Kanton 7 gehört. In Kiseljak, 
einer Gemeinde im Kanton 6, setzt sich die Bevölkerung demgegenüber je zur Hälfte aus Bosniaken und Kroaten 
zusammen. Vgl. zur Sicherheitslage allgemein die CIMIC-Berichte zur Flüchtlingsrückkehr unter: 
http://www.bbs.bund.de. Zu den genannten Gemeinden siehe: http://www.bbs.bund.de/kakanj/ 
zusammenfassung.htm; http://www.bbs.bund.de/prozor/zusammen.htm und http://www.bbs.bund.de/kiselak/ 
zusammen.htm. 

426Siehe hierzu die Ausführungen unter Punkt IV.2.1. 
427FAZ, vom 20.01.1996 und FAZ, vom 07.02.1996. 
428Siehe z.B. Rüb, Matthias; Verspätete Prävention in Mostar, in: FAZ, vom 18.02.1997. 
429Die Existenz von drei verschiedenen Polizeiorganisationen erschwerte die Abstimmung zusätzlich 

und stellte sich als Problem für den freien Verkehr von Waren und Personen dar. Vgl. OHR-Bulletin No. 45; 
aaO., S. 3. 
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anderen Volksgruppe dominieren, war es für sie bis Mitte 1997 unmöglich, eine 

rechtsstaatliche Behandlung von Rückkehrern zu garantieren oder die Behörden zur 

Zusammenarbeit mit der IPTF zu bewegen. Die Polizisten konnten sogar nur mit Mühe ihre 

eigene Bewegungsfreiheit durchsetzen.430 Auch die Möglichkeit des HR, Verstöße zu melden, 

die dann von der I/SFOR mit entsprechenden Schritten beantwortet werden können, war kein 

ausreichender Ersatz für das fehlende Sanktionspotential. Außerdem war dieses 

Meldeverfahren in der Praxis viel zu langwierig und zu kompliziert.431 Darüber hinaus ist der 

Rückgriff auf militärische Einheiten bei lokalen Konflikten dieser Art nur eine suboptimale 

Lösung. Gerade hier kann nämlich eine schwer bewaffnete Truppe eher zur 

Spannungsverschärfung als zur Deeskalation beitragen, während demgegenüber eine gut 

ausgebildete und ausgerüstete Polizei den Anforderungen besser gerecht wird. 

Erst ab Mitte 1997 wurde gezielt mit der Neuformierung der Polizeiorganisationen und der 

Etablierung von multiethnischen Polizeieinheiten begonnen.432 Allerdings wird deren 

Kontrolle durch die IPTF auch weiterhin dringend notwendig sein, da bei späteren 

Zwischenfällen z.T. entweder ein Nichteingreifen oder sogar eine aktive Beteiligung von 

Teilen der örtlichen Polizei festgestellt wurde.433 In den Jahren 1997-98 nutzte der Hohe 

Repräsentant (HR) seine erweiterten Kompetenzen, um Polizeichefs und andere für die innere 

Sicherheit relevante Autoritäten gezielt ab- und einzusetzen, wenn der begründete Verdacht 

einer unzureichenden Amtsführung vorlag.434 Außerdem haben SFOR-Einheiten durch 

Kontrollen und massives Einschreiten zur Eindämmung der Übergriffe beigetragen.435 Durch 

die Abtrennung exekutiver Macht und deren Übertragung auf I/SFOR wurde die IPTF 

allerdings entscheidend geschwächt und damit in ihrem Auftrag gefährdet. Diesem Problem 

wurde durch die NATO-Deklaration vom 28. Mai 1998 insoweit Rechnung getragen, dass 

SFOR in Zukunft zwar weiterhin die zivile Implementierung unterstützen soll, etwa durch die 

Absicherung von durch ethnischen Spannungen gefährdeten Gebieten, dabei aber keine 

polizeilichen Funktionen wahrnehmen wird.436 

Der zahlenmäßige Rückgang der Übergriffe, ist, neben den Maßnahmen der 

                                                 
430Ähnlich wie im Falle der unzureichend bewaffneten UNPROFOR drohte die IPTF immer wieder 

zum Spielball von Extremisten zu werden, die Polizeibeamte festsetzen oder als Geisel nehmen, um ihren 
Forderun- gen Nachdruck zu verleihen. FAZ, vom 31.08.1996. In einigen Fällen mussten unbewaffnete IPTF-
Beamte durch SFOR-Einheiten aus Unruhezonen herausgelöst werden. Vgl. OHR-Bulletin No. 59; aaO., S. 3. 

431Vgl. FAZ, vom 20.01.1996. 
432OHR-Bulletin No. 54; aaO., S. 6.  
433Siehe OHR-Bulletin No. 57, aaO., S. 4 und OHR-Bulletin No. 60, aaO., S. 6. 
434OHR-Bulletin No. 76, vom 05. November 1998, S. 10, unter: http://194.215.227.4:81/bulletins/b98 

1105.htm 
435Vgl. z.B. OHR-Bulletin No. 54, aaO., S. 1f.  
436Siehe OHR-Bulletin No. 71, vom 1. Juni 1998, S. 2-4 (3), unter: http://194.215.227.4/bulletins/b98 

0601.htm. 
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Implementierungskräfte, wohl auch darauf zurückzuführen, dass sich die ethnische Trennung 

weitgehend verfestigt hat und viele Flüchtlinge von einer Rückkehr in Gebiete absehen, in 

denen eine andere Bevölkerungsgruppe die Mehrheit stellt. 

Die zur inneren Sicherheit erforderliche Entprivatisierung der Gewalt und Errichtung eines 

staatlichen Gewaltmonopols wurde allerdings erst spät gezielt verfolgt und scheint noch nicht 

abgeschlossen. Dabei ist anzumerken, dass die Ausübung des "staatlichen" Gewaltmonopols 

primär bei den Implementierungskräften liegt. Die Entwaffnung von Zivilpersonen wurde in 

den Jahren 1996-97 nur sporadisch, also ohne einheitliche Strategie und nicht flächendeckend 

betrieben.437 Erst 1998 wurde die Entprivatisierung des Gewaltmonopols durch den Erlass 

einer allgemeinen Amnestie gezielter verfolgt. Durch die Amnestie wird die Möglichkeit 

eröffnet Waffen und Sprengmittel an ausgewiesenen Sammelstellen abzugeben, ohne wegen 

des illegalen Besitzes strafrechtlich verfolgt zu werden.438 Ob damit allerdings, angesichts der 

verbliebenen Ängste und des Misstrauens in der Bevölkerung, eine flächendeckende 

Entwaffnung von Zivilpersonen erreicht wird, bleibt abzuwarten. 

Die Kriegswirren begünstigten die Herausbildung von kriminellen Strukturen.439 

Waffenhandel und Schwarzmarktgeschäfte hatten die feste Etablierung von mafiosen 

Strukturen zur Folge, aus denen nach Kriegsende zum Teil neue "Eliten" erwachsen sind, die 

in enger Verbindung mit staatlichen Autoritäten stehen.440 Bereits Anfang 1996 hatte sich BiH 

zu einer bevorzugten Route für den Waffen- und Drogenhandel vom Iran über die Türkei in 

das restliche Europa entwickelt.441 Aufgrund der engen Verzahnung von organisierter 

Kriminalität und staatstragenden Eliten in Kroatien, in der BR Jugoslawien und in BiH haben 

sich die Mafiastrukturen 1997 zu einem Kernproblem für die öffentliche Sicherheit und 

Ordnung entwickelt.442 Obwohl dieses Problem von den Implementierungskräften erkannt 

                                                 
437So wurde z.B. nicht gezielt nach Waffen gesucht. Dafür konfiszierten IFOR-Truppen vereinzelt 

Waffen, die bei gewaltsamen Auseinandersetzungen zum Einsatz kamen. Vgl. OHR-Bulletin No. 19, vom 29. 
September 1996, S. 4, unter: http://194.215.227.4/bulletins/b960929.htm. 

438Siehe hierzu: OHR-Bulletin No. 66, vom 23. Februar 1998, S. 5, unter: 
http://194.215.227.4/bulletins/ b980223.htm. 

439Da z.B. die Muslime die Aufstellung bewaffneter Kräfte versäumt hatten, übernahm in ihren 
Gebieten zunächst die Mafia die Verteidigung, was zu einer Verbindung von taktischen Kriegshandlungen und 
geziel- ten kriminellen Machenschaften wie Diebstahl, Plünderung und Erpressung, führte. Vgl. Woodward, 
Susan L.; aaO., S. 264; Lohoff, Ernst; aaO., S. 168f und Meier, Viktor; aaO., S. 368, 370. 

440Verbindungen bis hin zur Staatsführung sind sehr wahrscheinlich. Vgl. NZZ, vom 21./22.12.1996. 
441Siehe Hedges, Chris; Bosnia´s Latest Scourge: Gangs. Drug Traffickers and Racketeers Are 

Flourishing, in: IHT, vom 08.10.1996 und Lohoff, Ernst; aaO., S. 178. 
442Die Verbindung von organisierter Kriminalität und Staatsführung wird durch den HR bestätigt. Vgl. 

OHR-Bulletin No. 33, vom 17. Januar 1997, S. 4, unter: http://194.215.227.4/bulletins/b970117.htm. Siehe auch 
NZZ, vom 13.12.1997 und The Economist, vom 24.01.1998, S. 5. Lohoff spricht sogar von der "Metamorphose 
des Staatsapparates zum reellen Gesamtkriminellen in allen postjugoslawischen Staaten", mit Ausnahme von 
Slowenien. Lohoff, Ernst; aaO., S. 177. Daher werden "die unter dem Titel 'Wiederaufbauhilfe' in die 
postjugoslawischen Operettenstaaten fließenden Mittel vorzugsweise der Finanzierung der pseudodemokratisch 
legitimierten Staatsmafia dienen". Lohoff, Ernst; aaO., S. 189. Vgl. Hoppe, Hans-Joachim; Das Dayton- 
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wurde, scheinen bisher keine geeigneten Mittel gefunden worden zu sein, um dem, auch 1998 

festgestellten, Anwachsen der organisierten Kriminalität entgegenzuwirken.443 

 

FAZIT: Insgesamt ist die Zahl der Übergriffe und Unruhen, die auf inter-ethnische 

Spannungen zurückzuführen sind, im Untersuchungszeitraum leicht zurückgegangen. Eine 

Auswertung der CIMIC-Berichte führt zu dem Ergebnis, dass die diesbezügliche 

Sicherheitslage in der Mehrzahl der Gemeinden als relativ stabil einzustufen ist. Bei dieser 

Einschätzung sind allerdings zwei Aspekte in Rechnung zu stellen: Erstens der politische 

Kontext, in dem die CIMIC-Berichte entstanden sind. Der CIMIC-Verband hatte die Vorgabe, 

die Möglichkeiten für eine zügige Flüchtlingsrückkehr zu überprüfen. Die spezifische Art der 

Aufgabenstellung könnte Einfluss auf die Untersuchungsergebnisse genommen haben. Dafür 

spricht, dass es nach Pressemeldungen auch 1998 noch zu Gewalttätigkeiten, z.T. sogar zu 

"pogromartigen Übergriffen", gegen Minderheiten gekommen ist.444 Zweitens ist zu 

konstatieren, dass die Flüchtlingsrückkehr, die vielfach die Ursache für Übergriffe darstellte, 

bisher auf einem niedrigen Niveau geblieben ist.445 Auch wenn inter-ethnische Spannungen 

derzeit keine konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit sind, stellen sie doch eine latente 

Gefährdung des Friedensprozesses dar. 

Die öffentliche Sicherheit und Ordnung wird weiterhin durch die Ausbreitung und 

Verfestigung von Mafiastrukturen bedroht. Die genauen Auswirkungen auf den 

Friedensprozess in BiH sind noch nicht absehbar. Aufgrund der Verwicklung staatlicher 

Autoritäten in die organisierte Kriminalität, ist aber zu vermuten, dass die Herausbildung von 

Demokratie und Rechtsstaatlichkeit behindert und die innere Sicherheit nachhaltig gestört 

wird. 

 

4.1.3 Die Minengefahr  

Die Räumung der Landminen ist eine wesentliche Voraussetzung für eine ungehinderte 

Wiederaufnahme von Transport, Handel und landwirtschaftlicher Tätigkeit, sowie für die 

Rückführung von Flüchtlingen und daher ein entscheidender Aspekt für die 

Friedenskonsolidierung. BiH ist einer von zwölf Staaten, die "extrem schwerwiegend" vom 

                                                                                                                                                         
Abkommmen und die neue Führungselite in Bosnien-Hercegovina, Bericht des BIOst Nr. 14/1998, S. 4. 

443Die diesbezügliche Situation wird von dem HR als kritisch beschrieben, da organisierte Kriminalität 
und vor allem der Drogenhandel in den ersten sechs Monaten des Jahres 1998 erneut angestiegen sind. Vgl. 
OHR-Bulletin No. 72, vom 5. Juli 1998, S. 8, unter: http://194.215.227.4/bulletins/b980705.htm. 

444Siehe etwa: The Economist, vom 24.01.1998 und FAZ, vom 29.04.1998. 
445Auf diesen Aspekt wird im Rahmen der Bilanzierung der sozial-psychologischen Dimension noch 

näher einzugehen sein. 
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Landminenproblem betroffen sind, d.h. auf fünf Menschen kommt eine Mine.446 Als der 

Krieg endete, war fast ganz BiH vermint, wobei die größte Minendichte im Bereich der 

ehemaligen Konfrontationslinie besteht.447 Die meisten Minenfelder wurden verdeckt verlegt 

und in keiner Karte verzeichnet. In den ersten beiden Nachkriegsjahren traten etwa 50 

Personen im Monat auf Minen und verursachten eine Explosion. 

Die Minenräumung wurde von den Implementierungskräften frühzeitig als eines der 

schwerwiegendsten Probleme für den Friedensprozess erkannt. Unter Beteiligung von 

Vertretern der beiden Entitäten, der Vereinten Nationen, einer Vielzahl von NGOs, der 

Weltbank, IFOR und der EU wurde Anfang Mai 1996 das "Mine Action Centre" (MAC) der 

Vereinten Nationen in Sarajewo gegründet. Das MAC soll die Minenräumung koordinieren 

und technische Hilfestellung leisten.448 Bereits Mitte Mai starteten erste Pilotprojekt rund um 

Sarajewo. Nach Schätzungen der Weltbank wird die Minenräumung in den ersten drei Jahren 

einen Kostenaufwand von über 200 Millionen US-Dollar verursachen und das fortgesetzte 

Engagement einer 1000-Mann starken Truppe für die nächsten 33 Jahre erforderlich 

machen.449 In den ersten Monaten wurden vorrangig Brücken und Verkehrswege geräumt.450 

Außerdem sammelte das MAC Informationen über verfügbares und erforderliches 

Minenräumgerät und stellte ein Beratungs- und Schulungsteam auf.451 Die Ausbildung von 

Minenräumern wird überwiegend von Privatunternehmen wie der südafrikanischen Firma 

SARACEN und der englischen Firma BACTEC durchgeführt, wobei u.a. die EU und die 

norwegische Regierung die Kosten für bestimmte Ausbildungs- und Räumungsprojekte 

tragen.452 Neben der nur langsam voranschreitenden Minenräumung wird durch 

                                                 
446Vgl. Renner, Michael; Budgeting for Disarment. The Costs of War and Peace, Washington, D.C. 

1994, S. 20. Bei den genauen Zahlenwerten gehen die Angaben auseinander. Frühe Schätzungen gehen von etwa 
drei Mio. Minen aus. Vgl. Bird, Maryann; Trouble in the Rubble, in: Time, vom 23.12.1996. Nach spä- teren 
Angaben werden in BiH ca. eine Mio. Landminen vermutet. Vgl. Kaiser, Alfons; Bewegen Sie sich nicht, 
geraten Sie nicht in Panik, in: FAZ, vom 11.10.1997. 

447 Siehe exemplarisch die CIMIC-Berichte für die Flüchtlingsrückkehr in: Visoko, unter: http://www. 
bbs.bund.de/visoko/ zusammen.htm; in: Olovo, unter: http://www.bbs.bund.de/olovo/zusammenfassung.htm und 
in: Vitez, unter: http://www.bbs.bund.de/vitez/zusammenfassung.htm. Der Frontverlauf war während des 1995 
beendeten Krieges in BiH insgesamt 2100 Kilometer lang und jeweils zwischen zwei und fünf Kilometer breit. 
Vgl. Kaiser, Alfons; aaO. Siehe auch: Lerch, Günter; Die rot gedeckten Dächer sind in Bosnien Zeichen der 
Hoffnung, in: FAZ, vom 05.05.1998.  

448Vgl. OHR-Bulletin No. 1, vom 6. Mai 1996, S. 3, unter: http://194.215.227.4/bulletins/b960506.htm. 
449Ebd., S. 4. 
450Vgl. OHR-Bulletin No. 17, vom 3. September  1996, S. 4, unter: http://194.215.227.4/bulletins/b9609 

03.htm. 
451Siehe: OHR-Bulletin No. 17; aaO., S. 4 und OHR-Bulletin No. 33, vom 17. Januar 1997, S. 7, unter: 

http://194.215.227.4/bulletins/b970117.htm. 
452Firmen wie das englische Unternehmen Defence Systems Limited (DSL) führen Trainingskurse für 

lokale Minenräumer in ein einzelnen Gemeinden durch. Ein ausgebildetes Zwei-Mann-Team ist in der Lage 
durchschnittlich 40m² pro Tag zu säubern. Siehe: OHR-Bulletin No. 56, vom 31. Juli 1997, S. 6, unter: http:// 
194.215.227.4/bulletins/b970731.htm und OHR-Bulletin No. 59, vom 5. September 1997, S. 10, unter: http:// 
194.215.227.4/bulletins/b970905.htm. 
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Informationsstände auf Marktplätzen und in Firmen auf die Gefahr hingewiesen. Hilfswerke 

der Vereinten Nationen, SFOR und viele NGOs beteiligen sich an den 

Informationskampagnen, die vor allem Rückkehrer und Kinder erreichen sollen.453 

Nach offiziellen Meldungen wurden 1997 insgesamt 28425 Minen entdeckt und zerstört. 

Bisher gab es in keinem anderen, vergleichbar betroffenen Land eine ähnlich erfolgreiche 

Minenräumung.454 Der Grund für die vergleichsweise hohe Produktivität dürfte in der 

Kooperation einer Vielzahl von militärischen Einheiten, privaten Wirtschaftsunternehmen und 

NGOs sowie der internationalen Finanzierung liegen. Nachdem BiH im Jahr 1997 als sechster 

Staat das Abkommen über das Verbot von Produktion, Lagerung und Gebrauch von Anti-

Personenminen unterzeichnet hat, wurde am 16. Juli 1998 die Verantwortung für die 

Minenräumung offiziell von den Vereinten Nationen auf BiH übertragen.455 

 

FAZIT: Trotz des großen Engagements der Implementierungskräfte im Bereich der 

Minenräumung scheint sich insgesamt an der täglichen Gefährdung auch 1998 im Vergleich 

zu 1996 nicht viel geändert zu haben. Diese Einschätzung wird durch den CIMIC-Verband 

bestätigt, der die Minengefahr in der Mehrzahl der Gemeinden als latent bis hoch ausweist. 

Die Bewohner von BiH werden daher wohl noch Jahrzehnte mit den eindringlichen 

Ratschlägen der Warnplakate leben müssen. 

 

 

4.2 Die Bilanzierung der (macht-)politischen Dimension 

Zur Beurteilung der (macht-)politischen Dimension des Friedensprozesses in BiH werden als 

Indikatoren 1. der Demokratisierungsgrad; 2. die Menschenrechtssituation und 3. die 

Entwicklungstendenzen der Zivilgesellschaft überprüft. Diese vier allgemeinen Indikatoren 

werden durch das exemplarische Herausgreifen von wesentlichen Einzelelementen 

fallspezifisch differenziert. 

 

                                                 
453Durch Comic-Hefte und Plakate versuchen amerikanische NGOs Kinder vor dem "tödlichen Erbe" 

aus der Zeit des Krieges zu warnen. Vgl. FAZ, vom 14.11.1996 und vom 11.10.1997. 
454OHR-Bulletin No. 73, vom 1. August 1998, S. 6, unter: http://194.215.227.4/bulletins/b980801.htm. 
455Siehe: OHR-Bulletin No. 64, vom 25. November 1997, S. 15, unter: http://194.215.227.4/bulletins/ 

b971125.htm und OHR-Bulletin No. 73, aaO., S. 6. 
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4.2.1 Der Demokratisierungsgrad  

Bei ihren Demokratisierungsbemühungen verfolgten die Implementierungskräfte in BiH seid 

Beginn ihres Engagements einen "institutionellen Ansatz".456 Durch die Etablierung von 

demokratisch gefassten und legitimierten politischen Institutionen soll dabei die 

Demokratisierung des politischen Systems und schließlich die des ganzen Staates erreicht 

werden.457 Der Abhaltung von Wahlen, zur Konstituierung der politischen Institutionen und 

als erster Schritt auf dem Weg zur Aussöhnung und zum Aufbau einer demokratischen 

Gesellschaft, wurde besondere Bedeutung beigemessen.458 Die Wahlen sollten zugleich dazu 

dienen, die gewählten Volksvertreter in zivile Formen des Konfliktaustrags einzusozialisieren 

und mithin das politische System im Verlauf der parlamentarischen und exekutiven Arbeit 

weiter zu pluralisieren.459 

Aufgrund des skizzierten Ansatzes wird bei der Bilanzierung der bisherigen Implementierung 

das Augenmerk besonders auf die drei durchgeführten Wahlen und die daraus 

hervorgegangene Führungseliten sowie, anhand von Einzelbeispielen, auf das Funktionieren 

der wesentlichen Institutionen gerichtet. Dabei wird, in Anlehnung an die theoretischen 

Vorüberlegungen, zu prüfen sein, ob die Institutionen den Prinzipien von Effizienz und 

Inklusion gerecht werden. 

 

4.2.1.1 Die Wahlen 1996-98 

Die ersten Wahlen zu sämtlichen Organen oberhalb der kommunalen Ebenen fanden am 14. 

September 1996 statt. Gewählt wurde in einem Wahlgang mit vier verschiedenen 

Stimmzetteln für die einzelnen Gremien.460 Die ersten Nachkriegswahlen in BiH waren 

wahrscheinlich die kompliziertesten in der Geschichte. Es kann als ein "bemerkenswerten 

Experiment" bezeichnet werden, in einem Land ohne demokratische Tradition Wahlen 

abzuhalten, die selbst für Fachleute nach wochenlanger intensiver Beschäftigung ein 

                                                 
456Vgl. OHR-Bulletin No. 28, vom 09. Dezember 1996, S. 2, unter: http://194.215.227.4/bulletins/b96 

1209.htm und The Economist, vom 24.12.1998, S. 6f. 
457Siehe hierzu die theoretischen Vorüberlegungen unter Punkt III.3.2.1. 
458OHR-Bulletin No. 17, vom 03. September 1996, S. 1f, unter: http://194.215.227.4/bulletins/b960903. 

htm. Vgl. auch Christopher, Warren; Without Elections; There Will Be No Unified Bosnian State, in: IHT, vom 
15./16.06.1996; Bosco, David L.; Who Will Stand Up for Free Elections in Bosnia?, in: IHT, vom 16.08. 1996 
und O'Connor, Mike; West Holds Breath Awaiting Bosnia Moderate´s Showing in Vote, in: IHT, vom 
14.09.1998. 

459Nach Ansicht einiger Abgeordneter des Europäischen Parlaments, könnten durch die Wahlen die 
"mafiosen Strukturen", die in den Gemeinden herrschten, aufgebrochen werden. Vgl. FAZ, vom 20.06.1996. 

460Auf der Staatsebene wurden folgende Wahlkörper bestimmt: das dreiköpfige Staatspräsidium; das 
Zweikammerparlament des Staates BiH und die jeweiligen Parlamente der Entitäten. Einen ausführlichen 
Bericht über die Wahlvorbereitung und die Wahlen selbst enthält ICG Bosnia Project; Elections in Bosnia and 
Herzegovina, unter: http://www.intl-crisis -group.org/projects/bosnia/report/bh16rep1.htm; bh16rep2.htm und 
bh16rep3.htm, vom 22.09.1996, sowie bh16add.htm, vom30.10.1996. 
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Mysterium blieben.461 Wahlberechtigt waren etwa 2.9 Mio. Menschen, von denen 641.010 als 

Flüchtlinge in 55 verschiedenen Ländern lebten.462 

Alle führenden politischen Kräfte der drei Volksgruppen, vor allem die Serbische 

Demokratische Partei (SDS), die Kroatische Demokratische Union (HDZ) und die 

bosniakische Partei der Demokratischen Aktion (SDA), versuchten, mit Hilfe der 

Wählerregistrierung das Wahlergebnis zu ihren Gunsten zu manipulieren.463 Auch war der 

verfassungsrechtlich vorgeschriebene gleichberechtigte Zugang aller Parteien zu den Medien 

nicht gegeben, da Rundfunk und Fernsehen unter der Kontrolle der jeweiligen Machthaber der 

beiden konstitutiven Einheiten BiHs standen.464 Außerdem wurden auf allen Seiten massive 

Einschüchterungsversuche der herrschenden Parteien gegenüber den Oppositionskandidaten 

beobachtet.465 Es ist davon auszugehen, dass noch andere Manipulationsstrategien 

angewendet worden sind. Inwieweit z.B. Nicht-Wahlberechtigte mit gefälschten 

Personalpapieren die Stimmen "toter Seelen" abgegeben haben, lässt sich nicht genau 

ermitteln.466 

Die Unregelmäßigkeiten im Vorfeld der Wahlen veranlassten die von der OSZE gebildete 

Wahlkommission dazu, verschiedene Maßnahmen zu ergreifen. Wegen illegaler Handlungen 

verhängte sie z.B. gegen die SDS eine Geldstrafe von 25.000 US-Dollar und beschloss in 

einem anderen Fall, die ersten sieben Namen auf der Liste der SDA zu streichen.467 Nach den 

Kriterien der politischen Vernunft hätte die OSZE die Wahlen nicht ansetzen dürfen. Doch 

man folgte anderen Kriterien.468  

Das Wahlergebnis bestätigte die Annahme, dass die nationalistisch ausgerichteten großen 

                                                 
461Vgl. zu dieser Einschätzung Rüb, Matthias; An einem Tag finden sechs Urnengänge in zwei Gebiets- 

einheiten eines einzigen Staates statt, in: FAZ, vom 14.09.1996. 
462OHR-Bulletin No. 17; aaO., S. 1. 
463Beispielsweise sollen Mitglieder der HDZ versucht haben, ihre Landsleute zu bewegen, sich gezielt 

in ehemals überwiegend muslimischen Städten Nord-Bosniens registrieren zu lassen, um das kroatisch 
beherrschte Gebiet in der Herzegowina zu vergrößern. FAZ, vom 17.07.1996 und NZZ, vom 16.08.1996. 
Serbische Flüchtlinge sollen, mit der Drohung einer Verweigerung von humanitären Hilfsgütern, gezwungen 
worden sein, sich an ihrem Zufluchts- statt ihrem Heimatort für die Wahlen registrieren zu lassen. Derartige 
Zwangsansiedlungen vollzogen sich vor allem im Raum der - besonders umstrittenen - Stadt Brcko. Rüb, 
Matthias; Manipulationen bei der Wählerregistrierung in Bosnien. in: FAZ, vom 14.08.1996. 

464Die Oppositionsparteien hatten in der Regel kein Geld, oft nicht einmal ein Büro oder Telefon. NZZ, 
vom 10.07.1996 und FAZ, vom 14.08.1996. 

465FAZ, vom 05.06.1996; vom 14.08.1996 und NZZ, vom 10.07.1996. 
466Die Presse und internationale Wahlbeobachter sprachen von fünf Prozent mehr abgegebenen 

Stimmen, als Wähler registriert worden waren. International Crisis Group, ICG Bosnia Project Elections in 
Bosnia and Herzegovina, unter: http://www.intl-crisis -group.org/projects/bosnia/report/bh16add.htm, vom 
30.10.1996. 

467Die Geldstrafe entsprach einem Viertel der der Partei zustehenden Wahlkampfkostenerstattung. FAZ, 
vom 17.08.1996. Neben dieser Namensstreichung wurden die Personen von der Kandidatur zu anderen öffent- 
lichen Ämtern ausgeschlossen. OHR- Bulletin No. 10, vom 16. Juli 1996, S. 2, unter: http://194.215.227.4/ 
bulletins/b960716.htm. 

468Jens Schneider sprach daher von "Sinnlose(n) Wahlen für das Gewissen der Welt". Vgl. Süddeutsche 
Zeitung, vom 27.06.1996. 
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Parteien, ähnlich wie bei den Wahlen 1990, dominieren würden.469 In der FBH entfielen rund 

55 Prozent der Stimmen auf die SDA und gut 23 Prozent auf die HDZ.470 In der SR entfielen 

auf die SDS 54,5 Prozent der Stimmen. Die SDA, die anders als die SDS und die HDZ in 

beiden Entitäten zur Wahl angetreten war, erhielt hier erstaunliche 17,8 Prozent der 

Stimmen.471 Von den 42 Sitzen des Repräsentantenhauses entfielen insgesamt 36 auf die drei 

nationalistischen Parteien. Trotz massiver Benachteiligung konnten die Oppositionsparteien, 

die keineswegs alle demokratische und zivilgesellschaftliche Ziele verfolgen, somit sechs 

Sitze erzielen. Die durch Direktwahl bestimmte Präsidentschaft in der SR gewann die SDS-

Kandidatin und Hardlinerin Biljana Plavsic. Anders als in der SR wird der Präsident in der 

FBH nicht direkt gewählt, sondern von beiden Kammern des Parlaments durch einen 

komplizierten Modus bestimmt. Hier wurde Kresmir Zubak von der HDZ Präsident. Der 

Vorsitz des dreiköpfigen Staatspräsidiums der Republik BiH wurde von Alija Izetbegovic 

übernommen, der die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnte. 

Insgesamt wurde die Wahlbeteiligung als niedrig eingestuft und von der OSZE in allen Teilen 

BiHs auf 60-70 Prozent geschätzt. Gründe hierfür können zum einen die unvollständige 

Registrierung von Wahlberechtigten und zum anderen das überaus komplizierte Wahlsystem 

sein.472 Sowohl die teilnehmenden Parteien wie auch internationale Beobachter kritisierten 

den geringen rechtsstaatlichen und demokratischen Charakter der Wahlen.473 Auch von den 

Verantwortlichen der OSZE wurden Unregelmäßigkeiten bei der Stimmenauszählung 

konstatiert.474 Dennoch hielt die OSZE gegenüber der - vor allem von NGOs geäußerten - 

massiven Kritik daran fest, dass das Ergebnis den Willen der Bevölkerung widerspiegele und 

daher - auch unter den gegebenen Umständen - als demokratische Legitimation der gewählten 

Mandatsträger gelten könne.475 Diese Entscheidung, die vor allem auf Druck der USA gefällt 

wurde, lässt die internationale Wahlbeobachtung fragwürdig erscheinen. Der Befund, ob eine 

Wahl noch als demokratisch zu qualifizieren ist, unterliegt einem Ermessensspielraum, der 

zunehmend zum Spielball innerer und äußerer Interessen wird.476 Abgesehen von den 

                                                 
469IHT, vom 16.08.1996; FAZ, vom 14.09.1996. 
470Die genauen Wahlergebnisse sind abgedruckt in: OSCE Newsletter, 3 (1996) 9, S. 2. 
471Damit haben sich anfängliche Annahmen bezüglich der Nicht-Repräsentation von Minderheiten in 

den Entitäten nur zum Teil bestätigt. Siehe hierzu: Punkt IV.2.2. 
472FAZ, vom 16.09.1996; FR, vom 17.09.1996; FAZ, vom 19.09.1996. Der Wahltag verlief - entgegen 

vielerlei Befürchtungen - reibungslos, was u.a. auf die massive Präsenz der IFOR-Truppen, umfangreiche 
Sicherheitskontrollen und die Anwesenheit von knapp 1300 OSZE-Wahlbeobachtern zurückzuführen war.  

473FAZ, vom 13.09.1996; 14.09.1996; 16.09.1996; 25.09.1996. Vgl. auch: Eicher, Joachim; Die Wahlen 
in Bosnien-Herzegowina und ihre Durchführung, in: Südosteuropa 46 (1997) 3-4, S. 146-157 (153f). 

474FR, vom 22.09.1996; FAZ, vom 23.09.1996. 
475Vgl. hierzu die Aussage des Leiters der OSZE-Mission, Robert Frowick, vom 29. September 1996; 

zitiert in: OHR-Bulletin No. 19, vom 29. September 1996, S. 1, unter: http://194.215.227.4/bulletins/b960929. 
htm. Vgl. auch FAZ, vom 18.09.1996 und FR, vom 30.09.1996.  

476Vgl. Mair, Stefan; Internationale Präsenz und nationale Souveränität. Wahlbeobachtung: ein 
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politischen Konsequenzen des Wahlausgangs, hat der Wahlkampf von 1996 die ethnische 

Trennung noch verfestigt.477 

 

Den Kommunalwahlen wurde als wichtiges Ereignis des Jahres 1997 von den 

Implementierungskräften besondere Bedeutung beigemessen. Basierend auf den 

Wahlergebnissen sollte die Etablierung von multi-ethnischen Verwaltungsbehörden erfolgen, 

sodass die Wahlen nur als Erfolg zu bewerten seien, wenn ein struktureller Wandel erreicht 

werde.478 

Nachdem der Termin aufgrund von Unregelmäßigkeiten insgesamt dreimal verschoben 

wurde, fanden am 13. September 1997 die Wahlen statt, die über die Zusammensetzung der 

Gemeinderäte und Magistrate der 136 Kommunen der Länder entscheiden sollten.479 Zu den 

Kommunalwahlen hatten sich gut 2.52 Mio. Wähler registrieren lassen. Das entsprach knapp 

79 Prozent der Wahlberechtigten deren Zahl auf rund 3.2 Millionen geschätzt wurde.480 Da 

am Wahltag noch immer etwa 35 Prozent aller Einwohner des Landes nicht an ihrem 

Wohnort von 1991 lebten, hatte die OSZE verschiedene "Fernwahl"-Möglichkeiten 

eingerichtet.481 

Die mehrfache Verschiebung des Wahltermins wurde von der OSZE mit Manipulationen bei 

der Wählerregistrierung, fehlender Bewegungsfreiheit und der Tatsache begründet, dass 

politische Parteien nicht die Möglichkeit hätten sich frei zu betätigen. Diese Bedingungen 

waren allerdings am Wahltag auch nicht erfüllt.482 Von den drei großen Nationalparteien hatte 

nur die SDA während der Vorbereitungen der Wahlen nicht mit einem Boykott gedroht. 

Vertreter der HDZ hatten in verschiedenen Gemeinden mit unterschiedlichen Methoden 

versucht, die Wählerlisten zu fälschen.483 Die SDS stiftete etwa 160.000 serbische 

                                                                                                                                                         
expandierendes Betätigungsfeld der Staatengemeinschaft, in: Vereinte Nationen 42 (1994) 4, S. 133-140. 

477FAZ, vom 14.08.1996; 16.10.1996. 
478Vgl. OHR-Bulletin No. 40, vom 13. März 1997, S. 3 u. 6, unter: http://194.215.227.4/bulletins/b97 

0313.htm. 
479Zuletzt wurden im November 1990 in der damaligen jugoslawischen Teilrepublik neue 

Kommunalvertreter gewählt. In manchen Städten und Gemeinden saßen die damals gewählten Bürgermeister bis 
zum Wahltag in den Rathäusern. Vielfach hat in den Turbulenzen des Krieges aber irgendjemand die Macht 
usurpiert. In jedem Falle handelte es sich bei den meisten Bürgermeistern um Mandatsträger ohne Mandat. Vgl. 
Rüb, Matthias; Unvereinbare Vorstellungen von demokratischen Prozessen, in: FAZ, vom 13.09.1997.  

480FAZ, vom 13.09.1997. 
481Für die betroffenen wurden eigene Wahllokale eingerichtet oder in herkömmlichen Wahllokalen 

eigene Wahlurnen aufgestellt. Binnenflüchtlinge konnten aber auch am Wahltag, auf von der OSZE besonders 
empfohlenen und von SFOR-Truppen gesicherten Fahrtrouten, in ihren Herkunftsort zur Stimmabgabe reisen. 
Auch Flüchtlinge im Ausland konnten durch spezielle Out-of-Country Programme an den Wahlen teilnehmen. 
Vgl. FAZ, vom 13.09.1997 und OHR-Bulletin No. 46, vom 04. Mai 1997, S. 7, unter: http://194.215.227.4/ 
bulletins/b970504.htm. 

482FAZ, vom 13.09.1997.  Der Hohe Repräsentant räumte bei einer Pressekonferenz ein, dass "diese 
Wahlen nicht das letzte Wort in Sachen Demokratie waren". OHR-Bulletin No. 60; aaO., S. 4. 

483Es war ein Fehler, den drei Nationalparteien, SDA, SDS und HDZ Ende August die kompletten 
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Flüchtlinge, die in Serbien Zuflucht gefunden hatten, dazu an, sich als Wähler in der SR 

registrieren zu lassen.  

Geprägt durch die Erfahrungen der Wahlen von 1996, ging die OSZE diesmal härter gegen 

Betrugsversuche vor. Von den 93 politischen Parteien, die sich für eine Wahlteilnahme 

beworben hatten, wurden nach sorgfältiger Prüfung 82 zugelassen.484 Nachdem in 31 

Gemeinden Unregelmäßigkeiten festgestellt worden waren, strich die OSZE 21 Kandidaten 

der HDZ und 11 Kandidaten der SDS von den Wahllisten. Außerdem haben 1997 nur kleinere 

Parteien Geld für den Wahlkampf bekommen.485 

Durch das Wahlergebnis wurde die Dominanz der nationalistischen Parteien bestätigt; deren 

Machtmonopol hat aber Risse bekommen. Denn in einigen Gemeinden gewannen die Parteien 

der Vertriebenen viele Stimmen. Allerdings sind sie in den Gemeinderäten meist nicht so 

stark vertreten, wie es der früheren Bevölkerungsverteilung entspräche. Da die grundlegenden 

Machtstrukturen erhalten blieben, sind die Vertreiber in der Regel in der stärkeren Position.486 

Insgesamt haben die Kommunalwahlen 1997 nicht den angestrebten strukturellen Wandel 

herbeigeführt. 

Für die SR konnte als ein Hauptergebnis der Kommunalwahlen festgestellt werden, dass die 

Parteienlandschaft zersplittert ist. Die Partei des angeklagten Kriegsverbrechers Karadzic war 

1997 zwar weiterhin die stärkste Kraft und hatte Ostbosnien noch fest in der Hand. Im 

Westteil der SR hat sie aber stellenweise schwere Einbußen erlitten.  

Dies kann als Folge des internen Machtkampfes zwischen den Karadzic-Treuen in der SR und 

der Gruppe um die "abtrünnige" Präsidentin Plavsic gewertet werden. Im Verlauf der seit Juni 

1997 andauernden Auseinandersetzungen hatte die Staatengemeinschaft immer deutlicher 

Position zu Gunsten der westlich orientierten Präsidentin bezogen, die mit Hilfe von SFOR-

Truppen gegen bewaffnete Karadzic-Anhänger vorging und schließlich am 3. Juli 1997 das 

Parlament auflöste.487 Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen am 23. November 1997, mit 

denen die Karadzic-Partei (SDS) weiter geschwächt werden sollte, wurde der als gemäßigt 

geltende Milorad Dodik, aus der Partei der Unabhängigen Sozialdemokraten (SNSD), zum 

                                                                                                                                                         
Wählerlisten auszuhändigen. Anhand der Namenslisten war es relativ einfach zu ermitteln, wie viele Kroaten, 
Serben und Bosniaken sich in welcher Gemeinde als Wähler registriert hatten. Daher versuchte man in 
Kommunen, in denen es brenzlig für den eigenen Machterhalt werden könnte, nachträglich die Wahlregister 
noch zu ändern. Zu Beispielen siehe: OHR-Bulletin No. 52, vom 27. Juni 1997, S. 6, unter: http://194.215.227.4/ 
bulletins/b970627.htm. 

484Vgl. OHR-Bulletin No. 46; aaO., S. 7 und OHR-Bulletin 47; aaO., S. 7. 
485Um Mehrfachwähler zu vermeiden, wurden mit unsichtbarer Tinte Markierungen am Daumen der 

Wähler vorgenommen, die mit speziellen Lampen sichtbar gemacht werden konnten. FAZ, vom 13.09.1997. 
486NZZ, vom 19.11.1997. Vgl. auch Hoppe, Hans-Joachim; Das Dayton-Abkommen und die neue 

Führungselite in Bosnien-Hercegovina, Bericht des BIOst Nr. 14/1998, S. 3. 
487Vgl. FAZ, vom 09.07.1997; The Economist, vom 23.08.1997; FAZ, vom 23.08.1997; 11.09.1997. 
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neuen Regierungschef gewählt.488 Als Außenseiter genießt Dodik zwar die Unterstützung der 

internationalen Gemeinschaft, hat aber keinen Rückhalt in der bosnisch-serbischen 

Bevölkerung.489 Ein in positiver Hinsicht bemerkenswertes Ergebnis war, dass erstmals 20 

Prozent der zu verteilenden Sitze in der Nationalversammlung der SR auf Parteien aus der 

FBH entfielen.490 

 

Da die Dauer der ersten Legislaturperiode von der OSZE auf zwei Jahren festgelegt wurde, 

waren die Bürger BiHs am 12. und 13. September 1998 erneut aufgerufen, die Parlamente und 

Präsidenten des Gesamtstaates und der beiden Entitäten zu wählen. Mehr als zuvor wurden 

diese Wahlen von den Implementierungskräften als ein Messwert für den Erfolg ihrer 

Bemühungen der letzten zwei Jahre angesehen.491 Weil die vorangegangenen Wahlen nicht 

im erwünschten Maße zu einem strukturellen Wandel, mehr Pluralismus und Ablösung der 

nationalistischen Parteien geführt hatten, veranstaltete die OSZE Anfang des Jahres ein 

Symposium, auf dem mögliche Änderungen des Wahlsystems erörtert wurden. Acht 

internationale und nationale Experten reichten Vorschläge ein, die es multi-ethnischen 

Parteien ermöglichen sollten, Wählerstimmen über ethnische Linien hinweg anzuziehen. 

Trotz der generellen Übereinstimmung, dass eine Änderung des Wahlrechts nötig sei, wurde 

keine verbindliche Entscheidung getroffen.492 

In den Wochen des Wahlkampfes hatte sich der Prozess der Parteiendiversifizierung 

beschleunigt der neben zahlreichen Abspaltungen auch einige Bündnisbildungen mit sich 

brachte.493 Von den rund 2.7 Mio. Wahlberechtigten nahmen über 70 Prozent an der Wahl 

teil. Über neun Prozent der Wähler gaben ihre Stimme im Ausland ab.494 

                                                 
488Dieser Vorgang wurde vor allem durch die USA gefördert. Nachdem es sich als äußerst schwierig 

herausstellte, der Kriegsverbrecher Karadzic und Mladic habhaft zu werden und deren Verhaftung u.U. den 
Friedensprozess in der SR bedrohen könnte, wurde von einer schnellen Festnahme Abstand genommen. 
Stattdessen verfolgen die Implementierungskräfte die Strategie, den immer noch einflussreichen Karadzic 
politisch kalt zu stellen. Vgl. Schlotter, Peter; aaO., S. 42 und The Economist, vom 14.02.1998. 

489NZZ, vom 02.01.1998; 20.01.1998. 
490OHR-Bulletin No. 65, vom 06. Februar 1998, S. 2, unter: 

http://194.215.227.4/bulletins/b980206.htm. 
491Schon im Vorfeld der Wahl waren Aussagen zu vernehmen, wonach westliche Staaten, im Falle eines 

unbefriedigendes Ergebnisses, ihr Engagement deutlich reduzieren wollten. Vgl. O'Connor, Mike; West Holds 
Breath Awaiting Bosnia Moderate´s Showing in Vote, in: IHT, vom 14.09.1998. 

492Vgl. OHR-Bulletin No. 68, vom 28. März 1998, S. 9f, unter: http:194.215.227.4/bulletins/b980328. 
htm. 

493Von den Nationalparteien blieb nur die bosniakische SDA weitgehend unangefochten, während sich 
die HDZ durch den Austritt des kroatischen Mitglieds im Staatspräsidium Zubak gespalten hat, der mit der HNI 
einen Ableger bildete. Die meiste Konkurrenz ist auf serbischer Seite der SDS erwachsen. Hier schlossen sich 
die von Plavsic geführte Serbische Volksunion (SNS) mit der Sozialistischen Partei der SR (SPRS) unter der 
gemäßigten Radisic und Dodiks Partei der Unabhängigen Sozialdemokraten (SNSD) zu dem Wahlbündnis 
"Sloga" (Harmonie/ Eintracht) zusammen. Vgl. Rüb, Matthias; In Bosnien bröckeln die nationalen Blöcke, in: 
FAZ, vom 27.06.1998. 

494Vgl. Bericht des Leiters der OSZE Mission in BiH Robert L. Barry, unter: http://oscebih.org/Barry 
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Wie bei allen bisherigen Wahlen in BiH gab es vor allem wegen der "Flüchtlingswahl" und 

des komplizierten Wahlverfahrens auch 1998 erhebliche Schwierigkeiten bei der 

Durchführung und Auswertung. Die OSZE musste eingestehen, dass zahlreiche Wähler nicht 

rechtzeitig oder nur mit unzureichenden Daten registriert werden konnten. Darüber hinaus 

konnten viele Wahllokale am ersten Wahltag nicht oder erst verspätet geöffnet werden. 

Außerdem sei das Gebot der geheimen Wahl in vielen Fällen verletzt worden.495 Angesichts 

der politischen Instabilität des Landes und einer jahrzehntelangen Tradition systematischer 

Wahlfälschung, ist es sehr erstaunlich, dass die Wahlzettel im Hinblick auf die maschinelle 

Verarbeitung mit Bleistift auszufüllen waren.496 Die Verzögerung bei der Veröffentlichung 

der Wahlergebnisse sowie apodiktische Prognosen von internationalen Vertretern, dass "die 

Gemäßigten" die Wahl gewinnen würden, führten schließlich zur Erschütterung der Autorität 

der internationalen Staatengemeinschaft. Während im Vorfeld der früheren Wahlen oft von 

den "Demokraturen des Balkans" gesprochen wurde, weil hier im Unterschied zu westlichen 

Demokratievorstellungen sich nicht Politiker mit ihrem Machtwillen dem Wählerwillen 

beugten, sondern sie den Wählerwillen mit ihrem Machtwillen gebeugt hätten, hat sich 

angesichts der undurchsichtigen Vorgänge rund um die Wahlen von 1998 das Bild 

gewandelt.497 Die Vorwürfe gegen die OSZE und deren Eingeständnisse geben zur 

Befürchtung Anlass, dass nicht BiH demokratisiert wird, sondern die internationale 

Verwaltung in Sarajewo sich "balkanisiert" hat. 

Trotz bedeutsamer Unregelmäßigkeiten wurden die Wahlen von dem Hohen Repräsentanten 

als die friedfertigsten und ruhigsten bezeichnet, die viel demokratischer verlaufen seinen als 

die früheren Wahlen und im Ergebnis zu mehr Pluralismus geführt hätten.498 In beiden 

Kammern des Parlaments im Gesamtstaat hat sich im Vergleich zu den Wahlen von 1996 

allerdings wenig geändert.499 Das Parteienspektrum hat sich zwar aufgesplittert, was auf mehr 

Pluralität hinweist; insgesamt bleibt es aber im wesentlichen bei dem Proporz der 

Nationalparteien SDA, SDS und HDZ. Als gutes Zeichen kann gewertet werden, dass der 

Sozialist Radisic, ein Kandidat des gemäßigten Bündnisses "Sloga", als neues serbisches 

Mitglied in das gesamtbosnische Staatspräsidium gewählt wurde. Während sich die 

Machtverhältnisse in der FBH grundsätzlich nicht verändert haben, wird die Entwicklung in 

                                                                                                                                                         
Speach.htm, S. 2 und FAZ, vom 17.09.1998. 

495FAZ, vom 16.09.1998; 17.09.1998. 
496NZZ, vom 25.09.1998. 
497Zu der Bezeichnung "Demokraturen des Balkans" vgl. z.B. Rüb, Matthias; Unvereinbare 

Vorstellungen von demokratischen Prozessen, in: FAZ, vom 13.09.1997. 
498Vgl. zu der auffallend optimistischen Einschätzung OHR-Bulletin No. 75; aaO., S. 1f. 
499Die Wahlergebnisse und die genaue Sitzverteilung sind erhältlich unter: http://www.oscebih.org/ 

98results. 
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der SR von westlichen Vertretern tendenziell negativ bewertet.500 In der 

Nationalversammlung konnte sich keine klare Mehrheit bilden. Hier stehen sich die SDS/SRS 

Koalition und das Bündnis Sloga als zwei etwa gleichstarke Blöcke gegenüber.501 Die Wahl 

des extrem nationalistischen Führers der SRS Nikola Poplasen zum neuen Präsidenten der SR 

stellte einen deutlichen Rückschritt der westlichen Demokratisierungs- und 

Friedensbemühungen dar.502 Der Einfluss des jugoslawischen Präsidenten Milosevic dürfte 

damit weiter zunehmen.503 Ob eine "Kohabitation" von Regierungschef Dodik und Präsident 

Poplasen in Zukunft möglich ist, hängt davon ab, dass die SDA weiterhin zu Dodik hält. 

 

FAZIT: Die Bilanzierung der Wahlen von 1996-98 offenbart einen Grundfehler des 

Wahlsystems. Durch die Bestimmungen werden die gewählten Repräsentanten der Bosniaken, 

Serben und Kroaten geradezu gezwungen, die Interessen ihrer eigenen Volksgruppen und 

nicht die aller Bürger des Gesamtstaates zu vertreten. Insofern wiederholt sich ein 

Verhaltensmuster, dass bereits durch die alte jugoslawische Verfassung von 1974 gefördert 

wurde und dort die ethnische Trennung unterstützt hat. Der ethnische Pluralismus, die Vielfalt 

der Volksgruppen, ersetzt den politischen Pluralismus. 

Während die Staatengemeinschaft in zahlreichen Bereichen der Gesellschaft daran arbeitet, 

den Gesamtstaat zu stärken, können bei den Wahlen weiter die zentripetalen Kräfte der 

einzelnen Volksgruppen wirken. Die Ursache dafür ist, dass das Wahlverfahren nicht den 

bosnischen Verhältnissen angepasst wurde, sondern umgekehrt: Die bosnische Realität hatte 

sich westlichen Konzepten anzupassen. Entsprechend demokratie-theoretischer 

Grundüberlegungen sollte der Schutz von allen ethnischen Interessen gewährleistet werden. 

Durch die Schaffung von besonderen Strukturen für deren Vertretung, wurde aber eine 

zusätzliche Polarisierung der Gesellschaft begünstigt. Demgegenüber enthält der Wahlmodus 

keine Anreize, die eine Koalitionsbildung über ethnische Grenzen hinweg fördern. Er 

bestimmt, dass etwa für das Präsidium des Gesamtstaates die Wahlberechtigten in der SR das 

serbische, Bosniaken und Kroaten in der FBH das bosniakische und das kroatische Mitglied 

                                                 
500In der FBH bleibt die SDA (samt Satellitenparteien) stärkste Kraft gefolgt von der HDZ und der 

SDP.  
501OHR-Bulletin No. 76; aaO., S. 3. 
502Poplasen wurde im Juli 1998 unter dem Vorwurf, dass er die Arbeit der Nationalversammlung 

behindern würde, als deren stellvertretender Sprecher abgesetzt. Vgl. OHR-Bulletin No. 72; aaO., S. 8. Er wird 
im Westen, im Vergleich zu Karadzic, als noch radikalerer Nationalist eingeschätzt. Vgl. Nordland, Rob; 
Dictatorial Democrats. Unfree elections still turn out badly for the West, in: Newsweek, vom 05.10.1998. Ein 
westlicher Vertreter der internationalen Staatengemeinschaft sagte, er erwarte, dass die meisten europäischen 
Staaten ihre Hilfsprojekte in der SR drosseln werden. Vgl. O'Connor, Mike; Setback for West in Bosnia 
Election, in: IHT, vom 17.09.1998. 

503Vgl. Rüb, Matthias; In Bosnien wird es der Westen künftig noch schwerer haben als bisher, in: FAZ, 
vom 28.09.1998. 
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wählen. Im Hinblick auf die überkommene, einseitig ethnische Ausrichtung sollten 

grundsätzlich nur einheitliche Wahlzettel gedruckt werden, auf denen, jeweils getrennt, 

Vertreter aller Volksgruppen figurieren. Gültigkeit dürften nur die Wahlscheine haben, auf 

denen Stimmen für Vertreter aller Volksgruppen abgegeben wurden. Wenn z.B. ein Serbe 

seinen Kandidaten durchbringen will, müsste er auch einen Kroaten und einen Bosniaken 

wählen, weil andernfalls sein Wahlzettel ungültig wäre. Durch diesen Vorschlag der 

International Crisis Group würde jeder gewählte Vertreter der ganzen Bevölkerung gegenüber 

verantwortlich sein und nicht nur seiner Volksgruppe. 

Im Rahmen der Institutionalisierung sind Wahlen nur ein Schritt; sie dienen im wesentlichen 

der formalen, legitimen Konstituierung der Institutionen. Damit die Institutionen zu einem 

gestaltenden Beitrag zur Demokratisierung werden, bedarf es gewählter Volksvertreter, die 

sich in den Institutionen und ihnen gemäß verhalten; sie mit Leben füllen, um dadurch die 

demokratisierende Wirkung der demokratischen Institutionen zur Entfaltung zu bringen. Zur 

adäquaten Bilanzierung der Demokratisierung erscheint es daher angebracht, die aktuelle 

Führungselite kurz im Hinblick auf ihren politischen Hintergrund und ihre Bereitschaft zum 

Aufbau einer demokratischen Gesellschaft zu untersuchen.504 

 

4.2.1.2 Die Führungseliten in Bosnien-Herzegowina 

Wie bereits dargelegt, liegt dem Konflikt im ehemaligen Jugoslawien ein komplexes 

Ursachenbündel zugrunde, welches u.a. historische, sozialökonomische, verfassungsrechtliche 

und nationalistische Aspekte umfasst. Die Eskalation zum Krieg war das Ergebnis einer 

gezielten Strategie, die von einer breiten Koalition aus konservativen politischen 

Führungseliten, orthodoxen Intellektuellen, nationalistischen Schriftstellern, Militärs und 

Wirtschaftsführern gemeinsam - mit z.T. unterschiedlicher Zielrichtung - verfolgt wurde. 

Unter Rückgriff auf bestehende Probleme und Ressentiments forcierten Teile der 

Führungsschicht eine Umdefinition der Politik entlang ethnischer Linien und leiteten eine 

Ethnisierung aller Lebensbereiche ein.505 Die geschaffene Grundlage ermöglichte ihnen eine 

Eskalation des Konflikts hin zum Krieg.  

Diese Koalition lässt sich grob in zwei entscheidende Gruppen unterteilen. Erstens die 

Ethnonationalisten: Eine traditionelle, konservative Führungselite, die sich durch die 

                                                 
504Die Betrachtung konzentriert sich dabei im wesentlichen auf die politische Führungselite seit 1998, 

da diese erstmals eine volle Legislaturperiode gestalten kann und vor dem Hintergrund relativer Stabilität 
gewählt wurde. Ziel der Betrachtung ist, Grundtendenzen für die zukünftige Kooperationsbereitschaft der 
politischen Führungen untereinander und mit den Implementierungskräften abzuleiten. 

505Siehe hierzu: Gagnon, V.P.; Ethnic Nationalism and International Conflict. The Case of Serbia, in: 
International Security 19 (1994/95) 3, S. 130-166 (140-164). 
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aufkommenden Reformversuche und die Veränderungen der politischen und wirtschaftlichen 

Strukturen in ihrer Machtposition bedroht sah. Zweites die Klasse der Technomanager: Eine 

Schicht von hoch qualifizierten, flexiblen, pragmatischen und modernen Managern. Sie waren 

von der Ausbildung her Ingenieure, Juristen oder Betriebswirte und führten Betriebe.506 Sie 

waren keine Chauvinisten, sondern Anhänger einer zivilen Bürgergesellschaft, in der die 

Vergabe von Posten und Ressourcen nicht nach ethnischen Kriterien, sondern nach 

tatsächlichen Fähigkeiten erfolgen sollte. Sie gelangten zu der Überzeugung, dass sich eine 

solche Gesellschaft nur im Nationalstaat verwirklichen ließe und stellten sich daher in der Zeit 

des gewaltsamen Umsturzes in großer Zahl den neuen Regimen als Regierungsmitglieder zur 

Verfügung.507 Sie haben den Krieg nicht politisch gefördert, aber durch ihre organisatorischen 

und logistischen Fähigkeiten ermöglicht und unterstützt.508  

Das Vertragswerk von Dayton ist Ausdruck der Tatsache, dass es keine "bedingungslose 

Kapitulation" der Kriegsparteien gab. Niemand verließ das Schlachtfeld als Sieger - die 

bosnisch-serbische Seite wurde durch die NATO zwar eingedämmt, aber nicht besiegt. 

Folglich gab es keinen unmittelbaren Austausch der Herrschaftseliten.509 Die 

Implementierungskräfte versuchten zwar, die schärfsten Agitatoren wie Karadzic politisch zu 

isolieren, konnten aber im wesentlichen keinen Einfluss auf die Zusammensetzung der 

Führungselite nehmen. Eine Untersuchung des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und 

internationale Studien, die die Führungsschichten der drei Bevölkerungsgruppen BiHs 

analysiert, lässt Parallelitäten in der Zusammensetzung erkennen und kommt im Ergebnis zu 

einer negativen Beurteilung hinsichtlich der Demokratiebestrebungen der aktuellen Eliten in 

BiH.510 Die Studie weist bei allen drei Führungsschichten einen hohen Anteil an Absolventen 

von Ingenieursstudiengängen aus, was auf Angehörige der "Managerklasse" schließen lässt, 

die im Zuge der Wahlen z.T. Führungspositionen in den vorderen Reihen übernommen 

haben.511 In jeder Führungsschicht finden sich außerdem weniger gebildete, extreme 

                                                 
506Die Herausbildung dieser Schicht ist ein spezifisches Ergebnis des jugoslawischen Modells der 

sozialistischen Marktwirtschaft. Siehe: Mappes-Niedik, Norbert; Der Krieg der Manager, aaO., S. 121. 
507Im traditionellen, aus kommunistischer Zeit stammenden Verständnis haben Regieren und Politik 

machen wenig miteinander zu tun. In die Regierung gehören Fachleute, während Politiker in Regierungsämtern 
eher ein Unglück seien. 

508Sie setzten sich anfangs nur in den seltensten Fällen an die Spitze, wie der Belgrader Banker 
Slobodan Milosevic. Vgl. Mappes-Niediek, Norbert; aaO., S. 123. 

509Vgl. Schlotter, Peter; aaO., S. 4. 
510Vgl. Hoppe, Hans-Joachim; Das Dayton-Abkommen und die neue Führungselite in Bosnien-

Hercegovina, in: BIOst Nr. 14/1998. Ergebnisse S. 4f. 
511Beispiele in der muslimischen Führungsschicht sind: der Stellvertreter Izetbegovics, Ejup Ganic und 

der Vizevorsitzende des SDA Edhem Bicakcic. Auf Seiten der Bosniaken erhielten die Haftkameraden von 
Izetbegovic - sie saßen wegen islamisch-separatischtischer Agitation und Plänen zum "gewaltsamen Sturz der 
sozialistischen Gesellschaftsordnung" - durchweg hohe Positionen in Politik und Wirtschaft. Bei den Kroaten ist 
u.a. der Föderationspräsident Vladimir Soljic und bei den Serben der zweite Mann nach Karadzic, Momcilo 
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Nationalisten, die vielfach eine entscheidende Rolle in den neuen Sicherheitsdiensten 

spielen.512 Auffallend ist weiterhin die hohe Zahl von Personen, die in früheren Zeiten wegen 

krimineller Machenschaften verurteilt worden sind und Kontakte zu Mafia-Kreisen 

unterhalten oder selbst der kriminellen Szene angehören.513 Diese korrupte mafiöse Schicht 

blockiert aus Furcht vor Machtverlust jegliche Demokratisierung und Normalisierung. Die 

Gruppen der radikalen Hardliner, die weiterhin eine territoriale Trennung anstreben, setzen 

ihren exklusiv nationalistischen Kurs fort und übertönen durch entsprechende Propaganda die 

kleinen gemäßigten Oppositionsgruppen.514 Die einzigen Personen, die zumindest tendenziell 

den Aufbau einer demokratischen Gesellschaft unterstützen könnten, sind die ehemaligen 

„Technomanager“. Allerdings ist auch die neue Staatskonstruktion durch das Vorhandensein 

jenen ethnischen Proporzes gekennzeichnet, den diese Gruppe überwinden wollte, da er nach 

ihrer Erfahrung ein Florieren der Wirtschaft behinderte. Folglich ist auch dieser Teil der 

heutigen Führungsschicht nicht an einer Umsetzung des Dayton-Abkommens interessiert. 

 

FAZIT: Im Ergebnis ist festzustellen, dass mit den gegenwärtigen Führungseliten der 

Moslems, Kroaten und Serben die Umsetzung des Dayton-Abkommens mit dem Ziel der 

Reintegration Bosniens nur bedingt durchführbar erscheint. Eine mit Demokratisierung und 

Modernisierung verbundene Reintegration BiHs setzt neben einer Bewusstseinsveränderung 

einen Machtwechsel und eine radikale Erneuerung der Führungseliten voraus. Dabei müssten 

gleichzeitig die durch den Krieg und die Ausnahmesituation herangewachsenen korrupten und 

kriminellen Strukturen zerschlagen werden. Ein Macht- und Generationswechsel in den 

benachbarten "Mutterländern", Kroatien und Restjugoslawien, könnte dabei die politischen 

Verhältnisse in BiH positiv beeinflussen. 

Angesichts der skizzierten Zusammensetzung der politischen Führung erscheinen 

Konstituierung und Funktionsweise der politischen Institutionen von vornherein 

problematisch. Da diese in der Demokratisierungsstrategie der Implementierungskräfte eine 

bedeutsame Rolle spielen, wird im folgenden die Funktionsfähigkeit der gesamtstaatlichen 

Institutionen untersucht. 
                                                                                                                                                         
Krajisnik zu nennen. Vgl. Hoppe, Hans-Joachim; aaO., S. 11, 13, 19, 27. 

512Ebd. S. 24. 
513Dies betrifft insbesondere politische Führer in Mostar. Kroatische und bosniakische Kriminelle 

sorgen mit ihren bewaffneten Gruppen, vermutlich im Auftrag der entsprechenden Geheimdienste, für ständige 
Unruhe. Hoppe, Hans-Joachim; aaO., S. 23-25. Zur Verbindung von Mafia und Staatsführung siehe auch: OHR-
Bulletin No. 33; aaO., S. 4. Auf serbische Seite verbüßten einige Angehörige der heutigen Führung Haftstrafen 
wegen Wirtschaftsvergehen. Vgl. Hoppe, Hans-Joachim; aaO., S. 27f. 

514Nationalistische Hardliner finden sich insbesondere in den Führungsspitzen der Kroaten und Serben. 
Vgl. Hoppe, Hans-Joachim; aaO., S. 22, 25 und 27f. Hinweise auf die Fortsetzung des nationalistischen Kurses 
und auf entsprechende Propaganda finden sich auch in den Berichten des HR. Vgl. z.B. OHR-Bulletin No. 22; 
aaO., S. 5; No. 54; aaO., S. 8 und No. 59; aaO., S. 3. 
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4.2.1.3 Die Funktionsfähigkeit der gesamtstaatlichen Institutionen 

Im Zuge der Untersuchung werden zunächst das Staatspräsidium, das Gesamtparlament und 

der Ministerrat als wesentliche Institutionen des Gesamtstaates exemplarisch im Hinblick auf 

ihre Funktionsfähigkeit betrachtet. Vorrangiges Ziel ist die Beantwortung der Frage, ob die 

Institutionen insgesamt einen Beitrag zum Demokratisierungsprozess leisten können. Daher 

wird in methodischer Hinsicht auf eine Detaildarstellung der Institutionen verzichtet und statt 

dessen versucht durch einen allgemeinen Überblick einen Gesamteindruck zu vermitteln. Da 

die FBH eine zentrale Säule der Staatskonstruktion von Dayton darstellt, wird anschließend 

überprüft, inwieweit ihre Institutionen ein gemeinsames politisches Handeln ermöglichen und 

ob tatsächlich von einer Entität gesprochen werden kann. 

Wie bereits dargelegt, sollten die Wahlen in BiH die im Anhang 4 des Dayton-Abkommens 

enthaltene liberal-demokratische Verfassungsordnung legitimieren, die Bildung einer neuen 

Regierung ermöglichen und mithin die Gründung eines neuen Staates auf den Trümmern des 

alten zustande bringen.515 Dass die Wahlen nur ein erster Schritt und keine Erfolgsgarantie 

waren, zeigte bereits die Umsetzung der Wahlergebnisse in die Konstituierung der von der 

Verfassung vorgesehenen Organe und die Besetzung der einzelnen Posten, welche sich als ein 

mühsamer Stop-and-Go-Prozess darstellten. Schon vor dem ersten Zusammentreten des neu- 

gewählten Staatspräsidiums war zu erkennen, dass die nunmehr durch Wahlen legitimierten 

Volksvertreter nur schwer zur Kooperation zu bewegen sein würden.516 So verzögerte sich die 

Vereidigung des bosnisch-serbischen Präsidiumsmitglieds, weil keine Einigung über den Ort 

der Zeremonie erzielt werden konnte.517 Erst nach massivem Druck durch die EU und ihren 

Hohen Repräsentanten legte auch Momcilo Krajisnik den Amtseid ab.518 Die Bildung der 

Regierung für BiH verlief äußerst schleppend.519 Das Staatspräsidium konnte sich erst nach 

langen Auseinandersetzungen auf einen Ministerpräsidenten und den Umfang des Kabinetts 

einigen. Izetbegovic und Zubak forderten fünf Minister, Krajisnik nur drei. Damit sollte nach 

dem Willen der serbischen Seite die Position des Regierungschefs möglichst stark sein. 

Schließlich einigte man sich - wieder auf starken internationalen Druck - auf einen 

sechsköpfigen Ministerrat, in dem sich je ein Bosniake und ein Serbe im Amt des 
                                                 

515Vgl. Krizan, Mojmir; Der widerspenstige "Friedensprozess". Bosnien und Herzegowina zwei Jahre 
nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens von Dayton, in: Osteuropa 48 (1998) 1, S. 56-78 (64). 

516Schlotter, Peter; aaO., S. 16. 
517Vgl. Rüb, Matthias; Land zwischen Krieg und Frieden, in: FAZ, vom 16.10.1996; FR, vom 14.10. 

1996 und FAZ, vom 06.01.1997. 
518FR, vom 23.10.1996. Die Unstimmigkeiten über räumliche Fragen setzten sich auch danach weiter 

fort, was zur Folge hat, dass das Staatspräsidium wechselweise im Nationalmuseum in Sarajewo und in der 
elektrotechnischen Fakultät in Lukavica zusammenkommt. 

519Vgl. OHR-Bulletin No. 22; aaO., S. 2f und OHR-Bulletin No. 25; aaO., S. 3f. Die erste 
Nachkriegsregierung wurde erst am 02. Januar 1997 bestätigt. Vgl. Eicher, Joachim; Die Wahlen in Bosnien-
Herzegowina und ihre Durchführung; aaO., S. 148. 
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Ministerpräsidenten wöchentlich abwechseln.520 Stellvertretender Ministerpräsident und 

Außenminister soll ein Kroate sein. Jeder Minister hat zudem je zwei Vertreter der jeweils 

anderen Bevölkerungsgruppe.521 Insgesamt stellte sich die problematische  Konstituierung der 

Institutionen nach den Wahlen von 1996 als symptomatisch für die permanente Obstruktion 

der folgenden Jahre dar, die auf politischer Ebene gegen alle Versuche betrieben wird, 

gemeinsame staatliche Symbole zu finden und gemeinsame Institutionen zu etablieren.522 

Angesichts der Erfahrungen im Zuge der Regierungsbildung versuchte der Hohe Repräsentant 

frühzeitig, die formal bestehenden Institutionen durch Vorlage von Gesetzespaketen zur 

Zusammenarbeit zu drängen und die Etablierung von weiteren gemeinsamen Institutionen, 

wie etwa im Bereich des zivilen Luftverkehrs, zu forcieren.523 Abgesehen von gemeinsamen 

Einrichtungen außerhalb der direkten Staatsführung, die auch nur auf Druck des Hohen 

Repräsentanten (HR) und durch Unterstützung seitens internationaler Organisationen 

zustande kamen, existierten die gemeinsamen politischen Institutionen bis Mitte 1997 faktisch 

nicht.524 Erst ein Jahr nach der Wahl waren die politischen Führungspositionen in den 

zentralen Institutionen des Gesamtstaates besetzt.525 Im Verlauf des Jahres 1997 wurde 

deutlich, dass der Ministerrat sich prinzipiell nur über Gesetze verständigen konnte, die keine 

vitalen Interessen einer Bevölkerungsgruppe betrafen, oder die vom Internationalen 

Währungsfond und der Weltbank als Voraussetzungen für weitere Finanzhilfen angesehen 

wurden.526  Das Gesamtparlament kam in der Zeit von den Wahlen 1996 bis zum Jahresende 

1997 gerade fünfmal zusammen, wobei keine gravierenden Entscheidungen erzielt werden 

konnten. Einige Sonder- beauftrage des HR äußerten die Auffassung, dass wichtige Bereiche 

der Gesetzgebung gezielt blockiert wurden.527 In einigen Fällen, wie etwa bei der Frage des 

Außenhandelsgesetzes, scheiterte eine Einigung z.B. zunächst an der Tatsache, dass die 

Entitäten dem Aufbau der parallelen Sonderbeziehungen mit den Nachbarstaaten höhere 
                                                 

520Während die Bosniaken mit Haris Silajdzic einen ihrer profiliertesten und populärsten Politiker 
normierten, machten die Serben mit der Ernennung von Boro Bosic, der allenfalls zur zweiten Garde der SR-
Politiker gehörte, deutlich, dass für sie die Institutionen ihrer Republik wesentlich wichtiger sind als die des 
Gesamtstaates. Vgl. Rüb, Matthias; Wandernde Institutionen, wechselnde Macht, in: FAZ, vom 06.01.1997. 

521Vgl. taz, vom 02.12.1996.  
522Vgl. Krizan, Mojmir; aaO., S. 63. 
523Das dem Ministerrat am 16.01.1997 vorgelegte "Quick Start Package" war ein Basispaket der 

wichtigsten Gesetze, die als notwendig für die Funktionsfähigkeit des Staates  erachtet wurden und daher zügig 
zu verabschiedet werden sollten. Vgl. OHR-Bulletin No. 33; aaO., S. 3. Zur gemeinsamen Luftfahrtkommission 
vgl. OHR-Bulletin No. 59; aaO., S. 1f. 

524Vgl. Rüb, Matthias; Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln, in: FAZ, vom 07.05.1997. Die Ko- 
operation im Zusammenhang mit der Eröffnung einiger regionale Flughäfen, geht entscheidend auf die Bemü - 
hungen des HR und die Unterstützung durch SFOR zurück. 

525Vgl. Schlotter, Peter; aaO., S. 17. 
526Vgl. z.B. OHR-Bulletin No. 47; aaO., S. 1f. 
527Zahlreiche Diskussionen im Ministerrat über Gesetzesinitiativen bzgl. des Staatsangehörigkeitsrechts 

und des neu zu schaffenden Paßgesetzes verliefen bis Ende 1997 ohne konkrete Resultate. Vgl. OHR-Bulletin 
No. 64; aaO, S. 13 u. 16. 
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Bedeutung beimaßen als einer internen gesamtstaatlichen Abstimmung.528  

Der wertende Rückblick des PIC-Lenkungsausschusses, der im Mai 1997 im portugiesischen 

Sintra zusammenkam, um den Stand der bisherigen Implementierung zu erörtern, fiel 

entsprechend negativ aus. In seiner Schlusserklärung vom 30. Mai 1997 machte der 

Ausschuss deutlich, dass die BiH-Autoritäten mit der Verabschiedung von wichtigen 

Gesetzen in Verzug seien, die Implementierung der im Dayton-Abkommen auferlegten 

Verpflichtungen insgesamt zu langsam voranschreite und Fortschritte beim Aufbau politischer 

Institutionen allein auf die Bemühungen des HR zurückzuführen seien.529 Um bei der 

Durchsetzung der zivilen Bestimmungen des Daytoner Friedensvertrages endlich rascher 

voranzukommen, sollte ab sofort eine zweiteilige Strategie verfolgt werden. Diese sah erstens 

die Benennung von festen Zeitpunkten vor, bis zu denen die verantwortlichen Institutionen 

einzelne, klar definierte Bestimmungen umzusetzen hatten. Die Einhaltung der Fristen sollte 

durch eine Konditionierung der Wirtschaftshilfe erreicht werden, indem zweitens denjenigen 

Institutionen, die nicht im erwünschten Maße mit den Implementierungskräften 

zusammenarbeiten, die Aufbauhilfe verweigert wird.530 

Bei einem Folgetreffen am 06. November 1997 in Sarajewo mussten die Mitglieder des 

Lenkungsausschusses allerdings eingestehen, dass die gemeinsamen Institutionen immer noch 

nicht effizient zusammenarbeiten, Fristen verstreichen lassen und Gesetzesvorhaben weiterhin 

blockiert werden. Der HR Carlos Westendorp führte diesen Umstand, bei einer 

Pressekonferenz anlässlich des zweiten Jahrestages des Dayton-Abkommens, auf die fehlende 

Kooperationsbereitschaft der verantwortlichen Autoritäten in BiH zurück.531 Die 

internationale Staatengemeinschaft nahm diese negativen Erfahrungen zum Anlass ihre 

bisherige Strategie zu überdenken.532 Auf der PIC-Konferenz vom 9./10. Dezember 1997 auf 

dem Petersberg bei Bonn wurde beschlossen, die Stellung des HR als letztinstanzliche 

Autorität vor Ort dahingehend zu stärken, dass dieser in Streitfragen, auch ohne 

Einvernehmen mit den BiH-Autoritäten, binden- de Entscheidungen treffen kann.533 Mit 

dieser Übereinkunft wurde ein grundsätzlicher Wandel in der bisherigen Vorgehensweise der 

Implementierungskräfte herbeigeführt. 

                                                 
528Vgl. OHR-Bulletin No. 39; aaO., S. 5. Im Gegensatz zu der fehlenden Einigung untereinander, hatten 

beide Entitäten bis Mitte des Jahres 1997 Vereinbarungen über parallele Sonderbeziehungen mit ihren jeweiligen 
"Mutterstaaten" getroffen. Vgl. OHR-Bulletin No. 49; aaO., S. 5 und OHR-Bulletin No. 57; aaO., S. 2. 

529Vgl. OHR-Document; Political Declaration from Ministerial Meeting of the Steering Board of the 
Peace Implementation Council. Sintra, 30 May, 1997; unter: http://194.215.227.4/docu/d970530a.htm. 

530Durch die Konditionierung der Wirtschaftshilfe sollte eine bessere Zusammenarbeit mit dem 
Kriegsverbrechertribunal und insbesondere im Bereich Flüchtlingsrückkehr erreicht werden. 

531Vgl. OHR-Bulletin No. 64; aaO., S. 4-6. 
532FAZ, vom 02.02.1998. 
533NZZ, vom 11.12.1997; The Economist, vom 24.01.1998. 
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Weil der Gesetzgebungsprozess in den gewählten Körperschaften des Gesamtstaates vor 

allem in den Bereichen Passwesen, Definition der Staatsbürgerschaft, gemeinsame Währung 

und Nationalflagge nicht vorankam, traf der Hohe Repräsentant seit Anfang 1998 autoritative 

Entscheidungen.534 Die erste Maßnahme in diesem Zusammenhang war die Schaffung der 

Gesetze über Staatsangehörigkeit und Reisedokumente. Da das Staatspräsidium bis zum 

vorgegebenen Zeitpunkt keine Einigung über die gemeinsame Währung erzielen konnte, fällte 

der HR auch in dieser wichtigen Frage eine bindende Entscheidung.535 Ähnlich stellte sich die 

Festlegung der gemeinsamen Flagge dar. Nachdem die zuständigen Parlamentsausschüsse 

sich auf keinen gemeinsamen Entwurf einigen konnten, weil alle drei Volksgruppen ihre 

nationalen Symbole einbringen wollten, legte das OHR drei neutrale Entwürfe vor. Da die 

zentralen Institutionen zu keiner Überstimmung gelangten, traf der HR selbst die Wahl über 

die gemeinsame Nationalflagge.536 

 

FAZIT: Die Betrachtung hat gezeigt, dass die Funktionsfähigkeit der gesamtstaatlichen 

Institutionen weitgehend nicht gegeben ist. Dies ist einerseits auf die mangelnde 

Kooperationsbereitschaft der gewählten Vertreter der einzelnen Bevölkerungsgruppen und 

andererseits auf die Regelungen des Dayton-Abkommens zurückzuführen, die auf der einen 

Seite den ethnischen Gruppen weitgehende Souveränität einräumen, auf der anderen Seite 

aber an der Unteilbarkeit des Staates festhalten.537 Dass die gemeinsamen Institutionen unter 

diesen Bedingungen nicht adäquat funktionieren können, wird durch eine bezeichnende 

Aussage von Biljana Plavsic deutlich:  

 

"Dayton grants us some sovereignty but compels us to live with in the framework 

of a state which is against our wishes".538 

 

Die Staatengemeinschaft wollte bei der Etablierung der Institutionen den ethnischen 

Gegebenheiten in BiH gerecht werden. Die durch den Wunsch nach weitreichender Inklusion 

                                                 
534Vgl. Rüb, Matthias; Das bosnische Halbprotektorat, in: FAZ, vom 02.02.1998. 
535Die neue Währung, die Konvertible Mark soll zunächst für zwei Jahre gültig sein. Ihr Wert ist im 

Verhältnis eins zu eins an die Deutsche Mark gebunden. Vgl. OHR-Bulletin No. 65; aaO., S. 6ff. 
536OHR-Bulletin No. 66; aaO., S. 1f. 
537Die Dayton-Vereinbarung stellt den Versuch dar, eine Nation zu schaffen, wo kein gemeinsames 

Verständnis einer nationalen Gemeinschaft existiert. Vgl. Boyd, Charles G.; Making Bosnia Work, in: Foreign 
Affairs77 (1998) 1, S. 42-55 (43). Es ist daher nicht verwunderlich, dass die gesamtstaatlichen Institutionen nicht 
adäquat arbeiten - Dayton ist dementsprechend ausgelegt. Vgl. auch Braun, Gerald/ Topan, Angelina; Frieden als 
Abwesenheit von Krieg, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 48 (1998) 16-17; S. 3-12 (7). 

538Das Zitat ist abgedruckt in: OHR-Bulletin No. 22; aaO., S. 5. Auch wenn Frau Plavsic nicht mehr 
Präsidentin der SR ist, steht diese Aussage stellvertretend für die unveränderte Auffassung der aktuellen 
Führungsschicht und gilt sicher in noch schärferer Form für den amtierenden SR-Präsidenten Poplasen. 



   136

geschaffenen Strukturen stehen allerdings dem Bestreben nach Effizienz diametral gegenüber. 

Um eine effizientere Arbeitsweise zu gewährleisten und die Implementierung der zivilen 

Bestimmungen voranzutreiben, übernahm die Staatengemeinschaft in Form von SFOR und 

HR nach und nach de facto die exekutive und legislative Gewalt in dem neuen Staat. Dabei ist 

fraglich, ob durch die Herbeiführung dieses "Halbprotektorats" eine Förderung des 

Friedensprozesses erreicht wird, oder der geschaffene Zustand den 

Demokratisierungsbestrebungen eher zuwiderläuft.  

Der von der internationalen Staatengemeinschaft verfolgte institutionelle Ansatz scheint, trotz 

erfolgreicher Anwendung in anderen Fällen von Systemtransformation in Osteuropa, in BiH 

auf seine Grenzen zu stoßen. Nach Aussage des UN-Sicherheitsrates demonstrieren die 

ehemaligen Konfliktparteien auch weiterhin nicht den notwendigen politischen Willen zur 

Etablierung funktionsfähiger gemeinsamer Institutionen.539 Demgegenüber wurden auch 1998 

die parallelen Sonderbeziehungen zu den "Mutterländern" ausgebaut.540  

Die weitgehende Übernahme der Staatsfunktionen durch das OHR wirkt außerdem der 

Förderung von Eigenverantwortlichkeit entgegen. Dafür spricht zumindest die feststellbare 

Tendenz, dass ein großer Teil der lokalen Führer bei auftretenden Problemen auf eine Lösung 

durch die internationale Gemeinschaft wartet, anstatt zu versuchen, diese selbst 

herbeizuführen.541 Durch die von der Staatengemeinschaft zum Zwecke der Demokratisierung 

verfolgte Strategie werden vielfach wesentliche demokratische Grundprinzipien außer Kraft 

gesetzt oder grundsätzlich in Frage gestellt. Die Tatsache, dass zunächst Wahlen unter äußerst 

umstrittenen Bedingungen durchgeführt werden, um die neuen Institutionen durch 

Volksentscheid zu legitimieren, und danach gewählte Volksvertreter durch den HR abgesetzt 

werden, lässt das von der Staatengemeinschaft vorgezeichnete Bild von Demokratie recht 

fragwürdig erscheinen.542 Dass es bisher nicht gelungen ist, die gewählten Volksvertreter in 

zivile Formen des Konfliktaustrags einzusozialisieren ist unter diesen Umständen nicht 

verwunderlich. Machtkämpfe werden in BiH immer noch nicht politisch, sondern vielfältig 

gewaltsam ausgetragen. Beispielhaft dafür, war u.a. die politische Krise in der SR Mitte 1997, 

die ein "anti-demokratisches Klima" zur Folge hatte und die gemeinsamen Institutionen 

vollends blockierte.543 Angesichts der getroffenen Feststellungen ist es fraglich, ob sich ein 

                                                 
539Vgl. Stellungnahme des UN-Sicherheitsrates zur Situation in BiH vom 11. Mai 1998, in: OHR- 

Bulletin No. 70; aaO., S. 3. 
540Vgl. OHR- Bulletin No. 75; aaO., S. 3 und OHR-Bulletin No. 76; aaO., S. 2. 
541Vgl. OHR-Bulletin No. 73; aaO., S. 4. 
542Lokale Medien bezeichnen ihr Land oft als ein "Protektorat", das keine Grenzen zu kennen scheint. 

Vgl. The Economist, vom 14.02.1998. Vgl. auch OHR-Bulletin No. 69; aaO., S. 12 und OHR-Bulletin No. 72; 
aaO., S. 4. 

543Vgl. zur Beschreibung als "anti-demokratisches Klima" die Aussagen der Staats- und 
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bosnischer Gesamtstaat mit administrativen Mitteln westlichen Zuschnitts erzwingen lässt. 

Bisher ist die Strategie der Stabilisierung des Friedensprozesses durch Etablierung 

demokratisch strukturierter Institutionen in BiH erfolglos geblieben. 

 

4.2.1.4 Die Funktionsfähigkeit der bosniakisch-kroatischen Föderation 

Innerhalb der widersprüchlichen Konstruktion des Dayton-Abkommens stellt die bosniakisch-

kroatische Föderation (FBH) eine besondere Schwachstelle dar.544  

Seit dem Frühjahr 1993 kam es zwischen bosnischen Kroaten und Muslimen zu militärischen 

Auseinandersetzungen, die mit äußerster Erbitterung geführt wurden und durch zahlreiche 

Greultaten gekennzeichnet waren.545 Die Tatsache, dass es im März 1994 zum Friedenschluss 

zwischen den bosnischen Kroaten und den Muslimen kam, die sich jetzt Bosniaken nannten, 

basierte nicht auf dem bilateralen Wunsch nach Versöhnung, sondern ist auf den massiven 

Druck der USA zurückzuführen.546 Durch die Etablierung und militärische Unterstützung 

dieser Allianz wollten die USA ein Kräftegleichgewicht zwischen Kroaten und Bosniaken auf 

der einen und den Serben auf der anderen Seite schaffen, wodurch eine Beendigung des 

Krieges unter Beibehaltung der territorialen Integrität BiHs erreicht werden sollte.547 Aus 

diesem Grund kommt der FBH als zentraler Säule des Dayton-Abkommens eine besondere 

Bedeutung für den Friedensprozess zu. 

Eine Bilanz der realen Ausgestaltung der Föderation lässt Zweifel an der Tragfähigkeit dieser 

Säule aufkommen. Der multinationale Charakter der FBH besteht allenfalls auf dem Papier. 

Die tägliche Praxis ist durch nationale Abkapselung und aktive Bekämpfung der jeweils 

anderen Bevölkerungsgruppe gekennzeichnet.548 Besonders deutlich wird dieser Umstand an 

                                                                                                                                                         
Regierungschefs beim Treffen des Nordatlantischen Rates am 08. Juli 1997 in Madrid, in: OHR-Bulletin No. 54; 
aaO., S. 5f und OHR-Bulletin No. 60; aaO., S. 10. Siehe auch FAZ, vom 28.08.1997. 

544Vgl. Eicher, Joachim; Die Zukunftsperspektiven Bosnien-Herzegowina, in: Südosteuropa 46 (1997) 
1-2, S. 1-17 (8). 

545Zur Verdeutlichung der Intensität der Kämpfe sei auf eine Einschätzung von Patrick Moore zu 
Beginn des Jahres 1994 verwiesen. "Der muslimisch-kroatische Konflikt ist so unversöhnlich geworden, dass es 
jetzt unmöglich erscheint, dass die frühere Allianz in diesem Krieg wiederhergestellt werden kann." Vgl. Moore, 
Patrick; Croatia and Bosnia: A Tale of Two Bridges, in: RFE/RL Research Report 3 (1994) 1, S. 7. 

546Washington hatte beiden Seiten mit der totalen politischen und wirtschaftlichen Isolierung gedroht, 
sollten sie sich weigern, eine Allianz einzugehen. Vgl. Reuter, Jens; Die Bosniakisch-Kroatische Föderation. 
Künstliches Gebilde oder lebensfähiger Staat, in: Südosteuropa 46 (1997) 3-4, S. 158-169 (158) und Schear, 
James A.; Bosnia's Post-Dayton Traumas, in: Foreign Policy (1996) 104, S. 97-101 (99). 

547Aus amerikanischer Sicht bot die Föderation außerdem folgende Vorteile: (1) die sich abzeichnende 
Gründung eines rein muslimischen Staates auf europäischem Boden wurde verhindert; (2) die äußerst 
schwierigen territorialen Abgrenzungen zwischen Kroaten und Muslimen in Bosnien wurde überwunden; (3) die 
komplizierteste Frage, wie man den Bosniaken den erwünschten Zugang zur Adria schaffen sollte, wurde elegant 
überspielt. Vgl. Reuter, Jens; aaO., S. 159. 

548Vgl. Rüb, Matthias; Streit um Zölle, Steuern, Flaggen, Posten, in: FAZ, vom 10.02.1997 und Reuter, 
Jens; aaO., S. 160. 
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der faktisch geteilten Stadt Mostar, deren Westteil für die Kroaten der Herzegowina den 

Charakter einer eigenen Hauptstadt hat.549 Die Wiedervereinigung von Mostar gilt als 

Maßstab für das Funktionieren der bosniakisch-kroatischen Föderation und damit als 

Prüfstein bei der Umsetzung des Dayton-Abkommens.550 Die bisherigen Erfahrungen der 

Implementierungskräfte sind insgesamt wenig ermutigend. Die Föderation ist eine weitgehend 

leere Hülle geblieben mit einer Regierung ohne echte Kompetenzen und einer Legislative, die 

ihren Aufgaben nicht gerecht werden kann. Es fehlt bereits an Einigkeit über die rechtlichen 

Grundlagen des Zusammenlebens. Während die Bosniaken eine Föderation wollen, die aus 

Kantonen besteht, setzen sich die Kroaten für eine Föderation ein, die aus zwei Völkern 

besteht.551 Darüber hinaus sind viele Regionen auf Föderationsgebiet zwischen Kroaten und 

Bosniaken noch umstritten.552 Es gibt immer noch keine einheitliche Finanzstruktur und das 

gemeinsame Steuersystem existiert faktisch nicht.553 Diese Umstände sind im wesentlichen 

auf die Existenz des kroatischen Quasi- Staats Herceg-Bosna zurückzuführen. Die von den 

Kroaten in der Herzegowina bereits im Juli 1992 ausgerufene Republik sollte offiziell am 31. 

August 1996 aufhören zu existieren.554 Die Zählebigkeit dieses de facto Staates zeigte sich 

schon daran, dass die kroatischen Verantwortlichen diese Frist ohne weitere Beachtung 

verstreichen ließen.555 Nach energischer amerikanischer Intervention wurde Herceg-Bosna 

Anfang 1997 angeblich endlich aufgelöst.556 Doch auch 1998 wurde das Fortbestehen von 

parallelen staatlichen Strukturen in der FBH von Vertretern der internationalen 

Staatengemeinschaft als ein Hauptgrund für die fehlende Funktionsfähigkeit der offiziellen 

politischen Institutionen der Föderation und deren schleichender Desintegration, 

                                                 
549Die Kroaten der Herzegowina siedeln - anders als die bosnischen Kroaten, die traditionell in enger 

Gemeinschaft mit den Muslimen und Serben lebten - recht kompakt in Gebieten, die an Kroatien angrenzen. 
Folglich betrachten sie ihre Siedlungsgebiete als urkroatisches Gebiet, das nur durch eine Laune der Geschichte 
nach Bosnien geraten ist. Reuter, Jens; aaO., S. 161. 

550Vgl. Wysling, Andres; Mostar - immer noch geteilte Stadt, in: NZZ, vom 21./22.12.1996 und Krizan, 
Mojmir; aaO., S. 63. 

551Vgl. Reuter, Jens; aaO., S. 160. Als Beispiel, dass diese Uneinigkeit fortbesteht, siehe OHR-Bulletin 
No. 46; aaO., S. 5. Ausschlaggebend für die unterschiedlichen Präferenzen ist der jeweilige Anteil an der 
Gesamtbevölkerung. In der FBH leben viermal mehr Bosniaken als Kroaten. Infolgedessen schwebt den Kroaten 
ein Modell vor, das Mehrheitsentscheidungen unmöglich macht und der Minderheit in allen wichtigen Fragen 
ein Vetorecht einräumt; also eine Föderation zweier gleichberechtigter Völker. Die Bosniaken treten für einen 
multinationalen Staat ein, in dem sie ihr numerisches Übergewicht voll zur Geltung bringen können. 

552Vgl. Calic, Marie-Janine; Szenarien einer postjugoslawischen Zukunft, in: Blätter für deutsche und 
internationale Politik 42,1 (1997) 1, S. 58-65 (62). Die Diskussion über ungeklärte territoriale Ansprüche 
beherrscht nach wie vor die Sitzungen des Parlaments der FBH. Vgl. OHR-Bulletin No. 52; aaO., S. 7 und OHR- 
Bulletin No. 65; aaO., S. 8. 

553Reuter, Jens; aaO., S. 165. 
554Vgl. OHR-Bulletin No. 15, vom 20. August 1996, S. 1 u. 3, unter: http://194.215.227.4/bulletins/b96 

0820.htm. 
555Daher wurde der 15. September als neuer Auflösungszeitpunkt festgesetzt. Vgl. OHR-Bulletin No. 

17; aaO., S. 3. 
556FAZ, vom 10.02.1997. 
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identifiziert.557 Der Quasi-Staat Herceg-Bosna wird inoffiziell nachhaltig von Zagreb 

unterstützt und verfügt über Ministerien, Polizei, Armee, Medien, Staatsflagge, Briefmarken 

und über die inoffizielle Hauptstadt West-Mostar.558 Zahlreiche Steuern fließen nicht in die 

Kassen der FBH, sondern landen in den undurchsichtigen Strukturen Herceg-Bosnas.559 

Die Bindungen an die Mutterrepublik werden systematisch gestärkt. Darüber hinaus säen die 

staatlichen Medien in Herceg-Bosna nach Einschätzung des "Institute for War and Peace 

Reporting" Abneigung und Misstrauen zwischen Kroaten und Muslimen.560 Demgegenüber 

ist auf bosniakischer Seite ein Vormarsch der Protagonisten eines bosniakischen 

Nationalstaates auf islamischer Grundlage deutlich erkennbar. Entsprechend wird Sarajewo 

von den Muslimen nicht als weltoffene Hauptstadt von ganz Bosnien konzipiert, sondern als 

Hauptstadt der Bosniaken.561 Nach Einschätzung der Außenminister der Kontakt-Gruppen-

Staaten fehlt es beiden Seiten, Muslimen wie Kroaten, am Willen zur Zusammenarbeit und 

am Wunsch, die politischen Institutionen der Föderation zu stärken.562 Damit hat die FBH 

zwar die Chance, für einen Zeitraum von einigen Jahren toleriert zu werden, ein 

Zusammenwachsen dieser Föderation in dem Sinne, dass ihre politischen Institutionen mit 

Leben erfüllt und dauerhaft gestärkt werden, ist aber nicht zu erwarten.  

Die Existenz des Staates Herceg-Bosna und die Vorgänge in der FBH nähren zudem bei den 

nationalistischen Serben die Hoffnung auf einen Zerfall der Föderation und die endgültige 

Teilung BiHs. 

 

FAZIT: Insgesamt gibt die Untersuchung der Demokratisierungstendenzen in BiH keinen 

Anlass zu einer positiven Bilanz. Die FBH existiert auch weiterhin faktisch nur auf dem 

Papier. Ein Großteil der bosnisch-herzegowinischen Kroaten unterstützt die Föderation mit 

                                                 
557Vgl. OHR-Bulletin No. 68; aaO., S. 4; OHR-Bulletin No. 69; aaO., S. 6 und OHR-Bulletin No. 72; 

aaO., S. 3. 
558Krizan, Mojmir; aaO., S. 63. 
559Das im bosniakisch kontrollierten Teil der Föderation geltende Gesetz wird in Herceg-Bosna nicht 

angewendet. Dort gibt es zahlreiche Firmen, die sich mit dem Import von Erdöl und Erdölderivaten befassen und 
weder Zölle noch Steuern an den Staat entrichten. Heizöl, Benzin Spirituosen und Zigaretten werden von 
Kroatien zollfrei über das kroatisch kontrollierte Herceg-Bosna ins Gebiet der FBH geliefert und dort zum 
"Normalpreis" verkauft, d.h. die kroatischen Exporteure kassieren die Zölle, Steuern und Abgaben, die bei dieser 
Warengruppe ca. 80 Prozent des Preises ausmachen. BiH ist dadurch das einzige Land, mit dem Kroatien eine 
positive Handelsbilanz hat. Vgl. Reuter, Jens; Die politische Entwicklung in Bosnien-Herzegowina. 
Zusammenwachsen der Entitäten oder nationale Abkapselung?, in: Südosteuropa 47 (1998) 3-4; S. 97-116 
(104f). 

560Vgl. Woodward, Colin; Bosnian Croat Statelet Lives On After Elections, in: Transition (OMRI), No. 
24, vom 29.11.1996, S. 52-53. 

561Die Muslime stellen heute die stärkste Bevölkerungsgruppe in der einst multikulturellen Stadt. Viele 
kleine Indizien lassen erkennen, dass langfristig eine islamisch geprägte bosniakische Stadt entstehen soll. Die 
Straßenschilder werden in der Farbe des Propheten (grün auf weißem Grund) gestaltet, der Verkauf von 
Schweinefleisch wird systematisch erschwert, etc... Vgl. Reuter, Jens; aaO., S. 115. 

562Vgl. OHR-Bulletin No. 68; aaO., S. 4. 
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den Muslimen nur halbherzig; insbesondere die Herzegowiner bevorzugen ihren eigenen Staat 

und dessen Anschluss an Kroatien. Staatskriminalität, Korruption und faschistoide Tendenzen 

blockieren den Reform- und Modernisierungsprozess. Außer durch die divergierenden 

Machtinteressen der drei ethnisch bestimmten Führungsschichten wird die Integration BiHs 

durch die komplizierte Herrschaftsstruktur erschwert. Der Machtkampf setzt sich in den 

Institutionen auf allen Ebenen fort. Die Herrschaftsmechanismen werden durch die 

verwirrende Zahl an Institutionen und Emissären des Auslands und internationaler 

Organisationen, die z.T. ein fragwürdiges Bild von Demokratie erzeugen, zusätzlich 

kompliziert. Eine eindeutige Rechtsgebundenheit der Regierungen und Verwaltungseinheiten 

ist überwiegend nicht erkennbar. Dies alles könnte angesichts der ethnozentrisch eingestellten 

Führungsschichten den Zerfalls- Prozess beschleunigen. 

 

4.2.2 Die Menschenrechtssituation  

Einer der wesentlichen Eckpfeiler des Dayton-Abkommens und zugleich eines der 

wichtigsten Elemente zur Schaffung eines Friedens in BiH sind die Bestimmungen zur 

Einhaltung und Überwachung der Menschenrechte.563 Wie bereits dargelegt, garantieren das 

Abkommen und die Verfassung von BiH dem Land und den beiden Entitäten tatsächlich 

einen hohen Standard an menschenrechtlichen Normen, der über das Niveau in den 

Mitgliedstaaten des Europarates hinausgeht.564 Im folgenden soll die Einhaltung dieser 

Standards bzw. die Gewährleistung von Grundfreiheiten und die Umsetzung 

situationsspezifisch getroffener Regelungen in groben Zügen dargestellt werden.565  

Die Abkommen von Washington und Dayton etablierten vier Institutionen, welche die 

Menschenrechte in BiH schützen sollen:566  Federation Ombusmen; Human Rights 

Ombudsman for Bosnia and Hercegovina; Human Rights Chamber; Commission for Real 

Property Claims of Displaced Persons and Refugees.567 Darüber hinaus sind noch einige 

Organe zu nennen, welche die Situation der Menschenrechte in BiH beobachten. Dazu zählen 

u.a. die OSZE, die UN IPTF; der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, das 

                                                 
563Vgl. Müller, Stephan; Menschenrechte in Bosnien-Herzegowina: Die Situation in der Republika 

Srpska und das Verhalten der Internationalen Staatengemeinschaft, in: Südosteuropa 46 (1997) 5-6, S. 251- 264 
(251). 

564Siehe Art. 2, Abs. 1 der Verfassung von BiH. Vgl. hierzu auch Darstellung unter Punkt IV. 2.2. 
565Auf eine explizite Untersuchung wird verzichtet, da  im Rahmen der Analyse der sozial-

psychologischen Dimension eine differenziertere Betrachtung spezifischer Problembereiche, wie der 
Flüchtlingsrück- kehr, erfolgt.  

566Mit dem Abkommen von Washington vom März 1994 wurde die bosniakisch-kroatische Föderation 
geschaffen. 

567Mit Ausnahme der Federation Ombudsman, die auf das Washington-Abkommen zurückgehen, bilden 
die Anhänge VI und VII des Dayton-Abkommens die Grundlage für die Errichtung der genannten Institutionen. 
Siehe hierzu: OHR-Bulletin No. 64; aaO., S. 10. 
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Flüchtlingskommissariat der Ver- einten Nationen (UNHCR), UN Civil Affairs (UNCA) und 

die Beobachtermission der Europäischen Union (ECMM).568 Zur Koordination der 

verschiedenen Organisationen wurde im Büro des Hohen Repräsentanten (OHR) ein "Human 

Rights Coordination Centre" (HRCC) eingerichtet. In formal-institutioneller Hinsicht wurde 

damit der besonderen Nachkriegssituation weitgehend Rechnung getragen. Wie zuvor 

dargelegt, kontrollieren mafiöse Strukturen weite Teile der Wirtschaft und sind zudem 

vielfach mit der politischen Führungsschicht eng verbunden. Seit Kriegsende hat sich an den 

politischen und gesellschaftlichen Strukturen in BiH nur wenig geändert. Das kriegsbedingte 

gesellschaftliche Umfeld, in dem frühere Kriegstreiber nach wie vor starken politischen und 

wirtschaftlichen Einfluss haben, fördert auch die Korruption in Bereichen wie Gericht und 

Polizei und hat zur Folge, dass viele Personen Opfer von Menschenrechtsverletzungen 

werden.569 Die wesentlichsten Bereiche, in denen es bis heute zu regelmäßigen Verletzungen 

der Menschenrechte in BiH kommt, lassen sich wie folgt aufschlüsseln: (1) Pressefreiheit; (2) 

Gedanken-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, (3) Klärung und Sicherung von 

Eigentumsansprüchen; (4) Rechtssicherheit für Angehörige von Minderheiten; (5) 

Bewegungsfreiheit. 

Die Implementierungskräfte haben zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die allgemeine 

Pressefreiheit und eine unabhängige Berichterstattung zu gewährleisten. Dazu gehören neben 

der Schaffung von Mediengesetzen und Kontrollinstanzen auch die Einrichtung eigener 

Sender, die über die Arbeit der internationalen Staatengemeinschaft berichten.570 Trotz 

massiver internationaler Eingriffe in die Medienlandschaft stehen entitätsweite Rundfunk- 

und Fernsehsender, wie auch die meisten lokalen Radio- und Fernsehstationen weitgehend 

unter Kontrolle der drei großen Nationalparteien.571 Diese Medien tragen durch Propaganda 

dazu bei Hass und Misstrauen gegenüber der jeweils anderen Volksgruppe zu schüren.572 

Obwohl gegenwärtig eine beachtliche Zahl von NGOs in BiH Medienhilfe im weitesten Sinne 

leistet - etwa durch Ausbildung von Journalisten - wird sich am Zustand der Dominanz 

                                                 
568Es ist zwar nicht explizit die Aufgabe von SFOR die Einhaltung der Menschenrechte zu 

kontrollieren, jedoch können sie die damit beauftragten Institutionen unterstützen. 
569Siehe hierzu: International Helsinki Federation for Human Rights; Human Rights and Civil Society 

Newsletter (Special Issue on Bosnia and Hercegovina) Vol. 3 No. 1, 1997; OHR-Bulletin No. 33; aaO., S. 4 und 
OHR-Bulletin No. 56; aaO., S. 3. 

570Mitte 1998 wurde eine Informationskampagne gestartet, die u.a. die Ausstrahlung von kurzen Info- 
Spots beinhaltet. Dreimal täglich werden dort in jeweils 10 Minuten wichtige Informationen über den Stand der 
Implementierung verbreitet. Vgl. OHR-Bulletin No. 71; aaO., S. 6. Auf die Mediensituation wird im Zuge der 
Betrachtung der sozial-psychologischen Dimension noch gesondert eingegangen. 

571Großen Einfluss auf die Medienlandschaft in der SR hat z.B. Sonja Karadzic, die Tochter des 
angeklagten Kriegsverbrechers Radovan Karadzic. Vgl. Müller, Stephan; aaO., S. 254. 

572Siehe hierzu: Reljic, Dusan; Medien im ehemaligen Jugoslawien. Abgleiten in die Vergangenheit, in: 
Südosteuropa 43 (1994) 8, S. 509-516 (515); OHR-Bulletin No. 54; aaO., S. 8 und NZZ, vom 08.08.1997; vom 
29.06.1998. 
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nationalistisch gesinnter Medien kurzfristig kaum etwas ändern.573 Die wenigen 

unabhängigen Printmedien sind nach wie vor Repressalien ausgesetzt. So wurden in den 

Jahren 1996-98 wiederholt Journalisten und Redakteure nach kritischen Artikeln von lokalen 

Polizeibehörden festgenommen und bedroht oder Opfer von gewaltsamen Übergriffen.574 Die 

Implementierungskräfte werden wohl auch langfristig keine echte Pressefreiheit 

gewährleisten können. Durch die Schaffung von Medienkommissionen, kontrollierte 

Vergaben von Sendelizenzen und Stillegung einiger Sender durch SFOR sowie materielle 

Unterstützung unabhängiger Medienvertreter wirken sie aber der Propaganda entgegen und 

helfen langfristig, alternative Medien aufzubauen.575 

Einschränkungen im Bereich der Gedanken-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit sind 

besonders im Zuge der Wahlen und ihrer Vorbereitung zu beobachten.576 Die 

Oppositionsparteien hatten vielfach Schwierigkeiten, ihre Wahlversammlungen abzuhalten 

bzw. lokale Parteiorganisationen zu gründen. Außerdem wurden Wahlveranstaltungen gestört, 

Parteilokale zerstört und aktive Mitglieder von Oppositionsparteien körperlich bedroht oder 

ihnen wurde angedroht entlassen zu werden.577 Darüber hinaus sind Kriegsdienstverweigerer, 

Deserteure und Oppositionelle starken Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt ausgesetzt.578 

Die durch Vertreibung und Flucht bewirkten Bevölkerungsverschiebungen führten dazu, dass 

bestehender Wohnraum umgewidmet werden musste. Von Vertriebenen verlassene Wohnun- 

gen werden heute vielfach durch Flüchtlinge anderer Bevölkerungsgruppen bewohnt.579 Der 

Klärung und Sicherung von Eigentumsansprüchen kommt daher eine entscheidende 

Bedeutung zu. Dementsprechend wies das eingesetzte Komitee für Eigentumsfragen schon zu 

Beginn der Implementierungsphase Anfang 1996 den höchsten Beschäftigungsgrad auf. Das 

Komitee war mit der Aufgabe betraut, Gesetzesgrundlagen für die Abwicklung von 

                                                 
573Erschwerend kommt hinzu, dass die finanzielle Situation vieler unabhängiger Medienunternehmen in 

BiH katastrophal schlecht und ein Werbemarkt, der für ihre Selbständigkeit notwendig wäre, erst in Ansätzen 
vorhanden ist. Vgl. Spillmann, Markus; Zwiespältige Mediensituation in Bosnien. Vielfalt ohne echte Auswahl - 
Unabhängige Presse unter Druck, in: NZZ, vom 06.08.1997. 

574Vgl. im einzelnen OHR-Bulletin No. 25; aaO., S. 7; OHR-Bulletin No. 39; aaO., S. 7 und OHR- 
Bulletin No. 76; aaO., S. 11. 

575Vgl. z.B. OHR-Bulletin No. 72; aaO., S. 9f und OHR-Document; Memorandum of Understanding on 
the Restructuring of Radio Television Bosnia and Hercegovina, Sarajewo 10. Juni 1998, unter: http:// 
194.215.227.4/ mediares/d980610a.htm. Mit Zensurmaßnahmen wie der Stilllegung von Sendern lässt sich zwar 
die Hasspropaganda ausschalten, aber nicht automatisch Stimmungsumschwung in der Bevölkerung 
herbeiführen. Vgl. NZZ, vom 13.12.1997; vom 9./10.05.1998. 

576Vgl. OHR-Bulletin No. 17; aaO., S. 3f. 
577FAZ, vom 05.06.1996; vom 14.08.1996; vom 13.09.1997. 
578Müller, Stephan; aaO., S. 255. Neben anderen Neuerungen im Arbeitsrecht wurde, auf Druck des 

HR, im Juni 1998 ein Gesetz erlassen, dass der Diskriminierung entgegenwirken soll. Vgl. OHR-Bulletin No. 
71; aaO., S. 5. 

579Vgl. OHR-Bulletin No. 72; aaO., S. 13f. Zum Teil wurden Häuser gezielt mit Vertriebenen der eigen- 
en Volksgruppe besetzt, um die Rückansiedlung von Flüchtlingen anderer ethnischer Zugehörigkeit zu 
verhindern. Vgl. NZZ, vom 27.01.1998. 
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Eigentumsansprüchen und Strategien zu deren Durchsetzung zu entwickeln.580 Bis zur 

Verabschiedung der entsprechenden Gesetze vergingen zwei Jahre.581 Seit diesem Zeitpunkt 

wird die Umsetzung durch vielfältige Hindernisse erschwert, die alle auf eine gezielte 

Obstruktion seitens der lokalen Autoritäten zurückzuführen sind. Lokale Polizeieinheiten 

versäumen es beispielsweise die entsprechenden Akten an die Gemeindeverwaltungen zu 

übersenden. Diese wiederum weisen die gestellten Ansprüche vielfältig mit der Begründung 

zurück, dass die "erforderlichen" Dokumente noch fehlen oder erheben widerrechtlich hohe 

Gebühren für die Bearbeitung.582 Darüber hinaus werden wichtige Entscheidungen nicht in 

dem dafür festgelegten Zeitrahmen getroffen, und so die Rückgabe verzögert.583 In der SR 

unterliegt die Ausführung der Rückgabegesetze zudem der Reziprozität; d.h. der eigentliche 

Eigentümer kann sein Eigentum nur dann zurückerhalten, wenn der jetzige Bewohner 

innerhalb von 30 Tagen in sein "Vorkriegs-Eigentum" zurückkehren kann.584 Insgesamt 

obliegt bei der Handhabung der Gesetze vieles der Willkür der örtlichen Behörden. Häufig 

wird die gezielte Zerstörung der Häuser von Angehörigen anderer Bevölkerungsgruppen nicht 

durch die Polizei geahndet. Ein Schutz des Eigentums findet somit trotz entsprechender 

Regelungen nicht statt. Im Zuge der Sicherung von Eigentumsansprüchen wiederholt sich ein 

Muster, dass bereits bei den gemeinsamen staatstragenden Institutionen festzustellen war: 

Ineffizientes Handeln, dass zumeist auf fehlende Kooperation und gezielte Blockade 

zurückzuführen ist. 

In der überwiegenden Zahl der Fälle sind die Angehörigen der jeweils anderen 

Bevölkerungsgruppe Opfer von Rechtsverletzungen.585 Daher soll nun die Gewährleistung der 

allgemeinen Rechtssicherheit für Angehörige von Minderheiten betrachtet werden. Die bereits 

erwähnten Eigentumsprobleme stellen dabei nur einen Teil der Rechtsunsicherheit dar. Grobe 

Verstöße gegen rechtsstaatliche Normen stellen insbesondere die widerrechtlichen 

Verhaftungen oder illegalen Haftverbüßungen ohne gerichtliches Urteil dar. Sowohl in der SR 

als auch in der FBH wurden wiederholt Fälle bekannt, in denen Personen ohne oder nur mit 

fadenscheinigen Begründungen verhaftet und über lange Zeiträume festgehalten wurden.586 

                                                 
580Vgl. OHR-Bulletin No. 10; aaO., S. 5. Siehe auch Ausführungen  zum Dayton-Abkommen - in denen 

die theoretisch-konzeptionelle Planung dargelegt wird - unter Punkt: IV. 2.4. 
581Die endgültige Gesetzesfassung trat am 04.04.1998 in Kraft. Vgl. OHR-Bulletin No. 72; aaO., S. 11. 
582Vgl. OHR-Bulletin No. 72; aaO., S. 12. 
583Vgl. OHR-Bulletin No. 74; aaO., S. 5. Aufgrund der verzögerten Umsetzung der Eigentumsgesetze 

wurde eine Fristverlängerung für das Einreichen entsprechender Ansprüche beschlossen. Allerdings können die 
Autoritäten vor Ort diese Zeit ebenfalls nutzen, um den Status quo zu festigen. Vgl. OHR-Bulletin No. 75; aaO., 
S. 8. 

584Siehe Müller, Stephan; aaO., S. 255. 
585Die UN IPTF berichtet von wiederholten Übergriffen gegen Gruppen von Minderheiten, die sich in 

verschiedenen Gebieten von BiH ereignen. Vgl. OHR-Bulletin No. 37; aaO., S. 5. 
586Dazu zählen auch Fällen, in denen sich Personen immer noch widerrechtlich in Kriegsgefangenschaft 
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Der bisher gravierendste Fall ist der Prozess gegen die sog. "Zvornik Seven" im April 1997. 

Drei der sieben angeklagten Bosniaken wurden zu 20 bzw. 23 Jahren haft verurteilt, weil sie 

einen serbischen Zivilisten ermordet haben sollen.587 Den Angeklagten wurde trotz einer 

schriftlichen Zusicherung verweigert, Verteidiger aus der FBH zu nehmen und bekamen 

stattdessen (serbische) Zwangsverteidiger aus der SR zugewiesen.588 Obwohl der HR bei dem 

damaligen Regierungschef offiziell Protest gegen das Verfahren eingelegt hat und zahlreiche 

internationale Organisationen, darunter die Vereinten Nationen und die OSZE, die gesamte 

Vorgehensweise auf schärfste verurteilt haben, dauerte es fast ein Jahr bis eine 

Neuverhandlung erreicht werden konnte.589 Zur Verbesserung der Rechtssicherheit wurde 

Ende 1998 eine Übereinkunft bezüglich der juristischen Zusammenarbeit zwischen den 

Institutionen der FBH und der SR getroffen.590 Ob dadurch eine echte inter-ethnische 

Kooperation in Rechtsfragen erreicht werden kann, erscheint angesichts bisheriger 

Erfahrungen fraglich. Die fehlende Rechtssicherheit für Minderheiten erklärt sich zudem aus 

dem Verhalten der Polizeibehörden. In beiden Entitäten ging die Polizei oft nicht gegen 

Gewaltakte gegenüber Minderheiten vor, sondern war vielmehr in einige selbst involviert.591 

Laut des ersten Jahresberichts der Human Rights Ombudperson für BiH machen polizeiliche 

Übergriffe und Amtsmissbrauch einen hohen Anteil bei den registrierten Fällen von 

Menschenrechtsverletzungen aus.592 In Bezug auf die Willkürakte der Polizei ist das 

Verhalten der IPTF zu kritisieren, die ihre - sehr geringen - Einflussmöglichkeiten in vielen 

Fällen zu wenig oder überhaupt nicht genutzt hat. 

Obwohl die Bewegungsfreiheit zwischen den Entitäten eine der essentiellen Bestandteile des 

Dayton-Abkommens ist und eine unabdingbare Voraussetzung für eine friedliche 

Entwicklung in BiH darstellt, ist sie immer noch erheblich eingeschränkt.593 Die geringe Zahl 

an Bewegungen über die inter-ethnische Grenzlinie (IEBL) fiel bereits im Zuge der Wahlen 

                                                                                                                                                         
befinden. Für Beispiele siehe: OHR-Bulletin No. 37; aaO., S. 4; OHR-Bulletin No. 57; aaO., S. 7 und OHR- 
Bulletin No. 74; aaO., S. 7. 

587Die anderen vier wurden wegen unerlaubten Waffenbesitzes verurteilt, aber freigelassen, da sie 
bereits ein Jahr in Haft waren. 

588Vgl. OHR-Bulletin No. 45; aaO., S. 1f und OHR-Bulletin No. 46; aaO., S. 5. 
589Vgl. OHR-Bulletin No. 65; aaO., S. 12. Nachdem die Neuaufnahme mehrmals verschoben wurde, 

dauert das Verfahren seit Ende Juni an. Bis November 1998 ist kein Urteil ergangen. Vgl. OHR-Bulletin No. 69; 
aaO., S. 12; No. 70; aaO., S. 7; No. 71; aaO., S. 8 und No. 72; aaO., S. 12. 

590Vgl. OHR-Bulletin No.75; aaO., S. 8. In der FBH erfolgt die Besetzung der Richterposten  darüber 
hinaus nach ethnischem Proporz, entsprechend der Bevölkerungszusammensetzung des Amtsbezirks. Vgl. OHR-
Bulletin No. 74; aaO., S. 9. 

591Vgl. OHR-Bulletin No. 52; aaO., S. 5; No. 57; aaO., S. 9 und No. 60; aaO., S. 6. 
592Vgl. OHR-Bulletin No. 47; aaO., S. 4f. Zur Situation in der SR siehe besonders Müller, Stephan; 

aaO., S, 257f. 
593Dabei bestimmt Art. 1, Abs. 4 der Verfassung von BiH: "There shall be freedom of movement 

throughout Bosnia and Hercegovina. Bosnia and Hercegovina and the entities shall not impede full freedom of 
movement of persons, goods, services and capital throughout Bosnia and Hercegovina."  
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von 1996 besonders ins Auge.594 Die seither andauernde Einschränkung der 

Bewegungsfreiheit beruht vor allem auf unterschiedlichen gewaltsamen Übergriffen entlang 

der Verbindungsstraßen zwischen der FBH und der SR. Davon sind in den meisten Fällen 

Rückkehrwillige betroffen, die gewaltsam von der Besichtigung ihrer Häuser abgehalten 

werden. Durch die Blockade von Straßen und Ortseingängen versuchen Angehörige aller 

Volksgruppen die Rückkehr von Vertriebenen zu verhindern.595 Bei derartigen 

Blockadeaktionen, von denen auch schon Vertreter internationaler Organisationen betroffen 

waren, wurden die Fahrzeuginsassen zum Teil mit Steinen beworfen, ausgeraubt oder mit 

Schusswaffen angegriffen.596 Eine weitere Maßnahme, die zur Einschränkung der 

Bewegungsfreiheit führt, ist die Aufrechterhaltung von illegalen check-points entlang der 

IEBL durch örtliche Polizeibehörden.597 Dabei wurden vor allem von der SR Polizei 

widerrechtlich Visagebühren erhoben, die entweder beim Eintritt in die SR oder bei 

Straßenkontrollen eingefordert wurden.598 Nach Einschätzung eines Vertreters des UN-

Sicherheitsrates trug die reine Existenz von drei verschiedenen Polizeiorganisationen in 

erheblichem Maße zur einer Behinderung der Bewegungsfreiheit bei.599 Neben 

Anstrengungen hinsichtlich einer Zusammenlegung der Polizeikräfte der FBH, sollte SFOR 

durch eine verstärkte Kontrolle der Verbindungsstraßen, zur Erhöhung der Bewegungsfreiheit 

beitragen.600 Weitere Maßnahmen der Implementierungskräfte zur Steigerung der 

Bewegungsfreiheit waren die Einrichtung von speziellen Buslinien, die beide Entitäten 

miteinander verbinden.601 Ein ähnlicher Ansatz ist in dem gezielten Wiederaufbau von 

Eisenbahnstrecken über die IEBL und verschiedenen Flughäfen, sowie der Vermittlung von 

entsprechenden Kooperationsabkommen zwischen den Entitäten zu sehen.602 Wesentliche 

Fortschritte für Gewährleistung der Bewegungsfreiheit versprach sich der HR von der 

Einführung einheitlicher Autokennzeichen für ganz BiH. Da damit die ethnische 

Zugehörigkeit der Fahrer nicht mehr erkennbar sei, werde die Möglichkeit einer gezielten 

Diskriminierung reduziert.603 Aufgrund verschiedener Obstruktionen durch die politischen 

                                                 
594OHR-Bulletin No. 19; aaO., S. 2 u. 4. 
595OHR-Bulletin No. 73; aaO., S. 17; No. 75; aaO., S. 6f. 
596Vgl. etwa OHR-Bulletin No. 22; aaO., S. 6; No. 25; aaO., S. 6 und No. 46; aaO., 3 
597OHR-Bulletin No. 37; aaO., S. 3; No. 47; aaO., S. 7; No. 49; aaO., S. 5. 
598Diese Visagebühren zwischen 30 und 45 DM wurden sowohl von Ausländern als auch von 

Bosniaken und Kroaten verlangt. Vgl. OHR-Bulletin  No. 28; aaO., S. 5; und No. 59; aaO., S. 6. 
599Siehe OHR-Bulletin No. 45; aaO., S. 3. 
600OHR-Bulletin No. 47; aaO., S. 8; The Economist, vom 24.01.1998, S. 8. 
601Vgl. OHR-Bulletin No. 39; aaO., S. 7 und Müller, Stephan; aaO., S. 259. 
602Siehe OHR-Bulletin No. 66; aaO., S. 12 und No. 68; aaO., S. 10f, sowie No. 72; aaO., S. 15 und No. 

73; aaO., S. 19. 
603Durch Verwendung von Buchstaben, die sowohl im lateinischen als auch im kyrillischen Alphabet 

vorkommen und ein ansonsten neutrales Design wie in England, Belgien oder Israel, soll ein Höchstmaß an 
Anonymität garantiert werden. Vgl. OHR-Bulletin No. 65; aaO., S. 7. 
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Autoritäten BiHs und Kroatiens musste der Einführungstermin mehrmals verschoben werden, 

sodass das neue Autokennzeichen noch im November 1998 erst in wenigen Landesteilen 

erhältlich war.604  

Betrachtet man allein den Verkehr über die inter-ethnische Grenzlinie, sei es per PKW, Bus 

oder Bahn, dann lässt sich ein deutlicher Anstieg an grenzüberschreitenden Bewegungen 

feststellen.605 Dies ist insbesondere auf die vielfältigen infrastrukturellen Maßnahmen sowie 

die stärkere Kontrolle der örtlichen Polizeibehörden seitens der Implementierungskräfte 

zurückzuführen. Es wäre aber verfehlt, von diesem Umstand auf eine weitreichende 

Gewährleistung der Bewegungsfreiheit in BiH zu schließen. Nach wie vor wird die Rückkehr 

von Flüchtlingen in Gebiete, in denen ihre Volksgruppe die Minderheit bildet, von lokalen 

Autoritäten und der ansässigen Bevölkerung gezielt verhindert.606 In vielen gemischt 

besiedelten Städten der FBH ist eine reale Trennung der Wohngebiete feststellbar; 

Angehörige der jeweils anderen Bevölkerungsgruppe haben faktisch keine Möglichkeit, diese 

Gebiete zu betreten. Bewegungsfreiheit und Niederlassungsfreiheit sind daher in BiH 

keineswegs gewährleistet.607 

 

FAZIT: Trotz zahlreicher vertraglicher Verpflichtungen und einer starken internationalen 

Präsenz ist die Missachtung der elementarsten Menschenrechte in beiden Entitäten BiHs eine 

weit verbreitete Tatsache. Besonders auffällig ist die hohe Zahl an Rechtsverletzungen im 

Zusammenhang mit der Rückansiedlung von Flüchtlingen und Vertriebenen. Der Grund 

hierfür liegt nicht im Fehlen entsprechender Institutionen, sondern in deren unkoordinierter 

und ineffizienter Arbeitsweise, was oft auf einen Mangel am Willen zur Kooperation seitens 

der lokalen Autoritäten zurückzuführen ist. Dies lässt erneut auf eine eindeutige politische 

Intention schließen: Die Auflösung des gemeinsamen Staates BiH und die Schaffung 

separater und "ethnisch reiner" Einzelstaaten bzw. deren Anschluss an die "Mutterländer". In 

bezug auf die Implementierungskräfte ist zu konstatieren, dass sie bisher zu wenig 

unternommen haben, um dieser Politik ein Ende zusetzen. Obwohl, hinsichtlich der 

Menschenrechtsverletzungen, ein entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung stünde. Ein 

erster Schritt wäre, dass OSZE, IPTF, SFOR und OHR eine offensivere Informationspolitik 

                                                 
604Vgl. OHR-Bulletin No. 75; aaO., S. 10. 
605Vgl. etwa OHR-Bulletin No. 75; aaO., S. 10. 
606OHR-Bulletin No. 74; aaO., S. 6; NZZ, vom 26.01.1998; FAZ, vom 29.04.98; NZZ, vom 29.06.1998.  

Dabei wurde in Anhang 7, Kap. I, Art. 1, Abs. 1 vereinbart: "all refugees and displaced persons have the right 
freely to return to their home of origin. (...) The Parties confirm that they will accept the return of such persons 
who have left their territory ...".  

607Vgl zu dieser Einschätzung: FAZ, vom 04.05.1997; NZZ, vom 26.01.1998; FAZ, vom 05.05.1998; 
NZZ, vom 29.06.1998. 
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die Situation der Menschenrechte betreffend betreiben sollte. Außerdem könnte SFOR eine 

weitaus aktivere Rolle beim Schutz der Menschenrechte einnehmen. Allerdings ist deren 

Durchsetzung in BiH angesichts des Fehlens eines entsprechenden Standards in Serbien und 

Kroatien höchst zweifelhaft. 

 

4.2.3 Entwicklungstendenzen der Zivilgesellschaft   

Wie bereits dargelegt, ist es bei ethnopolitischen Konflikten von entscheidender Bedeutung, 

dass die Konflikttransformation alle Ebenen der Gesellschaft erfasst. Der "Friedensprozess 

von oben" ist auf die mittleren und unteren Ebenen von Staat und Gesellschaft auszuweiten, 

um einen entsprechenden "Friedensprozess von unten" zu gewährleisten.608 In diesem 

Zusammenhang soll nun untersucht werden, inwieweit in BiH Entfaltungschancen für 

zivilgesellschaftliche Kräfte und Strukturen bestehen, über die sich der Friedensprozess 

nachhaltig in der Bevölkerung verwurzeln kann.609 

Bei der Untersuchung ist zu berücksichtigen, dass das ehemalige Jugoslawien, hinsichtlich der 

Chancen für einen Friedensprozess von unten, mit ähnlichen Problemen belastet ist, wie viele 

postkommunistische Staaten Osteuropas. In autoritären Systemen konnten sich 

zivilgesellschaftliche Strukturen vielfach nicht entwickeln, was nachhaltige Defizite der 

politischen Kultur zur Folge hat. Diese Defizite der politischen Kultur der Bevölkerung haben 

verhindert, dass die postkommunistische Transformation - einschließlich der Aufteilung des 

Staates - in zivilisierten Bahnen verläuft, wie z.B. im Fall der Tschechoslowakei.610 Auch 

wenn sich in den achtziger Jahren Reformkräfte entwickeln konnten, ist von der Zerstörung 

dieser zivilgesellschaftlichen Ansätze im Verlauf des Krieges auszugehen.611 

In bezug auf die Quellenlage ist festzustellen, dass in den offiziellen Berichten und 

Verlautbarungen der zentralen Implementierungskräfte kaum Hinweise auf einen gezielten 

Aufbau der Zivilgesellschaft zu finden sind. Die erkennbaren Ansätze sollen im folgenden 

bewertend skizziert werden.  

                                                 
608Siehe hierzu die Darstellung unter Punkt III. 3.2.3. 
609Zuverlässige Aussagen über die Entwicklungstendenzen der Zivilgesellschaft in BiH würden eine 

umfassende empirische Untersuchung vor Ort erforderlich machen. Dies ist im Rahmen dieser Arbeit nicht 
möglich. Daher wird an dieser Stelle, anhand der genannten Quellen, nur geprüft, ob und welche Ansätze zum 
Aufbau und zur Förderung von zivilgesellschaftlichen Strukturen generell erkennbar sind und ob von ihnen ein 
Impuls für interne Konfliktlösungsprozesse ausgehen kann. 

610Daher kann der Friedensprozess nur dann zu einem länger währenden Erfolg werden, wenn es den 
Implementierungskräften gelingt, die politische Kultur im ehemaligen Jugoslawien ein großes Stück in Richtung 
des Liberalismus, der Toleranz und der Bereitschaft zur Respektierung der Menschenrechte weiterzuent- 
wickeln. Vgl. Krizan, Mojmir; Zerbrechliche Hoffnungen. Das Abkommen von Dayton/ Paris und die Zukunft 
des Balkans, in: Osteuropa 46 (1996) 4, S. 314-330 (326). 

611Vgl. zu dieser Einschätzung: Sekulic, Bozidar Gajo; Wege zur Zivilgesellschaft, in: Blätter für 
deutsche und internationale Politik 41,2 (1996) 8, S. 989-992 (990). 



   148

Ein gezielter Aufbau friedensfördernder zivilgesellschaftlicher Strukturen findet vor allem im 

Bereich der Medien statt. Außer der bereits erwähnten Kontrolle der Medienlandschaft, 

tragen, neben westlichen Medienkonzernen, insbesondere die OSZE und die EU durch die 

Finanzierung von Aus- und Weiterbildungsprogrammen für Journalisten und Studenten zu der 

Entwicklung einer unabhängigen und kritischen Berichterstattung bei.612 Durch die 

Vermittlung der Grundprinzipien einer seriösen Medienarbeit und die Etablierung eines 

international gültigen Verhaltenskodexes für Journalisten könnten die Vertreter dieser 

konfliktrelevanten Gruppe in "strategische Friedensallianzen" eingebunden werden.613 

Unabhängige Medien können dann ihrerseits einen entscheidenden Beitrag zur Förderung von 

zivilgesellschaftlichen Kräften leisten. 

Besondere Aufmerksamkeit im Bereich des gesellschaftlichen Wiederaufbaus widmeten die 

Implementierungskräften auch der Stärkung der Rolle der Frau in der bosnischen 

Gesellschaft. Neben workshops und Förderprogrammen, die den Frauen zu mehr finanzieller 

Unabhängigkeit verhelfen sollen, wurden auch spezielle juristische Beratungszentren 

geschaffen, die der Diskriminierung entgegenwirken sollen.614 Die Förderung der 

Frauenbewegung könnte zumindest dem weiblichen Bevölkerungsanteil in der Gesellschaft 

zur Überwindung der einseitigen ethnischen Ausrichtung und zur Herausbildung multipler 

Identitäten verhelfen. 

Große Bedeutung für den zivilgesellschaftlichen Aufbau und die Konflikttransformation auf 

den unteren Gesellschaftsebenen wird auch den Vertreten von Religionsgemeinschaften 

beige- messen. Dementsprechend werden die Treffen der regionalen Oberhäupter der vier 

Religionsgruppen (muslimisch, serbisch orthodox, römisch katholisch, jüdisch) vom HR 

besonders hervorgehoben und die inter-religiöse Verständigung gefördert.615 Die 

gemeinsamen Erklärungen, in denen die religiösen Führer den Frieden der Religionen 

beschwören und die Achtung der Menschenrechte betonen, sind in einem Land wie BiH von 

nicht zu unterschätzender Bedeutung.616 Wenn es gelingt, lokale religiöse Führer in die 

strategische Friedensallianz einzubinden, könnten diese zum Aufbau der Zivilgesellschaft und 

der inneren Stabilität beitragen. 

Für eine echte Neugestaltung des Verhältnisses zwischen Staat und Zivilgesellschaft sind, 

neben den genannten Ansätzen, aber vor allem Maßnahmen zum Aufbau und zur Förderung 

                                                 
612Vgl. OHR-Bulletin No. 49; aaO., S. 8; No. 57; aaO., S. 3. Siehe auch: Kaiser, Alfons; Neue 

Journalisten braucht das Land, in: FAZ, vom 11.10.1998. 
613Zur Strategie der Bildung von "strategischen Friedensallianzen" siehe Ausführungen unter Punkt III. 

3.2.3. Vgl. auch Spillmann, Markus; Zwiespältige Mediensituation in Bosnien, in: NZZ, vom 06.08.1997. 
614Vgl. OHR-Bulletin No. 22; aaO., S. 6; No. 25; aaO., S. 7 und No. 66; aaO., S. 8. 
615Vgl. etwa OHR-Bulletin No. 28; aaO., S. 6. 
616Siehe hierzu: FAZ, vom 05.05.1998 und OHR-Bulletin No. 52; aaO., S. 8. 
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von gesellschaftlichen Interessenverbänden, Gewerkschaften, NGOs und der 

parlamentarischen Opposition erforderlich. Eine diesbezügliche Bilanz fällt bisher weniger 

positiv aus. 

Das OHR versucht zwar seit Mitte 1997 ein Umfeld zu schaffen, in dem NGOs in BiH 

arbeiten und wirken können, beschränkt sich dabei aber weitgehend auf die Forcierung von 

Gesetzesgrundlagen, die die rechtlichen Belange von örtlichen NGOs und anderen 

Interessengruppen regeln sollen.617 Die Verbesserung der formalen Rechtssituation ist zwar 

ein wichtiger Schritt, nur ist in BiH, aufgrund der skizzierten Zusammensetzung der 

Führungselite und der Dominanz ethnonationaler Kategorien, nicht mit einem Automatismus 

hinsichtlich Rechtsumsetzung bzw. der gesellschaftlichen Ausfüllung der geschaffenen 

Rechtsräume zu rechnen. Der Krieg hatte tiefgreifende gesellschaftliche 

Strukturveränderungen zur Folge und dazu geführt, dass sich die herrschenden Parteien ihre 

Wähler "maßgeschneidert" haben.618 Dementsprechend lassen die aufgezeigten Wahlverläufe 

und Ergebnisse nicht auf eine grundlegende Neugestaltung des Verhältnisses zwischen Staat 

und Zivilgesellschaft schließen. Die steigende Zahl von Fraktionen im Parlament mit einem 

Anstieg des Pluralismus im Sinne von Meinungs- und Interessenvielfalt gleichzusetzen 

erscheint angesichts der politischen Realitäten verfehlt.619 Die wichtigsten bosnischen 

Oppositionsparteien können nicht einmal durch einen Zusammenschluss ein echtes 

Gegengewicht zu den Nationalparteien bilden.620 Dass außerparlamentarische, 

zivilgesellschaftliche Gruppen dazu in der Lage sein werden, ist höchst zweifelhaft. Die 

führenden Politiker aller drei regierenden Parteien sichern ihre Herrschaft mit 

bolschewistischen Methoden: Sie schüren die Intoleranz, belohnen ihre Parteimitglieder mit 

lukrativen Posten in Wirtschaft und Politik, kontrollieren die Armee und drangsalieren die 

Opposition.621 Trotz eingeleiteter Maßnahmen zur Privatisierung ist die Staatsführung noch 

                                                 
617Vgl. OHR-Bulletin No. 72; aaO., S. 12f. Die Versuche ein entsprechendes Umfeld zu schaffen dauer- 

ten auch Ende 1998 an. Siehe Report of the High Representative for Implementation of the Peace Agreement to 
the SecretaryGeneral of the United Nations, vom 14. Oktober 1998, S. 14, unter: http://194.215.227.4:81/ 
reports/r981014.htm. 

618Siehe Reuter, Jens; Die politische Entwicklung in Bosnien-Herzegowina, in: Südosteuropa 47 (1998) 
3-4, S. 97-116 (112). 

619Der diesbezügliche Rückschluss des Hohen Repräsentanten ist wohl auf seine Position 
zurückzuführen, die einen entsprechenden Grundoptimismus obligatorisch macht. Vgl. OHR-Bulletin No. 75; 
aaO., S. 1f. Am 3. März 1997 hat die "Alternative" zwar den Alternativen Ministerrat als Schattenregierung von 
BiH gegründet, der sich für eine konsistente Implementierung des Dayton-Abkommens einsetzen will. 
Allerdings ist auch die "Alternative" vom Bazillus des Denkens in ethnischen und nationalen Kategorien nicht 
verschont geblieben. Vgl. Krizan, Mojmir; Der widerspenstige "Friedensprozess". Bosnien und Herzegowina 
zwei Jahre nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens von Dayton, in: Osteuropa 48 (1998) 1, S. 56-78 
(76f). 

620Vgl. Rüb, Matthias; Jubelnd rückt der Soldat seine Krücken dem Redner entgegen, in: FAT, vom 
13.09.1996. 

621 Krizan, Mojmir; aaO., S. 71. 
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immer eng mit der Wirtschaft verbunden. Arbeitnehmerverbände, deren Aufbau nur partiell 

feststellbar ist, können unter diesen Voraussetzungen keine echte zivilgesellschaftliche Kraft 

darstellen. 

Bei dieser negativen Bilanz ist natürlich in Rechnung zu stellen, dass abseits von den 

internationalen Organisationen auch westliche NGOs in BiH tätig sind, deren Erfolge hier 

nicht im einzelnen aufgezeigt werden können. Diese Gruppierungen, die mit den lokalen 

Gegebenheiten besser vertraut sind, sind für die Unterstützung des Aufbaus einer 

Zivilgesellschaft in BiH sicherlich besonders gut geeignet. Es ist allerdings fraglich, ob sie 

angesichts der starken, spezifischen Widerstände in der Lage sein werden, die gegenwärtigen 

Strukturen aufzubrechen. Darüber hinaus können diese zivilgesellschaftlichen Prozesse und 

die Maßnahmen der Implementierungskräfte bei fehlender Koordinierung gegenläufige 

Wirkungen entfalten.  

 

FAZIT: Insgesamt ist der Aufbau einer Zivilgesellschaft und die Beeinflussung der 

politischen Kultur in BiH eine sehr langfristige Aufgabe, die in jedem Fall einen 

Generationswechsel und ein stärkeres direktes Engagement der großen internationalen 

Organisationen erforderlich macht. Selbst bei einem Generationswechsel ist aber aufgrund der 

besonderen Bedeutung der Primärsozialisation nicht prinzipiell von einem Wandel der 

politischen Kultur auszugehen.622 In BiH besteht das Problem, dass primäre und sekundäre 

Sozialisationsinstanzen durch totalitäre, ethnonationale Wertorientierungen überformt sind. 

Derzeit sind kaum Anzeichen für eine tiefgreifende Konflikttransformation erkennbar, 

weshalb nicht davon auszugehen ist, dass interne Konfliktlösungsprozesse angestoßen 

werden. Im Hinblick auf die im theoretischen Teil dieser Arbeit getroffenen Feststellungen, 

ist daher das Dayton-Abkommen, hinsichtlich seiner Eignung als Konfliktlösung, nachhaltig 

in Frage zu stellen. 

 

4.3 Die Bilanzierung der ökonomischen Dimension 

Zur Bilanzierung der ökonomischen Dimension des Friedensprozesses in BiH werden als 

Indikatoren 1. die infrastrukturelle Lage und 2. die Entwicklung der allgemeinen 

Wirtschaftssituation überprüft. Aufgrund der Vielzahl von Einzelprojekten ist, insbesondere 

                                                 
622Die sog. Kristallisationsthese geht davon aus, dass die frühkindlich im familiären Kontext  

erworbenen allgemeinen Orientierungen dauerhaft wirksam bleiben und die späteren Orientierungen politischen 
Meines und Handelns prägen. Vgl. Meyer, Ulrich; Politische Sozialisation, in: Andersen, Uwe/ Woyke, 
Wichard; Hand- wörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1995, S. 486-488 
(487). 
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beim zweiten Indikator, eine detailgetreue Untersuchung im Rahmen dieser Arbeit nicht 

möglich. Daher wird, durch die Überprüfung exemplarischer Unterpunkte, versucht den 

Entwicklungstrend des wirtschaftlichen Wiederaufbaus mit den dabei auftretenden Problemen 

aufzuzeigen. 

 

4.3.1 Die infrastrukturelle Lage  

Die Infrastruktur hatte durch den Krieg schwerste Schäden davongetragen. Straßen und 

Brücken waren zu 35 bzw. 40 Prozent vernichtet. Das Eisenbahnnetz war erheblich 

beeinträchtigt, ebenso wie die Stromversorgung. Hinzu kam, dass 70 Prozent des Wohnraums 

zerstört oder beschädigt waren.623 Die Weltbank und die Europäische Bank für Wiederaufbau 

und Entwicklung (EBWE) schätzten, dass bis 1999 allein für die notwendigsten 

Aufbauprojekte 5.1 Mrd. US-Dollar benötigt würden.624  

Dem Wiederaufbau der Infrastruktur wurde seitens der Implementierungskräfte von Anfang 

an eine hohe Bedeutung beigemessen. Im Rahmen eines internationalen Sofort-Hilfe-

Programms stellte die EBWE beispielsweise im Dezember 1996 einen Kredit in Höhe von 

32.7 Mio. US-Dollar für die dringendsten infrastrukturellen Maßnahmen zur Verfügung.625 

Aufgrund der gezielten Finanzhilfen durch die internationale Staatengemeinschaft und vor 

allem der materiellen und personellen Unterstützung durch SFOR-Einheiten ab Juli 1997 

gelang es bis Mitte 1998, nahezu das gesamte Straßen- und Eisenbahnnetz zu reparieren.626 In 

den ersten sechs Einsatzmonaten sind 64 Brücken, 2500 km Straßen und Hunderte km 

Eisenbahnstrecke von SFOR wiederhergestellt worden.627 Darüber hinaus konnten bis Ende 

1997 die wichtigsten regionalen Flughäfen für den zivilen Luftverkehr freigegeben werden.628 

Mit dem im September 1998 zwischen BiH und Kroatien geschlossenen Abkommen über die 

gemeinsame Nutzung des kroatischen Seehafens Ploce bei Neum, wurde der letzte wichtige 

Schritt zur Herstellung einer, für den wirtschaftlichen Wiederaufbau notwendigen, 

transportorientierten Infrastruktur gemacht.629 

                                                 
623Reuter, Jens; Die politische Entwicklung in Bosnien-Herzegowina. Zusammenwachsen der Entitäten 

oder nationale Abkapselung, in: Südosteuropa 47 (1998) 3-4, S. 97-116 (97f). 
624Diese Schätzung bezieht sich auf den Wiederaufbau insgesamt; sie schließt also die notwendigsten 

Aufbauprogramme für Industrie und Landwirtschaft ein. Vgl. Krizan, Mojmir; Der widerspenstige 
"Friedensprozess", in: Osteuropa 48 (1998) 1, S. 56-78 (66). Vgl. auch FAZ, vom 15.04.1996. 

625Vgl. OHR-Bulletin No. 28; aaO., S. 3. 
626Vgl. OHR-Bulletin No. 49; aaO., S. 8 und No. 66; aaO., S. 12. 
627Michael; Rüdiger; Streitkräfte und Friedenssicherung. Perspektiven des SFOR-Einsatzes, unter: http: 

//www.bundeswehr.de/presse/ifdt/ifdt-1-98_michael.htm, S. 4, vom 16.11.1998. 
628Bereits am 14.08.1996 wurde der Flughafen von Sarajewo wieder offiziell für den zivilen 

Luftverkehr geöffnet. OHR-Bulletin No. 15; aaO., S. 3. Im Verlauf des Jahres 1997 wurden u.a. die Flughäfen 
von Mostar, Tuzla und Banja Luka freigegeben. Vgl. OHR-Bulletin No. 59; aaO., S. 1. 

629Dieser Hafen stellt für BiH den einzigen Zugang zum Meer dar. Vor dem Zerfall Jugoslawiens 
kamen 70 Prozent aller Güter, die den Seehafen durchliefen, aus BiH. Der Meereszugang ist essentiell für die 
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Neben der Förderung des Transportwesens, haben die Implementierungskräfte, insbesondere 

die EU, seit Beginn ihres Engagements Maßnahmen zur Wiederherstellung der sozialen 

Infrastruktur ergriffen. Dazu zählen u.a. die Ausstattung von 500 Klassenräumen mit 

Schulmöbeln in den Gebieten um Bihac, Travnik und Gorazde durch die EU Kommission und 

die Bereitstellung von Krediten durch die Weltbank zum Wiederaufbau von Schulgebäuden 

und zur Anschaffung von Lehrmaterial.630 Außerdem trug die EU durch einzelne Projekte zur 

Verbesserung der medizinischen Versorgung bei.631 Darüber hinaus konnten die 

Wiederbelebung des Postverkehrs und die Erneuerung der Telekommunikationsverbindungen 

zwischen den Entitäten erreicht werden.632 

Nach den Erhebungen des CIMIC-Verbandes stellt sich die infrastrukturelle Lage, darunter 

auch die medizinische Grundversorgung und die Schulsituation, seit 1998 im Landesdurch- 

schnitt als befriedigend, d.h. vielfach nicht schlechter als vor dem Krieg, dar.633 Dieser 

Einschätzung liegt der landesübliche Standard zugrunde, während nach westlichem Maßstab 

die infrastrukturellen Einrichtungen vielfach veraltet sind. Aktuell können vor allem bei der 

Strom- und Trinkwasserversorgung Engpässe auftreten.634 Darüber hinaus stellt sich die Müll- 

und Abwasserentsorgung angesichts der Tatsache, dass Abwässer oft ungeklärt in die Flüsse 

geleitet werden als regelungsbedürftig dar. Ein ernsteres Problem ist in der 

Wohnraumsituation zu sehen, die noch Mitte 1998 als "angespannt" bewertet wurde.635 Es ist 

aber davon auszugehen, dass die Vielzahl der EU-finanzierten Wohnraumprojekte auf 

kommunaler Ebene mittelfristig zur Entspannung der Situation beitragen werden.636 

Insgesamt ergibt die Untersuchung der infrastrukturellen Lage, sowohl hinsichtlich des 

Transportwesens als auch der Schul- und Wohnraumsituation, sowie der medizinischen 

Grundversorgung - gemessen am landesüblichen Standard - eine positive Bilanz.  

 
                                                                                                                                                         
wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Vgl. OHR-Bulletin No. 75; aaO., S. 3. 

630Siehe OHR-Bulletin No. 6; aaO., S. 3 und No. 59; aaO., S. 8. 
631Dazu zählen sowohl der Wiederaufbau von Krankenhäusern und Kliniken, als auch die Abhaltung 

von Seminaren zur Neuorganisation des Gesundheitswesens. Vgl. OHR-Bulletin No. 33; aaO., S. 6f und No. 37; 
aaO., S. 6. 

632Im Februar 1998 konnten unter UN-Aufsicht erstmals über eine Million Briefe in der SR zugestellt 
werden, die seit 1992 in Sarajewo gesammelt wurden. Vgl. OHR-Bulletin No. 66; aaO., S. 12. Die Erneuerung 
des Telekommunikationssystems geht vor allem auf die EU zurück. Vgl. OHR-Bulletin No. 68; aaO., S. 12. 

633Siehe hierzu die Berichte des CIMIC-Verbandes zur Flüchtlingsrückkehr unter: http://www.bbs.bund. 
de. 

634Eine Sanierung der alten Wassernetze ist überall erforderlich. Auch Ende 1998 stellte der Mangel an 
elektrischer Energie nach Einschätzung des HR ein entscheidendes Hindernis für die Flüchtlingsrückkehr dar. 
Vgl. OHR-Bulletin No. 76; aaO., S. 14. 

635Vgl. zur Bewertung der infrastrukturellen Lage, sowie der Wohnraumsituation exemplarisch die 
CIMIC-Berichte zu den Gemeinden: Velika Kladuska; Buzim; Zivinice; Banovici; Zavidovici; Breza, Busvaca, 
Vitez; Vogosca; Tomislavgrad; Bosanska Dubica; Srbac und Laktasi, die unter dem o.a. Server abrufbar sind. 

636Der schnelle Wiederaufbau von Wohnraum wird durch die Eigeninitiative der Bürger BiHs 
begünstigt. Vgl. Krizan, Mojmir; aaO., S. 67. 
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4.3.2 Die Entwicklung der allgemeinen Wirtschaftssituation  

Das Ausmaß der physischen Zerstörung in BiH war deutlich schlimmer als nach dem Zweiten 

Weltkrieg. 45 Prozent aller Industrieanlagen wurden zerstört, die "überlebenden" industriellen 

Kapazitäten wurden wie auch die Unternehmen im Bereich von Handel und Transport 

weitgehend ausgeplündert. Daher konnte die Industrie nach Kriegsende nur mit ca. 7 Prozent 

ihrer Vorkriegskapazität arbeiten.637 Während die Arbeitslosigkeit Anfang 1996 nach 

Schätzungen der EU bei 90 Prozent lag, stand das Land vor der Aufgabe, 300.000 

demobilisierte Soldaten und rund 1.2 Mio. Flüchtlinge von jenseits seiner Grenzen 

aufzunehmen und in die Volkswirtschaft zu integrieren.638 Die wirtschaftlichen Folgen des 

Krieges gehen weit über die bloße physische Zerstörung hinaus. Durch die faktische 

Zweiteilung des Landes in die FBH und die SR wurden viele Industrien von ihrer Rohstoff- 

bzw. Energiebasis und z.T. auch von ihren Märkten abgeschnitten.639 

Eine nachhaltige Verbesserung der Wirtschaftssituation, mit dem Ziel die positive 

Entwicklung des Friedensprozesses zu fördern, sollte vor allem durch zwei Elemente erreicht 

werden. Die Bereitstellung einer umfangreichen Finanzhilfe, sollte erstens den Wiederaufbau 

der zerstörten Produktionsstätten ermöglichen. Um eine Wiederbelebung des 

volkswirtschaftlichen Prozesses und langfristige Stabilität zu erreichen, sollte zweitens - 

parallel zum Wiederaufbau - die Einführung des Systems der freien Marktwirtschaft und die 

Schaffung wirtschaftlicher Verbindungen zwischen den beiden Entitäten erfolgen.640  

Zur Sicherstellung der Finanzierung der bis 1999 veranschlagten Gesamtsumme von 5.1 Mrd. 

US-Dollar, wurden bisher vier internationale Geberkonferenzen abgehalten.641 Die ersten 

beiden Geberkonferenzen, bei denen insgesamt etwa 1.8 Mrd. US-Dollar in Aussicht gestellt 

wurden, sollten durch Schaffung von Nothilfeprogrammen vor allem dazu dienen, die 

dringendsten Sofortmaßnahmen zu finanzieren.642 Bei der dritten Geberkonferenz am 

                                                 
637Reuter, Jens; aaO., S. 97. 
638Vgl. Mappes-Niediek, Norbert; Frieden lohnt sich nicht, in: Die Zeit, vom 10.05.1996. 
639Beispielsweise liegen zwei Drittel der Eisenerzvorkommen im serbisch kontrollierten Territorium, 

während die dazugehörige verarbeitende Industrie vollständig in der Föderation angesiedelt ist. Drei Viertel aller 
Bauxitvorkommen befinden sich in der SR, doch die zentrale Fabrik zur Verarbeitung ist in Mostar. Auch in der 
Landwirtschaft zeigt die Teilung gravierende Folgen, da sich fast das gesamte Ackerland auf serbischen 
Territorium befindet. Reuter, Jens; aaO., S. 98. Vgl. auch IHT, vom 11.12.1997. 

640Vgl. OHR-Bulletin No. 25; aaO., S. 2. 
641Die einzelnen Geberkonferenzen fanden am 20./21.12.1995, am 13./14.04.1996, am 23./24.07.1997 

und am 07./08.05.1998 jeweils in Brüssel statt. An ihnen nahmen fast 50 Staaten und etwa 30 internationale 
Organisationen teil. FAZ, vom 22.12.1995 und vom 13.04.1996. OHR-Bulletin No. 56; aaO., S. 4 und NZZ, 
vom 09./10.05.1998. 

642Es handelte sich primär um humanitäre Hilfsmaßnahmen. FAZ, vom 20.12.1995, vom 22.12.1995; 
vom 25.01.1995; 13.04.1996. Siehe zur Beteiligung der einzelnen Geberländer und zur geplanten Verteilung die 
Darstellung unter Punkt IV. 2.3. 
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23./24.07.1997 betonte die internationale Staatengemeinschaft, dass 1997 die Übergangsphase 

von der Soforthilfe zur Wiederaufbauhilfe begonnen habe, und verstärkte daher ihre 

Bemühungen, strukturelle Veränderungen herbeizuführen. Der Schwerpunkt sollte auf 

Programmen liegen, die die Flüchtlingsrückkehr fördern und dem Aufbau der Infrastruktur 

dienen. Außerdem sollten Reformen eingeleitet werden, die einen Übergang zur 

Marktwirtschaft ermöglichen.643 An dieser Grundsatzausrichtung wurde auch bei der vierten 

Konferenz der Geberländer, die eine Finanzhilfe von 1.25 Mrd. US-Dollar zusagten, 

festgehalten.644 Der Umfang der zugesagten Wirtschaftshilfe ist beachtlich. Je Kopf der 

Bevölkerung erhält BiH viermal mehr Hilfe als das kriegszerstörte Deutschland und Europa 

im Rahmen des damaligen Marshallplans.645 

Wie bereits dargelegt, diente die finanzielle Unterstützung der Staatengemeinschaft von An- 

fang an als Druckmittel zur Implementierung des Dayton-Abkommens.646 Aus rein 

theoretischer Sicht schien die Strategie der Konditionierung der Wirtschaftshilfe durchaus 

sinnvoll, um die Konfliktparteien zur Zusammenarbeit zu bewegen. Allerdings wurde im 

Verlauf der Jahre 1997-98 deutlich, dass sich nicht jedes Verhalten durch das Einfrieren der 

Finanzhilfe erzwingen lässt.647 Richard Sklar, der US-Bosnienbeauftragte für den zivilen 

Wiederaufbau, unterscheidet diesbezüglich zwischen zwei Kategorien. Zur Kategorie A 

gehören laut Sklar Ziele, die man durch Entzug oder Gewährung von Wirtschaftshilfe 

keinesfalls erreichen kann, etwa die Auslieferung von Kriegsverbrechern oder das Recht der 

Flüchtlinge in ihre Heimat zurückzukehren, besonders wenn sie dort eine ethnische 

Minderheit sind. Zur Kategorie B zählen die Ziele, die mit den genannten Mitteln eventuell zu 

erreichen sind. Dazu gehören z.B.: Relative Bewegungsfreiheit auf dem gesamten bosnischen 

Territorium, die freie Entfaltung der Medien und freie Wahlen.648 Würde man von allen drei 

Seiten die strikte Einhaltung aller Bestimmungen des Dayton-Abkommens verlangen, so 

würde keine Seite Wirtschaftshilfe bekommen. Vom ethisch-moralischen Standpunkt aus 

betrachtet wäre eine solche Haltung durchaus verständlich.649 Aus pragmatischen Gründen 

                                                 
643Auf der dritten Geberkonferenz wurden insgesamt 1.226 Mrd. US-Dollar für den Wiederaufbau in 

Aussicht gestellt. Vgl. zur Zielbestimmung OHR-Bulletin No. 56; aaO., S. 4. 
644Vgl. OHR-Bulletin No. 70; aaO., S. 2. 
645FAZ, vom 06.01.1997. 
646Siehe zu den Grundbedingungen, die anfänglich an die Auszahlung von Hilfsgeldern geknüpft 

werden sollten, Punkt IV. 2.3. 
647Wie im Rahmen der politischen Dimension des Friedensprozesses dargelegt, werden Entscheidungen 

sowohl in den gesamtstaatlichen Institutionen, als auch in denen der FBH gezielt blockiert. Darüber hinaus 
zeigten vor allem die Autoritäten in der SR, z.B. in der Frage der Auslieferung von Kriegsverbrechern, keine 
Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Implementierungskräften. 

648Nach Sklar sind somit eigentlich nur die Ziele der Kategorie B mit Gewährung oder Entzug der 
Wirtschaftshilfe erreichbar, während die Ziele der Kategorie A in den Bereich der SFOR und der IPTF fielen. 
Vgl. hierzu: Reuter, Jens; aaO., S. 102f. Siehe auch IHT, vom 17.02.1998. 

649Dementsprechend argumentieren Vertreter der International Crisis Group für eine strikte Einhaltung 
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hielten die Implementierungskräfte - trotz anderslautender Aussage - aber nicht immer an der 

strikten Anwendung der Konditionierungsstrategie fest.650 Die Glaubwürdigkeit dieser Politik 

war von Beginn an eingeschränkt, weil eine termingerechte Dosierung der Zahlungen 

offensichtlich schwer zu bewerkstelligen ist. So standen z.B. von den für das Jahr 1996 

zugesagten 1.8 Mrd. US-Dollar am Ende des Jahres nur knapp eine Milliarde tatsächlich zur 

Verfügung.651 Der oft langwierige Prozess der Entscheidungsfindung bei den Geberländern 

oder bei der Weltbank bzw. dem Internationalen Währungsfonds darüber, ob die Auflagen 

nun erfüllt wurden oder nicht, kommt der Bereitschaft vieler Staaten entgegen, finanzielle 

Zusagen zu machen, bei der Bereitstellung der Mittel aber zurückhaltend zu sein. Der große 

politische Aufwand um die Aufbauhilfe erwies sich daher als kontraproduktiv und führte 

dazu, dass viele Projekte ohne internationale Abstimmung gestartet wurden.652 Im Ergebnis 

bestanden von 1996-1998 immer Abweichungen zwischen zugesagter und tatsächlich 

ausgezahlter Finanzhilfe sowie erhebliche Differenzen in der Verteilung zwischen der FBH 

und der SR.653 Die Effekte der Finanzhilfe bzw. der mit ihr verfolgten Strategie, lassen sich 

am besten beurteilen, wenn man die Erfolge des wirtschaftlichen Wiederaufbaus mit Blick auf 

die aktuelle Wirtschaftssituation wertend betrachtet. Diese Betrachtung wird mit einer 

Untersuchung der eingeleiteten strukturellen Maßnahmen, wie Einführung der 

Marktwirtschaft und Schaffung wirtschaftlicher Verbindungen zwischen den Entitäten, und 

der damit erzielten Erfolge verknüpft.  

Da die SR besonders in den Jahren 1996-97 eine demonstrativere Obstruktionspolitik im 

Hinblick auf das Dayton-Abkommen betrieb als die FBH, partizipierte sie nur geringfügig an 

der konditionierten, internationalen Wirtschaftshilfe. Von den bis Mitte 1998 ausgegebenen 

Hilfsgeldern erhielt die SR lediglich zwei Prozent.654 Infolgedessen stellt sich die 

wirtschaftliche Situation in der serbischen Entität erheblich schlechter dar, als in der 

Föderation. Von einem allgemeinen Wirtschaftsaufschwung kann in der SR nicht gesprochen 

                                                                                                                                                         
der Konditionierung. Andernfalls würde man die Botschaft verbreiten, dass das Abschlachten von Menschen und 
die Zerstörung der Lebensgrundlage geeignete Mittel zur Zielerreichung seien, da nach dem Verstreichen einer 
gewissen Schamfrist Hilfe durch die Staatengemeinschaft erfolge. Vgl. European Union; European Re- port, 
vom 29.11.1996. 

650Noch auf der PIC-Konferenz am 09./10. Dezember 1997 in Bonn stellte die Staatengemeinschaft 
unmissverständlich klar, dass nur diejenige Seite Hilfe erwarten könne, die sich an das Dayton-Abkommen hält. 

651FAZ, vom 06.01.1997. 
652Vgl. Mappes-Niediek, Norbert; Frieden lohnt sich nicht, in: Die Zeit, vom 10.05.1996. 
653Nach den Planungen der Weltbank sollte die Finanzhilfe - entsprechend der Bevölkerungszahl und 

dem Grad der Zerstörung - im Verhältnis 7:3 zwischen FBH und SR aufgeteilt werden. Mit Verweis auf die 
mangelnde Kooperation, erhielt die SR aber deutlich weniger als die veranschlagten 1.4 Mrd. US-Dollar. Dass 
die Strategie der Konditionierung zu Gunsten der FBH weniger strikt angewendet wurde, ist nicht allein auf 
deren höhere Kooperationsbereitschaft, sondern auch auf die fehlende internationale Abstimmung bei der tat- 
sächlichen Ausgabe und Verwendung der Gelder, zurückzuführen. 

654Diese Verteilung war von Anfang an beabsichtigt, vgl. OHR-Bulletin No. 19; aaO., S. 5. Zu den 
einzelnen Jahren vgl.: Time, vom 23.12.1996; IHT, vom 04.07.1997 und IHT, vom 17.02. 1998. 
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werden, die stattdessen neben Albanien zum ärmsten Gebiet Europas geworden ist.655 Das 

Wirtschaftswachstum soll 1996 zwar bei 20 Prozent gelegen, nach anderen Quellen aber 

überhaupt nicht stattgefunden haben.656 Die Arbeitslosigkeit lag Anfang 1998 bei etwa 70 

Prozent, während sich das Durchschnittseinkommen auf 70 DM belief.657 Jeder zweite 

Einwohner in der SR war bis 1997 von humanitärer Hilfe abhängig. Lange Zeit waren 

Schmuggel in alle Richtungen und die Suppenküchen des Roten Kreuzes die einzige 

Existenzgrundlage.658 Die Lage hat sich bis heute kaum verbessert. Die jährliche 

Inflationsrate in der SR wird von der Weltbank auf 35 bis 50 Prozent veranschlagt. In der 

FBH hingegen waren die Verbraucherpreise lange Zeit stabil. Erst 1997 stiegen sie um 12.5 

Prozent an.659 Die stark einseitige Ausrichtung der Konditionierung hat ein unterschiedliches 

Wirtschaftswachstum zur Folge und führt tendenziell eher zu einer stärkeren Teilung des 

Landes, anstatt es zu vereinen. Darüber hinaus birgt sie die Gefahr, dass auch die FBH einen 

Wirtschaftsabschwung erfährt.660 Im Hinblick darauf, dass die bosnischen Serben unter ihrer 

damaligen Präsidentin Plavsic auf einen gemäßigteren Kurs eingeschwenkt seien, beschloss 

die Staatengemeinschaft auf der vierten Geberkonferenz im Mai 1998, dass die SR einen 

größeren Anteil an den Geldern für den Wiederaufbau erhalten sollte.661 Angesichts der 

Reaktionen der westlichen Vertreter nach den Septemberwahlen 1998 erscheint dies aber eher 

unwahrscheinlich.662 

Auch die bosnischen Kroaten müssen einen Preis für ihre Obstruktionspolitik gegenüber dem 

Dayton-Abkommen bezahlen.663 Im Jahresdurchschnitt gingen etwa 10 Prozent aller 

Hilfsgelder in den kroatisch kontrollierten Teil der FBH, während die Bosniaken etwa 77 

Prozent erhielten und 11 Prozent für supranationale Projekte verwendet wurden.664 In der 

Föderation war insbesondere 1996 und 1997 ein markanter Wirtschaftsaufschwung 

feststellbar. Die Wirtschaft wuchs 1996 um 67 Prozent. 1997 lag die Wachstumsrate bei 37 
                                                 

655Vgl. Reuter, Jens; aaO., S. 102 und Krizan, Mojmir; aaO., S. 67. 
656Konkrete Zahlenangaben sind generell entweder kaum erhältlich oder höchst widersprüchlich, so 

dass sie als Bewertungsgrundlage nur bedingt geeignet sind und nur zur Verdeutlichung der allgemeinen 
Tendenz angeführt werden. 

657Vgl. FAZ, vom 05.02.1998 und Krizan, Mojmir; aaO., S. 67. 
658Vgl. IHT, vom 11.12.1997 und Bennet, Christopher; No Flying Colors for Dayton - Yet, in: 

Transitions 4 (1997) 7, S. 34-43. (38). 
659European Union; European Report, 10/1/1997. 
660Eine negative Sogwirkung, die eine Nivellierung nach unten der gesamten Wirtschaft zur Folge hat, 

ist langfristig kaum zu vermeiden. Die Schaffung eines "Armenghettos" in BiH ist bereits abzusehen. Die Folgen 
sind eine verstärkte Zweiteilung der Gesellschaft, steigende Kriminalitätsraten und die Förderung des 
Nationalismus, da dieser einfache Erklärungsmuster für die frustrierte Bevölkerung bereithält. Siehe hierzu: 
Bird, Maryann; Trouble in the Rubble, in: Time, vom 23.12.1996 und O'Connor, Mike; Serb Hard-Liners Grab a 
Share of Western Aid to Bosnia, in: IHT, vom 17.02.1998. 

661NZZ, vom 09./10.05.1998 und FAZ, vom 25.06.1998. 
662Vgl. O'Connor, Mike; Setback for West in Bosnia Election, in: IHT, vom 17.09.1998. 
663Hauptgrund dürfte die Fortexistenz des Quasi-Staates Herceg Bosna sein. 
664Reuter, Jens; aaO., S. 98. 
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Prozent. Die monatlichen Durchschnittslöhne sind bis Anfang 1998 auf 270 DM gestiegen. 

Allerdings kann von diesem rapiden Wirtschaftsaufschwung nicht auf eine generelle 

Verbesserung der realen Wirtschaftssituation geschlossen werden. Der nominale Anstieg der 

Wachstumsrate ist allein auf den enormen Zufluss an ausländischem Kapital 

zurückzuführen.665 Die Zahl der Arbeitslosen in der FBH ist durch die Schaffung temporärer 

Arbeitsplätze im Bausektor zwar erheblich zurückgegangen, dennoch beträgt die 

Arbeitslosigkeit etwa 40 Prozent. Das Beschäftigungsniveau macht damit nur gut ein Drittel 

des Vorkriegsniveaus aus. Außerdem stehen den knapp 400.000 Beschäftigten 200.000 

Pensionäre und ca. 100.000 Invaliden gegenüber. 70 Prozent der industriellen Kapazitäten 

liegen noch immer still. Von einem nachhaltigem Wachstum kann auch in der FBH nicht die 

Rede sein. Die Weltbank schätzt, dass mehr als 250.000 Menschen in der Schattenwirtschaft 

tätig sind.666 

Vor dem Hintergrund der gravierenden Entwicklungsunterschiede zwischen der SR und der 

FBH, soll nun eine wertende Betrachtung der Wirtschaftssituation des Gesamtstaates 

erfolgen. Anfänglich stellte sich die Wirtschaftsentwicklung in BiH durchaus positiv dar. Die 

Wachstumsrate des Gesamtstaates lag 1996 bei 35 bis 40 Prozent. Die Arbeitslosigkeit konnte 

von 92 auf unter 60 Prozent gesenkt werden, und die Durchschnittslöhne hatten sich bis zum 

Jahresende verdreifacht.667 Wie in der Föderation, kann auch hier nicht von einem 

nachhaltigen Aufschwung gesprochen werden. Während sich die Wachstumsrate in den 

Folgejahren fast halbiert hat, ist die Arbeitslosigkeit auf dem nahezu unveränderten hohen 

Stand geblieben.  

In struktureller Hinsicht versucht die Staatengemeinschaft im wesentlichen durch zwei 

Ansätze eine langfristige wirtschaftliche Stabilität herbeizuführen. Erstens durch Einführung 

der freien Marktwirtschaft im Wege einer Privatisierung der größtenteils staatseigenen 

Unternehmen. Zweitens durch die wirtschaftliche Verbindung der beiden Entitäten, die 

danach mit den umliegenden Staaten zu einem Wirtschaftsraum verschmelzen sollen.668 

Wie bei der Etablierung des politischen Systems, sollte der Übergang zur Marktwirtschaft 

durch die Schaffung entsprechender Institutionen und Gesetzesgrundlagen vorbereitet werden. 

Beides wurde aufgrund der fehlenden Kooperationsbereitschaft seitens der politischen 

                                                 
665Vgl. OHR-Bulletin No. 45; aaO., S. 3. 
666Siehe hierzu. Reuter, Jens; aaO., S. 99.  Die Schattenwirtschaft stellt auch in der FBH für viele Men- 

schen die einzige Einkommensmöglichkeit dar. Siehe z.B. CIMIC-Berichte zu Mostar und Cazin unter: http:// 
www.bbs.bund.de/mostar/ (bzw. cazin) zusammen.htm. 

667FAZ, vom 06.01.1997. 
668Vgl. OHR-Bulletin No. 72; aaO., S. 3. 
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Führungen der beiden Entitäten erheblich verzögert, die notwendige Reformen blockierten.669 

Mit Blick auf die Schaffung von Institutionen stellt die am 09. April 1998 im 

Gesamtpräsidium erzielte Vereinbarung über die Liquidation der gemeinsamen Nationalbank 

ein wesentliches Ereignis dar.670 Zusammen mit der Aufstellung eines gemeinsamen 

Haushalts war die Liquidation eine Voraussetzung für die weitere Unterstützung durch den 

Internationalen Währungsfonds.671 Zur Sanierung der Finanzsituation musste außerdem eine 

Klärung der Auslandsschuldenfrage erfolgen. Während in der FBH im September 1998 ein 

entsprechendes Gesetz zur Schuldenabwicklung erlassen wurde, fehlt es in der SR bisher an 

einer solchen Gesetzesgrundlage.672 Dennoch konnten 1997 und 1998 Vereinbarungen 

zwischen den Gläubigern und Vertretern BiHs über einen Schuldenerlass erreicht werden.673  

Die Verabschiedung von Rahmengesetzen zur Einleitung von Wirtschaftsreformen kam erst 

Ende 1997 langsam voran. Allerdings konnte auch 1998 noch nicht von einer einheitlichen 

Rechtsanwendung gesprochen werden. Die Folge ist, dass Fortbestehen eines parzellierten 

Wirtschafts- und Rechtsraums.674 Unterschiedliche Steuersysteme und uneinheitliche 

Zollerhebungen, sowie das Fehlen von Handelsgesetzen stehen einem freien Waren- und 

Kapitalverkehr weiterhin entgegen.675 Die Probleme beim Aufbau eines einheitlichen 

Wirtschaftssystems werden auch dadurch verdeutlicht, dass die Wirtschafts- und 

Finanzminister beider Entitäten sich Mitte 1998 - nach internationalem Druck - dazu genötigt 

sahen, eine Vereinbarung über den beidseitigen Abbau von interen Handelshemmnissen zu 

treffen.676 Wie auf der politischen Ebene bestimmen auch im wirtschaftlichen Sektor nicht 

Aussöhnung und Integration, sondern Blockade und Abkapselung den Alltag. 

Ursprünglich sollte die, für einen Wirtschaftsaufschwung notwendige, Privatisierung bis Ende 

1998 durchgeführt werden.677 Nachdem das Gesamtparlament bis Juli 1998 keine Einigung 

über die erforderlichen Gesetzesgrundlagen erzielen konnte, setzte der HR das Gesetzespaket 

autoritativ in Kraft.678 Allerdings schreitet die Privatisierung aufgrund vielfältiger Hindernisse 

                                                 
669OHR-Bulletin No. 68; aaO., S. 4. 
670Siehe OHR-Bulletin No. 69; aaO., S. 3f. 
671OHR-Bulletin No. 69; aaO., S. 3 und No. 74; aaO., S. 1f. 
672Siehe hierzu: OHR-Document; Report of the High Representative for Implementation of the Peace 

Agreement to the Secretary-General of the United Nation, vom 14. Oktober 1998, S. 17, unter: http://194. 
215.227.4:81/reports/ r981014a.htm. 

673Siehe hierzu: OHR-Document;  Report of the High Representative for Implementation Of Bosnian 
Peace Agreement to the Secretary-General of the United Nations, vom 16. Oktober 1997, S. 16, unter: http:// 
194.215.227.4:81/ reports/r971016a.htm und OHR-Bulletin No. 76; aaO., S.6 

674Vgl. Green, Peter S.; Bosnia's Continued Squabbling Blocks Reconstruction, in: IHT, vom 
11.12.1997 und Reuter, Jens; aaO., S. 101. 

675Vgl. OHR-Bulletin No. 59; aaO., S. 9 und OHR-Bulletin No. 70; aaO., S. 5. 
676Siehe OHR-Document; Report of the HR to the SG, vom 14. Oktober 1998; aaO., S. 18. 
677Krizan, Mojmir; aaO., S. 67. 
678Vgl. OHR-Bulletin No. 73; aaO., S. 2. 
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auch bisher kaum voran. Der Hauptgrund ist in dem Widerstand der alten 

Unternehmensführungen zu sehen, die aus Angst vor einem Machtverlust alle Reformen 

blockieren.679 Dabei kommt ihnen die lähmende Wirkung der fortbestehenden bürokratischen 

Strukturen aus der kommunistischen Ära entgegen.680 Darüber hinaus bilden im Krieg 

entstandene Kommandostrukturen, die eine Verbindung von politischer Führung und 

krimineller Schattenwirtschaft darstellen, ein zusätzliches Problem.681 Während Teile der 

Führungsschicht den Privatisierungsprozess blockieren, wartet ein Großteil der Bevölkerung 

die weitere Entwicklung ab und zeigt - mit Ausnahme beim Wohnungsbau - wenig 

Eigeninitiative. Außerdem wird der Prozess durch den Mangel an Informationen über den 

Zustand der zu privatisierenden Firmen erschwert.682 Dies hat zur Folge, dass eine kleine Zahl 

von Kriegsgewinnlern zahlreiche Unternehmen zu einem geringen Preis aufkaufen.683  

Obwohl die Implementierungskräfte frühzeitig erkannt haben, dass aufgrund des hohen 

Zerstörungsgrades im Industriebereich, vor allem Landwirtschaft und Kleinunternehmen das 

Überleben sichern, setzten sie in den ersten beiden Jahren vor allem auf Großunternehmen.684 

Die frühzeitige Förderung von kleinen Privatunternehmen im Handwerks- und 

Einzelhandelsbereich, etwa durch verbilligte Kredite als Investitionshilfe, hätte in stärkerem 

Maße zur wirtschaftlichen Stabilität beitragen können. Ein diesbezüglicher Strategiewechsel 

ist erst seit Anfang 1998 deutlicher erkennbar. In diesem Zusammenhang ist eine Erneuerung 

des Bankensystems von besonderer Bedeutung. Da sich die Regierung bisher weigert die 

staatseigenen Banken zu privatisieren, gibt es keine Finanzinstitutionen, die in der Lage sind, 

kommerzielle Kredite zu vernünftigen Zinsen zu gewähren, um den Beginn neuer 

Unternehmungen zu ermöglichen. 

Wie in fast allen post-kommunistischen Transformationsstaaten stellt die hohe 

                                                 
679In den staatseigenen Unternehmen sitzen z.T. noch dieselben Personen an der Macht, wie vor sieben 

Jahren, darunter viele, die der Beteiligung an Kriegsverbrechen verdächtigt werden. OHR-Bulletin No. 56; aaO., 
S. 3. Allerdings erweist sich in vielen Gemeinden nicht nur die Führungsschicht als unflexibel gegen- über 
Neuerungen. Widerstand kommt auch von Arbeitern und Angestellten, die einen Verlust des Arbeitsplatzes 
befürchten. Diese Art von Widerständen ist typisch für Privatisierungsbestrebungen in post-kommunistischen 
Staaten, da die Betriebe neben dem Einkommen oft auch für Wohnungen, Gesundheitsversorgung und 
Freizeitaktivitäten gesorgt haben. Vgl. Brada, Josef C.; Privatization Is Transition - Or Is It?, in: Journal of 
Economic Perspectives 10 (1996) 2, S. 67-68. Zu den Widerständen gegen die Privatisierung siehe außerdem 
exemplarisch die CIMIC-Berichte zu den Gemeinden Jablanica, Ljubuski und Konjic, unter: http://www.bbs. 
bund.de. 

680Die Folge dieser Strukturen ist ein politischen Vakuum. Vgl. OHR-Bulletin No. 45; aaO., S. 4; IHT, 
vom 11.12.1997 und Reuter, Jens; aaO., S. 102. 

681Vgl. OHR-Bulletin No. 71; aaO., S. 5. Korruption und Veruntreuung von Finanzhilfe sind die Folge 
dieser Staatstrukturen. Vgl. OHR-Bulletin No. 64; aaO., S. 4 u. 9. 

682Krizan, Mojmir; aaO., S. 67. Vgl. auch OHR-Bulletin No. 70; aaO., S. 2. 
683Reuter, Jens; aaO., S. 101. 
684Ebd. 
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Arbeitslosigkeit das größte Strukturproblem für die Wirtschaftsentwicklung in BiH dar.685 Sie 

liegt im Landesdurchschnitt bei etwa 40 Prozent.686 Daraus ergeben sich für die 

Volkswirtschaft verschiedene Probleme. Durch die Arbeitsmarktsituation bilden 

Mehrwertssteuer, sowie Handelszölle und nicht die Einkommenssteuer die 

Haupteinnahmequelle des Staates - genauer gesagt der Entitäten.687 Aufgrund der 

unterschiedlichen Handelsbilanzen - die FBH profitiert von dem Handel mit Kroatien - konnte 

bisher keine Einigung über eine gemeinsame Zollpolitik gefunden werden.688 Interne 

Handelshemmnisse und massiver Zollbetrug sind die Folgen dieser Entwicklung.689  

Darüber hinaus besteht aufgrund der schleppenden Privatisierung die Gefahr eines 

Teufelskreises. Die hohe Arbeitslosigkeit wirkt sich negativ auf die Produktivität aus, 

wodurch die Krise verschärft wird. In BiH wird dieser Wirkungszusammenhang noch dadurch 

verstärkt, dass, bedingt durch die großen Bevölkerungsverschiebungen, viele Industriearbeiter 

heute in landwirtschaftlich geprägten Gebieten zuhause sind, während landwirtschaftliche 

Fachkräfte in Industriegebieten leben.690 Vor diesem Hintergrund kommt der 

Flüchtlingsrückkehr eine besondere wirtschaftspolitische Bedeutung zu. Eine Konsequenz der 

verschärften Wirtschaftskrise ist der Rückgang des ausländischen Investitionsvolumens und 

eine Stagnation des Modernisierungsprozesses. Die Reduzierung des Kapitalflusses führt, 

zusammen mit den anderen strukturellen Ursachen, zu einer Verzögerung der Privatisierung, 

wodurch keine positive Veränderung der Arbeitsmarktsituation zu erwarten ist.691 

Damit dieser Kreislauf durchbrochen werden kann, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: 

Erstens bedarf es einer einvernehmlichen Beschäftigungspolitik seitens der gesamtstaatlichen 

Institutionen, die den Abbau der Arbeitslosigkeit als eine Hauptaufgabe begreifen sollten. 

Angesichts der fehlenden Kooperationsbereitschaft und der intra-institutionellen Blockade 

erscheint eine Abstimmung in diesem Punkt aber unwahrscheinlich.692 Zweitens setzt die 

                                                 
685Im Großteil der osteuropäischen Staaten, deren Systemtransformation bereits 1990 begonnen hat, ist 

bisher keine wesentliche Besserung in der Arbeitsmarktsituation eingetreten. Siehe hierzu: Timar, Janos; 
Particular Features of Employment and Unemployment in the Present Stage of Transformation of Post-socialist 
Countries, in: Europe-Asia Studies 47 (1995) 4, S. 633-649 (633). 

686Diese Angabe ist ein, auf Grundlage der CIMIC-Berichte, gemittelter Wert. Aktuelle Zahlenwerte 
und Wirtschaftsdaten sind kaum erhältlich. 

687Green, Peter S.; Bosnia: Unsolved Disputes Prevent Economic Reconstruction, in: IHT, vom 11.12. 
1997, S. 17. 

688Vgl. OHR-Bulletin No. 65; aaO., S. 2 und No. 70; aaO., S. 5. Die größten Vorteile aus dem Handel 
mit der FBH zieht allerdings Kroatien, das seine Waren über den kroatisch kontrollierten Teil in die Föderation 
einführt. Siehe Reuter, Jens; aaO., S. 104.  

689Durch den Zollbetrug entgehen dem Gesamtstaat Einkünfte in Millionenhöhe. Vgl. OHR-Bulletin 
No. 76; aaO., S. 7. 

690Vgl. Reuter, Jens; aaO., S. 98. 
691Siehe zu dieser, für post-kommunistische Staaten typische, Entwicklung: Timar, Janos; aaO., S. 640f. 
692Da in den Medien nationale Polemiken dominieren, kommt es zu der paradox erscheinenden 

Situation, dass sich die Vertreter internationaler Organisationen bisher mehr um die Probleme der Wirtschaft 
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Schaffung von Arbeitsplätzen dringend den Fortgang der Privatisierung und vor allem die 

Beibehaltung der Finanzhilfe voraus. Im Hinblick auf die Veruntreuung von Hilfsmitteln, die 

mangelnde Zusammenarbeit mit den Implementierungskräften und die politische Entwicklung 

in den Entitäten - insbesondere in der SR - ist aber eher mit einem Rückgang des finanziellen 

Engagements seitens der internationalen Gemeinschaft zu rechnen.  

 

FAZIT: Insgesamt wurden die infrastrukturellen Maßnahmen im Rahmen des 

Nothilfeprogramms erfolgreich durchgeführt. Die Versuche hinsichtlich eines stabilisierenden 

Wirtschaftsaufbaus und einer Erneuerung des Wirtschaftssystems waren hingegen bisher von 

wenig Erfolg gekrönt. 

In theoretisch-konzeptioneller Hinsicht hat die Staatengemeinschaft dem Erfordernis der 

wirtschaftlichen Unterfütterung von politischen Friedensprozessen Rechnung getragen. Trotz 

der Differenzen zwischen zugesagter und tatsächlich bereitgestellter Wirtschaftshilfe, wurde 

durch ihren hohen Umfang ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der allgemeinen 

Lebensbedingungen geleistet. So konnte die stark zerstörte Infrastruktur durch den massiven 

Einsatz der Implementierungskräfte, insbesondere der SFOR, innerhalb von drei Jahren 

weitgehend wiederhergestellt werden; wobei sie allerdings hinter westlichen Standards 

zurückbleibt. Eine nachhaltige Verbesserung der Wirtschaftssituation, die eine Grundlage für 

langfristige Stabilität und Systemakzeptanz seitens der Bevölkerung bilden könnte, wurde 

bisher nicht erreicht. 

Die Gründe hierfür liegen vor allem im Verhalten der Autoritäten von BiH; sie sind aber auch 

in der Vorgehensweise der Implementierungskräfte zu finden.  

Aus Angst vor einem Machtverlust blockiert die - personell vielfach identische - politische 

und wirtschaftliche Führungselite gezielt die für eine Privatisierung erforderlichen Gesetzes- 

und Strukturreformen. Damit scheitert der von den Implementierungskräften gewählte 

institutionelle Ansatz auch im Rahmen der ökonomischen Dimension des Friedensprozesses 

an der mangelnden Kooperationsbereitschaft der ehemaligen Konfliktparteien. Tiefgreifende 

strukturelle Veränderungen in Richtung auf die Etablierung eines marktwirtschaftlichen 

Systems sind daher bisher nicht erfolgt. 

Im Hinblick auf die Vorgehensweise der Staatengemeinschaft erweist sich die Strategie der 

Konditionierung der Wirtschaftshilfe tendenziell als kontraproduktiv für den Friedensprozess. 

Im konkreten Fall trägt sie eher zur Verschärfung der Separation als zur Förderung der 

Integration bei. Aufgrund des vorherrschenden Primats der Politik lassen sich in der Region 

                                                                                                                                                         
gekümmert haben, als die einheimischen Politiker. Reuter, Jens; aaO., S. 99. 
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längst nicht alle Ziele durch den Entzug von Wirtschaftshilfe erreichen. Hier wiederholt sich 

ein Muster, das die Staatengemeinschaft und insbesondere die EU bereits Anfang des Krieges 

erfolglos eingesetzt hat, als sie versuchte, die Konfliktparteien durch wirtschaftliche Offerten 

von weiteren Kampfhandlungen abzuhalten. Der grundsätzliche Fehler in der Vorgehensweise 

liegt in der direkten Übertragung westlicher Methoden, die im Kontext von Supranationalität 

und Interdependenz entstanden sind, auf einen autoritär-kommunistisch geprägten, 

ethnisierten Staat. Wie schon fünf Jahre zuvor, wird seit Beginn der Implementierung die 

Wirkung von wirtschaftlichem Druck weit überschätzt. In diesem Zusammenhang ist auch zu 

bedenken, dass eine exzessive Betonung der Privatisierung leicht dazu verleitet, von der 

Einführung der Marktwirtschaft auf die automatische Etablierung einer effektiven 

Firmenleitung bzw. eine optimale Allokation der Ressourcen zu schließen.693 Auch dieser 

strategisch fixierte Wirkungszusammenhang muss im Fall BiH nicht notwendig gegeben sein. 

Auch wenn das finanzielle Engagement zur Förderung des wirtschaftlichen Wiederaufbaus 

zur Zeit eher dem Füllen eines Fasses ohne Boden gleichkommt, gibt es zur fortwährenden 

Wirtschaftshilfe keine praktische Alternative. Ein Abzug der Finanzhilfe hätte kurzfristig 

einen wirtschaftlichen Zusammenbruch und mittelfristig erneute gewaltsame 

Auseinandersetzungen zur Folge. Ein Festhalten an der gegenwärtigen politischen Struktur 

macht noch lange eine wirtschaftliche Unterstützung des jungen Staates erforderlich. Dabei 

sollte die Staatengemeinschaft zu einer gleichmäßigen Verteilung der Finanzhilfe übergehen, 

Modernisierung und Eigeninitiative fördern und auf eine Wiederherstellung der alten 

wirtschaftlichen Verbindungen in BiH hinarbeiten.694 

 

 

4.4 Die Bilanzierung der sozialpsychologischen Dimension 

Die sozialpsychologische Dimension eines Friedensprozesses ist einer Evaluierung nur sehr 

begrenzt zugänglich, da es an eindeutig verifizierbaren Indikatoren fehlt. Im Rahmen der 

folgenden Untersuchung soll überprüft werden, welche Ansätze die Implementierungskräfte 

zur Bearbeitung der Beziehungsebene des Konflikts verfolgen und ob dadurch ein 

gesamtgesellschaftlicher Diskurs über die Ursachen und Folgen des Krieges angestoßen wird, 

                                                 
693Vgl. Brada, Josef C.; aaO., S. 68. 
694Der Versuch einer wirtschaftlichen Vereinigung von FBH und SR, die eine Zusammenführung 

Rohstoffbasis, Verarbeitungsindustrie und Absatzmarkt ermöglichen würde, ist bisher gescheitert. Die sich 
abzeichnende verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Kroatien und der FBH, könnte die 
Desintegration BiHs beschleunigen. Siehe zum jüngsten Abkommen über wirtschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen Kroatien und FBH: OHR-Bulletin No. 76; aaO., S. 2. 
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der langfristig die Befriedigung der immateriellen Grundbedürfnisse nach Sicherheit und 

Identität zur Folge hat.695 

Ethnopolitische Konflikte, wie der Konflikt im ehemaligen Jugoslawien, zeichnen sich 

dadurch aus, dass die Konfliktgegenstände sowohl auf der politischen Interessenebene, als 

auch auf der sozialpsychologischen Identitätsebene angesiedelt sind.696 In allen 

Bevölkerungsgruppen BiHs wurde und wird das kollektive Bewusstsein durch verschiedene 

chosen traumas geprägt. Der wirtschaftliche Niedergang ab Mitte der achtziger Jahre hat, 

verstärkt durch gravierende Modernisierungs- und Globalisierungstendenzen, außerdem zu 

kollektiven Zukunftsängsten in weiten Teilen der Bevölkerung geführt. Diese 

sozialpsychologischen Vorbedingungen wurden von den politischen Eliten gezielt 

instrumentalisiert und die Bedeutung ethnischer Bezugsmerkmale für die individuelle 

Identität verstärkt. Wie bereits dargelegt, gingen die Kriegshandlungen in BiH mit diversen 

Greultaten, brutalen Vertreibungen und Plünderungen einher.697 Die Kriegsführung aller 

Konfliktparteien war vielfach auf die gezielte Terrorisierung der Bevölkerung angelegt und 

wurde von einer umfassenden Propagandatätigkeit begleitet.698  

Im folgenden wird untersucht, welche Maßnahmen zur Bearbeitung der sozialen Folgen und 

der sozial-psychologischen Tiefendimension des Konfliktes die Implementierungskräfte 

ergriffen haben. Die Bilanzierung des Friedensprozesses erfolgt vor dem Hintergrund der 

inter-ethnischen Beziehungen, wobei als Bewertungsmaßstab zu prüfen ist, inwieweit von 

einem Annährungs- und Aussöhnungsprozess gesprochen werden kann. Im Zuge der 

Bilanzierung werden zunächst vier Ansätze zur Bearbeitung der Beziehungsebene des 

Konflikts wertend betrachtet. Danach wird, unter Einbeziehung der bisherigen Feststellungen, 

anhand des Problemfeldes der Flüchtlingsintegration exemplarisch untersucht, wie sich die 

inter-ethnischen Beziehungen aktuell darstellen.  

 

 

4.4.1 Die Reformierung des Mediensystems  

Der besonderen Rolle, die die überwiegend parteiabhängigen Medien bei der 

Konfliktentstehung und im Verlauf des Krieges gespielt haben, wurde von den 

                                                 
695Zum Anforderungsprofil der Bearbeitungsansätze im Rahmen der sozial-psychologischen Dimension 

der Friedenskonsolidierung siehe: Punkt III. 4.4. 
696Vgl. hierzu die Darstellungen im konflikttheoretischen Teil unter Punkt II. 1.2. 
697Siehe zum Verlauf und zu den Auswirkungen des Krieges die Darstellungen unter Punkt IV. 1.2 und 

Punkt II. 1. 
698Dies diente allein der Zermürbung der Bevölkerung, ohne dass damit spezifische militärisch-

operative Ziele verfolgt wurden. Vgl. Raffone, Paolo; The Refugees in the Former Yugoslavia Have Got Maybe-
Rights But No Deeds, in: Südosteuropa 45 (1996) 4-5, S. 373-379 (374f). 
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Implementierungskräften seit Beginn ihrer Arbeit Rechnung getragen.699 Bereits Anfang 1996 

kam es zur Bildung einer Expertenkommission unter westlicher Beteiligung, die neben der 

technischen Unterstützung vor allem mit der Schaffung von Grundlagen zur Umgestaltung der 

gesamten Medienlandschaft betraut war.700 Dabei ging es mit Blick auf die anstehenden 

Wahlen vorrangig um die Gewährleistung eines gleichberechtigten Zugangs zu den Medien 

für alle Parteien. Darüber hinaus sollten neue Mediengesetze und journalistische Standards 

hinsichtlich des berufsethischen Verhaltens geschaffen werden, die eine freie und 

unabhängige Berichterstattung ermöglichen, die nationalistische Propaganda unterbinden und 

es erlauben diese konfliktrelevante Gruppe mit in den Friedensprozess einzubeziehen.701 

Bei der  Durchsetzung der Medienreform verfolgten die Implementierungskräfte eine 

dreigleisige Strategie: Erstens Stärkung der reformwilligen Medienvertreter; zweitens 

Beschränkung und Isolierung reformfeindlicher Kräfte und drittens Einführung 

übergeordneter Kontrollinstanzen.702 Um eine Basis für unabhängige und neutrale 

Berichterstattung zu schaffen, wurden die reformwilligen und national gemäßigten 

Medienvertreter in verschiedenen Netzwerken zusammengeschlossen und gezielt gefördert.703 

Die Förderung beinhaltete sowohl rein technische Unterstützung und Beratung als auch Aus- 

und Weiterbildungsprogramme für Journalisten und Redakteure.704 Parallel dazu trägt SFOR 

durch die Unterhaltung ihres eigenen Musik- und Informationssenders Mir (Frieden) zu einer 

umfassenden und neutralen Berichterstattung bei.705 Im Hinblick auf die, durch Propaganda 

erzeugten, Feindbilder und Stereotypen in der Bevölkerung kommt der angestrebten 

Aufklärung über die Geschehnisse der jüngsten Vergangenheit sowie über die von der 

                                                 
699 Eine entsprechende Bedeutung der Medien für den Friedensprozess wurde von Seiten der 

Staatengemeinschaft immer wieder betont. Siehe u.a. OHR-Bulletin No. 57; aaO., S. 3 und OHR-Document; 
Political Declaration from Ministerial Meeting of the Steering Board of the Peace Implementation Council. 
Sintra, 30. Mai 1997, S. 9, unter: http://194.215.227.4/docu/d970530a.htm 

700 Zu dem technischen Beratungsteam gehören u.a. Vertreter von CNN, USIA und der Harris Corpora- 
tion.  Vgl. OHR-Bulletin No. 1; aaO., S. 6f. 

701 Legislative Maßnahmen und institutionelle Ansätze wurden dabei von zivilgesellschaftlichen 
Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen begleitet. Dazu zählen beispielsweise die Abhaltung von 
Diskussionsveranstaltungen und Seminaren, sowie die Einrichtung von Runden Tischen. Vgl. OHR-Bulletin No. 
6; aaO., S. 3 und No. 39; aaO., S. 7. 

702 In konzeptioneller Hinsicht sind deutliche Parallelitäten zur Vorgehensweise der 
Implementierungskräfte im Zuge der Umgestaltung des politischen Systems erkennbar. Vgl. die Darstellungen 
zur (macht-)politischen Dimension des Friedensprozesses unter Punkt: IV. 4.2.1. 

703 Die wichtigsten Zusammenschlüsse bilden das Open Broadcast Network (OBN) und das Free 
Election Radio Network (FERN). Hierbei handelt es sich um mulit-ethnische Fernseh- und Radionetzwerke, die 
versuchen, die Interessen und Bedürfnisse von allen ethnischen Gemeinschaften gleichermaßen zu 
berücksichtigen. Vgl. OHR-Bulletin No. 17; aaO., S. 2 und HR Report to the UN SG, vom 14.10.1998; aaO., S. 
11. 

704 Siehe Spillmann, Markus; Zwiespältige Mediensituation in Bosnien, in: NZZ, vom 06.08.1997; 
Kaiser, Alfons; Neue Journalisten braucht das Land, in: FAZ, vom 11.10.1997 und OHR-Bulletin No. 49; aaO., 
S. 8. 

705 Vgl. OHR-Bulletin No. 33; aaO., S. 7 und No. 56; aaO., S. 8. 
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Staatengemeinschaft verfolgten Ziele und eingeleiteten Maßnahmen eine besondere 

Bedeutung zu.706 Durch die Schaffung alternativer und freier Medien kann der 

Friedensprozess auf eine breitere gesellschaftliche Basis gestellt werden.  

Die Bestrebungen zur Isolierung reformfeindlicher Kräfte waren nur bedingt erfolgreich. 

Insbesondere Srpska Radio Televisija (SRT), ein der SDS nahestehender Sender, versuchte 

durch Hetzpropaganda und gezielte Fehlinformationen immer wieder, den Friedensprozess zu 

behindern.707 Aufforderungen seitens des HR, die Berichterstattung zu ändern wurden nicht 

beachtet. Auch der Versuch SRT unter Androhung von Zwangsmaßnahmen durch SFOR-

Truppen dazu zu bewegen, zumindest eine Stunde pro Tag zur besten Sendezeit eine politisch 

neutrale Berichterstattung zu gewährleisten bzw. Interviews mit Vertretern der internationalen 

Staatengemeinschaft live zu senden, blieb ohne Erfolg.708 Erst nachdem einzelne Stationen 

durch SFOR-Truppen besetzt wurden, die unter Rückgriff auf eigene Satellitenverbindungen 

die Ausstrahlung eines politisch neutralen Programms übernahmen, zeichnete sich eine 

Trendwende ab.709 Nach langen Verhandlungen und dem Angebot, die Restrukturierung von 

SRT finanziell zu unterstützen, beschloss die Nationalversammlung der SR schließlich die 

Etablierung eines paritätisch besetzten Rundfunkrates, wodurch der Einfluss politischer 

Parteien unterbunden werden sollte, was bis heute allerdings faktisch nicht gelungen ist.710 

Auf Druck des HR konnte im Juni 1998 außerdem eine Vereinbarung zur Reorganisation des 

Radio- und Fernsehnetzwerkes für das gesamte Staatsgebiet von BiH erreicht werden. 

Dadurch sollte im Vorfeld der Wahlen eine größere Ausgewogenheit in der Berichterstattung 

gewährleistet und Toleranz zwischen den ethnischen Gemeinschaften gefördert werden.711 

Im Verlauf der Jahre 1996-98 haben die Implementierungskräfte eine Vielzahl von 

Kommissionen und Institutionen ins Leben gerufen, die spezielle Aufgaben im Zuge der 

                                                 
706 Im ehemaligen Jugoslawien wurde und wird die Aussage: ”Wer die Medien in der Hand hat, hat das 

Volk in der Hand”, immer wieder in besonderer Weise unter Beweis gestellt.  
707 Siehe z.B. OHR-Bulletin No. 59; aaO., S. 3. Auf der Seite der Föderation ergaben sich ähnliche 

Probleme mit dem kroatischen Sender HRT, dessen  nationalistischen Programme auch in der FBH ausgestrahlt 
wurden. Vgl. OHR-Bulletin No. 73; aaO., S. 3; No. 74; aaO., S. 4 und No. 75; aaO., S. 5. 

708 Mit Blick auf die Situation in der SR hatte der Nordatlantische Rat am 30. August 1997 eine 
Mandatserweiterung beschlossen, mit der SFOR ausdrücklich autorisiert wurde, zur Durchsetzung der 
Medienreform notfalls auch gewaltsame Zwangsmaßnahmen zu ergreifen. Vgl. OHR-Bulletin No. 59; aaO., S. 4. 
Zu den verschiedenen Vereinbarungen, denen die serbischen Vertreter nicht nachkamen siehe OHR-Bulletin No. 
60; aaO., S. 9; No. 64; aaO., S. 10 und No. 65; aaO., S. 4. 

709 Bis zur Erreichung einer endgültigen Einigung mit der Regierung der SR, stand die Restrukturierung 
von SRT unter der Kontrolle des HR. Siehe hierzu: OHR-Document; Interim Arrangements for the Management 
of  SRT. Banja Luka, 13. Februar 1998; unter: http://194.215.227.4/mediares/d980213a.htm. 

710 Vgl. OHR-Bulletin No. 68; aaO., S. 7. Nach der Unterzeichnung verschiedener Übereinkommen 
zwischen dem HR, dem SFOR Befehlshaber und dem Regierungschef der SR wurden die SFOR-Einheiten im 
April von den serbischen Radio- und Fernsehstationen abgezogen. Vgl. OHR-Bulletin No. 69; aaO., S. 7. 

711 Siehe hierzu: OHR-Bulletin No. 72; aaO., S. 9f und OHR-Document; Memorandum of 
Understanding on the Restructuring of RTV BiH. Sarajewo, 10. Juni 1998; unter: http://194.215.227.4/mediares/ 
d980610a.htm. 
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Medienreform bzw. im Rahmen einer neugeordneten Medienlandschaft wahrnehmen sollen. 

Das bedeutendste Kontrollgremium wurde im Juni 1998 mit der Einsetzung der Independent 

Media Commission (IMC) geschaffen.712 Durch den Erlass eines umfassenden Regelwerkes, 

dem alle Medien BiHs unterworfen sind, und die Errichtung eines Systems zur Vergabe und 

zum Einzug von Sendelizenzen, soll die IMC die Medienvielfalt fördern und politische 

Einmischungen unterbinden.713 Dazu stehen der Kommission verschiedene Rechtsmittel zur 

Verfügung, die von einfachen Verwarnungen und der Verhängung von Geldstrafen über den 

Einzug der entsprechenden Lizenz bis zur Beschlagnahmung von Ausrüstungsgegenständen 

reichen.714 Im Vorfeld der Wahlen von 1998 wurde eine Kooperationsvereinbarung zwischen 

der IMC und wahlspezifischen Gremien der OSZE (wie der Election Appeals Sub-

Commission, EASC) geschlossen. Die IMC übernahm damit die Aufgabe, insbesondere die 

Wahlwerbesendungen dahingehend zu überprüfen, ob die von der OSZE aufgestellten 

Regelungen eingehalten werden. Die EASC verfügte als Entscheidungsgremium darüber, wie 

ein Regelverstoß zu ahnden sei, und übertrug die Durchsetzung der Entscheidung wiederum 

der IMC.715 Durch diese Vorgehensweise konnte ein Teil der des-integrierenden 

nationalistischen Propaganda unterbunden werden. 

 

Die vielfältigen Bemühungen der Staatengemeinschaft zur Restrukturierung der 

Medienlandschaft in BiH zeigen seit Anfang 1998 erste praktische Resultate.716 Die 

Bilanzierung hinsichtlich einer stabilisierenden und friedensfördernden Wirkung der Medien, 

die einen wesentlichen Beitrag zur inter-ethnischen Annäherung und Aussöhnung leisten 

sollen, fällt aber weiterhin nur begrenzt positiv aus. Es ist zwar ein tendenzieller Wandel des 

berufsethischen Verhaltens der Journalisten und Redakteure erkennbar, was insbesondere in 

der SR als positive Entwicklung zu werten ist.717 Darüber hinaus ist mit Blick auf die letzten 

Wahlen zu konstatieren, dass den Wählern, durch die Maßnahmen der 

Implementierungskräfte, eine größere Bandbreite an Meinungen und Blickwinkeln vorgestellt 

werden konnte, als dies bei vorherigen Wahlen der Fall war. Allerdings steht ein Großteil der 

Medien und ihrer Vertreter nach wie vor unter politischer Kontrolle der nationalistischen 

                                                 
712 In dieser Kommission wurden Erfahrungen und Aufgabenbereiche früherer Kommissionen, wie z.B. 

der Intermediate Media Licencing and Standards Commission und der Media Experts Commission 
zusammengefasst. Die Schaffung der IMC geht auf eine autoritative Entscheidung des HR zurück. Vgl. OHR-
Document; Decision of the HR. Independant Media Commission. Sarajewo, 11. Juni 1998; unter: 
http://194.215.227.4/ mediares/d98061a.htm. 

713 Vgl. OHR-Bulletin No. 72; aaO., S. 9 und No. 73; aaO., S. 9f. 
714 Siehe: OHR; Decision of the HR; aaO., S. 1f. 
715 Vgl. OHR-Bulletin No. 74; aaO., S. 4. 
716 OHR-Bulletin No. 66; aaO., S. 5. 
717 Siehe hierzu: OHR-Bulletin No. 65; aaO., S. 3 und No. 66; aaO., S. 5. 
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Parteien und fungiert daher als Sprachrohr für einen exklusiv, nationalistisch-geprägten 

gesellschaftspolitischen Kurs.  

Insgesamt ist bisher nicht davon auszugehen, dass die Medien in BiH einen wesentlichen 

Beitrag zur Aussöhnung und Verständigung zwischen den Volksgruppen leisten können. 

Einflussreiche Medienvertreter in beiden Entitäten sind weiterhin eng mit den jeweiligen 

politischen Führungsschichten verbunden.718 Im Verlauf der Jahre 1996-98 wurden Vertreter 

unabhängiger Medien immer wieder auf vielschichtige Weise behindert.719 Ein gravierendes 

Hindernis für den Aussöhnungsprozess ist die negative Auswirkung der fortlaufenden 

Propaganda, die z.T. alte Feindbilder und Stereotypen wieder aufleben lässt oder durch 

Verzerrung der tatsächlichen Geschehnisse die Implementierungskräfte in Misskredit bei der 

Bevölkerung bringt.720 

 

4.4.2 Die Reformierung des Schulwe sens  

Damit ein friedliches Zusammenleben auf Dauer wieder möglich wird, bedarf es einer 

Veränderung des gemeinsamen Bewusstseins, die mit einer Auflösung der starren Stereotypen 

einhergehen muss.721 Eine derartige Aufarbeitung und Entmystifizierung der kollektiven 

Negativerfahrungen stellt sich als ein langfristiger gesellschaftlicher Transformationsprozess 

dar, dessen Erfolg sich erst in zukünftigen Generationen beweisen wird. Insbesondere Schulen 

und anderen Bildungseinrichtungen kommt bei der Vergangenheitsaufarbeitung und -

bewältigung eine wesentliche Bedeutung zu. Sie können bei den jüngeren Generationen 

Toleranz und die Herausbildung von multiplen Identitäten fördern und somit der einseitigen 

Ausrichtung auf ethnische Identitätsbezüge entgegenwirken.722 

Die dazu notwendige Reformierung des Schulwesens wurde von den 

Implementierungskräften mit weniger Nachdruck verfolgt, als jene des Mediensystems. 

Diesbezügliche Maßnahmen wurden erst Mitte 1997 eingeleitet und waren zunächst rein 

                                                 
718Noch Mitte 1998 bezeichnete der HR die Unterbindung der politischen Kontrolle auf die 

geschaffenen Mediennetzwerke als eine der wichtigsten Aufgaben für die Zukunft. Siehe OHR-Bulletin No. 71; 
aaO., S. 6. 

719Diese Behinderungen gehen einerseits auf staatliche Stellen zurück, die durch Entlassung von 
Medienvertretern, Inhaftierung von Journalisten, Einzug von erforderlichen Lizenzen oder Beschlagnahmung 
von Ausrüstungsgegenständen versuchen, die Verbreitung alternativer Meinungen zu unterbinden. Andererseits 
werden viele tätliche Übergriffe von Zivilpersonen verübt, die in den meisten Fällen einer der Nationalparteien 
nahe stehen. Vgl etwa OHR- Bulletin No. 46; aaO., S. 7; No. 73; aaO., S. 10 und 76; aaO., S. 11. 

720Siehe hierzu u.a. OHR-Bulletin No. 54; aaO., S. 8 und No. 59; aaO., S. 3 u. 6. 
721Zur Berücksichtigung der Identitätsanteile bei der Konflikttransformation siehe Darstellungen unter 

Punkt III. 3.2.2. 
722Dieser zivilgesellschaftliche Prozess der "Entethnisierung" kann aber nur erfolgreich sein, wenn auch 

auf staatlicher Ebene eine ähnliche Entwicklung abläuft. Die erneute Machtteilung nach ethnischem Proporz, 
wirkt einer langfristigen Umdefinition der Politik aber entgegen, so dass sich hier zivilgesellschaftliche Prozesse 
und Maßnahmen in der Staatenwelt diametral gegenüberstehen. 
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infrastruktureller Art.723 Ende 1997 begannen Autoritäten in der FBH zusammen mit 

Vertretern der internationalen Gemeinschaft erstmals, Überlegungen hinsichtlich einer 

Veränderung der Lehrinhalte anzustellen. Ein wesentliches Ziel des Unterrichts solle es sein, 

Verständnis und Aussöhnung zwischen den ethnischen, religiösen und kulturellen Gruppen in 

BiH zu fördern. Die Föderationsvertreter betonten allerdings, dass das Recht der Eltern, ihre 

Kinder in Konformität mit ihren Überzeugungen unterrichtet zusehen, anzuerkennen sei.724  

Auf Druck des HR wurde am 1. März 1998 eine Unterrichtskommission gegründet, der neben 

den Repräsentanten der Kultusministerien auch Vertreter der UNESCO, der OSZE, des OHR 

und einiger NGOs angehörten.725 Diese plante die Durchführung von Pilotprojekten in 

Schulen und Jugendgruppen, mit deren Hilfe die allgemeine Toleranz und die Akzeptanz des 

Zusammenlebens gefördert werden sollen. Außerdem wurde erstmals eine Überprüfung von 

Lehrmaterialien, sowie Lehrplänen für BiH und gegebenfalls deren inhaltliche Korrektur 

vereinbart.726 Erste konkrete Maßnahmen wurden im Kanton Sarajewo eingeleitet. Unter 

Federführung der UNESCO nahm die Education Working Group im Mai 1998 ihre Arbeit 

auf, wobei die Bereiche Lehrmaterialüberprüfung, Lehrerausbildung, Diskriminierung und 

Demokratisierung jeweils speziellen Untergruppen zugeordnet sind.727 Seit August 1998 

werden weitere Projekte zur Aufklärung und zur Friedenserziehung auch von dem CIMIC-

Verband der SFOR unterstützt.728  

In den ersten Monaten wurde die Arbeit der Education Working Group in Sarajewo äußerst 

positiv bewertet. Durch ihre Untersuchungen wurde vielfach "offensives Material" in 

Schulbüchern aufgedeckt. Es stellte sich allerdings als ungleich schwieriger heraus, 

                                                 
723Hierbei handelte es sich primär um Reparaturarbeiten an Schulgebäuden und Inventar. Vgl. OHR- 

Bulletin No. 59; aaO., S. 8. 
724Siehe OHR-Bulletin No. 64; aaO., S. 8. Damit wurde letztlich nicht eine Durchbrechung des durch 

Stereotypen geprägten kollektiven Bewusstseins, sondern ein Festhalten am tiefenpsychologischen Status quo 
propagiert. 

725Die Forcierung der Reformierung des Schulwesens steht im Kontext mit der am 3. Februar 1998 
verkündeten "Sarajevo Declaration". Mit Blick auf die allgemeine Verzögerung bei der bisherigen 
Implementierung des Dayton-Abkommens wurde auf der "Sarajevo Return" Conference - unter Beteiligung des 
Staatspräsidiums von BiH und einiger Regierungsvertreter - beschlossen, die Umsetzung mit mehr Nachdruck zu 
betreiben. Sarajewo sollte dabei als richtungsweisendes Paradebeispiel für die Flüchtlingsrückkehr, das multi-
ethnische Zusammenleben und den wirtschaftlichen Wiederaufbau fungieren. Daher wurden im Kanton 
Sarajewo exemplarische Maßnahmen in allen Problembereichen eingeleitet, von denen eine Signalwirkung auf 
ganz BiH ausgehen sollte. (Im Umkehrschluss ergibt sich die Erkenntnis, dass die Implementierung in allen 
zentralen Aspekten mit Problemen behaftet ist.) In der Sarajevo Declaration werden auch explizite 
Vorgehensweisen hinsichtlich einer Schulreform verfügt. Siehe hierzu: OHR-Document; "Sarajevo Return" 
Conference. "Sarajevo Declaration". Sarajewo, 3. Februar 1998, S. 1-10 (4f), unter: http://194.215.227.4/docu/ 
rrtf980203a.htm. 

726Vgl. OHR-Bulletin No. 69; aaO., S. 10f. 
727OHR-Bulletin No. 70; aaO., S. 7. 
728Durch Plakate und Handzettel versucht der CIMIC-Verband insbesondere der Diskriminierung in 

Schulen und Universitäten entgegenzuwirken. Vgl. OHR-Bulletin No. 73; aaO., S. 15. 
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spezifische Diskriminierungsmuster zu identifizieren.729 Uneinigkeiten bestanden schon in der 

Beantwortung der Frage, wie eine diesbezügliche Informationserhebung aussehen solle. 

Darüber hinaus war unklar, ob und in welcher Form die Öffentlichkeit über die Ergebnisse der 

Evaluierung zu informieren sei.730 Die Dokumentierung von massiven Diskriminierungen 

könnte einer Aussöhnung zuwiderlaufen. Der anfängliche Optimismus wurde durch die seit 

Ende 1998 feststellbaren Rückschritte erschüttert. Wie in zahlreichen anderen Fällen ist es auf 

die mangelnde Kooperationsbereitschaft, sowie die z.T. gezielte Blockade der BiH-

Autoritäten zurückzuführen, dass es trotz aller Anstrengungen bisher nicht gelungen ist, 

Sarajewo zu einem Modell für Aussöhnung und multi-ethnisches Zusammenleben zu machen. 

Die zunächst zugesagte Entfernung von Unterrichtsmaterial, das zum ethnisch begründeten 

Hass und zur Intoleranz beiträgt, wurde von den zuständigen Stellen in BiH mit der 

Begründung abgelehnt, dass es an einer entsprechenden Rechtsgrundlage für die Education 

Working Group fehle und deren Entscheidungen daher keine Rechtsgültigkeit hätten.731  

Insgesamt sind - abgesehen von infrastrukturellen Maßnahmen - bisher keine tiefgreifenden 

Reformen des Schulwesens in BiH erfolgt. Eine Aufarbeitung der Vergangenheit, sowie die 

Erziehung zu Toleranz, und die Entwicklung von Friedenskompetenzen findet damit auch bei 

den jüngeren Generationen nicht statt. In bezug auf die Vorgehensweise der 

Implementierungskräfte ist zu konstatieren, dass konkrete Maßnahmen zur Neubestimmung 

der Lehrinhalte erst spät und mit zu wenig Nachdruck verfolgt wurden. Die eingesetzten 

Arbeitsgruppen machen u.a. die zu geringe finanzielle Unterstützung für die Verzögerung von 

Fortschritten mitverantwortlich.732 

 

 

4.4.3 Der Exhumierungsprozess  

Aufgrund der im Zuge des Krieges vorgenommenen "ethnischen Säuberungen" wurde eine 

Vielzahl von Personen verschleppt, in Konzentrationslagern interniert und ermordet. Durch 

                                                 
729Diskriminierungen finden nicht immer so offen statt, wie an einer Mittelschule in Velika Kladusa, 

von der OSZE-Beobachter Anfang 1997 berichtet haben, dass ein Lehrer fortfährt, seine Schüler aufgrund ihrers 
nationalen Hintergrunds und der politischen Überzeugung ihrer Eltern zu separieren. Vgl. OHR-Bulletin No. 37; 
aaO., S. 5. 

730Siehe hierzu: Reconstruction and Return Task Force; Sarajevo Declaration. Quarterly 
Implementation Review. Sarajewo, 6. Mai 1998, S. 6-8, unter: http://194.215.227.4/docu/rrtf980507a.htm An 
diesem Punkt werden die generellen Probleme einer Evaluierung im Rahmen der sozialpsychologischen 
Dimension sichtbar. Selbst wenn es gelingt, fundierte Erkenntnisse zu gewinnen, bedarf es der Beantwortung der 
Frage, wie diese in förderlicher Weise genutzt werden können, ohne dadurch die Spaltung zu vergrößern. 

731Damit wird die Gültigkeit der Sarajevo Declaration insgesamt in Frage gestellt. Vgl. Reconstruction 
and Return Task Force; Sarajevo Declaration. Quarterly Review. Sarajewo, 12. Dezember 1998, S. 1 u. 6ff., 
unter: http://194.215.227.4/docu/rrtf981212a.htm. 

732OHR-Bulletin No. 70; aaO., S. 7. 
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die Wirren des Krieges ist das Schicksal vieler Personen bis heute unklar geblieben. Eine 

weitere Maßnahme zur Aufarbeitung der Vergangenheit, die von der internationalen 

Gemeinschaft unterstützt wird, ist daher in der Exhumierung und gerichtsmedizinischen 

Untersuchung der Leichnahme von vermissten Personen zu sehen.733 Eine aus Vertretern der 

drei Volksgruppen und verschiedenen internationalen Organisationen gegründete 

Arbeitsgruppe, soll die Aktivitäten in den Entitäten koordinieren und sicherstellen, dass die 

Exhumierungen entsprechend der vereinbarten Richtlinien vorgenommen werden.734 Obwohl 

bereits Anfang 1996 Überlegungen hinsichtlich der Untersuchung von Massengräbern 

angestellt wurden, kam es erst zwei Jahre später zur Einleitung konkreter Maßnahmen. Im 

Verlauf des Jahres 1996 wurden die Untersuchungen insbesondere durch die SR blockiert.735 

Unter der Federführung des OHR einigten sich die Repräsentanten der kroatischen, 

bosniakischen und serbischen Exhumierungskommissionen im April 1998 auf gemeinsame 

Strategien und Verfahrensregeln für die Exhumierung und vereinbarten, zukünftig relevante 

Informationen und Lagepläne auszutauschen.736 Seither gestaltet sich die Zusammenarbeit der 

drei Parteien relativ problemlos, die inzwischen mit mehreren Arbeitsgruppen gleichzeitig zu 

Werke gehen.737  

Trotz der weitgehenden Kooperation, stellt sich der Exhumierungsprozess aus 

unterschiedlichen Gründen problematisch dar. In rein technischer Hinsicht, werden die 

Arbeiten durch die latente Minengefahr stark behindert. Außerdem ist die Finanzierung dieses 

extrem kostspieligen Prozesses bisher nicht geklärt.738 Seit Anfang 1998 beklagen die 

Vertreter aller drei Seiten die fehlende finanzielle Unterstützung seitens der internationalen 

Gemeinschaft.739 Darüber hinaus ist zu fragen, welche Auswirkungen die Exhumierung auf 

die sozialpsychologische Dimension des Friedensprozesses haben. Die Aufdeckung von 

Folter und Massenmord klärt zwar vielfach das Schicksal von vermissten Personen und 

befreit die Hinterbliebenen aus ihrer zermürbenden Ungewissheit, allerdings bleiben Schmerz 

                                                 
733Bis Mitte 1996 wurden etwa 24.000 Fälle von vermissten Personen durch das Internationale Rote 

Kreuz registriert. Vgl. OHR-Bulletin No. 15; aaO., S. 5. 
734Dazu gehört u.a., dass die Exhumierung unter allen Umständen entsprechend der internationalen 

Standards und unter Aufsicht von internationalen Experten vorzunehmen ist. Außerdem soll jede Partei entweder 
das Rote Kreuz oder die eingesetzte Arbeitsgruppe unverzüglich über ihre Aktivitäten informieren, wobei jede 
Partei das Recht hat, eigene Experten zur Beobachtung zu entsenden. Siehe hierzu: OHR-Bulletin No. 6; aaO., S. 
4f. 

735OHR-Bulletin No. 15; aaO., S. 5. 
736OHR-Bulletin No. 69; aaO., S. 8. 
737Vgl. OHR-Bulletin No. 73; aaO., S. 7 und No. 76; aaO., S. 12. Bis Ende 1998 wurden über 1300 

Körper exhumiert. Die Arbeiten werden nach Schätzungen des OHR etwa 10 Jahre in Anspruch nehmen. 
738Internationale Experten schätzen allein die Kosten der Programme für 1997 auf insgesamt 2.2 Mio. 

US-Dollar.  Bis Mitte 1997 wurden etwa 50 Prozent dieser Summe durch die Länder Österreich, Kanada, 
Malaysia, den Niederlanden, Schweden, USA, und die Schweiz zugesagt. Allerdings lässt die internationale 
Unterstützung diesbezüglich einen negativen Trend erkennen. Vgl. OHR-Bulletin No. 56; aaO., S. 7. 

739Vgl. OHR-Bulletin No. 69; aaO., S. 8 und No. 73; aaO., S. 7. 
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und der Wunsch nach Vergeltung zurück. Im Falle des Sturzes eines autoritären Regimes in 

einem ethnisch homogenen Staat, wie etwa in einigen südamerikanischen Ländern, werden 

durch den Austausch der Führungsclique und ihre Verurteilung die Schuldigen bestraft. Die 

Aufarbeitung der begangenen Verbrechen kann hier langfristig zur 

Vergangenheitsbewältigung beitragen. Im Falle des Bürgerkriegs in BiH wurden 

Kriegsverbrechen zwar von einzelnen - z.T. individuell bestimmbaren - Personen begannen, 

aber ihre Taten werden vor dem Hintergrund der ethnischen Gegensätze perzipiert. 

Kriegsverbrechen werden nicht personifiziert, sondern insgesamt den anderen ethnischen 

Gruppen zugerechnet. Die fortlaufende Entdeckung von Massengräbern, vor allem auf 

serbischem Territorium, aber auch in Gebieten, die von Kroaten und Bosniaken gehalten 

wurden, trägt nicht zur Vertrauensbildung zwischen den Bevölkerungsgruppen bei.740 Anders 

als beim Sturz einer Diktatur, bei dem zumindest die Regierung und Teile ihrer Gefolgschaft 

durch das Volk beseitigt werden, sollen in BiH Menschen unmittelbar zusammenleben, die 

sich gegenseitig für die erlebten und dokumentierten Verbrechen verantwortlich machen.741  

Durch die Exhumierung wird somit zwar zur Aufarbeitung der Vergangenheit beigetragen, ob 

dadurch aber auch ihre Bewältigung gefördert wird, ist aufgrund der besonderen Umstände in 

BiH fraglich. Der Exhumierungsprozess muss deshalb von einer umfassenden Aufklärung 

über die wahren Hintergründe der Taten und einer Benennung der tatsächlich 

Verantwortlichen begleitet werden. Einen wesentlichen Aspekt im Rahmen der 

Vergangenheitsbewältigung stellt daher der Umgang mit Kriegsverbrechern dar.  

 

 

4.4.4 Der Umgang mit Kriegsverbrechern  

Bereits im Februar 1993 hatte der UN-Sicherheitsrat beschlossen, dass die Kriegsverbrechen 

und massiven Menschenrechtsverletzungen im ehemaligen Jugoslawien durch ein 

internationales Gericht geahndet werden sollen.742 Mit dem Internationalen 

Kriegsverbrechertribunal in Den Haag wurde eine Institution geschaffen, die es der 

serbischen, kroatischen und bosniakischen Bevölkerung ermöglichen soll, die schwierige 

Gratwanderung zwischen politischer Rücksichtnahme auf den Friedensprozess und der 

Aufarbeitung der Vergangenheit zu versuchen.743 

                                                 
740Teilweise wurden in einzelnen Massengräber in der SR  über 200 Leichen entdeckt. Oft handelt es 

sich um Personen, die in Konzentrationslagern auf grausame Weise getötet wurden. Siehe OHR-Bulletin No. 56; 
aaO., S. 7 und No. 76; aaO., S. 12. 

741Siehe zu dieser Problematik Raffone, Paolo; aaO., S. 374. 
742Siehe hierzu die Darstellungen unter Punkt IV. 2.4. 
743Die Verhaftung und Auslieferung mutmaßlicher Kriegsverbrecher, insbesondere jener in führenden 
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Seitens der Implementierungskräfte stellte sich der Umgang mit mutmaßlichen 

Kriegsverbrechern von Anfang an als ein Kompromiss zwischen zwei widersprüchlichen 

Elementen dar: Einerseits der universalistischen Programmatik, Kriegsverbrechen prinzipiell 

ahnden zu wollen, und andererseits der realpolitischen Notwendigkeit, mit denjenigen, die 

politisch für den Krieg Mitverantwortung tragen, einen Frieden abzuschließen.744 In bezug auf 

die Umsetzung der Grundsatzprogrammatik zeichneten sich schon früh Probleme ab, da sich 

sowohl die Behörden der SR als auch die der BR Jugoslawien weigerten, hinsichtlich der 

beiden Hauptbeschuldigten, Radovan Karadzic und Ratko Mladic, der Kooperationspflicht 

mit dem Kriegsverbrechertribunal nachzukommen.745 Zwar hatte der UN-Sicherheitsrat der 

IFOR am 15.12.1995 das Mandat erteilt, die Bestimmungen des Dayton-Abkommens 

umzusetzen und dafür alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der 

Anwendung von Gewalt, doch wurde der konkrete Umgang mit Kriegsverbrechern im 

Mandat offengelassen.746  

Im Verlauf des Jahres 1996 blieb es hinsichtlich der gezielten Verfolgung von mutmaßlichen 

Kriegsverbrechern überwiegend bei verbalen Absichtsbekundungen seitens der 

Implementierungskräfte.747 Dass die diesbezügliche Bilanz am Ende des Jahres die 

Erwartungen nicht erfüllte, führten die Vertreter der internationalen Staatengemeinschaft auf 

den mangelnden Willen der lokalen Autoritäten zurück, die offensichtlich nicht bereit waren, 

mit dem Kriegsverbrechertribunal zusammenzuarbeiten.748 Auf der PIC-Konferenz in Sintra 

im Mai 1997 wurde beschlossen, denjenigen Gemeinden die wirtschaftliche Unterstützung zu 

verweigern, die verdächtigte Personen weiterhin in öffentlichen Ämtern arbeiten lassen.749 

Damit wurde die Strategie der Konditionierung der Wirtschaftshilfe auf den Bereich der 

Verfolgung von Kriegsverbrechern ausgeweitet. Da die gewünschten Resultate, zumindest 

                                                                                                                                                         
Positionen, ist von zentraler Bedeutung für die ideologische Delegitimierung der den Krieg rechtfertigenden 
Nationalismen. Aufgrund der tiefgreifenden Verstrickung von weiten Teilen der Bevölkerung in die 
Kriegshandlungen, kann eine umfassende Verfolgung jeder einzelnen Tat, den Friedensprozess verzögern und 
insgesamt gefährden. Vgl. Krizan, Mojmir; Der widerspenstige "Friedensprozess", aaO., S. 63. 

744Hinzu kommt die grundsätzliche Problematik einer gerichtlichen Aufarbeitung der Vergangenheit, 
die darin besteht, politische Entscheidungen strafrechtlich zu behandeln. Siehe zu die Problematik: Mak, 
Timothy D.; The Case against an International War Crimes Tribunal for the Former Yugoslavia, in: International 
Peacekeeping (London) 2 (1995) 4, S. 536-563. 

745Über den Stand der Verfahren in Den Haag informiert fortlaufend: http://www.igc.apc.org/tribunal. 
746Siehe Schlotter, Peter; aaO., S. 27.  
747Vgl. etwa OHR-Bulletin No. 25; aaO., S, 2. Dennoch kam es auch 1996 vereinzelnd zur Verhaftung 

von mutmaßlichen Kriegsverbrechern durch lokale Autoritäten. Dabei handelte es sich überwiegend um 
Angehörige der jeweils anderen Volksgruppe und nicht in jedem Fall um tatsächlich schuldige Personen. Vgl. 
z.B. OHR-Bulletin No. 1; aaO., S 6. 

748Siehe OHR-Bulletin No. 28; aaO., S. 2.  
749Vgl. OHR-Document; Communique. Political Declaration from Ministerial Meeting of the Steering 

Board of the Peace Implementation Council. Sintra, 30. Mai 1997, S. 5, unter: http://194.215.227.4/docu/d97 
0530a.htm. Nach Anhang 3, Art. IX, Abs. 1 Dayton-Abkommen dürfen Personen, denen Kriegsverbrechen 
vorgeworfen werden, keine öffentlichen Ämter innehaben. 
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hinsichtlich der Auslieferung höherer Chargen, ausblieben, entschied sich die 

Staatengemeinschaft Mitte 1997 für eine Ergänzung der anfänglichen Strategie.750 Seit diesem 

Zeitpunkt gehört die Festnahme von mutmaßlichen Kriegsverbrechern - zumindest prinzipiell 

- zum Aufgabenbereich der SFOR.751 Auch wenn es seither zu einigen Festnahmen durch 

SFOR-Truppen gekommen ist, kann nicht von einer gezielten Verfolgung mutmaßlicher 

Straftäter gesprochen werden. Dennoch zeichnete sich Anfang 1998 in der SR eine 

kurzfristige Veränderung der Situation ab. Im Februar 1998 erhielt das Internationale 

Kriegsverbrechertribunal erstmals die Erlaubnis, ein Büro auf dem Gebiet der SR zu eröffnen. 

Darüber hinaus stellten sich zwei wegen Kriegsverbrechern angeklagte Personen freiwillig 

der örtlichen Polizei.752 Der in der Folgezeit merkliche Anstieg der an das Tribunal 

überstellten Personen ist wahrscheinlich auf das Zusammenspiel von mehreren Faktoren 

zurückzuführen. Dazu gehören u.a. die kurzfristige politische Umorientierung in der SR und 

die perzipierte Möglichkeit, sich interner Widersacher "zu entledigen", sowie der Druck der 

Staatengemeinschaft; wobei dieser Punkt nicht überbewertet werden sollte. Von einer 

generellen Bereitschaft der Gesellschaft, sich mit den in ihr begangenen Verbrechen 

auseinander zusetzen, ist nicht auszugehen. Dafür ist der seit ihrer Begehung verstriche 

Zeitraum wohl auch zu kurz. 

Aufgrund dieser Entwicklung sah sich das Internationale Kriegsverbrechertribunal in Den 

Haag unerwartet mit einer steigenden Zahl von anhängigen Verfahren konfrontiert. Als 

Reaktion auf diese Situation wurden viele "kleinere" Verfahren mit der Begründung 

eingestellt, dass man sich verstärkt auf Personen konzentrieren will, die besonders extreme 

Verbrechen begangen haben oder in einem höheren Maße für die Geschehnisse verantwortlich 

sind.753 Auch wenn es in den vergangenen Jahren zu einigen Verurteilungen wegen schweren 

Kriegsverbrechen gekommen und sogar ein Urteil in bezug auf die Politik der "ethnischen 

Säuberung" ergangen ist, befinden sich die meisten der Hauptschuldigen weiterhin auf freiem 

                                                 
750Das Ausbleiben der gewünschten Resultate bedeutete im Klartext, dass die in Dayton getroffenen Re- 

gelungen weitgehend nicht umgesetzt wurden, da - nach Einschätzung des HR im Juli 1997 - mutmaßliche 
Kriegsverbrecher nach wie vor großen politischen und wirtschaftlichen Einfluss ausüben. Vgl. OHR-Bulletin 
No. 56; aaO., S. 3. 

751Zu einzelnen Beispielen siehe etwa OHR-Bulletin No. 54; aaO., S. 1 und No. 75; aaO., S. 8. 
752Siehe hierzu OHR-Bulletin No. 66; aaO., S. 11. Auch wenn es fragwürdig erscheint, ob aus der 

veränderten Situation auf eine generelle Wende zu schließen sei, die als ein Erfolg der eingeschlagenen Strategie 
der Staatengemeinschft zu werten ist, handelte es sich bei der kurzfristig gestiegenen Kooperationsbereitschaft 
seitens der SR um mehr als nur eine zufällige Koinzendenz der Ereignisse. Durch die Unterstützung der 
Implementierungskräfte, konnten sich Ende 1997, mit der Präsidentin Plavsic und dem Regierungschef Dodik, 
"gemäßigtere" Kräfte in der SR durchsetzen. Zwar hielt auch Plavsic an der generellen Linie fest, keine 
Angehörigen der SR an das Kriegsverbrechertribunal auszuliefern, angesichts der schwierigen innenpolitischen 
Situation war sie aber auf die militärische Absicherung durch SFOR angewiesen, um an der Macht zu bleiben. 
Daher war sie aus Opportunitätsgründen zu einzelnen "Bauernopfern" bereit. 

753Siehe OHR-Bulletin No. 70; aaO., S. 7f. 
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Fuß.754 Im Falle von Karadzic und Mladic, die durch umfangreiche eigene Sicherungskräfte 

bewacht werden, stellt die Festnahme für die Implementierungskräfte ein nicht zu 

unterschätzendes operatives Problem dar. Darüber hinaus wird befürchtet, dass ihre 

Verhaftung heftige Reaktionen in der SR auslösen und so Friedensprozess gefährden 

könnten.755 Aus diesen Gründen verlegte sich die Staatengemeinschaft auf die gezielte 

politische Demontage von Kriegsverbrechern, um Personen wie Karadzic politisch zu 

isolieren.756 Diese Strategie ist jedoch in Frage zu stellen. Da die Staatengemeinschaft die 

Verfolgung von Kriegsverbrechen immer als einen wesentlichen Teil des Friedensprozesses 

bezeichnet und auch propagiert hat, führt diese Umorientierung zu einer gravierenden 

Beschädigung, wenn nicht sogar zum Verlust, ihrer Glaubwürdigkeit.757 Außerdem ist eine 

politische Isolierung bei denjenigen Kräften schwer möglich, die sich rechtzeitig von Kriegs- 

auf Friedenspolitik umgestellt haben, daher zunächst unbehelligt geblieben sind und nun 

vielfach staatstragende Funktionen innehaben. Weiterhin wird die Aufarbeitung der 

tiefenpsychologischen Dimension des Konfliktes erschwert, wenn zuerst Schuldige benannt, 

aber dann nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Der ethisch und psychologisch erwünschte 

Zustand der Läuterung, der klaren Trennung der Guten von den Bösen, - zumindest 

symbolisch - wird so nicht herbeigeführt.758 Sicherlich kann argumentiert werden, dass es für 

den Selbstreflexions- und Demokratisierungsprozess vor allem in den serbischen und 

kroatischen Gesellschaften von großer Bedeutung ist, dass mutmaßliche Kriegsverbrecher von 

den eigenen Behörden festgenommen und ausgeliefert werden.759 Wenn der Friedensschluss 

mit einem raschen Wechsel der bisherigen Führungselite verbunden gewesen wäre, hätte nach 

einer Pluralisierung und Demokratisierung der Gesellschaft auch die Möglichkeit bestanden, 

Kriegsverbrecher durch eigenen Gerichte abzuurteilen. Da es aber weder einen Elitenwechsel 

gab noch in BiH Tendenzen einer echten Pluralisierung und Demokratisierung erkennbar 

sind, sondern stattdessen das Denken weiterhin von ethnonationalen Kategorien bestimmt 

wird, ist in absehbarer Zeit nicht von einer eigenverantwortlichen strafrechtlichen Verfolgung 

von Kriegsverbrechern seitens der BiH-Autoritäten auszugehen.760  

                                                 
754Vgl. zu den durchgeführten Verfahren exemplarisch: OHR-Bulletin No. 46; aaO., S. 6; No. 47; aaO., 

S. 2; No. 52; aaO., S. 6 und No. 56; aaO., S. 7. 
755Vgl. zu den genannten Gründen NZZ, vom 28.07.1998. 
756 Siehe: FAZ vom 19.5.1996; 9.7.1996 und 20.07.1996. 
757Die Verfolgung von Kriegsverbrechern diene nach früheren Aussagen dazu den Friedensprozess zu 

stabilisieren. Siehe: OHR-Bulletin No. 46; aaO., S. 2 und OHR-Document; "Sintra-Declaration"; aaO., S. 5. 
758Sie zur Funktion von "Sündenböcken" Krizan, Mojmir; aaO., S. 76. 
759So etwa Schlotter, Peter; aaO., S. 43. 
760Dafür spricht auch, dass die Minister des PIC-Lenkungsausschusses noch im Juli 1998 zu der 

Feststellung kamen, dass in bezug auf die Kooperation der lokalen Autoritäten mit dem Kriegsverbrechertribunal 
dringend Fortschritte erzielt werden müssen. Vgl. OHR-Bulletin No. 72; aaO., S. 3. Diese Aussage unterscheidet 
sich nicht von denen der Jahre 1996 und 1997. 
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Die Staatengemeinschaft hätte zum Zeitpunkt des Friedensschlusses einen Austausch der 

Führungselite durchsetzen sowie Kriegsverbrecher konsequent verfolgen und strafrechtlich 

zur Verantwortung ziehen sollen.761 Durch die sofortige, eindeutige Offenlegung der 

Geschehnisse wäre eine nachhaltige Aufarbeitung der Vergangenheit und durch die 

Bestrafung der Verantwortlichen auch deren langfristige Bewältigung, möglich gewesen. Die 

Inkonsequenz im Umgang mit Kriegsverbrechern im ehemaligen Jugoslawien hat zur Folge, 

dass die Gesellschaft mit einem noch schwereren Trauma als nach dem Zweiten Weltkrieg 

zurückbleibt. Die negativen Erfahrungen, Hass und der Wunsch nach Vergeltung werden im 

kollektiven Gedächtnis als Erblast konserviert und bilden den Sprengstoff für neue 

gewalttätige Auseinandersetzungen. Die politische Rücksichtnahme auf den aktuellen 

Friedensprozess sollte nicht zu Lasten zukünftiger Generationen erfolgen. Durch 

Grenzziehung und militärische Absicherung lässt sich das individuelle Grundbedürfnis nach 

Sicherheit zwar kurzfristig befriedigen, ein langfristiger Abbau des gegenseitigen Misstrauens 

ist damit aber nicht zu erreichen. Im Gegenteil, die Bedrohungsängste wirken fort und das 

Sicherheitsdilemma bleibt bestehen. Zudem wird durch die Vorgehensweise der 

Staatengemeinschaft im Hinblick auf den Umgang mit Kriegsverbrechern weltweit 

signalisiert, dass es möglich ist, Grenzen gewaltsam zu verschieben, Menschen zu vertreiben, 

zu töten und ihrer Identität zu berauben, ohne dass die Verantwortlichen mit nennenswerten 

Konsequenzen zu rechnen haben.  

Nachdem ein Großteil der, zur Bearbeitung des sozialpsychologischen Problemfelds 

eingeleiteten, Maßnahmen wertend betracht wurde, soll nun der diesbezügliche Stand des 

Friedensprozesses beurteilt werden. Vor dem Hintergrund der bisher getroffenen 

Feststellungen wird dazu die aktuelle Ausgestaltung der inter-ethnischen Beziehungen 

untersucht. Dabei wird das Hauptaugenmerk auf das Problem der Flüchtlingsrückkehr 

gerichtet. Dieses spezifische Problemfeld erscheint zur Bilanzierung der 

sozialpsychologischen Dimension besonders geeignet, da sich erstens anhand der 

Repatriierungsbemühungen nochmals die Vorgehensweise der Staatengemeinschaft 

verdeutlichen lässt und zweitens der realen Integration von Flüchtlingen und Vertriebenen 

eine universale Aussagekraft hinsichtlich der Ausgestaltung der inter-ethnischen Beziehungen 

zukommt.  

 

 

                                                 
761Das Argument, dass es keine alternative Gegenelite gab, erscheint nicht überzeugend. Angesichts der 

aktuellen Situation wäre ihm entgegenzuhalten, dass die Errichtung eines Übergangsprotektorats auch direkt 
nach dem Friedensschluss möglich gewesen wäre. 
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4.4.5 Die Integration von Flüchtlingen  

Anhang 7 des Dayton-Abkommens enthält ein verbrieftes Rückkehrrecht für die etwa 2.3 

Mio. Flüchtlinge und Vertriebenen, die ihren Wohnort im Verlauf des Krieges in BiH 

verlassen haben.762 Die Umsetzung dieses Rechts erwies sich bisher als eines der größten 

Probleme für die Implementierungskräfte, obwohl sie dieses Ziel mit besonderem Nachdruck 

verfolgt haben. Dayton akklamiert die Flüchtlingsrückkehr nicht nur, sondern der Vertrag 

operationalisiert sie auch. So appellieren die Unterzeichner in Art. 1, Abs. 5 des zitierten 

Anhangs an die UN- Hochkommissarin für Flüchtlingsfragen (UNHCR), "in enger 

Zusammenarbeit mit den Asylländern" einen "Repatriierungsplan" zu erstellen, der auch 

Prioritäten für bestimmte Gebiete und bestimmte Kategorien von Rückkehrern enthalten 

könne. Dieser Plan, der wenige Wochen nach Unterzeichnung des Abkommens vorlag, sieht 

eine Rückführung in drei Wellen vor. Zunächst sollen Inlandsflüchtlinge, die irgendwo anders 

in BiH Zuflucht gefunden haben, zurück- kehren können, an zweiter Stelle solche, die nach 

Kroatien oder in die BR Jugoslawien gegangen sind, und erst danach die echten 

Auslandsflüchtlinge.763 Nach dem (inoffiziellen) Zeitplan hätte die Flüchtlingsrückkehr im 

Herbst 1996 beginnen und am 14. Dezember 1997 abgeschlossen sein sollen.764 Dieser Plan 

orientierte sich an der faktischen Gegebenheit, dass viele Flüchtlinge gar nicht in ihre eigenen 

Häuser zurückkehren konnten, weil diese bereits von anderen Vertriebenen bewohnt 

wurden.765 Somit ist die Flüchtlingsrückkehr ein Ringtausch, wie schon die Vertreibung eine 

war. Wenn dieser an einer Stelle blockiert wird, bricht der gesamte Kreislauf zusammen. Die 

Staatengemeinschaft hat auf verschiedene Weisen versucht, dieses Karussell anzustoßen und 

es am Laufen zu halten. Die dazu ergriffenen Maßnahmen sollen im folgenden kurz skizziert 

werden.  

Der erste Schritt war die Ausweisung von 22 "Zielgebieten für die Flüchtlingsrückkehr" im 

Sommer 1996 durch den UNHCR. Hierbei handelte es sich um Gemeinden, in denen 

zerstörter Wohnraum relativ leicht wiederhergestellt werden konnte und wo anschließend mit 

einer schnellen Wiederansiedlung zu rechnen sei.766 Dementsprechend stellte der Wiederauf- 

bzw. Neubau von Wohnraum eine der wesentlichen Maßnahmen der Staatengemeinschaft dar. 

Wiederaufbauhilfe diente damit zum großen Teil dem Ziel, die Flüchtlingsrückkehr zu 

                                                 
762Siehe hierzu die Darstellung unter Punkt IV. 2.4. 
763Mappes-Niediek, Norbert; Rückkehrrecht oder Rückkehrpflicht?, in: Blätter für deutsche und 

internationale Politik 41,2 (1996) 11, S. 1299-1304 (1300). 
764Vgl. Raffone, Paolo; The Refugees in the Former Yugoslavia Have Got Maybe-Rights But No 

Deeds, in: Südosteuropa 45 (1996) 4-5, S. 373-379 (373). 
765FAZ, vom 10.06.1996 und The Economist, vom 24.01.1998. 
766Vgl. Mappes-Niediek, Norbert; aaO., S. 1301. 



   177

beschleunigen.767 Zur Bereitstellung und Überwachung der hierfür notwendigen Ressourcen 

sowie zur Koordinierung der einzelnen Projekte wurde die Reconstruction and Return Task 

Force (RRTF) geschaffen.768 Daneben wurden zahlreiche Arbeitsgruppen eingerichtet, die 

sich mit spezifischen administrativen und technischen Fragen der Flüchtlingsrückkehr in BiH 

auseinandersetzen.769 Um eine reibungslose Abstimmung mit den betroffenen Nachbarstaaten, 

insbesondere Kroatien, zu erreichen, wurde Mitte 1998 die "Return Facilition Group" (RFG) 

etabliert. Durch diesen Mechanismus soll die grenzübergreifende Repatriierung erleichtert 

werden.770 Bereits Anfang 1997 wurde auf der Gesellschaftsebene die Coalition for Return 

(CfR) ins Leben gerufen, der eine Vielzahl von lokalen und internationalen 

Flüchtlingsorganisationen angehören. Sie soll als Anlaufstelle für die Betroffenen 

Informationen über Hilfsprojekte und Rückkehrmöglichkeiten geben, sowie juristischen 

Beistand leisten.771 Da die tatsächlichen Zahlen der Rückkehrer immer weiter hinter den 

Erwartungen zurückblieben, führte der UNHCR Mitte 1997 das "Open-City-Program" als 

neue Strategie zur Beschleunigung der Flüchtlingsrückkehr ein. Danach sollen Städte, die sich 

zur Aufnahme von Minderheiten bereit erklären, bei der Vergabe von Wirtschaftshilfe und 

Wiederaufbauprogrammen bevorzugt werden.772 Insgesamt betrachtet ist der Einsatz an 

finanziellen, materiellen und personellen Ressourcen der Staatengemeinschaft in bezug auf 

die Förderung der Flüchtlingsrückkehr als extrem hoch zu bewerten. Um so auffälliger ist das 

deutliche Missverhältnis zwischen Aufwand und Erfolg. 

Obgleich sich schon seit Mitte 1996 Probleme bei der Umsetzung des Rückkehrrechts 

abzeichneten, wurde seine Durchsetzung fortwährend durch Vertreter der internationalen 

Gemeinschaft betont.773 Nachdem im Dezember 1997 der inoffizielle Zeitplan überschritten 

war, ohne dass die angestrebte Rückkehrerzahl auch nur annährend erreicht werden konnte, 

wurde das Jahr 1998 durch die Vereinten Nationen offiziell zum "Jahr der 

Flüchtlingsrückkehr" erklärt.774 Angesichts der Tatsache, dass bis Mitte 1998 von 2.3 Mio. 

Flüchtlingen und Vertriebenen erst etwa 440.000 zurückgekehrt sind, ist auch durch diese 

                                                 
767Siehe zu dieser zweckgebundenen Wirtschaftshilfe: Die Zeit, vom 11.04.1997. 
768Die RRTF ist die Zentralstelle für den rückkehrbezogenen Wiederaufbau. Sie sammelt notwendige 

Informationen und gibt spezifische Empfehlungen an Geberländer, die sich in diesem Fall oft mit den 
Aufnahmeländern decken. Siehe hierzu die Darstellung unter Punkt IV. 3.2. 

769Siehe exe mplarisch OHR-Bulletin No. 37; aaO., S. 5. 
770Vgl. OHR-Bulletin No. 75; aaO., S. 6. 
771Die CfR ist als grass-roots movement zu verstehen. Sie versucht, die durch die Staatenwelt 

eingeleiteten Maßnahmen den Individuen nahe zu bringen. Vgl. OHR-Bulletin No. 37; aaO., S. 5; No. 49; aaO., 
S. 6 und No. 54; aaO., S. 7. 

772Vgl. OHR-Bulletin No. 52; aaO., S. 7 und No. 65; aaO., S. 9. Nachdem der partielle Entzug von 
Wirtschafthilfe keine nennenswerte Verbesserung der Situation erbrachte, griff die Staatengemeinschaft zur 
Umsetzung des Rückkehrrechts  verstärkt auf diese Form der Konditionierung der Wirtschaftshilfe zurück. 

773Siehe etwa: OHR-Bulletin No. 39; aaO., S. 3; No. 45; aaO., S. 3 und No. 59; aaO., S. 7. 
774FAZ, vom 05.05.1998. Vgl. auch OHR-Bulletin No. 65; aaO., S. 9 und 68; aaO., S. 4.  
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beschwörende Proklamation keine gravierende Veränderung der Lage zu erwarten.775 Im 

Hinblick auf die inter-ethnischen Beziehungen ist die Zahl der sogenannten "Minority 

Returns", also der Rückkehr in das Herrschaftsgebiet einer anderen ethnischen Gruppe, 

besonders aussagekräftig. In den ersten zwei Jahren nach Dayton wurde gerade 35.000 

solcher Minority Returns verzeichnet.776 

In einer diesbezüglichen Bilanz vom März 1998 führte die RRTF die geringe Rückkehrerzahl 

im wesentlichen auf sieben Hinderungsgründe zurück: (1) den Mangel an politischem Willen 

seitens Teilen der Führungsschicht; (2) das Fehlen von regionalen Lösungen (Obstruktion 

durch Kroatien); (3) das fehlende persönliche Sicherheitsempfinden; (4) kulturelle 

Divergenzen; (5) den Mangel an wirtschaftlichen Möglichkeiten; (6) die 

Koordinationsmängel in der Internationalen Gemeinschaft; (7) den unzureichenden 

Informationsfluss.777 Mit dieser Bilanz werden indirekt die betonten Erfolge aller bisherigen 

Bemühungen in den dargestellten Bereichen grundsätzlich in Frage gestellt. Trotzdem 

suggeriert dieser Katalog wiederum die Notwendigkeit von primär "klassischen" Maßnahmen 

der Staatenwelt, die letztlich allein vor dem Hintergrund der Zielvorstellungen der westlichen 

Aufnahmeländer ergriffen worden sind und weiterhin ergriffen werden sollen.778 Das dabei 

verfolgte Ziel heißt: Repatriierung. 

Um dieses Ziel zu erreichen, haben die Implementierungskräfte versucht, die wirtschaftliche 

Situation und die Sicherheitslage für die Rückkehrer zu verbessern.779 Die 

Aufnahmebereitschaft der politischen Machthaber in den Zielgebieten sollte durch 

wirtschaftliche Anreize und Drohungen gefördert werden. Es ist zu fragen, warum das Ziel 

                                                 
775Zahlenwert in FAZ, vom 29.04.1998.  
776The Economist, vom 24.01.1998 und NZZ, vom 26.01.1998. Bei der derzeitigen 

Entwicklungstendenz könnte diese Zahl bis Anfang 1999 auf etwa 40-45.000 steigen. Ein gravierender Anstieg 
ist indessen nicht zu erwarten, da sich die ethnische Separierung in den letzten Jahren monatlich verfestigt hat. 

777Vgl. OHR-Bulletin No. 68; aaO., S. 8. Im Falle Kroatiens konnte im September 1998 eine 
entsprechende Vereinbarung erreicht werden. Vgl. OHR-Bulletin No. 75; aaO., S. 6. 

778Diese Einschätzung wird durch die "Sarajevo Return" Conference und die dort gefassten Beschlüsse 
bestätigt. Sarajewo sollte eine Pilotrolle im "Jahr der Flüchtlingsrückkehr" übernehmen. OHR-Bulletin No. 65; 
aaO., S. 13. Am Ende des Jahres 1998 sollten in Sarajewo 20.000 Minority Returns verzeichnet werden können. 
Um dieses Ziel zu erreichen, wurden die bisher eingeleiteten Maßnahmen nochmals forciert. Multi-ethnisches 
Zusammenleben sollte durch Zuwanderung erzwungen werden. Um die Zuwanderung zu fördern, setzten die 
Implementierungskräfte, wie zuvor im Gesamtstaat auf institutionelle, legislative und ökonomische Maßnahmen. 
Vgl. OHR-Document; "Sarajevo Declaration"; aaO., S. 1-8. Wie die Implementierung des  Dayton-Abkommens 
in bezug auf den Gesamtstaat, war die Umsetzung der Sarajewo Deklaration in bezug auf die Gemeinde 
Sarajewo durch zahlreiche Probleme gekennzeichnet. Im Dezember 1998 wurden von den angestrebten  20.000 
Minority Returns nur etwa 4000 erreicht. Vgl. OHR-RRTF; Sarajevo Declaration Quarterly Review. Sarajewo, 
12.12.1998, S. 1, unter: http://194.215.227.4/docu/rrtf981212a.htm. 

779In Anbetracht der Tatsache, dass Rückkehrer in den meisten Fällen vor dem Nichts stehen, ihre 
Wohnungen beschädigt oder zerstört sind, die Arbeitslosigkeit unter Flüchtlingen bei 92 Prozent liegt und die 
Sterberate innerhalb der Rückkehrer dreimal höher als bei der übrigen Bevölkerung ist, erscheinen Maßnahmen 
zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation durchaus sinnvoll. Siehe hierzu: OHR-Bulletin No. 39; aaO., S. 
4 und The Economist, vom 24.01.1998. 
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trotz des umfangreichen Ansatzes verfehlt wurde. Die Beantwortung der Frage nach der 

Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen, steht in direkter Verbindung zur Bewertung der 

inter-ethnischen Beziehungen.  

Seit Beginn der Implementierung des Abkommens von Dayton haben Angehörige aller drei 

Bevölkerungsgruppen, sowie weite Teile ihrer politischen Führerschaft versucht, die 

Rückkehr von Flüchtlingen anderer Volkszugehörigkeit zu verhindern. Dabei kam es in 

beiden Entitäten in den Jahren 1996 bis 1998 zu zahlreichen gewaltsamen Übergriffen gegen 

bereits zurückgekehrte Personen oder solche, die vor der Rückkehr ihre alten Wohngebiete 

besichtigen wollten.780 Darüber hinaus konnte eine fortlaufende Zerstörung der Häuser und 

Wohnungen von potentiellen Rückkehrern anderer Volkszugehörigkeit beobachtet werden. In 

einigen Fällen wurden sogar Häuser gezielt gesprengt oder niedergebrannt, die kurz zuvor mit 

internationaler Hilfe errichtet worden waren.781 Außerdem haben vor allem politische Führer 

auf lokaler Ebene durch eine verzögerte Umsetzung von erforderlichen Gesetzen oder gezielte 

Fehlinformationen den Zuzug von Rückkehrwilligen behindert.782  

Bei der Bewertung der Hintergründe dieser Entwicklung ist zu berücksichtigen, dass in 

einigen Gebieten eine generelle Ablehnung gegenüber Rückkehrern, gleich welcher 

ethnischen Zugehörigkeit, vorherrscht. Ihnen wird angelastet, sie hätten sich "davongemacht", 

während andere ausgeharrt und Widerstand geleistet haben.783 Hierin spiegelt sich die 

allgemeine Problematik der Flüchtlingsrückkehr in einer Nachkriegssituation wider.784 Sie 

bildet in BiH aber nur einen vergleichsweise kleinen Teil der Belastungen für die 

Flüchtlingsrückkehr. Wenn es sich nur um ein generelles Rückkehrproblem der genannten Art 

handeln würde, wäre es in einem überschaubaren Zeitraum durch administrative, legislative 

und vor allem wirtschaftliche Maßnahmen, wie sie von der Staatengemeinschaft eingeleitet 

wurden, in den Griff zu bekommen.  

In Anbetracht der Tatsache, dass es im Verlauf der Implementierung - auch unabhängig von 

der Rückkehrsituation - fortgesetzt zu Übergriffen gegen Minderheiten und gezielten 

                                                 
780Zu den gewaltsamen Übergriffen im Jahr 1996 siehe exemplarisch: OHR-Bulletin No. 17; aaO., S. 4; 

No. 19; aaO., S. 4 und No. 25; aaO., S. 4f. Im Jahr 1997: FAZ, vom 05.08.1997 und 10.08.1997; OHR-Bulletin 
No. 45; aaO., S. 5; No. 46; aaO., S. 6 und No. 57; aaO., S. 4 u. 6. Im Jahr 1998: FAZ, vom 29.04.1998. OHR-
Bulletin No. 73; aaO., S. 18 und No. 75; aaO., S. 6f.  

781Siehe FAZ, vom 14.11.1996 und 05.08.1997. The Economist, vom 24.01.1998. OHR-Bulletin No. 
39; aaO., S. 4; no. 47; aaO., S. 5 und No. 59; aaO., S. 7. An manchen Orten haben die Behörden aller drei 
Volksgruppen solche Aktionen ihrer Bevölkerung zumindest geduldet oder diese sogar selbst propagiert. Vgl. 
NZZ, vom 08.08.1997. 

782Vgl. etwa: OHR-Bulletin No. 72; aaO., S. 11f; No. 73; aaO., S. 3 und No. 76; aaO., S. 6 u. 10. 
783Das Verhältnis zu den Rückkehren wird zusätzlich dadurch belastet, dass diese in den Augen der 

Daheimgebliebenen in besonderem Maße von der Aufbauhilfe profitieren. Siehe hierzu: Lerch, Wolfgang 
Günter; Die rot gedeckten Dächer sind in Bosnien Zeichen der Hoffnung, in: FAZ, vom 05.05.1998. 

784Siehe hierzu die Ausführungen im theoretisch-konzeptionellen Teil unter Punkt III. 4.4. 
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Diskriminierungen von Angehörigen anderer Volksgruppen kommt, ist davon auszugehen, 

dass das Hauptproblem in den inter-ethnischen Beziehungen selbst liegt.785 Diese 

Einschätzung wird durch weitere Indikatoren bestätigt. Dazu zählen z.B. die fortlaufende 

Hetzpropaganda gegen die jeweils andere ethnische Gruppe in beiden Entitäten; die Anti-

Islam-Demonstrationen in der FBH und die andauernde Zerstörung von Aspekten 

symbolisch-lebensweltlicher und soziokultureller Selbstvergewisserung, wie Kirchen, 

Moscheen und nationalen Denkmälern.786 Insgesamt kann somit auch drei Jahre nach 

Kriegsende von einem Fortschreiten der "ethnischen Säuberungen" gesprochen werden.  

Das Gebot der Flüchtlingsrückkehr gehört zu den assoziativen Elementen des Dayton-

Abkommens und stellt nach Ansicht seiner Verfasser das wichtigste integrierende Moment 

dar.787 Diese Auffassung wird mit der Überlegung begründet, dass die schwachen Organe des 

gemeinsamen Staates nur überleben können, wenn sie auch etwas Gemeinsames zu verwalten 

haben.788 Es drängt sich der Gedanke auf, dass diese Überlegung in starkem Maße vom 

Bestreben der westlichen Aufnahmeländer bestimmt wurde, sich von der Last der Flüchtlinge 

zu befreien.789 Wie bereits dargelegt, sollte durch das große Engagement der 

Staatengemeinschaft eine zügige Repatriierung gefördert werden. Dabei wurde in den Jahren 

1996-98 fälschlicher Weise zugrundegelegt, dass Repatriierung und Reintegration 

automatisch miteinander korrelieren. Dass dies offensichtlich nicht der Fall ist, lässt sich 

darauf zurückführen, dass "klassische" Kriegsflüchtlinge, die ihre Heimat aus Angst vor 

Granaten verlassen haben, in BiH nur eine kleine Minderheit bilden. Die meisten wurden 

gezielt vertrieben, weil sie zum falschen Volk gehörten.790 "Ethnische Säuberung" war nicht 

ein Mittel, sondern ein Ziel des Krieges. Die auf der Grundlage von realen wirtschaftlichen 

und politischen Interessengegensätzen herbeigeführte Ethnisierung der Politik machte eine 

solche Zieldefinition möglich und hat die Gesellschaft nachhaltig gespalten. Infolgedessen 

sind die Haupthindernisse für eine Rückkehr nicht mangelnder Wohnraum, fehlende 

Arbeitsplätze oder schlechte wirtschaftliche Grundbedingungen, sondern Misstrauen, 

Ablehnung und Hass.791 Hieraus erklärt sich die auffallend geringe Zahl der Minority Returns. 

                                                 
785Vgl. zu den erwähnten Übergriffen und Diskriminierungen: OHR-Bulletin No. 28; aaO., S. 4; No. 37; 

aaO., S. 5; No. 49; aaO., S. 7; No. 52; aaO., S. 5; No. 69; aaO., S. 12 und No. 70; aaO., S. 6. In der FAZ, vom 
29.04.1998 war sogar von "progromartigen Übergriffen" die Rede. 

786Siehe hierzu: OHR-Bulletin No. 54; aO., S. 8 und No. 73; aaO., S. 11. Vgl. auch NZZ, vom 08.04. 
1997 und vom 13.12.1997. 

787 Siehe hierzu die Darstellung unter Punkt IV. 2.6. 
788Vgl. Mappes-Niediek, Norbert; aaO., S. 1299f. 
789Nach verschiedenen Pressemeldungen wird die Flüchtlingsrückkehr insbesondere von den 

westeuropäischen Regierungen forciert. Vgl. etwa The Economist, vom 24.01.1998 und FAZ, vom 02.10.1998. 
790Mappes-Niediek, Norbert; aaO., S. 1301. 
791Vgl. zu dieser Einschätzung: NZZ, vom  13.12.1997; 29.6.1998 und OHR-Bulletin No. 76; aaO., S. 

4. 
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Untersuchungen hinsichtlich der Einstellung von Rückkehrwilligen und der 

Aufnahmebereitschaft der "Daheimgebliebenen" bestätigen diese Einschätzungen.  

Im Rahmen eines Forschungsprojekts des Ludwig Boltzmann Instituts in Wien wurden die 

Perspektiven einer Repatriierung bzw. Integration bosnischer Flüchtlinge untersucht.792 

Insgesamt betonten fast 90 Prozent der Befragten ihre grundsätzliche Rückkehrbereitschaft. 

Allerdings zeigte sich ein Großteil dieser Personen nicht bereit, mit einer andern 

Volksgruppe, insbesondere nicht mit Serben, zusammenzuleben, vor allem dann nicht, wenn 

der Wohnort unter serbischer Verwaltung stehe.793 Besonders bedeutsam ist, dass die 

Befragten der Altersgruppe bis 25 Jahre - also die Generation, die die zukünftige Entwicklung 

des Staates bestimmen wird - die geringste Bereitschaft zum Zusammenleben mit anderen 

Volksgruppen erkennen lassen.794 Die Ergebnisse dieser Befragung werden durch den 

feststellbaren Trend bestätigt, dass die Masse der Rückkehrer bisher nicht ihre alten Häuser in 

Besitz nimmt, sondern von der Möglichkeit der Entschädigung Gebrauch gemacht hat, 

wodurch der Zustand der Separierung verfestigt und sogar legalisiert wird.795  

Die Auswertung der rund 50 CIMIC-Berichte vermittelt einen Eindruck hinsichtlich der 

Aufnahmebereitschaft der ortansässigen Bevölkerung.796 In einer abschließenden Bilanz 

beurteilen die Verfasser, ob die untersuchte Gemeinde im Hinblick auf die wirtschaftliche, 

infrastrukturelle, und politische Lage für eine Flüchtlingsrückkehr geeignet erscheint. Die 

Auswertung hat ergeben, dass etwa ein Drittel der untersuchten Gemeinden als geeignet für 

die Aufnahme von Flüchtlingen angesehen wird. Ein weiteres Drittel wird, zumeist mit Blick 

auf die wirtschaftliche oder infrastrukturelle Lage, als nicht oder nur bedingt geeignet 

eingestuft.797 Das letzte Drittel wird zwar grundsätzlich als geeignet klassifiziert, allerdings 

unter dem Hinweis, dass eine tatsächliche Rückkehr nur für Angehörige der jeweiligen 

Mehrheitsgruppe möglich bzw. zu empfehlen ist.798 

Da die reine, durch wirtschaftliche und legislative Maßnahmen geförderte Repatriierung eben 

nicht mit einer gleichzeitigen Reintegration korreliert, stellt das Gebot der 

                                                 
792Zu diesem Zweck wurden 887 Flüchtlinge aus dem Bezirk Zvornik befragt, die in Österreich 

Zuflucht gefunden haben. Die Auswertung der wichtigsten Befragungsergebnisse ist abgedruckt in: Müller, 
Stephan; Politische und gesellschaftliche Bedingungen einer Rückkehr nach Bosnien-Herzegowina. Ergebnisse 
einer Befragung bosnischer Vertriebener, in: Südosteuropa 44 (1995) 9-10, S. 593-613. 

793Müller, Stephan; aaO., S. 600f. 
794Ebd., S. 602/608.  
795Vgl. The Economist, vom 24.01.1998. Zur Entschädigungsregelung siehe die Darstellung unter Punkt 

IV. 2.4. 
796Siehe Berichte für die Flüchtlingsrückkehr unter: http://www.bbs.bund.de. 
797Im zweiten Fall wird die Eignung zur Flüchtlingsaufnahme von zuvor durchzuführenden 

Maßnahmen, wie der Schaffung von Wohnraum, Arbeitsplätzen, etc... abhängig gemacht. 
798Siehe hierzu u.a. die Berichte zu den Gemeinden: Visoko, Zavidovici, Olovo, Kakanj, Kiseljak, 

Mostar, Grude, Siroki Brijeg, Posuje, Ilijas, Vogosca, Bosansko Grahovo, Kupres, Teslic, Derventa, Vukosavlje. 
Vgl. auch FAZ, vom 05.08.1997. 
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Flüchtlingsrückkehr allein, kein integrierendes Moment in BiH dar. Im Gegenteil: Trotz der 

latenten ethnischen Spannungen mit der Rückführung fortzufahren, wie dies von einigen 

westlichen Politikern gefordert wird, könnte zur Verschärfung der Situation beitragen.799 Aus 

diesem Grund sollten die Implementierungskräfte von der Betonung des Recht der Flüchtlinge 

auf Rückkehr in ihre alten Wohnorte Abstand nehmen.800 Ein Festhalten an diesem Gebot 

würde den zweifelhaften Versuch darstellen, die Folgen der ethnischen Säuberungen 

rückgängig zu machen, die die Staatengemeinschaft selbst durch die im Dayton-Abkommen 

festgeschriebene Grenzziehung legalisiert hat.801 Allerdings ist darauf zu achten, dass die 

Rückkehrer nicht zur Manövriermasse der Regime werden, die sie dorthin schicken, wo 

gerade eine ethnische Mehrheit gebraucht wird. 

Die mit der Propaganda einhergehende Ethnisierung der Politik sowie die Erfahrung von 

massiven Kämpfen und gewaltsamen Vertreibungen, haben sich in den Köpfen der Menschen 

festgesetzt, sodass ein Großteil der Bevölkerung nicht mehr bereit ist, mit den Angehörigen 

der anderen Volksgruppen zusammenzuleben.802 Die inter-ethnischen Beziehungen sind, mit 

Blick auf die problematische Reintegration von Flüchtlingen, die fortschreitenden Übergriffe 

gegen Minderheiten und "ethnischen Säuberungen", durch Misstrauen, Ablehnung und Hass 

gekennzeichnet.803 Soweit eine (Re-)integration überhaupt möglich erscheint, setzt diese 

zunächst umfangreiche vertrauensbildende Maßnahmen auf der zivilgesellschaftlichen Ebene 

voraus. Während diesbezügliche Ansätze bisher kaum erkennbar sind, besteht die Gefahr, 

dass sich die auf der Ebene der Staatenwelt verfolgten Strategien und eingeleiteten 

Maßnahmen kontraproduktiv auf die Integration auswirken und den Aussöhnungsprozess 

zusätzlich erschweren. 

 

FAZIT: Die Bilanzierung der sozialpsychologischen Dimension des Friedensprozesses in BiH 

führt tendenziell zu einem negativen Ergebnis.  

Trotz frühzeitiger und vielschichtiger Maßnahmen ist es weitgehend nicht gelungen, die 

                                                 
799Vgl. etwa die Aussagen des Berliner Innensenators Schönbohms. Vor dem Hintergrund, dass eine 

Rückführung mit jedem verstrichenen Monat schwieriger wird, sprach er sich dafür aus, trotz ungeklärter Lage 
mit der Rückführung fortzufahren, um so auf die örtlichen Behörden Druck auszuüben. Vertreter des UNHCR 
hingegen bezweifeln den Sinn dieser Vorgehensweise und warnen vor einem Rückkehrdruck aus den 
Aufnahmeländern. Siehe FAZ, vom 02.10.1998. 

800So auch Boyd, Charles G.; Making Bosnia Work, in: Foreign Affairs 77 (1998) 1, S. 42-55 (53). 
801Der Vance-Owen-Plan war der einzige Teilungsvorschlag, der eine konkrete Möglichkeit der 

Flüchtlingsrückkehr eröffnet hätte. Vgl. Raffone, Paolo; aaO., S. 376 und Calic, Marie-Janine; Krieg und Frieden 
in Bosnien-Hercegovina; aaO., S. 190-196 (192). 

802Vgl. NZZ, vom 13.12.1997. 
803Die im Jahr 1996 vom damaligen Außenminister Klaus Kinkel getroffene Feststellung, dass Furcht 

und Hass vielfach stärker als die Sehnsucht nach einem friedlichen Zusammenleben sind, hat sich ihre Gültigkeit 
bis heute nicht verloren. Vgl. Kinkel, Klaus; Noch ist Bosnien vom inneren Frieden weit entfernt, in: FAZ, vom 
21.11. 1996. 
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Medienvertreter ausreichend in eine "strategische Friedensallianz" einzubinden. Die zentralen 

Medien stehen überwiegend unter politischer Kontrolle und tragen durch nationalistische 

Propaganda eher zur Desintegration als zur Aussöhnung bei.  

Die begrenzten Maßnahmen zur Reformierung des Schulwesens sind ohne Erfolg geblieben, 

sodass eine schulische Aufarbeitung der Vergangenheit, sowie eine gezielte 

Friedenserziehung zur Förderung von Toleranz und Kompromissbereitschaft größtenteils 

nicht stattfindet. Daher werden zumindest auch die zwei nachfolgenden Generationen im 

Bewusstsein der ethnischen Separierung aufwachsen. 

Entgegen erster Absichtsbekundungen werden Kriegsverbrecher in BiH nicht konsequent 

verfolgt und in adäquater Weise zur Verantwortung gezogen. Da somit der psychologisch 

wichtige Prozess von Sühne und Vergeltung fehlt, kann eine Bewältigung der Vergangenheit 

nicht stattfinden. In BiH auf die heilsame Funktion der Vergebung zu setzen kommt einer 

Utopie gleich. Aus diesem Grund trägt eine weitgehend unreflektierte Aufarbeitung der 

Vergangenheit im Wege des Exhumierungsprozesses eher zur weiteren Spaltung als zur 

Vertrauensbildung bei. 

Die vielfache Wirkungslosigkeit der ergriffenen Maßnahmen ist im wesentlichen darauf 

zurückzuführen, dass - zumindest bis Mitte 1998 - die Tiefendimension des Konfliktes nicht 

richtig erfasst wurde. Die Vorgehensweise der Implementierungskräfte lässt auf eine 

verkürzte, machtpolitische Interpretation der Geschehnisse in BiH schließen. 

Dementsprechend setzten sie primär auf wirtschaftliche, administrative und legislative 

Maßnahmen. Die Überbetonung von institutionellen Interaktionen lief der Entfaltung von 

zwischenmenschlichen Interaktionen vielfach zuwider und wirkte sich zum Teil 

kontraproduktiv auf die sozialpsychologische Dimension des Friedensprozesses aus. Dies 

lässt sich insbesondere im Rahmen der Flüchtlingsrückkehr beobachten.  

Die mangelnde Reintegration macht deutlich, dass die inter-ethnischen Beziehungen in 

starkem Maße durch Misstrauen und gegenseitige Ablehnung geprägt sind, was auch die 

Integration des Gesamtstaates belastet. Gerade die Rückkehrer befinden sich in einem 

Spannungsverhältnis zwischen dem Wunsch nach Wiederherstellung eines ungeteilten, 

souveränen BiH und der Schwierigkeit bzw. Unmöglichkeit wieder mit den Menschen 

anderer Volkszugehörigkeit zusammenzuleben.804 Für die bosnischen Muslime beinhaltet 

dieses Spannungsverhältnis noch einen weiteren Effekt. Die bosnischen Kroaten und die 

bosnischen Serben haben mit Kroatien und Serbien zwei selbständige, anerkannte Staaten als 

                                                 
804Viele Rückkehrer finden sich mit der neuen Situation nicht zurecht und sinken in die ökonomische, 

soziale und psychische Verwahrlosung ab. Der Nationalismus ist für viele der letzte Anker ihrer sonst haltlos 
gewordenen Existenz. 
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Unterstützung. Die Auflösung eines ungeteilten, souveränen BiH ist für sie nicht mit dem 

Verlust der nationalen Identität verbunden. Für die Muslime hingegen stellt das Ende eines 

selbständigen BiH auch einen Verlust an nationaler Identifikationsmöglichkeit dar. Das 

"moslemische Selbstverständnis" wird zum einzigen Rettungsanker - zur einzigen Identität. 

Dadurch verschwindet zugleich der ehemalige Hauptverteidiger eines multi-nationalen BiH. 

Dieser Prozess wird sich langfristig negativ auf die zukünftige Koexistenz mit den anderen 

Volksgruppen auswirken. Erste Anzeichen dafür werden schon jetzt in Sarajewo sichtbar. Mit 

Blick auf die gegenwärtigen Konstellationen in BiH kann nicht von einer förderlichen 

Bearbeitung des Identitätsdilemmas gesprochen werden. Dementsprechend ist auch nicht von 

einer Befriedigung des Sicherheitsbedürfnisses auszugehen.  

Einer ohnehin nur partiell stattfindenden Aufarbeitung der Vergangenheit stehen keine 

adäquaten Ansätze zu deren Bewältigung gegenüber. Ein gesamtgesellschaftlicher Diskurs 

über die Ursachen und Folgen des Krieges wurde bisher nicht angestoßen. Anstatt alte 

Traumata abzubauen, wird das kollektive Bewusstsein somit um neue Mythen ergänzt. 

Misstrauen und Bedrohungsängste wirken fort, wodurch ein individuelles und kollektives 

Sicherheitsdilemma zurückbleibt. Sicherheit ist in BiH eine Funktion zweier Variablen: 

Herkunftsort und Volkszugehörigkeit. Solange dieser Wirkungszusammenhang nicht 

aufgelöst worden ist, können auch noch so umfangreiche wirtschaftliche und legislative 

Maßnahmen nicht zu einer echten gesamtstaatlichen Integration verhelfen. Zur Auflösung des 

Sicherheitsdilemmas ist ein kooperatives und nicht ein hierarchisches Vorgehen erforderlich. 

Die autoritative Vorgehensweise des HR ist damit nicht in jedem Fall sinnvoll. Ein 

innergesellschaftlicher Aussöhnungs- und Annäherungsprozess ist dementsprechend bisher 

nicht zu beobachten. 

In bezug auf die Überlegungen im theoretisch-konzeptionellen Teil der Arbeit ist zu 

konstatieren, dass es in BiH an einer demokratischen Konfliktkultur fehlt.805 Gewaltmonopol 

und Rechtsstaatlichkeit sind noch nicht in der politischen Kultur verankert und daher bislang 

ohne emotionale Grundlage geblieben.806 Angesichts des gegenseitigen Misstrauens ist zu 

bezweifeln, dass dies in absehbarer Zeit geschehen wird. Denn neben der Herausbildung eines 

einheitlichen Rechts- und Wirtschaftsraums - der selbst nach autoritativen Entscheidungen 

des HR auch nur in parzellierter Form vorliegt - bedarf es dazu vor allem eines einheitlichen 

                                                 
805Siehe hierzu die Darstellung unter Punkt III. 4.4. 
806Dies wird u.a. durch die gewaltsamen Übergriffe gegen Minderheiten - z.T. unter Beteiligung der 

Polizei - und die Vorkommnisse im Zuge der skizzierten politischen Krise in der SR im Sommer 1997 
verdeutlicht. Zur Krise in der SR siehe: Rüb, Matthias; Frau Plavsic, eine fragwürdige Partnerin, in: FAZ, vom 
09.07. 1997; ders.; Plavsic als Mutter aller Serben, in: FAZ, vom 28.08.1997; ders.; Die Räuberpistole von Banja 
Luka erinnert an den Beginn des Bosnienkrieges, in: FAZ, vom 11.09.1997 und The Economist, vom 23.08. 
1997; 30.08.1997. 
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Kultur- und "Gefühlsraums". Davon sind die Menschen in BiH allerdings noch weit entfernt. 

Das einzige was die bosnische Bevölkerung eint, ist das gegenseitige Misstrauen und - 

zumindest hinsichtlich der bosnischen Serben und der bosnischen Kroaten - dass BiH für alles 

steht, mit dem sie nicht einverstanden sind. Die Situation in BiH ist damit durch ein 

Auseinanderklaffen des politischen Bewusstseins weiter Teile der Bevölkerung und der 

politischen Institutionen geprägt. Die Herausbildung einer demokratischen politischen Kultur 

erscheint zudem auch langfristig schwierig, weil primäre und sekundäre 

Sozialisationsinstanzen durch totalitäre und ethnonationale Wertorientierungen überformt 

sind, und die Verfassungskonstruktion eine entsprechende Überformung der tertiären 

Sozialisation fördert. Außerdem ist eine "Flucht ins Private" als Reaktion auf den Krieg 

denkbar, welche einem die Annäherung fördernden politischen Engagement entgegensteht.  
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V. Bewertung des Friedensprozesses in Bosnien-
Herzegowina in bezug auf das Konzept der 
Friedenskonsolidierung 
 

Im Zuge der folgenden Analyse sollen die Ergebnisse der obigen Bilanzierung 

zusammengefasst und in bezug auf die polemologischen, sowie die theoretisch-

konzeptionellen Vorüberlegungen abschließend beurteilt werden. Dabei wird zu prüfen sein, 

welche Rückschlüsse sich allgemein für die Friedenskonsolidierung bei ethnopolitischen 

Konflikten und bezüglich der realen Anwendbarkeit des Grundkonzepts ziehen lassen. 

 

1. Die abschließende Evaluierung des Friedensprozesses 

Im folgenden wird dargestellt zu welchen Ergebnissen die Bilanzierung der einzelnen 

Dimensionen geführt hat, und wie diese vor dem Hintergrund des Analyserasters zu bewerten 

sind. 

 

1.1. Darstellung der Ergebnisse 

1) In bezug auf die sicherheitspolitische Dimension ist zu konstatieren, dass die militärische 

Komponente gemäß Anhang 1A des Dayton-Abkommens, hinsichtlich der Trennung und 

Demobilisierung der Konfliktparteien, erfolgreich umgesetzt wurde. Allerdings ist zur 

Gewährleistung der regionalen Stabilität auch weiterhin eine internationale Militärpräsenz 

erforderlich, da andernfalls ein erneutes Ausbrechen bewaffneter Auseinandersetzungen 

möglich erscheint. Ein militärischen Kräftegleichgewicht unter demokratischer Kontrolle wird 

in BiH auf absehbare Zeit nicht zu erreichen sein. Die vorgesehenen Verfahren zur regionalen 

Rüstungskontrolle wurden bisher nicht etabliert. Außerdem wirkt das amerikanische 

Rüstungsprogramm unter den gegebenen Umständen der Vertrauensbildung zusätzlich 

entgegen und birgt zudem die Gefahr zu einem neuem Rüstungswettlauf und damit zur 

Destabilisierung beizutragen. 

Da es bisher an einem eindeutigen staatlichen Gewaltmonopol unter rechtsstaatlicher 

Kontrolle fehlt, ist die innere Sicherheit in BiH weitgehend nicht gewährleistet. Die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung wird durch gewaltsame Übergriffe im Zusammenhang mit 

inter-ethnischen Spannungen und durch zunehmende organisierte Kriminalität bedroht. Die 

Verwicklung staatlicher Autoritäten in die sich ausbreitenden Mafiastrukturen behindert 
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nachhaltig die Etablierung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Die Sicherheitslage wird 

außerdem noch für Jahrzehnte durch eine latente Minengefahr gekennzeichnet sein. 

Insgesamt ist das sicherheitspolitische Problemfeld in BiH eingedämmt, aber bei weitem nicht 

entschärft. 

 

2) Die Untersuchung der (macht-)politischen Dimension lässt im Ergebnis starke Zweifel an 

der Staatlichkeit von BiH aufkommen. 

Die Funktionsfähigkeit der gesamtstaatlichen Institutionen ist überwiegend nicht gegeben. 

Die durch den Wunsch nach weitreichender Inklusion geschaffenen Strukturen stehen 

realpolitisch dem Bestreben nach Effizienz diametral gegenüber. Außer durch die 

komplizierte Herrschaftsstruktur wird die Integration BiHs durch die divergierenden 

Machtinteressen der drei ethnisch bestimmten Führungsschichten erschwert. Es ist bisher 

nicht gelungen, die gewählten Vertreter in zivile Formen des Konfliktaustrags 

einzusozialisieren. Insgesamt erscheint die Umsetzung des Dayton-Abkommens mit den 

gegenwärtigen Führungseliten nur bedingt durchführbar. Die Rechtsgebundenheit von 

Regierung und Verwaltung ist vielfach nicht gegeben.  

Die bosniakisch-kroatische Föderation, der die Funktion einer Hauptsäule der 

Nachkriegsordnung zugeschrieben wurde, besteht bis heute nur auf dem Papier. Ähnlich 

verhält es sich mit einem weiteren Eckpfeiler des Dayton-Abkommens: Die Einhaltung der 

Menschenrechte, die zu den wichtigsten Elementen zur Schaffung des Friedens gezählt wird, 

ist weitgehend nicht gewährleistet. 

Das politische Leben wird weiterhin durch ethnonationale Kategorien bestimmt. Die großen 

Nationalparteien konnten ihre Machtpositionen behaupten. Reale Partizipationsmöglichkeiten 

und echter parlamentarischer Pluralismus sind nicht gegeben. Tendenzen zur Etablierung 

stabilisierender, zivilgesellschaftlicher Kräfte sind kaum erkennbar. Der 

Demokratisierungsgrad in BiH ist insgesamt sehr gering. 

Mit der Ausübung der exekutiven und legislativen Gewalt haben SFOR und der Hohe 

Repräsentant weitgehend die zentralen Staatsfunktionen übernommen. Aufgrund der 

Tatsache, dass weiterhin Uneinigkeit über die Aufteilung einzelner Gebiete des Staates 

besteht und sich weite Teile der einzelnen Volksgruppen primär als Angehörige ihrer 

jeweiligen Ethnie verstehen, ist der Staatscharakter von BiH nachhaltig in Frage zu stellen. 

 

3) Die Bilanzierung der ökonomischen Dimension des Friedensprozesses führte zu einem 

zweigeteilten Ergebnis.  
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In bezug auf den Wiederaufbau der Infrastruktur sowohl hinsichtlich des Transportwesens, als 

auch der Wohnraumsituation sowie der medizinischen Grundversorgung zeichnet sich eine 

positive Entwicklung ab. 

Demgegenüber ist die Entwicklung der allgemeinen Wirtschaftssituation, weniger positiv zu 

bewerten. Aufgrund der ungleichen Verteilung der Finanzhilfe, haben sich extreme 

wirtschaftliche Disparitäten zwischen der SR und der FBH entwickelt. Die Konditionierung 

der Wirtschaftshilfe hat zur Folge, dass die SR heute zu den ärmsten Gebieten Europas zählt. 

Dieser Umstand birgt die Gefahr einer Sogwirkung, die einen Wirtschaftsabschwung in der 

FBH herbeiführen könnte. Der hohe Zufluss von ausländischem Kapital hat hier zu einem 

relativen Wirtschaftsaufschwung geführt, woraus sich ein verzerrtes Bild der realen 

Wirtschaftslage ergibt. Die hohe Arbeitslosigkeit stellt in beiden Entitäten eines der größten 

Strukturprobleme dar. Trotz leichter Verbesserung ist der materielle Versorgungsstand der 

Bevölkerung in ganz BiH auf einem niedrigen Niveau. Durch Waffenhandel und 

Schwarzmarktgeschäfte ist eine kleine Schicht von Neureichen entstanden, die auch weiterhin 

überproportional von der Wirtschaftsentwicklung profitiert. Die für den sozialen Frieden 

notwendige Verteilungsgerechtigkeit ist somit bei weitem nicht gegeben. 

Die angestrebte Einführung des Systems der freien Marktwirtschaft ist bisher nicht gelungen. 

Der Versuch einer schlichten Übertragung westlicher Industriemodelle hat in dieser armen 

und durch strukturelle Heterogenität gekennzeichneten Gesellschaft nicht zu einem 

tragfähigen und breit gestreuten Wirtschaftswachstum, sondern zur Entstehung eines 

parasitären, staatsabhängigen Unternehmertums geführt. Bürokratie und alte 

Kommandostrukturen wirken marktorientierten Produktionsverfahren vielfach entgegen. 

Darüber hinaus stellt die während des Krieges entstandene Schattenwirtschaft ein strukturelles 

Hindernis für eine dauerhafte sozio-ökonomische und politische Konsolidierung dar. 

Eine nachhaltige Verbesserung der Wirtschaftssituation, die eine Grundlage für langfristige 

Stabilität und Systemakzeptanz seitens der Bevölkerung bilden könnte, wurde bisher nicht 

erreicht. 

 

4) Im Rahmen der sozialpsychologischen Dimension lassen sich konkret fassbare Ergebnisse 

im Hinblick auf den Friedensprozess nur schwer festmachen. Aus dem Vorliegen bzw. Fehlen 

bestimmter Faktoren kann aber geschlossen werden, ob der Friedensprozess durch das sozial-

psychologische Problemfeld kaum belastet, belastet oder nachhaltig behindert wird. 

Mit Blick auf die konfliktrelevanten Medien ist ein tendenzieller Wandel des berufsethischen 

Verhaltens bei einem Teil der Journalisten und Redakteure erkennbar. Ein Großteil der 
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Medien und ihrer Vertreter steht aber nach wie vor unter politischer Kontrolle der 

nationalistischen Parteien und fungiert daher als Sprachrohr für einen exklusiv, 

nationalistisch-geprägten Kurs. Die fortlaufende Propaganda, die z.T. alte Feindbilder und 

Stereotypen wieder aufleben lässt oder durch Verzerrung der tatsächlichen Geschehnisse die 

Implementierungskräfte bei der Bevölkerung in Misskredit bringt, stellt eine schwere 

Belastung für den Friedensprozess dar. 

Eine tiefgreifende Reformierung des Schulwesens in BiH ist bislang nicht erfolgt. Daher 

findet eine Aufarbeitung der Vergangenheit, sowie eine Erziehung zur Toleranz und die 

Entwicklung von Friedenskompetenzen bei den jüngeren Generationen nicht statt, die somit 

weiterhin im Bewusstsein der ethnischen Separierung aufwachsen. 

Kriegsverbrecher werden in BiH nicht konsequent verfolgt und in adäquater Weise zur 

Verantwortung gezogen. Da somit der psychologisch wichtige Prozess der Sühne fehlt und 

der ethisch und psychologisch erwünschte Zustand der Läuterung nicht herbeigeführt wird, 

kann eine Bewältigung der Vergangenheit nicht stattfinden.  

Daher wirken Bedrohungsängste in allen Bevölkerungsgruppen fort. Die inter-ethnischen 

Beziehungen sind weitgehend durch Misstrauen, Ablehnung und Hass geprägt, wodurch ein 

individuelles und kollektives Sicherheitsdilemma allgegenwärtig ist. 

Die zur Erlangung von gesellschaftlicher Stabilität und zur politischen 

Vergangenheitsbewältigung erforderliche Thematisierung der Fragen nach den Ursachen und 

Folgen des Konflikts, sowie nach Recht und Gerechtigkeit, Sühne und Vertrauen wird in 

einem nicht ausreichendem Maße betrieben. Ein innergesellschaftlicher Annäherungs- und 

Aussöhnungsprozess, ist dementsprechend nicht zu beobachten. 

Der Friedensprozess wird somit durch die Auswirkungen des vielschichtigen sozial-

psychologischen Problemfeldes nachhaltig behindert. 

  

5) Endergebnis:807 Insgesamt treten Probleme, deren Auswirkungen den Friedensprozess in 

BiH behindern und nachhaltig gefährden können, sowohl in Bereichen auf, die durch das 

Dayton-Abkommen nicht erfasst sind, z.B. die Frage des Wirtschaftssystems, als auch in 

Bereichen für die eine detaillierte Regelung getroffenen wurde. In der letzten Kategorie kann 

zwischen Fällen differenziert werden, in denen die Bestimmungen umgesetzt wurden, z.B. die 

Bildung der gesamtstaatlichen Institutionen, und solchen in denen die Implementierung noch 

                                                 
807Bei der Darstellung des Endergebnisses muss in Rechnung gestellt werden, dass im Zuge der 

Bilanzierung vorwiegend das Vorgehen der Staatengemeinschaft insgesamt in einer relativ undifferenzierten 
Weise betrachtet wurde. Folglich wurden primär solche Entwicklungen berücksichtigt, die im Zusammenhang 
mit Handlungen in der Staatenwelt stehen. Siehe auch Abb. 8. 
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nicht vollzogen wurde, z.B. die Flüchtlingsrückkehr.  

Setzt man die dargelegten Ergebnisse zueinander ins Verhältnis, so stellen die Probleme im 

Zuge der sicherheitspolitischen Dimension - bei der Aufrechterhaltung einer internationalen 

Militärpräsenz - keine akute Gefährdung für den Friedensprozess dar. Sie sind aber, 

insbesondere hinsichtlich der organisierten Kriminalität als eine latente Bedrohung zu 

klassifizieren. Demgegenüber resultiert aus den aufgezeigten Problemen im Rahmen der 

ökonomischen, der (macht-)politischen und der sozialpsychologischen Dimension eine 

konkrete Gefährdung für den Friedensprozess in BiH.  

Hierbei erscheinen die negativen Auswirkungen der Probleme in den beiden letztgenannten 

Bereichen besonders schwerwiegend. Eine ständig feststellbare Ursache für die 

unterschiedlichen Probleme in der (macht-) politischen, aber auch in der ökonomischen 

Dimension der Friedenskonsolidierung ist der fehlende Wille zur Zusammenarbeit seitens der 

gewählten Vertreter der drei Volksgruppen. Angesichts der tiefgreifenden gesellschaftlichen 

Spaltung ist davon auszugehen, dass ein Großteil der Schwierigkeiten in den übrigen 

Bereichen auf die negative Ausstrahlungswirkung des sozialpsychologischen Problemfeldes 

zurückzuführen ist. Anders ausgedrückt: Die z.T. positiven Ansätze im sicherheitspolitischen, 

(macht-)politischen und ökonomischen Bereich werden durch die gravierenden Gegensätze 

auf der Beziehungsebene des Konflikts überlagert. Diese Einschätzung wird durch die 

Untersuchungsergebnisse hinsichtlich der Reintegration von Flüchtlingen verdeutlicht und 

unterstrichen. Damit kommt der sozial-psychologischen Dimension der 

Friedenskonsolidierung in BiH eine elementare Bedeutung zu. 

Zusammenfassend ist der Friedensprozess in BiH nach wie vor stark gefährdet. Eine 

tiefgreifende Konflikttransformation, die eine dauerhafte Zivilisierung des Konfliktaustrags 

ermöglichen soll, ist bisher nicht erkennbar.808 Die Hauptursache ist darin zu sehen, dass, 

aufgrund ungelöster Probleme auf der Beziehungsebene, die Maßnahmen zur Bearbeitung der 

Sachebene weitgehend wirkungslos bleiben. Durch militärischen und wirtschaftlichen Druck 

konnten die Implementierungskräfte zwar das Verhalten der Konfliktparteien beeinflussen. Es 

ist ihnen aber bisher nicht gelungen einen Wandel ihrer Einstellungen herbeizuführen.  

Die Chancen für eine nachhaltige Friedenskonsolidierung in BiH sind daher als gering 

einzustufen.809  

 

                                                 
808Siehe zu den diesbezüglichen Erfordernissen die Darstellung unter Punkt III. 3.2.3. 
809Bei dieser Einschätzung ist zu berücksichtigen, dass seit der Unterzeichnung des Friedensabkommens 

von Dayton erst drei Jahre verstrichen sind. Die ermittelten Ergebnisse müssen sich, bei fortschreitenden 
Friedensbemühungen, nicht als statisch erweisen.  
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1.2 Bewertung der Ergebnisse 

Nachdem die Ergebnisse der Bilanzierung mit Blick auf ihre Bedeutung für den 

Friedensprozess dargestellt wurden, sollen sie nun vor dem Hintergrund der theoretisch-

konzeptionellen Vorüberlegungen und unter Berücksichtigung ihrer maßgeblichen 

Einflussgrößen bewertet werden. Drei Faktoren scheinen für die Beurteilung der vorliegenden 

Ergebnisse von besonderer Bedeutung zu sein: 1. das Dayton-Abkommen, 2. das Verhalten 

der Konfliktparteien, 3. die spezifische Vorgehensweise der Implementierungskräfte. 

 

 

1.2.1 Die Bedeutung des Dayton-Abkommens 

Im Zuge der inhaltlichen Bewertung des Dayton-Abkommens, anhand der festgeschriebenen 

Regelungen, wurde der Vertrag als nur bedingt geeignete Konfliktlösung klassifiziert.810 Eine 

der wesentlichen Fragen war, ob sich die diametralen Elemente des Abkommens in der Praxis 

umsetzen lassen. Die Bilanzierung der bisherigen Implementierung hat gezeigt, dass es fast 

unmöglich ist, die integrativen und des-integrativen Momente des Vertrages miteinander in 

Einklang zu bringen. In der Praxis erweisen sich die des-integrierenden Teile als essentiell, 

während die integrierenden Elemente nur dekoratives Beiwerk darstellen. 

Die widersprüchliche "Konstruktion" von Dayton begünstigt die für das Endergebnis 

mitverantwortliche mangelnde Kooperationsbereitschaft der BiH-Autoritäten. Sie bietet 

zahlreiche Möglichkeiten zur gegenseitigen Blockade auf allen Ebenen des politischen 

Systems. Die durch den Wunsch nach weitreichender Inklusion geschaffenen 

gesamtstaatlichen Institutionen wirken in der Realität dem Bestreben nach Effizienz entgegen. 

Demgegenüber läuft z.B. die künstliche Trennung von Außen- und Verteidigungspolitik 

zwischen Gesamtstaat und Entitäten, der Logik einer in sich geschlossen Sicherheitspolitik 

zuwider. Das Festhalten an der Gesamtstaatlichkeit bei gleichzeitiger Akzeptanz der 

ethnischen Trennung ist für sich schon problematisch; zugleich aber noch ein 

uneingeschränktes Rückkehrrecht für Flüchtlinge durchsetzen zu wollen, ist völlig paradox. 

Das Grundproblem liegt darin, dass die im Abkommen bestimmte Staatskonstruktion 

gesellschaftliche Grundbedingungen voraussetzt, die im Zuge des Friedensprozesses erst 

geschaffen werden sollen und bis heute nicht gegeben sind. Wo Misstrauen und Ablehnung 

auf Seiten der Volksgruppen und Eigennutz auf Seiten der Führungsschichten vorherrschen, 

sind alle Bemühungen zur Schaffung von Einheit, von vornherein zum Scheitern verurteilt.  

Das vorliegende Ergebnis ist damit eine Folge der inhaltlichen Anlage des Dayton-

                                                 
810Siehe hierzu die Ausführungen unter Punkt IV. 2.6. 
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Abkommens. Es ist aber nicht konform mit der, dem Abkommen zugrundeliegenden, Absicht 

seiner Verfasser. Diese folgten den in theoretischer Hinsicht äußerst sinnvollen Erwägungen 

des konsensdemokratischen Modells von Arend Lijphart. Allerdings fehlt es in BiH an 

einigen Elementen, die Lijphart als wesentliche Voraussetzungen für eine Machtverteilung in 

multi-ethnischen Staaten ansieht. Hier sind insbesondere das Vorhandensein von 

überwölbenden Loyalitäten sowie von älteren Traditionen der Kompromissbildung zu nennen. 

Die formale Unterstreichung des Minderheitenvetos sowie der Autonomie in allen ethnischen 

Belangen hat unter diesen Voraussetzungen zur Folge, dass ein politischer Konsens kaum zu 

erreichen ist. In theoretisch-konzeptioneller Hinsicht ist somit festzuhalten, dass die 

Konsensdemokratie zwar grundsätzlich als geeignetes Modell der Machtverteilung in multi-

ethnischen Staaten anzusehen ist. In praxeologischer Hinsicht allerdings führt die Umsetzung 

entsprechender Momente bei Fehlen der genannten Voraussetzungen und insbesondere in 

Gesellschaften, in denen es zu einer Ethnisierung aller Lebensbereiche gekommen ist, 

notwendig zur Ineffizienz der gemeinsamen politischen Institutionen. 

Insgesamt erwies sich das Friedensabkommen von Dayton bislang als ungeeignet, um interne 

Konfliktlösungsprozesse anzustoßen. Aufgrund der gegebenen gesellschaftlichen Umstände 

wurde durch die inhaltlichen Bestimmungen des Abkommens die Entstehung solcher 

konstruktiven Prozesse sogar vielfach verhindert, und die Desintegration des Gesamtstaates 

gefördert. 

Das Friedensabkommen von Dayton stellt somit keine adäquate "Konfliktlösung" für die 

spezifische Konstellation in BiH dar. Die Tatsache, dass in BiH keine tiefgreifende 

Konflikttransformation erkennbar ist, lässt sich - wie noch zu zeigen sein wird - aber nur zum 

Teil auf die "fehlerhafte" Konfliktlösung zurückführen.  

Aufgrund der ungeeigneten Konfliktlösung und der bislang unzureichenden 

Konflikttransformation kann an dieser Stelle konstatiert werden, dass die beiden in 

theoretisch-konzeptioneller Hinsicht konstitutiven Grundelemente der Friedenskonsolidierung 

in Bosnien-Herzegowina nicht vorliegen.811 

 

1.2.2 Der Einfluss des Verhaltens bzw. der Einstellungen der Konfliktparteien 

Die aufgezeigten Ergebnisse lassen sich weiterhin auf die Einstellungen der Konfliktparteien 

zurückführen. Im Zuge der Bilanzierung der einzelnen Dimensionen offenbarte sich eine 

gewisse Stringenz im Verhalten der Volksgruppen und ihrer Vertreter. Diese lässt sich als 

mangelnder Wille zur Zusammenarbeit beschreiben, der sich aus der fehlenden Bereitschaft 

                                                 
811Siehe hierzu die Ausführungen unter Punkt III. 3.3 und Abb. 2. 
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zum Zusammenleben erklärt. Die Ursachen dafür liegen - zumindest bei großen Teilen der 

Bevölkerung - in der sozialpsychologischen Tiefendimension des Konflikts. An dieser Stelle 

wird die besondere Bedeutung der spezifischen Merkmale eines manifestierten 

ethnopolitischen Konflikts sichtbar.812  

Um diese Bedeutung im Hinblick auf die Friedenskonsolidierung zu verdeutlichen, empfiehlt 

es sich, analytisch zwischen der Bevölkerung im allgemeinen und der Führungsschicht zu 

unterscheiden. Politische und militärische Eliten haben bewusst eine Ethnisierung der Politik 

herbeigeführt und auf dieser Grundlage den Kriegsausbruch gefördert. Das Versäumnis der 

Staatengemeinschaft, im Zuge der Kriegsbeendigung keinen Austausch der Führungsschicht 

durchgesetzt zu haben, wirkt sich weiterhin nachteilig auf den Friedensprozess aus. Es ist 

mittels militärischem Druck zwar gelungen, diese skrupellose Führungselite zur 

Unterzeichnung eines Abkommens zu zwingen, allerdings hat sie bei Vertragsabschluss nicht 

in gutem Glauben gehandelt. Dieselben Führungsschichten nutzen heute die durch das 

Dayton-Abkommen geschaffenen Möglichkeiten, um ihre eigenen Interessen auf Kosten des 

Gesamtstaates zu verfolgen. Die frühzeitige Entmachtung dieser Schichten hätte zwar 

geholfen einen Teil der negativen Einflüsse auf den Friedensprozess zu unterbinden, aber es 

wäre verfehlt anzunehmen, dass Annäherung und Demokratisierung dadurch wesentlich 

leichter zu bewerkstelligen wären. Dafür sind nämlich auch das Verhalten und die 

Einstellungen der Bevölkerung im allgemeinen entscheidend, die in ihrer Gesamtheit die 

aufgezeigten Ergebnisse stark beeinflusst haben.  

Es ist wesentlich leichter, eine Umdefinition der Politik entlang ethnischer Linien 

herbeizuführen, als diese wieder rückgängig zu machen, insbesondere wenn sich auf dieser 

Grundlage ein Konflikt gewaltsam manifestiert hat.813 Die Folgen der Ethnisierung wirken in 

allen Bevölkerungsteilen nach und damit dem Friedensprozess entgegen. In BiH wurde die 

ethnische Identität selbst zum Konfliktgegenstand, weshalb die Identitätsgegensätze auch 

weiterhin als unüberwindbar angesehen werden. 

Die Einstellung in der Bevölkerung, die durch historische Tiefenschichten geprägt wird, ist 

daher durch ein Auseinanderklaffen des politischen Bewusstseins und der oktroyierten 

politischen Institutionen gekennzeichnet. In struktureller Hinsicht ähnelt die Situation in BiH 
                                                 

812Siehe zu den Merkmalen und ihren Auswirkungen auf den Konfliktverlauf die Abhandlung unter 
Punkt II. 1. 

813Es ist notwendig, sich die Ethnisierung als einen wechselseitigen Zusammenhang zwischen zwei 
Faktoren bewusst zu machen. Einerseits ist sie auf politische Führer zurückzuführen, die rational und zielstrebig 
die ethnische Karte einsetzen, andererseits gibt es aber auch Fälle, in denen diese auf eine latente Bedürfnislage 
in der Bevölkerung reagieren und sich der krisenbedingten Nachfrage nach ethnopolitischen 
Identifikationsmerkmalen anpassen. Die Umdefinition der Politik in BiH lässt sich auf eben diese 
Wechselwirkungen zurückführen. Siehe hierzu die Beschreibung der Konfliktgegenstände bei ethnopolitischen 
Konflikten unter Punkt II. 1.2. 
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der in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg: Es gab keine Schockwirkung aufgrund einer 

militärischen Niederlage, da diese primär dem äußeren politischen Einfluss und nicht dem 

eigentlichen Gegner zugeschrieben wurde. Die Situation im Jahr 1995 stellte sich als 

militärisches Patt dar; die Kriegsparteien waren zwar erschöpft, fühlten sich aber nicht 

besiegt. Außerdem folgte kein Elitenwechsel, und der für die Akzeptanz des neuen politischen 

Systems erforderliche Wirtschaftsaufschwung lässt auf sich warten. Damit fehlen die 

Voraussetzungen, die einen tiefgreifenden Bewusstseinswandel ermöglichen könnten.814 

Selbst wenn diese Grundbedingungen in BiH gegeben wären, stehen aber Misstrauen und 

Bedrohungsängste auf der breiten Bevölkerungsebene dem Friedensprozess im Sinne von 

Annäherung und Aussöhnung entgegen. Abgesehen von den Machtambitionen und 

politischen Zielvorstellungen der Führungseliten, ist die inter-gesellschaftliche Spaltung so 

tiefgehend, dass alle Versuche von außen die Volksgruppen durch institutionelle oder 

wirtschaftliche Maßnahmen zum Zusammenleben zu bewegen, scheitern müssen. 

Das aufgezeigte Endergebnis erklärt sich somit wesentlich durch das Verhalten der 

Führungseliten und die tiefenpsychologisch geprägten Einstellungen der Volksgruppen 

insgesamt. 

 

Exkurs: Vor dem Hintergrund dieser wertenden Betrachtung der Ergebnisse, drängt sich 

die Frage auf, ob eine strikte Teilung des Staates als Antwort auf die dargestellte 

Grundproblematik zu befürworten wäre. An dieser Stelle wird daher nochmals darauf 

verwiesen, dass gewichtige normative, moralisch-ethische und praxeologische 

Erwägungen gegen eine Staatsteilung als Lösungsstrategie bei ethnisch definierten 

Konflikten sprechen.815 Völkerrechtlich wird das Recht auf Staatserhalt höher bewertet 

als das Selbstbestimmungsrecht. Wobei diese Argumentationsfigur in BiH aufgrund der 

besonderen Umstände fraglich erscheint. Gewichtiger ist der Einwand, dass mit der 

Akzeptanz einer Teilung zugleich die Gewaltanwendung als politisches Mittel 

legitimiert wird. Die damit verbundene Signalwirkung führt, bei weltweit rund 3500 

Ethnien und 180 Staaten, zugleich die Bedeutung der praxeologischen Erwägungen vor 

Augen. Die aus sicherheitspolitischen Überlegungen erforderliche Trennung der 

Konfliktparteien sollte daher nicht zur Bildung neuer Staaten führen.  

Gegen eine Angliederung der kroatischen und serbischen Gebiete in BiH an die 

                                                 
814Siehe zu dem beschriebenen Wirkungszusammenhang in bezug auf Deutschland nach dem Ersten 

und nach dem Zweiten Weltkrieg: Greiffenhagen, Martin und Sylvia; Politische Kultur, in: Andersen, Uwe/ 
Woyke, Wichard (Hrsg.); Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 
1995, S.481-486 (482f). 

815Vgl. hierzu die Ausführungen unter Punkt III. 3.2. 
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jeweiligen "Mutterstaaten" spricht (abgesehen davon, dass die genaue Gebietsaufteilung 

zwischen Bosniaken und Kroaten in der FBH umstritten ist), dass ein muslimischer 

Reststaat allein weder politisch noch ökonomisch überlebensfähig wäre und somit die 

Gefahr einer islamischen Radikalisierung - eines bosnischen Gaza-Streifens - besteht.816 

Bei der folgenden Bewertung der Ergebnisse im Lichte der Vorgehensweise der 

Implementierungskräfte, sind diese Überlegungen in Rechnung zu stellen. 

 

 

1.2.3 Die Bedeutung der Vorgehensweise der Implementierungskräfte  

Bei der Unterstützung des Friedensprozesses in BiH verfolgten die Implementierungskräfte 

von Anfang an einen institutionellen Ansatz, zu dessen Umsetzung sie - meistens parallel - 

wirtschaftliche, administrative und legislative Maßnahmen ergriffen haben. Diese 

Vorgehensweise erscheint angesichts der aufgezeigten Ergebnisse ungeeignet für die 

Friedenskonsolidierung in BiH zu sein. Die Ursache ist darin zu sehen, dass man mittels eines 

rein institutionellen Ansatzes der sozialpsychologische Tiefendimension eines Konfliktes 

nicht in adäquater Weise gerecht werden kann.  

Institutionalisierung kann nur erfolgreich sein, wenn die Mehrheit dem Zusammenleben 

habituell einen höheren Rang einräumt, als der Durchsetzung eigener Interessen.817 Genau 

diese Voraussetzung ist in BiH zur Zeit nicht gegeben. 

Ein bosnischer Gesamtstaat lässt sich nicht mit administrativen Mitteln westlichen Zuschnitts 

erzwingen, auch dann nicht, wenn man die Wirksamkeit dieser Mittel durch wirtschaftliche 

Anreize zu erhöhen versucht. "Ethnisierte Gesellschaften" folgen einer eigenen Logik, die 

sich primär am Primat der Politik orientiert und bei der Entscheidungsfindung gewisse 

historisch determinierte, tiefenpsychologische Konstanten zugrundelegt. Der grundsätzliche 

Fehler in der Vorgehensweise der Implementierungskräfte liegt in der direkten Übertragung 

westlicher Methoden, die im Kontext von Supranationalität und Interdependenz entstanden 

sind, auf eine autoritär-kommunistisch geprägte Gesellschaft, in der es zu einer Ethnisierung 

der Politik gekommen ist. Der Hauptgrund dürfte in einem mangelhaften Konfliktverständnis 

zu sehen sein, dessen Folge eine verkürzte, rein machtpolitische Interpretation der 

Geschehnisse ist. 

In polemologischer Hinsicht folgte die Vorgehensweise der Implementierungskräfte zu sehr 

                                                 
816Siehe hierzu: Calic, Marie-Janine; Szenarien einer postjugoslawischen Zukunft, in: Blätter für 

deutsche und internationale Politik 42,1 (1997) 1, S. 58-65 (62). 
817Siehe hierzu die Ausführungen unter Punkt III. 3.2.1. 
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dem Konzept des "conflict settlement".818 Dementsprechend waren ihre Handlungsweisen vor 

allem ergebnis- und sachorientiert, objektbezogen, sowie macht- und kostenbewusst. Dadurch 

wurde die Beziehungsebene des Konfliktes zur sehr vernachlässigt, weshalb viele 

Maßnahmen auf der Sachebene ins Leere liefen. Die Fixierung auf institutionelle 

Interaktionen ist nicht geeignet, um das zwischenmenschliche Misstrauen abzubauen. Zur 

Bearbeitung der sozial-psychologischen Tiefendimension eines Konfliktes bedarf es eines 

beziehungs- und prozessorientierten, subjektbezogenen sowie kooperativen Ansatzes im 

Sinne des "resolution" Konzepts. 

In Anlehnung an das vorgestellte Konzept von Norbert Ropers, lässt die Vorgehensweise der 

Implementierungskräfte somit ein Übergewicht an Makro-Aktivitäten in der Staatenwelt 

erkennen.819 Die Maßnahmen zielten von ihrer Intention her vor allem auf die Struktur der 

Gesamtgesellschaft. 

Hierbei ist in Rechnung zu stellen, dass aufgrund der spezifischen Quellenlage primär 

Maßnahmen der Staatenwelt betrachtet wurden, wobei allerdings auch Ansätze in der 

Gesellschaftswelt erkennbar waren. Diese wurden von Seiten der Implementierungskräfte 

aber deutlich zu wenig verfolgt. Selbst wenn man der Argumentationslinie folgt, dass diese 

Handlungsebene verstärkt in den Aufgabenbereich von NGOs fällt, ist zu konstatieren, dass 

die durch die Implementierungskräfte in der Staatenwelt ergriffenen Maßnahmen, den 

zivilgesellschaftlichen Ansätzen vielfach zuwiderlaufen oder diese blockieren. Viele der 

eingeleiteten Maßnahmen verstärken die zentrifugalen Kräfte in der Gesamtgesellschaft, 

wodurch sie langfristig die Desintegration fördern und dem, auf der Gesellschaftsebene 

angestrebten, Ziel entgegenwirken.820 

Darüber hinaus passen sich die Implementierungskräfte, wie schon während des Krieges, 

immer wieder an die von den Konfliktparteien geschaffenen Realitäten an, oder lassen sich 

Handlungsweisen aufzwingen, die ihre Glaubwürdigkeit nachhaltig in Frage stellen. Der 

Einwand, dass ohne den Druck des HR keiner der gesamtstaatlichen Ansätze erreicht worden 

wäre kann hier nicht gelten. Er verstärkt die Einschätzung noch, dass es sich um rein formale 

Hüllen ohne emotionale Grundlage handelt.  

Auch wenn das Engagement der Staatengemeinschaft in BiH bislang das komplexeste 

Beispiel in Sachen Friedenssicherung darstellt, bleiben die Implementierungskräfte im Kern 

ihrer seid Ende des Ost-West-Konflikts etablierten Vorgehensweise treu.821 Anstatt im Sinne 

                                                 
818Vgl. hierzu die Darstellung der Grundlagen der Konfliktbearbeitung unter Punkt II. 2.1. 
819Siehe hierzu die Ausführungen unter Punkt III. 3.2.3. 
820Beispielhaft hierfür sind u.a. die Forcierung der Flüchtlingsrückkehr, das Aufrüstungsprogramm und 

das Wahlsystem.  
821Siehe zu den Verfahrensweisen der Konfliktbearbeitung die Ausführungen unter Punkt II. 2.4 
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eines weiten Friedensbegriffes nachhaltig friedenskonsolidierend tätig zu sein, sind sie zu sehr 

in der Managerrolle verhaftet. Die Konfliktbearbeitung in BiH ist daher durch kurzfristige 

Strategien und ein Sich-Begnügen mit Teillösungen gekennzeichnet.822 Die Folge ist, das 

primär die äußeren Symptome des Konfliktes behandelt werden, anstatt Konzepte zu 

verfolgen, die eine langfristige Aufarbeitung der Geschehnisse und eine Umwandlung des 

gesamten politischen Lebens ermöglichen. 

 

 

1.2.4 Endbewertung  

Der aktuelle Stand des Friedensprozesses erklärt sich durch das wechselseitige Einwirken von 

drei Faktoren. Die inhaltlichen Regelungen des Dayton-Abkommens bieten verschiedene 

Möglichkeiten, um den Prozess zu blockieren. Die Konfliktparteien nutzen diese, um ihre 

Partikularinteressen und damit die Desintegration des Staates voranzutreiben. Die 

Implementierungskräfte forcieren die Umsetzung der Vertragsbestimmungen mit 

überwiegend unadäquaten Mitteln und werden insgesamt den spezifischen Gegebenheiten 

nicht gerecht. Da sich die beschriebenen Einflussgrößen im Zuge der Untersuchung als 

Grundfaktoren des Friedensprozesses erwiesen haben, kann im Rahmen der Analyse keine 

von ihnen komplett ausgeschaltet oder ignoriert werden. Die entscheidende Frage ist daher, 

wie die Faktoren im einzelnen zu variieren oder insgesamt zu ergänzen sind, damit ein 

positiveres Endergebnis möglich erscheint.  

Mit Blick auf die Staatengemeinschaft erscheint eine konzeptionelle Umorientierung der 

Implementierungskräfte angebracht. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass ihr Engagement 

insgesamt in direkter Verbindung zum Friedensabkommen von Dayton steht. Dieses folgt, 

wie zuvor erörtert, in theoretisch-konzeptioneller Hinsicht zum Teil durchaus sinnvollen 

Überlegungen. Sie stellen sich allerdings unter den gegeben Umständen als nicht umsetzbar 

dar, weil sich das Verhalten der Konfliktparteien zwar kurzfristig beeinflussen lässt, für einen 

dauerhaften Frieden aber ein Wandel ihrer Einstellungen erforderlich ist. Ein solcher 

Einstellungswandel bedarf, neben eines beziehungsorientierten, subjektbezogenen und 

kooperativen Ansatzes, vor allem der Zeit. Dem Zeitfaktor kommt damit eine entscheidende 

Bedeutung zu. Die bisherige Bewertung lässt darauf schließen, dass das Dayton-Abkommen, 

                                                 
822Besonders charakteristisch dafür ist, dass auf dem Treffen des Peace Implementation Council am 14. 

November in Paris ein Zeitrahmen von zwei Jahren für die "Konsolidierungsperiode" eingeplant wurde. Vgl. 
OHR-Bulletin No. 25; aaO., S. 2. Mittlerweile geht die Staatengemeinschaft davon aus, dass ihr Engagement 
wohl noch für einen längeren Zeitraum notwendig sein wird. Es ist allerdings fraglich, ob sie ihre bisherige 
Vorgehensweise ändert oder aus Frustration über die geringen Erfolge ihre Engagement einfach nur zurück- 
fährt. Zur Zeit ist eher die letzte Variante wahrscheinlich. 
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als enorm komplexe und detaillierte Friedensvereinbarung, zu früh erzwungen wurde und die 

Umsetzung zu einem Zeitpunkt begann, an dem die erforderlichen Grundvoraussetzungen 

nicht gegeben waren. 

Daraus folgt, dass zunächst der richtige Zeitpunkt zur Herbeiführung einer "Konfliktlösung" 

im Sinne einer Friedensvereinbarung als normativer Ordnungsrahmen gefunden werden muss. 

Weiterhin muss ein realistischer Zeitrahmen für deren Umsetzungen ermittelt werden.  

In bezug auf den Friedensprozess in BiH wäre es sinnvoller gewesen, nach der 

Eindämmungsphase, also der unmittelbaren Kriegsbeendigung, nicht direkt zur 

Konsolidierungsphase überzugehen, sondern eine Art Transitionsphase dazwischen zu 

schieben. In diesem Zeitraum, in dem die Konfliktparteien räumlich weitgehend getrennt 

werden müssen, um das Sicherheitsdilemma zu reduzieren, hätte sich die Staatengemeinschaft 

zunächst primär der Beziehungsebene des Konflikts zuwenden sollen. Mit Blick auf die 

theoretischen Vorüberlegungen fehlte es z.B. an einer entsprechenden gesellschaftlichen 

Infrastruktur zur Umsetzung des Abkommens. Durch ein ergebnis- und sachorientiertes 

Vorgehen und zu enge Regelungen im Anschluss an die Kriegsbeendigung, kann nur der 

bestehende Zustand von Hass und Abschottung konsolidiert werden. Es müssen daher 

zunächst Wege zur gesellschaftlichen Annäherung und Vertrauensbildung gefunden werden, 

bevor man die Antagonisten in eine enge Konstitution presst, um sie auf diese Weise zur 

Aussöhnung zu zwingen. 

 

1.3 Rückschlüsse für die weitere Friedensarbeit in Bosnien-Herzegowina 

Vor dem Hintergrund der bisher gewonnenen Erkenntnisse ist nun zu fragen, welche 

Rückschlüsse sich für die weitere Vorgehensweise der Implementierungskräfte ziehen lassen. 

Generell sollte die Staatengemeinschaft in verstärktem Maße zivilgesellschaftliche Prozesse 

fördern und die nationale Wiederversöhnung ins Zentrum ihrer Bemühungen stellen. Dabei 

sind einerseits ausländische NGOs, die in diesem Bereich tätig sind, stärker zu unterstützen 

und andererseits entsprechende Prozesse durch die Implementierungskräfte selbst anzustoßen. 

In diesem Zusammenhang ist eine bessere Abstimmung zwischen Maßnahmen in der 

Staatenwelt und solchen in der Gesellschaftswelt erforderlich. Hier bedarf es der Entwicklung 

von Strategien, die gewährleisten können, dass Ansätze in der Staatenwelt durch 

zivilgesellschaftliche Gegenpole vorbereitet und unterstützt werden, sodass sich Maßnahmen 

auf beiden Ebenen nicht diametral gegenüberstehen. 

Mit Blick auf die vorgenommene Bilanzierung des Friedensprozesses erscheinen die 

folgenden konkreten Änderungen in der Vorgehensweise sinnvoll:  
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Erstens sollte das „Train and Equip“-Programm zur Aufrüstung der FBH eingestellt 

werden, da es zur Destabilisierung der Region beiträgt.  

Zweitens ist eine Änderung des Wahlsystems entsprechend der lokalen Verhältnisse 

notwendig. Der zu schaffende Wahlmodus sollte Anreize enthalten, die eine 

Koalitionsbildung über ethnische Grenzen hinweg fördern.  

Drittens erscheint es sinnvoll, die Strategie der Konditionierung grundsätzlich zu 

überdenken. In jedem Fall muss die starke Ungleichverteilung der Wirtschaftshilfe zwischen 

FBH und SR korrigiert werden.  

Viertens sollten die Implementierungskräfte von der Betonung des Rechts eines jeden 

Flüchtlings, in seinen ursprünglichen Wohnort zurückzukehren, deutlich Abstand nehmen. 

Misstrauen und gegenseitiger Hass sind zu groß, als dass davon eine positive Wirkung zu 

erwarten sei.        

Fünftens sollten trotz operativer Schwierigkeiten und der Befürchtungen über Rückschläge 

in der SR insbesondere hochrangige Kriegsverbrecher wie Karadzic und Mladic konsequenter 

verfolgt und zur Verantwortung gezogen werden. Solange das Kriegsverbrechertribunal in 

Den Haag keine Glaubwürdigkeit als strafgerichtliche Institution gewinnt, sondern primär als 

politische Institution verstanden wird, kann aus der Festnahme von mutmaßlichen 

Kriegsverbrechern kein Heilungsprozess im Sinne einer Entmystifizierung und Bewältigung 

der Vergangenheit resultieren. 

(Siehe zur Beurteilung der Lage in BiH Ende 1998 und den diesbezüglichen 

Handlungsempfehlungen die tabellarische Zusammenfassung auf der folgenden Seite, Abb. 9.
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Abb. 9: Bilanzierung des Friedensprozesses in Bosnien-Herzegowina  
 
 Sicherheitspolitisches 

Problemfeld 

(Macht-)politisches  

Problemfeld 

Ökonomisches 

Problemfeld 

Sozial-psychologisches 

Problemfeld 

Ergebnisse der 
Bilanzierung des 
Friedensprozesses in BiH 

* Aufrüstung wird fortgesetzt, ohne 

dass entsprechende Rüstungskon-

trollverfahren etabliert wurden  

* wachsende organisierte 

Kriminalität, wobei die Mafia-

Strukturen eng mit der 

Staatsführung verbunden sind  

* gewaltsame Übergriffe gegen 

ethnische Gebietsminderheiten  

* latente Minengefahr 

* gesamtstaatliche Institutionen 

funktionieren nicht  

* keine Rechtsbindung von 

Regierung und Verwaltung  

* FBH existiert faktisch nicht  
* Umsetzung des Dayton-

Abkommens ist mit der aktuellen 

Führungselite nur bedingt möglich 
* Missachtung der elementarsten 

Menschenrechte  
* keine relevanten zivilgesellschaft-  

lichen Kräfte vorhanden  

* keine gesamtstaatli. Integration 

* hohe Arbeitslosigkeit 

* Kommandostrukturen und alte 

bürokratische Strukturen 

behindern marktwirtschaftliche 

Produktionsverfahren  

* extreme wirtschaftliche Dispari-

täten zwischen der FBH und der 

SR 

 * faktische Trennung von 

Verarbeitungsindustrie und deren 

Rohstoff- und Energiebasis  

* kein nachhaltiger 

Wirtschaftsaufschwung 

* inter-ethnische Beziehungen sind 

durch Misstrauen, Hass und 

Ablehnung gekennzeichnet  

* (Re-) integration von Flücht-

lingen findet nicht statt  

* keine Ansätze zur systematischen 

Aufarbeitung und Bewältigung der 

Vergangenheit  

* Kriegsverbrecher werden nicht 

konsequent verfolgt  

* Sicherheits- und Identitäts-

dilemmata wirken fort 

 

     

Handlungsempfehlungen 

* Einstellung des amerikanischen 

Train- and Equip-Programms  

* Aufrechterhaltung der 

ausländischen Militärpräsenz 

* Etablierung von Rüstungs-

kontrollverfahren 

Veränderung des Wahlsystems  

* Durchsetzung der Menschen-

rechte, u.U. auch durch SFOR  

* Aufbau der Zivilgesellschaft 

stärker unterstützen 

 
 

* Aufrechterhaltung der 

Wirtschaftshilfe  

* gleichmäßigere Verteilung der 

Hilfsleistungen zwischen der FBH 

und der SR 

 

* Kriegsverbrecher sollten 

konsequenter verfolgt werden  

* Veränderung der Lehrinhalte an 

Schulen  

* Gebot der Flüchtlingsrückkehr 

sollte neu definiert werden  

* gesamtgesellschaftlicher Diskurs 

über Ursachen und Folgen des 

Krieges sollte forciert werden 

* Workshops in Schulen  
Jörg Nadoll, 1999 
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1.4 Rückschlüsse für die Friedenskonsolidierung bei ethnopolitischen 

Konflikten 

Nach der Untersuchung des Fallbeispiels soll nun versucht werden, aus den gewonnenen 

Erkenntnissen allgemeine Grundsätze für die Friedenskonsolidierung bei ethnopolitischen 

Konflikten abzuleiten. Prinzipiell ist davon auszugehen, dass jeder Konflikt spezifische 

Eigenarten aufweist und daher jeweils eine spezifische Strategie für die 

Friedenskonsolidierung erforderlich ist. 

Grundsätzlich muss vor der Strategieentwicklung eine umfassende Analyse der 

Konfliktentstehung erfolgen. Ein adäquates Konfliktverständnis ist elementar für die 

Friedenskonsolidierung, da es ansonsten sehr leicht zu einer falschen Interpretation der 

Handlungsweisen kommt, auf welche dann mit ungeeigneten Mitteln reagiert wird, was dazu 

führt, dass insgesamt nur die Symptome des Konflikts behandelt werden. Insbesondere nach 

manifestierten ethnopolitischen Konflikten ist die Bearbeitung der Identitätsanteile des 

Konflikts von besonderer Bedeutung. Deshalb muss vorrangig die Beziehungsebene des 

Konflikts analysiert werden. Nur wenn die Negativerfahrungen im kollektiven Bewusstsein 

aufgearbeitet und entmystifiziert werden, besteht die Möglichkeit zur Entwicklung eines 

gemeinsamen Habitus der Regeltreue, welcher eine Grundbedingung für einen nachfolgenden 

Demokratisierungsprozess darstellt. 

Entgegen der - unter rein literatur-theoretischen Gesichtspunkten gebildeten - Annahme, dass 

der (macht-politischen und der ökonomischen Dimension die größte Bedeutung zukommt, 

sollte bei der Friedenskonsolidierung nach manifestierten ethnopolitischen Konflikten der 

Schwerpunkt der Bemühungen, zumindest im frühen Stadium, im sozialpsychologischen 

Bereich liegen. Damit wird deutlich, das jede Maßnahme auf der Sachebene zunächst auf der 

Beziehungsebene vorbereitet werden muss bzw. jede friedensfördernde Handlungsweise in 

der Staatenwelt eines entsprechenden zivilgesellschaftlichen Gegenpols bedarf. 

In theoretisch-konzeptioneller Hinsicht, ist die Wahl des richtigen Zeitpunktes zur 

Durchsetzung einer Konfliktlösung für den weiteren Erfolg des Friedensprozesses von 

besonderer Wichtigkeit. Danach muss ein adäquater Zeitplan für die Konflikttransformation 

gefunden werden. An dieser Stelle gewinnt die Theorie der Konfliktreife eine neue 

Bedeutung. Der "Reife- Moment" für die Beendigung eines Krieges fällt nicht automatisch 

mit dem "Reife-Moment" zur Etablierung einer Konfliktlösung zusammen. 

Insgesamt sollte bei ethnopolitischen Konflikten davon abgesehen werden, zu einem 

möglichst frühen Zeitpunkt mit der Institutionalisierung zu beginnen. Unmittelbar nach der 

Eindämmung eines bewaffneten Konflikts sind die Kontrahenten meistens weder zur 
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Zusammenarbeit bereit noch dazu in der Lage. Jede Strategie zur Friedenskonsolidierung 

bedarf daher eines entsprechenden Zeitplans, der darüber Auskunft gibt, wann welche 

Maßnahmen auf der Sachebene sinnvoll erscheinen, und ob zu deren Einleitung eher dem 

settlement- oder dem resolution-Konzept zu folgen ist. Prinzipiell sollte 

Friedenskonsolidierung nach der Konflikteindämmung als "resolution" konzipiert sein, da auf 

strategisch-taktischer Ebene, ein beziehungs- und prozessorientierter, sowie kooperativer 

Ansatz die Annäherung eher zu fördern vermag. 

Es ist für die Friedenskonsolidierung daher von entscheidender Bedeutung, dass die externen 

Parteien in der Lage sind, ihre Vorgehensweise zu variieren. Nach der Kriegsbeendigung im 

Stil des Konfliktmanagements fortzufahren, könnte den Friedenskonsolidierungsprozess 

behindern. In diesem Kontext und mit Blick auf den "Reife-Moment" kommt der weiteren 

Untersuchung des Wirkungszusammenhangs von Konfliktmanagement und 

Friedenskonsolidierung eine wesentliche Bedeutung zu.  

Im Hinblick auf das Erkenntnisinteresse hat die Untersuchung gezeigt, dass es bei der 

Konsolidierung von Friedensprozessen nach der Beendigung von manifestierten 

ethnopolitischen Konflikten vor allem auf folgende Faktoren ankommt:823 

 

Erstens muss ein Interesse am und ein Willen zum Frieden bei allen Konfliktparteien 

vorhanden sein. 

Zweitens müssen zu einem frühen Zeitpunkt gezielte vertrauensbildende Maßnahmen auf 

der inter-gesellschaftlichen und der zwischenmenschlichen Ebene eingeleitet werden, die 

dabei helfen, bestehende Sicherheits- und Identitätsdilemmata zu reduzieren und einen 

gesamtgesellschaftlichen Diskurs über die Ursachen und Folgen des Konflikts zu erreichen, 

um dadurch Hass und Misstrauen abzubauen und langfristig individuelle und kollektive 

Traumata zu bewältigen. 

Drittens muss ein gemeinsames Interesse an der Wiederherstellung bzw. Erneuerung 

funktionaler Staatlichkeit gegeben sein. 

Viertens muss eine Formel der friedlichen Koexistenz bzw. grundsätzliche Regeln über 

eine politische Machtteilung und Machtbeteiligung sowie über die Legitimation einer neuen 

politischen Nachkriegsordnung gefunden werden. 

Fünftens bedarf es einer externen Partei, die langfristig Mediationsangebote bereitstellt 

und gegebenenfalls Druck auf die Konfliktparteien ausübt. Dabei ist zu beachten, dass sich 

die Sanktionsmittel, wie z.B. eine Konditionierung der Wirtschaftshilfe, nicht 
                                                 

823Ähnlich auch Matthies, Volker; "Erfolgsgeschichten" friedlicher Konfliktbearbeitung, in: Aus Politik 
und Zeitgeschichte 48 (1998) 16-17, S. 13-22 (20f). 
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kontraproduktiv auf den Friedensprozess auswirken dürfen. 

Sechstens ist eine Ausweitung des "Friedensprozesses von oben" auf die mittleren und 

unteren Ebenen von Staat und Gesellschaft erforderlich, um "Friedensprozesse von unten" zu 

fördern und vielfältige politische Partizipationschancen zu gewährleisten. 

Siebtens muss es in diesem Zusammenhang zur Eröffnung von Entfaltungschancen für 

zivilgesellschaftliche Kräfte und Strukturen kommen, über die sich der Friedensprozess 

nachhaltig in der Bevölkerung verwurzeln kann. 

Achtens bedarf es der Unterfütterung des politisch-staatlichen Konsolidierungsprozesses 

durch eine Wirtschafts- und Sozialpolitik, die allen Bevölkerungsgruppen faire 

Verteilungschancen und Entwicklungsmöglichkeiten einräumt. 

 

2. Beurteilung der Anwendbarkeit des Grundkonzepts 

Mit Blick auf die gewonnen Erkenntnisse soll nun, zur Beurteilung der realen Anwendbarkeit 

und Aussagekraft des Analyserasters, überprüft werden, ob das Konzept zur 

Friedenskonsolidierung die als Bewertungsmaßstab gewählten Grundfunktionen erfüllen 

konnte.824  

 

2.1 Kann das Konzept als Evaluierungsmaßstab fungieren? 

Im Zuge der Evaluierungsfunktion ist zu prüfen, ob das Konzept die notwendigen 

Bedingungen für eine dauerhafte Friedensgestaltung in BiH beschreiben konnte (empirisch-

deskriptiver Aspekt) und der Bestimmung und Deutung derjenigen Faktorbeziehungen 

gedient hat, die den Friedensprozess beeinflusst haben und dadurch konkrete Aussagen über 

den Stand des Prozesses möglich machte (analytisch-theoretischer Aspekt). 

Der Katalog, der für eine dauerhafte Friedensgestaltung notwendigen Bedingungen, ergab 

sich im wesentlichen durch die Operationalisierung des Zivilisatorischen Hexagons. In bezug 

auf die im literatur-theoretischen Teil gemachten Aussagen erscheinen sie, trotz ihrer 

westeuropäischen Prägung, auf den Friedensprozess in BiH grundsätzlich übertragbar. Diese 

Einschätzung wird dadurch unterstrichen, dass die Überprüfung der ausgewählten Indikatoren 

insgesamt zu relativ eindeutigen Erkenntnissen über den Stand des Friedensprozesses geführt 

hat.  

Einschränkend ist aber zu konstatieren, dass die Beschreibung und insbesondere die 

empirische Erfassung von Indikatoren zur Beurteilung der sozialpsychologischen 
                                                 

824Vgl. die Erläuterung der beiden Funktionen unter Punkt III. 2. 
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Dimensionen des Friedensprozesses Mängel aufweist. Da diesem Bereich im Zuge der 

Friedenskonsolidierung bei ethnopolitischen Konflikten eine besondere Relevanz zukommt, 

bedarf es einer weiteren Ausdifferenzierung derjenigen Bedingungen, die für eine dauerhafte 

Friedensgestaltung der zwischenmenschlichen Beziehungen auf der tiefenpsychologischen 

Ebene notwendig sind. In Anlehnung daran müssen weiterhin Verfahren zur diesbezüglichen 

Informationserhebung entwickelt werden, um auch in diesem Bereich konkretere 

Erkenntnisse über den Stand des Friedensprozesses gewinnen zu können. 

Insgesamt erfüllt das Konzept weitgehend die Voraussetzungen zur Wahrnehmung einer 

Evaluierungsfunktion. 

 

2.2 Stellt das Konzept adäquate Handlungsdirektiven zur Verfügung? 

Im Hinblick auf den politisch-praxeologischen Aspekt ist zu prüfen, ob das Konzept die 

erforderlichen Strategien und Optionen unterschiedlicher Reichweite bereithält, um den 

Prozess zivilisierter Friedensgestaltung in die Wege zu leiten und zu optimieren. 

Mit Blick auf die Bilanzierung des Friedensprozesses in BiH kann konstatiert werden, dass 

das Konzept im Bereich der Mikro-Aktivitäten und insbesondere hinsichtlich Maßnahmen in 

der Gesellschaftswelt mehr Optionen bereithält, als sie von den Implementierungskräften 

ergriffen wurden. Dies ist einerseits darauf zurückzuführen, dass die Staatengemeinschaft, 

aufgrund einer verkürzten machtpolitischen Interpretation des Konflikts, sich überwiegend 

auf Maßnahmen in der Staatenwelt konzentrierte und dabei Konzepte aus dem 

westeuropäischen Interaktionsraum auf BiH übertragen hat. Andererseits wird hier ein 

Grunddilemma sichtbar, welches dem Konzept der Friedenskonsolidierung generell anhaftet. 

Das Konzept setzt sich die Umsetzung bestimmter Normen zum Ziel, wobei ein 

ausgewogenes Verhältnis zwischen Mikro- und Makro- Aktivitäten in der Staaten- und in der 

Gesellschaftswelt bestehen soll, die sich nicht zuwiderlaufen dürfen. Dies ist der theoretisch-

konzeptionelle Anspruch. Problematisch ist dabei aber, dass dem Konzept die Prämisse der 

Kooperationsbereitschaft der Konfliktparteien als Basis zugrunde liegt. Wenn ein 

entsprechender Kooperationswille nicht gegeben ist, bietet das Konzept keinerlei Optionen 

zur Nachregulierung. Angesichts der in BiH gemachten Erfahrungen, besteht hier ein 

elementarer konzeptioneller Mangel.  

Um diesen Kooperationswillen zu erreichen, sind in aller Regel - trotz internationalen Drucks 

- Zugeständnisse an die Konfliktparteien unausweichlich. Die Folge ist, dass Kompromisse, 

die vor der eigentlichen Konsolidierungsphase gemacht wurden, den Zielsetzungen des 

jeweiligen Friedensprozesses entgegenlaufen können oder zumindest ihre Realisierung 
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erheblich erschweren. Auch wenn ein Konzept vorsorglich konkrete Sanktionsmöglichkeiten 

vorsieht, sind deren langfristige Auswirkungen auf den Friedensprozess kaum absehbar.  

 

2.3 FAZIT  

Damit wird deutlich, dass es kein "geniales" Konzept der Friedenskonsolidierung geben 

kann, welches beiden Funktionen absolut gerecht wird. Jedes diesbezügliche Modell befindet 

sich in einem unausweichlichen Spannungsverhältnis zwischen Anspruch und Wirklichkeit. 

Insgesamt erweisen sich die Handlungsdirektiven vom theoretisch-konzeptionellen 

Standpunkt her als sinnvoll. In politisch-praxeologischer Hinsicht stoßen sie allerdings leicht 

auf ihre Grenzen. 

An dieser Stelle sei nochmals auf die Bedeutung des Zeitfaktors und die Theorie der 

Konfliktreife verwiesen. Im Rahmen der Friedenskonsolidierung ist eine - wie auch immer zu 

bestimmende - Reife-Phase im Konfliktverlauf zur Eindämmung von Gewalthandlungen von 

geringerer Bedeutung. Stattdessen sollte das Konzept die Entstehungsbedingungen der 

Dialog- und Kooperationsbereitschaft sowie des Friedenswillens von Konfliktparteien 

beschreiben können. Hinsichtlich einer solchen "Theorie der Friedensreife" bestehen 

allerdings noch erhebliche wissenschaftliche Desiderata. Weithin unklar bei dem Konzept der 

Friedenskonsolidierung bleibt außerdem die zeitliche Abfolge der Schritte und ihre 

Zuordnung zu den verschiedenen Stadien der Konfliktbearbeitung. Insbesondere der 

Wirkungszusammenhang von Kriegsbeendigung und Friedenskonsolidierung stellt hier ein 

noch weitgehend unbearbeitetes Forschungsfeld dar. Ein großes "theoretisches Defizit" 

besteht auch hinsichtlich der Konzipierung, Wirkungsweise und Erfolgsträchtigkeit 

komplexer multilateraler Friedensmissionen, bei denen internationale Organisationen, Staaten 

und NGOs zum Zwecke der Friedenskonsolidierung zusammenarbeiten. Besonders in den 

ersten beiden Implementierungsjahren in BiH beklagten viele internationale Vertreter die 

mangelnde Koordination der einzelnen Akteure. Noch immer laufen sich politische, 

entwicklungspolitische und zivilgesellschaftliche Elemente der Mission entgegen. 

Insbesondere bei Bürgerkriegen besteht zudem das dringliche Erfordernis, gerade die 

friedenspolitischen Aktivitäten nichtstaatlicher, zivilgesellschaftlicher Akteure auszubauen 

und zu erproben. Dazu bedarf es, gerade bei ethnopolitischen Konflikten, einer auf die 

Erfordernisse der Friedenskonsolidierung bezogenen, systematischen Erforschung der 

Kriegsfolgen. Von besonderer Bedeutung ist hier die Untersuchung der psycho-sozialen 

Folgen von Krieg, Gewalterfahrung, Entwurzelung und Flucht, also die Erforschung von 

individuellen und kollektiven Traumata, sowie von Möglichkeiten zu deren Bewältigung. 
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3. Zusammenfassung 

Im Rahmen der polemologischen Grundlagenbetrachtung sowie der konzeptionellen 

Vorüberlegungen zur Friedenskonsolidierung wurden Erkenntnisse erzielt und Annahmen 

gemacht, die im Verlauf der Bilanzierung des Friedensprozesses in BiH am praktischen 

Anwendungsfall überprüft wurden. Aus der analytischen Verknüpfung der 

Bilanzierungsergebnisse und deren Bewertung mit den Feststellungen aus der Beurteilung des 

Grundkonzepts können zusammenfassend folgende Erkenntnisse gewonnen werden: 

 

1) Dem Friedensabkommen von Dayton liegen in theoretisch-konzeptioneller Hinsicht 

sinnvolle Einzelelemente zugrunde, deren Verbindung in der Praxis aber nicht möglich ist.  

Die im Abkommen festgelegte Staatskonstruktion setzt gesellschaftliche Grundbedingungen 

voraus, die im Zuge des Friedensprozesses erst geschaffen werden müssen und bis heute 

nicht gegeben sind. Durch die Bestimmungen werden interne Konfliktlösungsprozesse zum 

Teil behindert, und insgesamt die Desintegration des Gesamtstaates gefördert. 

Das Abkommen von Dayton stellt somit keine zuverlässige Grundlage für den 

Friedensprozess in Bosnien-Herzegowina dar. 

 

2) Eine tiefgreifende Konflikttransformation, die eine dauerhafte Zivilisierung des 

Konfliktaustrags ermöglichen soll, ist in Bosnien-Herzegowina bisher nicht erkennbar. Die 

Chancen für eine nachhaltige Friedenskonsolidierung sind als gering einzustufen. 

 

3) Das größte Hindernis für den Friedensprozess in Bosnien-Herzegowina wird durch die 

Spannungen und Antagonismen auf der Beziehungsebene gebildet, die bislang nicht aufgelöst 

werden konnten. Das Misstrauen zwischen den Volksgruppen steht einer Annäherung im 

Wege. 

 

4) Die internationale Staatengemeinschaft wird der spezifischen Situation der bosnischen 

Nachkriegsgesellschaft nicht gerecht, da ihr Vorgehen durch eine schlichte Übertragung von 

westeuropäischen Konzepten und Handlungsweisen geprägt ist, die primär sachorientiert und 

objektbezogen sind. Die im Kontext von Supranationalität und Interdependenz entstandenen 

Konzepte zeichnen sich durch den Einsatz von wirtschaftlichen, legislativen und 

administrativen Maßnahmen aus und setzen eine allgemeine Kooperationsbereitschaft sowie 

einen Habitus der Regeltreue im Grundsatz voraus. Ein solcher Grundkonsens bezüglich der 

fundamentalen Werte der Demokratie sowie ein Verfahrens- und Regimekonsens bezüglich 
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demokratischer Spielregeln und der sie konstituierenden institutionellen Muster setzen aber 

ihrerseits zumindest die Existenz eines gemeinsamen "Gefühlsraums", wenn nicht sogar eine 

kollektive Identität, voraus. Beides besteht im Hinblick auf die drei Volksgruppen in 

Bosnien-Herzegowina nicht, weshalb sich ein bosnischer Gesamtstaat nicht mit 

administrativen Mitteln erzwingen lässt, auch dann nicht, wenn sie mit wirtschaftlichen 

Anreizen gepaart sind. 

 

5) Daraus lässt sich folgende allgemeine Erkenntnis ableiten: Die Strategie der 

Stabilisierung von Friedensprozessen durch Etablierung demokratisch strukturierter 

Institutionen stößt bei ethnopolitischen Konflikten an ihre Grenzen. Insbesondere das Modell 

der Konsensdemokratie ist als Konzept der Machtverteilung für Gesellschaften, in denen es 

zu einer Umdefinition der Politik entlang ethnischer Linien gekommen ist, nur sehr bedingt 

geeignet, da es zwangsläufig an der notwendigen Kompromissbereitschaft fehlt. 

 

6) "Ethnisierte Gesellschaften" folgen einer ihnen eigenen, spezifischen Logik, die 

entscheidend durch historisch determinierte Bewusstseinsebenen und sozial-psychologische 

Tiefenschichten geprägt wird.  

Um einen dauerhaften Friedensprozess zu ermöglichen, muss daher im Rahmen der 

Friedenskonsolidierung vor allem die Beziehungsebene des Konfliktes Berücksichtigung 

finden. Dies macht eine Prozessorientierte und subjektbezogene Vorgehensweise 

erforderlich. 

 

7) Die Wahl des richtigen Zeitpunktes zur Umsetzung einer Konfliktlösung im Sinne eines 

normativen Ordnungsrahmens ist bei der Friedenskonsolidierung von elementarer Bedeutung. 

Bei ethnopolitischen Konflikten ist die zwangsweise Durchsetzung einer detaillierten 

Konfliktlösung im unmittelbaren Anschluss an die Kriegsbeendigung nicht sinnvoll. In einer 

Art Transitionsphase sollte zunächst die Beziehungsebene des Konfliktes aufgearbeitet 

werden, damit die Konfliktparteien die notwendige Kooperationsbereitschaft entwickeln 

können. 

 

8) Den Bestrebungen zur Herbeiführung von Kooperationsbereitschaft stehen in 

"ethnisierten Gesellschaften" Misstrauen und Ablehnung auf Seiten der Volksgruppen und 

Eigennutz seitens der Führungselite gegenüber. Zur Umsetzung einer Konfliktlösung bedarf 

es daher zunächst eines alternativen Folgeprogramms für die bisherigen Führungsschichten, 
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um diese konstruktiv in den Friedensprozess einzubinden. Dabei sind diejenigen 

hochrangigen Führer, die die Ethnisierung der Politik maßgeblich forciert und den Krieg 

herbeigeführt haben, frühzeitig zu entmachten und Kriegsverbrecher konsequent zu 

verfolgen. 

Darüber hinaus bedarf es einer adäquaten Infrastruktur, damit die Umsetzung der 

Konfliktlösung auf allen Ebenen der Gesellschaft gelingt. In ethnopolitischen 

Konfliktsituationen, vor allem bei starker politisch-militärischer Zersplitterung, sozialer 

Fragmentierung und tiefenpsychologischen Antagonismen, kann Friedenskonsolidierung 

nicht allein durch einen "Friedensprozess von oben" betrieben werden. Eine nachhaltige 

Konflikttransformation macht daher umfangreiche zivilgesellschaftliche Maßnahmen 

dringend erforderlich. 

 

9) Die an der Friedenskonsolidierung beteiligten externen Akteure müssen in der Lage 

sein, die besonderen Perzeptionen und Antagonismen der Konfliktparteien nachzuvollziehen 

und ihre spezifische Logik zu begreifen. Im Zuge der Konfliktbearbeitung ist zu 

berücksichtigen, dass in der Staatenwelt ergriffene Maßnahmen zivilgesellschaftliche 

Ansätze blockieren oder in ihrer Wirkung mindern können. Trotz der Notwendigkeit, gegen 

Kriegsverbrecher und Boykotteure des Friedensprozesses konsequent vorzugehen, sollten 

externe Akteure sich nicht selbst im Rahmen einer rein machtpolitischen Interpretation der 

Vorgänge und einer falsch definierten Konsequenz in Zugzwang versetzen und damit ihre 

Glaubwürdigkeit gefährden. 

 

10) Auch bei besten Grundbedingungen befindet sich das Konzept der 

Friedenskonsolidierung in einem unausweichlichen Spannungsverhältnis zwischen Anspruch 

und Wirklichkeit. Zum einen birgt dies die Gefahr, dass Prinzipien von Demokratie und 

Menschenrechten, auf die in Friedensverträgen Bezug genommen wird, im Zwang, täglich 

Kompromisse machen zu müssen, missachtet werden. Zum anderen lassen sich 

demokratische Grundsätze nur schwer "von außen" bzw. "von oben" überstülpen, wenn die 

Nachkriegsgesellschaft von einer "Kultur" des Tötens und Plünderns gekennzeichnet ist. 

Friedenskonsolidierung ist in jedem Fall ein sehr langwieriger Prozess, der die Anwendung 

von sicherheitspolitischen, machtpolitischen, ökonomischen und sozial-psychologischen 

Maßnahmen in einer am Ausgangskonflikt orientierten Ausgewogenheit erforderlich macht. 
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VI. Schlussbemerkungen 
 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Fragen und Probleme, die sich im Zusammenhang mit 

der Konsolidierung eines Friedens im Anschluss an einen gewaltsam eskalierten 

ethnopolitischen Konflikt ergeben, anhand einer Untersuchung des Friedensprozesses in 

Bosnien-Herzegowina (BiH) aufgezeigt. Dazu wurde im Wege einer wertenden Betrachtung 

der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur zunächst der ethnopolitische Konflikt 

thematisiert und danach die theoretisch-konzeptionellen Grundlagen der 

Friedenskonsolidierung erarbeitet. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse wurden in einem 

Analyseraster zusammengefasst und danach auf den Friedensprozess in BiH übertragen. 

Das Erkenntnisinteresse lag, neben der Beantwortung der Frage, ob das Friedensabkommen 

von Dayton eine geeignete Konfliktlösung darstellt, in der Feststellung derjenigen 

Bedingungen, die zur Beständigkeit von Friedensprozessen erforderlich sind.  

Im Ergebnis ist die Stabilität des Friedensprozesses in BiH nachhaltig in Frage zu stellen. 

Anstatt eines Zusammenwachsens der Entitäten ist eine nationale Abkapselung bei 

gegenseitiger Blockade zu beobachten. Die aktuellen Probleme resultieren aus dem 

Zusammenwirken von drei Faktoren: Dem für die spezifische Konfliktkonstellation 

ungeeigneten Friedensabkommen, dem Verhalten bzw. den Einstellungen der 

Konfliktparteien und der Vorgehensweise der Implementierungskräfte. 

In diesem Zusammenhang ist in Rechnung zu stellen, dass seit Beginn der 

Friedensbemühungen in BiH erst drei Jahre vergangen sind, die Friedenskonsolidierung 

jedoch einen weitaus größeren Zeitraum in Anspruch nimmt. Je komplexer die 

Konfliktursachen sind und je intensiver die Gewaltanwendungen waren, desto länger ist der 

für die Friedenskonsolidierung benötigte Zeitraum. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 

Länge der Konsolidierungsphase im Verhältnis zur Konfliktdauer nicht proportional, sondern 

exponentiell  ansteigt. 

Evaluierungsergebnisse sind generell von der zugrunde gelegten Datenbasis und ihre 

Bewertung von dem angelegten Maßstab abhängig.  

Mit Blick auf die Datenbasis  ist zu sagen, dass einige Bereiche des Friedensprozesses in BiH 

noch nicht systematisch empirisch erfasst wurden und hier dementsprechend noch keine 

ausgewertete Literatur vorlag. Insbesondere hinsichtlich der zivilgesellschaftlichen 

Entwicklungstendenzen und den thematisierten Aspekten im Rahmen der 

sozialpsychologischen Dimension wären weitere empirische Überprüfungen im 

Untersuchungsland wünschenswert. Die im Wege einer eigenen Auswertung der 
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vorliegenden Quellen erzielten Ergebnisse haben sich im Hinblick auf das 

Erkenntnisinteresse als aussagekräftig erwiesen. Durch eine weitgehende Gegenüberstellung 

von offiziellen Verlautbarungen der Implementierungskräfte und internationalen 

Pressemeldungen konnte dabei – nach abschließender Einschätzung – eine zu einseitige 

Darstellung der Entwicklung im Untersuchungsland vermieden werden. 

In bezug auf den Evaluierungsmaßstab könnte der Kritikpunkt eingeworfen werden, dass der 

Konzeptentwicklung im Zuge der Arbeit ein Idealbild von Frieden zugrundegelegt wurde, das 

in der politischen Realität kaum umzusetzen ist. Hier kommt ein weiterer Aspekt des 

beschriebenen Problems der Anwendbarkeit von Konzepten der Friedenskonsolidierung zum 

Tragen, das sich aus dem Spannungsverhältnis von Anspruch und Wirklichkeit ergibt. Eine 

Möglichkeit, diesem zu begegnen wäre, den Anspruch herunterzusetzen und dem Konzept 

insgesamt einen weniger spezifizierten Friedensmaßstab zugrunde zulegen. Dagegen ist 

einzuwenden, dass nach der hier vertretenen Auffassung durch Ansätze unterhalb des 

gewählten Maßstabes die Nachkriegszeiten sehr schnell zu neuen Vorkriegszeiten werden. 

Von echten Friedensbemühungen kann dann kaum noch gesprochen werden. Eine Senkung 

des Anspruchs stellt in diesem Zusammenhang lediglich eine erweiterte Konflikteindämmung 

– nicht aber Friedenskonsolidierung – dar. 

Angesichts der aktuellen Entwicklung in BiH besteht die Gefahr, dass die 

Staatengemeinschaft eben diesen Weg beschreitet. Vor dem derzeitigen Erfahrungshorizont 

(Ende 1998) ist davon auszugehen, dass die politischen Institutionen BiHs und seiner 

Entitäten auch weiterhin nur ansatzweise funktionieren werden. Die ethnische Separierung 

wird sich verschärfen. Aufgrund des bestehenden Konfliktpotentials erscheinen ein 

Zusammenbruch des Friedensprozesses und sogar erneute bewaffnete Auseinandersetzungen 

zwischen den wiederaufgerüsteten Konfliktparteien möglich. Um einen neuen Krieg zu 

verhindern, wird die militärische Absicherung des Friedensprozesses durch die internationale 

Staatengemeinschaft auf unbestimmte Zeit erforderlich bleiben. Der Preis für den formalen 

Erhalt der Staatskonstruktion Bosnien-Herzegowina wäre damit die dauerhafte ausländische 

Militärpräsenz, die den Status quo einer schleichenden Des-Integration konserviert und 

langfristig eine Zypern-ähnliche Situation zur Folge haben wird. Wie auch immer man den 

Friedensbegriff definiert, dies kann in keinem Fall ein Maßstab für die zukünftige 

internationale Friedensarbeit sein. 
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